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BEGRÜSSUNG 

Hans-Ludwig Zachert 

Zur diesjährigen Arbeitstagung des Bundeskriminal­
amtes, auf der wir uns mit der "Organisierten Krimina­
lität in einem Europa durchlässiger Grenzen" befassen 
wollen, begrüße ich Sie und heiße Sie bei uns in Wies­
baden herzlich willkommen! 

Über mangelndes Interesse an unserer· Veransta.ltung 
haben wir uns in der Vergangenheit nie beklagen kön­
nen. Manches Mal mußten wir schon eng zusammenrücken, 
um alle Teilnehmer hier im Groß.en Vortragssaal unter­
bringen zu können. In diesem Jahr haben wir allerdings 
Anmeldungen in noch nie dagewesener Zahl erhalten! Da 
,dem "Organisierten Verbrechen" nur Einhalt geboten 
werden kann, wenn alle"Gegenkräfte" zusammenarbeiten, 

- sich also auch _ "organisieren", und ein Treffen von 
Fachleuten dies besonders fördert, wollten wir keinem 
von Ihnen absagen. Dies konnten wir aber nur dadurch 
ermöglichen, daß wir einen Video-Raum eingerichtet 
haben, in den die Veranstaltung übertragen wird. Ich 
bitte unsere Gäste, die in -diesem Raum Platz nehmen 
mußten, um Verständnis. 

Bei dem großen Auditorium, ist es natürlich unmöglich, 
alle diejenigen namentlich zu begrüßen, bei denen man 
das Bedürfnis. dazu verspürt. Stellvertretend möchte 
ich deshalb einen hervorheben, Herrn Leitenden Ober­
staatsanwalt a.D. Händel aus Waldshut. Er weilt in 
diesem Jahr zum 35sten Mal unter uns; nur eine einzige 
Tagung hat er in all den Jahren versäumt! 

Traditionell wird unsere_Arbeitstagung mit der Anspra­
che eines Politikers aus dem Innenressort eröffnet. 
Wie im letzten Jahr wollte Herr Bundesminister Dr. 
Schäuble, einem guten Brauch folgend, dies selbst tun. 
Er ist aber - (jas wissen Sie - kürzlichbei ei.nem 
Attentat schwer verletzt worden. Über die Meldungen, 
daß seine Genesung weiter fortschreitet, freuen wir 
uns sehr. Auch von dieser Stelle senden wir ihm 'unsere 
besten Wünsche und geben unserer Hoffnung Ausdruck, 
daß er die Folgen der Tat gut überwinden werde. Wir 
sind Ihnen, Herr Staatssekretär Spranger, sehr dank­
bar, daß Sie in Vertretung des Bundesinnenministers 
die Eröffnungsrede halten 'werden. 

Auf "Organisiert-e Kriminali tät" kamen wir in· den zu­
rückliegenden Arbeitstagungen immer wieder zu spre­
chen; ob es nun um die "Kriminalitätsbekämpfung als 
gesamtgesellschaftliche AUfgabe" oder um "Ausländer­
kriminalität 'in der Bundesrepublik Deutschland" ging. 
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Ausschließlich dem Komplex "OK" war eine Arbeitstagung 
zuletzt 1974 gewidmet. Die Situation hat sich seit 
damals so sehr gewandelt, daß wir Wiederholungen nicht 
zu fürchten brauchen. Im Gegenteil, eine solche Veran­
staltung ist mittlerweile zwingend notwendig geworden! 

Vor sechzehn Jahren stand die Frage im Vordergrund, ob 
man bei. uns überhaupt schon von einem "Organisierten 
Verbrechen" sprechen könne. Heute besteht kein Zweifel 
daran, daß die "Organisierte Kriminalität" eines der 
für die Strafverfolgungsbehörden drängendsten Probleme 
der kommenden Jahre darstellt. Sie nimmt immer besorg­
niserregendere Formen an. Ihr Einfluß reicht in viele 
Bereiche der Gesellschaft hinein. Die Strukturen haben 
siCh inzwischen verfestigt. Sie lassen zunehmend de­
likts- und staatenübergreifende Verknüpfungen erken­
nen. Der Abbau der GrenzkontrOllen in Westeuropa und 
die Öffnung der Grenzen in Osteuropa werden diese 
Entwicklung begünstigen. Zum einen finden bestehende 
kriminelle Organisationen neue Betätigungsräume, zum 
anderen bilden siCh dort auch eigene Organisationen. 

Vor dem Hintergrund eines zusammenwachsenden Europas 
hat die Kriminalistisch-kriminologische Forschungs~ 
gruppe des BKA Experten aus Polizei, Justiz, Wissen­
schaft, Medien und Wirtschaft befragt. Dabei ging es 
vor allem um die weitere Entwicklung der "Organisier­
ten Kriminalität" in der Bundesrepublik Deutschland 
und um die Möglichkeiten ihrer verstärkten Bekämpfung. 
Die . Ergebnisse haben wir kürzlich publiziert. Hier 
dazu nur so viel: Die Experten befürchten für die 
kommenden Jahre einen kontinuierlichen Anstieg des 
"Organisierten Verbrechens" sowohl in quantitativer 
als auch in qualitativer HinsiCht. 

Auch vor diesem Hintergrund sollen in den nächsten 
Tagen Erscheinungsbild und Bedrohungspotential der 
"Organisierten Kriminalität" analysiert sowie Konzepte' 
und Methoden ihrer Bekämpfung aUfgezeigt werden. Be­
sondere AUfmerksamkeit wird den internationalen Dimen­
sionen sowie den datenschutzrechtlichen Bezügen des 
Problems gelten. Ganz im Sinne der erwähnten Experten 
haben sich dazu,Angehörige der verschiedensten "be­
troffenen" Ressorts hier zusammengefunden. Außer Ange­
hörigen von ·Polizei und Justiz nehmen insbesondere 
auch Vertreter aus POlitik, Wirtschaft und Wissen­
schaft, des Datenschutzes und der Rechtsanwaltschaft 
sowie von Zoll und Verwaltung teil. Eine Erweiterung 
unseres Blickwinkels versprechen wir uns von der Be­
teiligung unserer ausländischen Gäste, die ich ganz 
besonders herzli~h begrüße. Schließlich hoffen wir, 
daß die Berichterstattung in 'den - hier zahlreich 
vertretenen - Medien dazu beitragen wird, das Bewußt­
sein der Bevölkerung für die Gefahren der "Organisier­
ten Kriminalität" zu schärfen! Denn nur dann, wenn die 
Öffentlichkeit informiert ist, wird sie Verständnis 
für die Anliegen der POlizei aufbringen. 
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Mit meinem Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen wünsche 
ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Wiesbaden und 
uns allen einen informativen und weiterführenden Ver­
lauf der Arbeitstagung. 



· GRUSSADRESSE 

Burkhard Dammann 

Ich darf Ihnen im Namen von Edu~rdo Ve~ere, des Lei­
ters der Abteilung für Verbrechensverhütung und Straf­
justiz der Vereinten Nationen die besten Wünsche für 
diese Tagung übermitteln. 

Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität ist für 
die Vereinten Nationen gerade we,gen der zunehmenden 
Internationalisierung ein besonderes Anliegen. Ur­
sprünglich lag das Hauptaugenmerk auf der Kontrolle 
des internationalen Drogenhandels - ich erinnere hier 
etwa an die Empfehlungen des 7. Kongresses der Verein­
~en Nationen zu~ Verbrechensverhü~ung und der Behand­
lung von Straftätern in Mailand 1985, aber auch an die 

·VN-Sonderkonferenz zum Drogenbereich (17. Sondersit­
zung der VN-Vollversammlung, Februar 1990) und die 
neue Drogenkonvention von 1988 (Uni ted Nations Conven­
tion against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psycho~ropic Substances). ' 
In letzter Zeit ist jedoch mehr und mehr das organi­
sierte Verbrechen als solches in das Blickfeld unseres 
In~eresses gerückt. 

Der 8. VN-Strafrechtskongreß, der vor zwei Monaten un­
~er Beteiligung von 129 Mitgliedsstaaten in Havanna 
stattgefunden hat, widmete dem "Organisierten Verbre­
chen" , einen eigenen Arbeitsschwerpunkt. Dem Kongreß 
lagen zahlreiche Arbeitspapiere zu diesem Thema vor, 
unter anderem auch zu Einzelfragen .wie Geldwäsche, or­
ganisierte Wirtsch~ftsstraftaten, und ähnlichem. 

Auf der Grundlage einer internationalen Konferenz über 
"Korruption auf Regierungsebene" (Corruption in Go­
vernment) wurde dem Kongreß ein Handbuch mit prakti­
schen VorSChlägen zur Eindämmung der Korruption vorge­
legt. 

Der VN-Kongreß hat daneben eine Reihe von Empfehlungen 
ausgesproch·en, um Organisierte Kriminalität besser 
verhüten und kontrollieren zu können. Die drei wich­
~igsten Empfehlungen möchte ich hier kurz nennen. Es 
handelt sich um Muster (Uni ted Nations Model Treaties) 
für zwischenstaatliche Abkommen in folgenden Berei-· 
chen: 

1. Auslieferung 

2. Übertragung der Strafverfolgungsgewalt und des 
Strafverfahrens auf einen anderen Staat und 
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3. gegenseitige. Unterstützung in Strafrechtsangelegen­
heiten allgemein, einschließlich der Be:;ch1agnahme 
von VermögensgegenF~änden. 

Diese Empfehlungen gehen über den Bereich der Straf­
verfolgung hinaus. Sie spiegeln das Bedürfnis der 
Staatengemeinschaft. nach verbesserter Zusammenarbeit 
wider. Sie sind insbesondere auch eine Antwort auf die 
zunehmende grenzüberschreitende Kriminalität. 

Auf der Grundlage dieser Empfehlungen haben bereits 
mehrere Staaten und regionale Staatengemeinschaften, 
etwa die Wirtschaftskommission der Staaten Westafri­
kas, um Unterstützung bei der Ausarbeitung entspre­
chender bilateraler bzw. regionaler Rechtshilfeabkom­
men ersucht. Dem Austausch regionaler Erfahrungen, wie 
hier auf dieser Konferenz, kommt bei der Entwicklung 
neuer Strategien besondere Bedeutung zu. Dies gilt 
nicht nur f.ür den afrikanischen Kontinent. Die mit der 
Öff~rlng Osteuropas und die damit einhergehenden Pro­
bleme und Anforderungen zeigen die Dringlichkeit einer 
verbesserten Zusammenarbeit in aller Deutlichkeit. 

Die VN bedürfen bei dieser Arbeit jedoch der aktiven 
Unterstützung durch die Mitgliedsstaaten. Die Bundes­
republik Deutschland hat hier, etwa im Rahmen der vor­
bereitungsarbeiten zum 8. Kongreß der Vereinten Natio­
nen, in vielfältiger Weise mitgewirkt. Der Zusammenar­
beit mit dem Bundeskriminalamt kam und kommt dabei 
maßgebliche Bedeutung zu. Wir brauchen die Erfahrungen 
aus der Praxis. Dies gilt nicht nur für die Organi­
sierte Kriminalität, sondern z. B. a'uch für die Emp­
fehlungen zur Anwendung von newalt und zum Schußwaf­
fengebrauch durch POlizeibeamte, die auch in Kuba 
diSkutiert wurden. 

Ich möchte an dieser Stelle dem Bundeskriminalamt, das 
bereits auf zahlreichen früheren VN-Kongressen vertre­
ten war, und insbesondere dem Präsidenten des Bundes­
kriminalamts, Herrn Zachert, für die bisherige Unter­
stützung und die Einladung zu dieser Tagung danken. 
Unser Dank gilt ferner Herrn" Prof. Kube, der über vie­
le Jahre Liaison nach Wien war. In Anbetracht der vor 
uns stehenden Aufgaben und der zahlreichen neuen Man­
date, die der letzte Kongreß den Vereinten Nationen 
erteilt hat, setzen wir auf die Fortsetzung und Erwei­
terung der bisherigen Zusammenarbeit, sowoh·1 in Hin­
sicht a.uf die Arbeit des VN Committee on Crime Preven­
tion and Contro1 als auch auf den näChsten Kongreß. 
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Konferenzen wie diese hier können dabei wichtige'Im­
pulse geben. Dies gilt gleichermaßen für die Verbesse­
rungen der pOlizeilichen Zusammenarbeit wie für die 
Strafverfolgung, aber im besonderen Maße auch für den 
Schutz der Menschenrechte im Rahmen hoheitlichen Han-, 
delns. 

Ich danke Ihnen. 



ERÖFFNUNGSANSPRACHE 

Carl-DieterSpranger 

Ich freue mich, die diesjährige Tagung des Bundeskri­
minalamtes eröffnen zu können. 

Nach bewährter Tradition greift die Arbeitstagung ein 
hochaktuelles Thema auf: Organisierte Kriminalität in 
einem Europa durchlässiger Grenzen. 

In Europa haben sich gefährliche Formen der Organi­
sierten Kriminalität entwickelt, denen mit aller Ent­
schlossenheit begegnet werden mUß. Die ursprünglich 
nur in bestimmten Regionen Europas vorhandenen und 
traditionell gewachsenen kriminellen Organisationen, 
wie die Mafia und die Camqrra, die bereits seit langem 
eine Parallelgesellschaft in Italien bilden, haben 
mittlerweile Stützpunkte in anderen europäischen Staa­
ten. Zwar sind die Strukturen der Organisierten Krimi­
nalität in den meisten europäischen Staaten nicht mit 
hJerarchisch gegliederten Organisationen wie den süd­
amerikanischen Rauschgiftkartellen, den chinesischen 
Triaden oder den bereits genannten itali~nischen Or­
ganisationen zu vergleichen. Sie . dürfen in ihrer kri­
minellen Energie und GefährliChkeit aber dennoch nicht 
unterSChätzt werden. Sie haben sich bereits überall in 
den europäischen Staaten verfestigt und gewinnen zu­
nehmend Macht und Einfluß. 

Kriminelle Gruppierungen organisieren in Europa neben 
dem illegalen Rauschgifthandel die Herstellung und 
Verbreitung von Falschgeld sowie den illegalen Waffen­
handel. Sie steuern große Bereiche der EigentumSkrimi­
nalität und der g~werbsmäßigen Hehlerei. Sie drängen 
zunehmend in den lukrativen BereiCh des betrügerischen 
Warenterminhandels' und in andere gewinnbringende Fel­
der der Organisierten ·Wirtschaftskriminalität. Das 
Nachtleben in den europäischen Ballungsräumen wird im­
mer mehr von Verbrecherorganisationen beherrscht, die 
zur Durchsetzung ihrer Ziele nicht nur professionell, 
sondern auch äußerst gewalttätig vorgehen. 

Immer wieder gelingt es ihnen, neue Betätigungsfelder 
aufzuspüren, Märkte zu infiltrieren und an sich zu 
reißen. EthniSChe Gruppierungen spielen dabei in der 
Bundesrepublik Deutschland eine besondere Rolle. Jugo-

.slawen und Israelis kontrollieren das Nachtleben in 
Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet. Jugoslawen, Polen 
und Chinesen teilen sich die illegalen Märkte Ham­
burgs. RussiSChe Exilanten und Polen dringen in die 
Berliner Unterwelt ein. 
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Und gerade diese ethnischen Gruppen sorgen durch ihre 
Verbindungen in ihre Heimatländer für die Internatio­
nalität der Organisierten Kriminalität. Nahezu 95 % 
der bisher offenkundig gewordenen Organisierten Krimi­
nalität ist durch internationale Aktivitäten geprägt. 

All dies geschieht heimlich, unerkannt, im Dunkeln 
agierend. Hierin liegt ein wesentlicher Aspekt der be­
sonderen Gefährlichkeit Organisierter Kriminalität. 

/ Ihr ist es gelungen, über Generationen in den USA im 
Verborgenen zu bleiben. Erst 1975 kam die POlizei des 
Staates New York einem ungeheuerlichen Netz kriminel­
ler Organisationen, die ihre Fäden über ganz Amerika 
bis nach Europa gesponnen hatten, auf die Schliche. 

Organisierte Kriminalität ist aber auch aus einem an­
deren Grunde als besonders gefährlich einzustufen: 
Kriminelle Organisationen versuchen zunehmend - und 
hierfür ist gerade Italien ein beredtes Beispiel 
Einfluß auf POlitik, Verwaltung, Medien und gesell­
schaftliche Gruppen zu nehmen. Über die dortige Situa­
tion berichtete die "Frankfurter Allgemeine" in ihrer 
Ausgabe vom 18. Oktober dieses Jahres über Äußerungen 
des italienischen Ministerpräsidenten, die Mafia mani­
puliere in ihren Einflußgebieten politische Wahlen 
durch Mord, Einschüchterung und insgeheime Steuerung 
des Wahlverhaltens der Wählerschaft. 
Aber auch bei uns sind Fälle von Bestechungen von Be­
hördenbediensteten in Großstädten bekannt. 

Noch haben die kriminellen Organisationen und Kartelle 
in Europa nicht die Macht und den Einfluß, die eine 
wirksame Bekämpfung' verhindern können. 
Aber es muß dringend gehandelt werden, und zwar jetzt". 

Dabei ist es allerdings schwierig, bei unterschiedli­
chen Bewertungen der Problematik in den einzelnen Bun­
desländern 'zu einem gemeinsamen Handlungskonzept zu 
gelangen. Noch schwerer ist dies auf europäischer Ebe­
ne. 
Aber ich meine, irgendwann muß Schluß sein mit den 
Lippenbekenntnissen. Dringend sei das Problem, so wird 
gesagt, schnell müsse gehandelt werden. Aber dann fin­
den die politischen Bedenkenträger unserer Republik 
doch immer wieder genügend "zu Bedenkendes", so daß 
erneut und erneut "bedacht", nicht aber gehandelt 
wird. 
Ich finde, dies ist eine schlimme und gefährliche Ent­
wicklung und ich hoffe, daß sich dies nicht einmal 
- wohl möglich in der Kriminalitätsstatistik ables­
bar - rächen wird. 

Was also müssen wir zuerst tun? Ich meine: Wir müssen 
zu allererst "die Fakten auf den Tisch legen". 
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Die Gefahr, die uns durch die Organisierte Kriminali­
tät droht, ist offensichtlich noch nicht von allen 
Verantwortlichen erkannt. Ich sehe'insoweit noch einen 
erheblichen Aufklärungsbedarf. 
Keiner soll sich letztli.ch damit 'herausreden können, 
er habe nicht gewußt, daß die Bedrohung durch die Or­
ganisierteKriminalität so immens gefährlich ist. 

Wir sollten in einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit 
auch die Medien und alle gesellschaftlichen Gruppen 
mit einbeziehen. Langfristig angelegte Kampagnen kön­
nen das öffentliche Bewußtsein in der Frage der Ge­
fährdung staatlicher und gesellschaftlicher Strukturen 
durch die Organisierte Kriminalität positiv beeinflus­
sen. Es gilt, unsere Bürger und alle Verantwortlichen 
für die Fragen zu sensibilisieren. 

Dies ist bereits ein Teil dessen, was als zweiter 
Schritt zur wirksamen Bekämpfung der Organisierten 
Kriminalität get~ri werden muß: 
Die Präventionsarbeit muß verstärkt werden. 

Das ist eine Aufgabe, die die POlizei nicht alleine zu 
leisten im Stande ist. Es ist eine Aufgabe, die uns 
alle angeht, die unsere volle Aufmerksamkeit und unse­
ren ganzen Einsatz erfordert. 

Ganz besonder~ wichtig für eine effiziente Pravention 
sind Maßnahmen auf lokaler Ebene. Hier mUß eine inten­
sivere Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft, Krimi­
nalpolizei, Schutzpolizei" und Kommunalverwaltung 
- insbesondere Ordnungsamt, Gewerbeamt, Sozialamt und 
Ausländeramt - erfolgen. Im Einzelfall sollten auch 
private Institutionen wie Versicherungsunternehmen, 
Kreditinstitute oder die Medien hinzugezogen werden. 
Ziel dieser engen Zusammenarbeit muß sein, den Infor­
mationsaustausch zu verbessern und die Maßnahmen zur 
Prävention und ebenso zur Bekämpfung der Organisierten 
Kriminalität zu kooräinieren. Dabei darf nicht durch 
übertriebenen Datenschutz die Zusammenführung der In~ 
formationen behindert oder gar verhindert werden. Der 
Bereich der Prävention mUß zudem auch als Schwerpunkt 
in allen konzeptionellen Erörterungen erfaßt werden 
- ihm ist in der ZUkunft eine vorrangige Bedeutung 
beizumessen. Denn es reicht nicht aus, nur die Sympto­
me zu kurieren, um die Organisierte Kriminalität wir­
kungsvoll zurückdrängen zu können. 

Warum zum Beispiel sollte im Bereich der Rauchgiftprä­
vention nicht das möglich sein, was bei der AIDS-Be­
kämpfung Richtschnur war: Eine breit angelegte, mit 
Unterstützung der Medien überregional und mit Hilfe 
der gesellschaftlichen Gruppen vor Ort durchgeführte 
Kampagne, die ein weites Echo in der Öffentlichkeit 
gefunden und das öffentliche Bewußtsein in dieser Fra­
ge nachhaltig verändert hat. 
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Ein wei,terer Schwerpunkt mUß die Prävention im Rahmen 
der Wirtschafts-und Umwe,l tkriminali tät sein, zumal 
gerade in 'diesen ,Bereichen zu erwarten ist, daß der 
Wegfall'der Grenzköntrollen und der' entstehende ein­
heitliche Markt in Europa kriminellen Aktivitäten or­
ganisierter Wirtschaftsverbrecher entgegenkommt. 

Dabei darf allerdings nicht verkannt werden, daß weite 
Bereiche der Wirtschaftskriminalität, wie beispiels­
weise die Untreue, nicht präventabel sind. Deshalb muß 
die Zusammenarbeit aller Strafverfolgungsbehörden un­
tereinander intensi.viert werden. Es kann nichtange­
hen, daß der notwendige Informationsfluß von den Zoll­
und Steuerfahndungsbehörden an die POlizei unterblei­
ben mUß, weil das Steuergeheimnis dem entgegensteht. 
Diese Bestimmung, die zweifellos grundsätzlich ihre 
Berechtigung hat, ,schützt die organisierten Wirt­
schaftsverbrecher oftmals vordem Zugriff der Fahn­
dungsbehörden, indem die vorhandenen Informationen 
niCht zusammengeführt' werden können. Dies müssen wir 
ändern. 

Wenn alle Informationen systematisCh und umfassend 
vorlie'gen, wird man sich auf pOlizeilicher Seite ins...,. 
besondere die einzelnen Deliktsbereiche vornehmen und 
hier prüfen müssen, wie man die Prävention verbes.sern 
kann. Denkbar sind hier beispielsweise im Bereich des 
Waffenhandels und des illegalen Technologietransfers 
die Sensibi1.isierungvon Firmen, die als Transportun­
ternehmen, Spediteure oder Zulieferfirmen für einen 
illegalen Export mißbraucht werden können. Produzenten 
und Händler 'sensitiver Produkte sollten regelmäßig 
überprüft we;rden. Im Falle rechtswidriger 'Machenschaf­
ten sollten Lizenzen und Erlaubnisse konsequent ver­
sagt werden. 

Neben der Prävention müssen wir den Bereich der pOli­
zeilichen Bekämpfung der ,Organisierten Kriminalität 
umfassend und wirksam 'verstärken. Zunächst bra,uchen 
wir dafür dringend ein praktikables Konzept. 

Nachdem Bund und, Länder im Bereich der Rauschgiftkri­
minalität gemeinsam mit allen wiChtigen Organisationen 
und Gruppen den Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan 
erarbeitet haben, brauchen wir auf nationaler Ebene 
nunmehr ein'ähnLiches Instrumentarium auch für den Be­
reich der anderen Erscheinungsformen der Organisierten 
Kriminalität. 

Ich schlage vor, daß auf der Ebene der Bundesministe­
rien unverzüglich eine Arbeitsgruppe "Organisierte 
Kriminalität" unter Federführung des Bundesinnenmini­
steriums gebildet wird. 
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Dieser Arbeitsgruppe sollten angehören: 

- Der Bundesminister der Justiz im Hinblick auf straf­
rechtliche und strafprozessuale Aspekte, 

- der Bundesminister 'für Wirtschaft unter dem Ge­
sichtspunkt der Wirtschafts- und Waffenkriminalität, 

- der Bundesminister für Unmwelt wegen Fragen der Um­
weltkriminalität, 

der Bundesminister der Finanzen als oberste Bundes­
behörde für Angelegenheiten des Zolls und Ansprech­
partner für die Kreditwirtschaft, 

- das Auswärtige Amt wegen erforderlicher Maßnahmen im 
internationalen Bereich. 

Diese Arbeitsgruppe soll sowohl Maßnahmen der Präven­
tion als auch der Bekämpfung der Organisierten Krimi­
nalität auf kriminalpolitischer .Ebene planen, die Um­
setzung der Maßnahmen koordinieren und sie schließlich 
in Abstimmung mit den Ländern auch realisieren. 

Damit allein kann es national aber niCht sein Bewenden 
haben. Worauf es zugleich entscheidend ankommt, ist, 
daß auch auf operativer Ebene die Erkenntnisse von 
BKA, Zoll, der Grenzschutzdirektion sowie des BfV, so­
weit es zuständig ist - ich denke hier an den interna­
tionalen Waffenhandel und an sensitive Exporte -, sy­
st·ematisch zusammengetragen und ausgetauscht werden. 

Angesichts der internationalen . Komponente der Organi­
sierten Kriminalität, insbesondere der Rauschgiftkri­
minalität, die ja auch Verbindungen zum internationa­
len Terrorismus .unterhält und teilweise von staatli­
chen Stellen geduldet' oder gar gedeckt wird, sind wir 
zudem auf Informationen des BND angewiesen. 

Wir sollten intensiv überlegen, wie wir die Erkennt­
nisse und Möglichkeiten des BND bei der . Bekämpfung 
einzelner Erscheinungsformen der Organisierten Krimi­
nalität wirkungsvoller nutzen . können. Die weltpoliti­
sche Entwicklung' eröffnet hier zweifeJso~ne neue Mög­
liChkeiten und A·ufgaben. 

Eine effektive Bekämpfung der Organisierten Kriminali­
tät setzt auf nationaler Ebene schließlich vor allem 
voraus, daß der Gesetzgeber endiich der POlizei wirk­
same gesetzliche Mittel der Verbrechensbekämpfung an 
die Hand gibt. 

Die Geldwäscher, die bisher ungestraft und ungestört 
ihrem verwerflichen Tun nachgehen, müssen unabdingbar 
zur Rechenschaft gezogen werden können; wir brauchen 
die Tatbestände der Vermögensstrafe und des erweiter­
ten Verfalls. 
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Benötigt werden auch dringend strafprozessuale Rechts­
grundlagen für pOlizeiliche Maßnahmen wie Rasterfahn­
dung, längerfristige Observation, pOlizeiliche Beob~ 
achtung, Einsatz technischer Mittel und Einsatz ver­
deckter Ermittler. 

Notwendig sind zudem Zeugenschutzvorschriften. 

Unverzichtbar ist auch ein Gewinnaufspürungsgesetz, 
damit die Strafvorschrift der Geldwäscherei auch sinn­
voll angewandt werden kann. 

Wir brauchen aber auch Vorschriften über die polizei-. 
liehe Vorfeldtätigkeit. Das Bundeskriminalamt darf bei 
seiner orig~naren Verbrechensbekämpfung nicht schlech­
ter gestellt sein als die Länderpolizeien. 

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob weitere gesetzliche 
Maßnahmen benötigt werden. Zu denken ist hier bei­
spielsweise an Nachschaurechte für die POlizei bei 
Pfandleihern, Gebraucht-, Altwaren- und Edelmetall­
händlern sowie an eine Kronzeugenregelung bei Vorlie­
gen schwerer Straftaten. 

Nur durch eine überzeugende Präventions~ und Verbre­
chensbekämpfungsstrategie auf nationaler Ebene können 
wir auch unserer Verantwortung gegenüber den Rausch­
gifterzeugerländern gerecht werden. Es ist ja geradezu 
peinlich, wenn einem POlitiker aus Bolivien, Venezuela 
oder Pakistan die Frage stellen, wie eigentlich die 
Bundesrepublik Deutschland 'die Vermögensbeschlagnahme. 
oder die Strafbarkeit der Geldwäscherei geregelt hat. 

Auf internationaler Ebene haben die Sicherheitsbehör­
den zwei großen Herausforderungen Rechnung zu tragen: 
Dem Prozeß der westeuropäischen Einigung und der pOli­
tischen Entwicklung in Osteuropa. 

Die Grenzen in Westeuropa werden zunehmend an Bedeu­
tung verlieren. Der von uns und den übrigen EG-Staaten 
gewünschte EG-Binnenmarkt wird in 2 'Jahren Wirklich­
keit werden. Mit aller Kraft müssen wir verhindern, 
daß damit zugleich ein einheitlicher Markt für das or­
ganisierte Verbrechen entsteht. 

Das im Rahmen der Schengener Übereinkommen 1985 und 
1990 vereinbarte europäische Fahndungssystem muß des­
halb im Hinblick auf eine effiziente Bekämpfung der 
Organisierten Kriminalität kontinuierlich ausgebaut 
werden. Grenzüberschreitende Einsätze müssen koordi­
niert, Informationen und Erfahrungen ausgetauscht, 
Nachrichten gesammelt, Erkenntnisse und Zusammenhänge 
erkannt und an diePartnerstaaten weitergegeben wer­
den .. 

. Für die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität exi­
stiert bereits. eine Fülle von internationalen Gremien, 
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deren Arbeit aber dringend gebündelt werden muß, um zu 
einer effektiveren, praxisbezogeneren und erfolgrei­
cheren, Strategie zu kommen. So bemühen si9h beispiels­
weise um die Koordination und Kooperation die Pompi­
dou-Gruppe des Europarates, die Arbeitsgruppe III der 
TREVI-Kooperation, die EPZ-Arbeitsgruppe Drogen, die 
ad-hoc-Gruppe Toxicomanie, die Gremien der Zollverwal­
tung, die Ständige Arbeitsgruppe Rauschgift, die euro­
päische Interpol-Konferenz der Leiter der nationalen 

,Rauschgiftdienststellen, die regiorial~n Arbeitsgruppen 
und die Drogenkoordinatoren CELAD. Weniger kann mehr 

. sein. Deshalb muß im Bereich der Organisierten Krimi­
nalität, in dem die internationale Zus~enarbeit 
ebenfalls unverzichtbar .ist, darauf geachtet werden, 
daß nicht durch eine Vielzahl unkoordiniert eingerich­
teter Gremien Reibungsverluste entstehen, die letzt­
lich der Kooperation und dem gemeinsamen Erfolg hin­
derlich sind. 

Hier müssen wir ansetzen und die Initiative ergreifen. 
Wir müssen im Rahmen effektiv arbeitender multinatio­
n.aler Gremien international zu vernünftigen und grif­
figen."OK-Konzeptionen" kommen. Dabei dürfen wir nicht 
den Fehler begehen, daß eine Unzahl von Arbeitsgruppen 
nebeneinander Einzelaspekte der Organisierten Krimina­
lität aufarbeiten. Es muß sichergestellt werden, daß 
alle Aspekte der Prävention und der Bekämpfung koordi­
niert und effiziente Strategien entwickelt werden. 

In diesem Rahmen,muß die moderne Technik länderüber­
greifend verstärkt installiert werden: Die Bundesre­
gierung setzt sich daher entschieden für eine 'Europä­
ische Zentralstelle der EG ein, in der nicht nur für 
die Rauschgiftbekämpfung relevante, sondern auch alle 
anderen OK-bezogenen Informationen, die über den na­
tionalen Bereich der einzelnen Mitgliedsstaaten hinaus 
von Bedeutung sind, systematisch gesammelt, ausgewer­
tet und den nationalen Strafverfolgungsbehörden zur 

. Verfügung gestellt werden. 
Diese Zentralstelle mUß 

- einen ständigen Informations- und Erfahrungsaus­
tausch gewährleisten, 

- aktuelle Lagebilder erstellen und 

- frühzei.tig internationale Verflechtungen erkennen. 

Sie muß die Befugnis erhalten, grenzüberschreitende 
Einsätze zur Bekämpfung des Organisierten Verbrechens 
zu koordinieren. 

Die Chancen für eine Realisierung einer solchen Zen­
tralstelle stehen gut. Der Europäische Rat hat bereits 
die Notwendigkeit einer institutionalisierten POlizei­
kooperation auf dem Gebiet der Rauschgiftbekämpfung 
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erkannt. Die TREVI-Minister haben auf einem informel­
len Treffen am vergangenen Samstag in Neapel - auf dem 
ich die Bundesregierung vertreten habe - übereinstim­
mend die Notwendigkeit betont, zu' baldigen konkreten 
Ergebnissen zu gelangen. Bereits am 3. Dezember werden 
sich in London Experten mit den näheren Detailfragen 
befassen. Die Bundesregierung wird sich nunmehr dafür 
einsetzen, daß die Zuständigkeiten der Europäischen 
Zentralstelle nicht nur auf dieRauschgiftbekämpfung 
beschränkt bleiben, sondern auf alle Gebiete der Or­
ganisierten Kriminalität ausgeweitet werden. 

Keimzelle dieser Europäischen Zentralstelle kann das 
deutsch-französische Aktionsprogramm' zur' Bekämpfung 
des Drogenmißbrauchs und der Organisierten Kriminali­
tät sein, das auf eine Initiative von Bundeskanzler 
Dr. Kohl und Staatspräsident Mitterand zurückgeht. 

In diesem Bereich wollen Frankr.eich und Deutschland 
- wie seinerzeit bei dem Abbau von Grenzkontrollen -
eine Vorreiterrolle übernehmen. 
Die Vertreterin der französischen Regierung, die Dro­
genbeauftragte Frau Dufoix und ich haben vereinbart, 

- daß deutsch-französische Experten für die Vorbeugung 
und die pOlizeiliche Bekämpfung der Rauschgiftkri­
minalität eingesetzt werden und 

- daß diese' Experten kUrzfrl.stig gemeinsame Präven­
tions- und Bekämpfungskonzepte entwickeln sollen, 
die beide Staaten berühren. 

Die Experten. werden zudem konkrete Vorsch'läge - auch 
zur personellen und sachlichen Ausstattung - für eine 
europäische Zentralstelle sowie für ein europäisches 
Ze~tralsystem zu entwickeln haben, die dann von 
Deutschland und Frankreich gemeinsam in die europä­
ischen Gremien eingebracht werden können. 

Auf diesen Plänen gilt es aufzubauen, sie weiterzuent­
wickeln und unseren Partnerstaaten innerhalb der Euro­
päischen Gemeinschaft nahezubringen. 

Neben dem europäischen Einigungsprozeß stellt. die Ent­
wicklung in Osteuropa eine bedeutsame Herausforderung 
für die Sicherheitsbehörden dar. 

Die zunehmende Freizügigkeit, die zahlreiche osteuro­
päische Staaten ihren Bürgern nunmehr einräumen, dle 
Erleichterungen für Reisen in westeuropäische Staaten 
durch Abschaffung von Visumspflicht und Zwangsumtausch 
führen zu einem intensi ven grenzüberschrei tenden Ver­
kehr. Kontrollen an den'Grenzen werden immer schwieri-, 
ger. Die neu gewonnenen Bürgerfreiheiten in den ~osteu­
ropäischen Ländern, verbunden mit dem Unvermögen der 
Justizorgane und anderer staatlicher Stellen, den Miß-
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brauCh der Freiheit; durch kriminelle Organisat;ionen zu 
erkennen und zu verhindern, sind idealer Nährboden für 
die Organisiert;e Kriminalit;ät;. So verschieben bei­
spielsweise deut;sch-polnische Gruppierungen organi­
siert; Kraft;fahrzeuge bis in die Sowjet;union. Diese 
Ent;wicklung gilt; es sorgfält;ig zu beobacht;en- und ihr 
frühzeit;ig ent;gegenzuwirken. 

Über kurz oder lang wird auch die UdSSR ihre Grenzen 
öffnen. Ein gigant;ischer Bedarf an Konsumgüt;ern wird 
die Folge sein, der voraussicht;lich nicht; nur auf le­
galer wirt;schaft;licher Basis befriedigt; werden kann. 
Auch die Verbrecherkart;elle der Sowjet;union werden 
versuchen, ihre Net;ze zum West;en hin zu spinnen, um 
sich Ant;eile am illegalen Markt; zu sichern. Wir müssen 
- auch im eigenen Int;eresse - mit; diesen St;aat;en eng 
zusammenarbeit;en und Hilfe leist;en. 

Diesem Gebot; t;ragen wir bereit;s Rechnung. Wir st;ehen 
kurz vor dem Abschluß eines Abkommens mit; der UdSSR 
über die Zusammenarbeit; auf dem Gebiet; der Bekämpfung 
der Organisiert;en Kriminalit;ät;. Auch mit; anderen ost;­
europäischen St;aat;en wie Ungarn und der Tschechoslowa­
kei wollen wir ent;sprechende Abkommen abschließen. 

Wir sind auch bereit, umfassend Ausbildungs- und Aus­
rüst;ungshilfe und vor allem t;echnische Hilfe zu lei-
st;en. -

Aber niCht; nur die Bundesrepublik Deutschland ist hier 
gefordert. Wir werden uns in den internationalen Gre­
mien dafür einsetzen, daß auch die anderen westeuropä­
ischen St;aaten ihrwirt;schaftliches und polit;isches 
Gewicht; zur Unterstüt;zung der osteuropäischen Länder 
bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität ein­
bringen und daß dies koordiniert geschieht. 

In diesem Zusammenhang sei ein Wort zur Kriminalitäts­
ent;wicklung in den neuen deut;schen BundeSländern ge­
st;at;t;et. In den meisten Deliktsfeldern ist eine st;eil 

'ansteigende Tendenz festzustellen. Dies ist u. a. auch 
die natürliChe Folge einer 40jährigen Diktatur mit; ih­
rem a~lgegenwärtigen Stasi-Apparat, dessen Mitarbeiter 
noch in zu vielen Schlüsselpositionen präsent sind. 
Alt;e SED- und Stasi-Strukturen lassen skandalöse Geld­
verschiebungen in gigant;ischem Ausmaß zu, wie sie 
jüngst von der PDS vorgenommen wurden. Diese Struktu­
ren gilt es so schnell wie möglich zu zerschlagen. Zur 
Zeit stehen noch nicht in ausreichendem Maß POlizei­
kräfte zur Verfügung, die mit; rechtsstaatlichen Mit­
t;eln den besonderen Herausforderungen entgegentreten 
können. Bund' und Länder müssen gemeinsam alle Anstren­
gungen', auch finanzielle, unternehmen, Um hier 
schnellstens Abhilfe zu schaffen. -

Meine Damen und Herren, wir alle wissen, daß die 5i­
cherheitsbehörden bei der Bekämpfung der Organisierten 
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Kriminalität mit gewaltigen Herausforderungen fertig 
werden müssen. Die POlizei Stößt dabei an die Grenzen 
ihrer Belastbarkeit. Dennoch leistet sie - in oft mü­
hevollem Einsatz unter schwierigen Bedingungen - einen 
hervorragenden Beitrag zur Gewährleistung der Inneren 
Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland und damit 
für die Freiheit unserer Bürger. Dafür will ich an 
dieser Stelle ausdrücklich Dank sagen. 

Was wir in Zukunft vor allem brauchen, ist die Unter­
stützung der POlizei und der übrigen Sicherheitsbehör­
den durch die pOlitik, durch wirksame Gesetze und 
durch zusätzliche Stellen· zur Bewältigung der ständig 
wachsenden Aufgaben. Aber auch die Medien und die ge­
sellschaftlichen Gruppen müssen ihre verantwortung im 
Kampf gegen die Organisierte Kriminalität erkennen. 
Nicht der erhobene Zeigefinger, die helfende Hand ist 
gefragt. 

Meine Damen und Herren, meiner Unterstützung können 
Sie immer gewiß sein. 
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"ORGANISIERTE KRIMINALITÄT" - EIN WELTPROBLEM. 
DIE ITALIENISCHE MAFIA ALS "VORBILD" 

FÜR DAS INTERNATIONALE ORGANISIERTE VERBRECHEN 

Giovanni Falcone 

Die bevorstehende Öffnung der Grenzen in der Europä­
ischen Gemeinschaft ist zwar ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zur politischen Einigung; sie läßt jedoch neue 
Probleme auf internationaler Ebene entstehen, von de­
nen das Problem der Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit gewiß nicht das geringste ist. Eine enge 
internationale Zusammenarbeit ist daher dringend gebo­
ten. 

Bevor die Frage behandelt werden kann, ob das Mafia­
Modell der OK sich aus Italien in andere Länder expor­
tieren läßt, ist es notwendig, das Phänomen Mafia ge­
nauer zu betrachten und abzugrenzen und die verschwom­
mene, folkloristische Vorstellung, die von ihr kur­
siert, beiseite zu legen. Sie ist zu eng gefaßt und 
überbetont gleichzeitig gewisse Aspekte. 

In Italien sind die wichtigsten kriminellen Vereini­
gungen mit internationaler Relevanz die "Camorra", 
vorwiegend in Kampanien ansässig, die "Ndrangheta", 
die in Kalabrien operiert, und die "Mafia" oder - wie 
die genauere Bezeichnung lautet - "CosaNostra", die 
in Sizilien verbreitet ist. Alle drei Organisationen 
können allgemein als "lftafios" bzw. Mafia-ähnlich be­
zeichnet werden, weil sie sich Methoden bedienen, die 
typisch für die Mafia sind: der Methoden der Gewalt 
und der Einschüchterung, wobei sie einen allgemeinen 
Zustand der Unterwerfung und der "omerta" (des Schwei­
gens) in der Bevölkerung hervorrufen. 

Trotz dieser Gemeinsamkeiten hat jede Organisation ei­
gene Strukturen und. Eigenschaften. 

Die "Camorra" besteht heute noch aus einer Reihe von 
örtlichen, oft konkurrierenden Vereinigungen, die vor 
allem den internationalen Rauschgifthandel (insbeson­
dere mit KOkain) betreiben. Bisherige Versuche, sie zu 
einer einheitlichen, zentralisierten Organisation zu­
sammenzufassen, sind gescheitert. 

Der bedeutendste Versuch geht auf den berühmten Raffa­
ele Cutolozurück und endete Anfang der 80er Jahre in 
einem Blutbad. Danach hat sich - zumindest bis heute -
eine vorwiegend horizontale Organisationsstruktur 
durchgesetzt, die das Monopol der illegalen Ak·tivitä­
ten auf dem Gebiet Kampaniens für sich beansprucht und 
sich verstärkt auch in den anliegenden Gebieten breit-
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macht. Nach der endgültigen Niederlage Cutolos, der 
ein erbitterter Gegner der sizilianischen Mafia war 
und nach dem katastrophalen Erdbeben, welches im 
Dezember 1980 weite Gebiete Kampaniens zerstörte, hat 
sich die Lage der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
dort weiter verschlimmert. Die Gründe dafür zu analy­
sieren, würde den Rahmen dieses Referats sprengen. Es 

'soll lediglich darauf hingewiesen werden, daß auf dem 
vorhandenen Substrat einer fortgeschrittenen Zerrüt­
tung des sozialen Gefüges, verursacht durch das still­
schweigende Einvernehmen zwischen OK und örtlichen 
Politikern, weitere Spannungen aufgetreten sind. Sie 
werden hervorgerufen durch die Versuche, die Kontrolle 
über die massiven Ströme öffentlicher Gelder zu gewin­
nen, die der Staat für den WiederaUfbau der vom Erdbe­
ben heimgesuchten Gebiete bereitgestellt hatte sowie 
durch die zunehmende Arbe.itslosigkeit, vor allem unter 
den Jugendlichen. 

Wenn man vor diesem Hintergrund die Möglichkeiten der 
schnellen Bereicherung sieht, die der Rauschgifthandel 
bietet, der zu einer d.er Haupteinnahmequellen für die­
se wie für die anderen wichtigsten kriminellen Verei­
nigungen geworden ist, verwundert es nicht,' daß die 
Camorra-Gruppierungen, angesichts der immer größer 
werdenden Geldbeträge um die es jeweils geht, immer 
häufiger und grausamer zu den Mitteln der Gewalt ge­
griffen haben. 

Ähnliche Überlegungen gelten für die "Ndrangheta", die 
kriminelle Organisation, die in Kalabrien - einer wei­
teren Region SÜditaliens - vorherrscht und von einer 
noch gravierenderen.sozialen~ und wirtschaftlichen Un­
terentwicklung gekennzeichnet ist als Kampanien. 

Auch die "Ndrangheta", wie die "Camorra", hat eine ho­
rizontale Organisationsstruktur, bestehend aus mehre­
ren Gruppen (genannt "cosche" oder "ndrine"), deren 
Mitglieder - im Unterschied zur Camorra - aufgrund fa­
miliärer Bande rekrutiert werden. Dies hat zur Folge, 
daß blutige Fehden sich oft aufgrund von Rivalitäten 
und Feindseligkeiten zwischen Generationen und zwi­
schen verschiedenen Familien entfesseln und nicht aus 
Gründen, die mit illegalen Aktivitäten zusammenhängen. 

Die "Ndrangheta" hat sich auf erpresserische Entfüh­
rungen spezialisiert, ein Verbrechen, das trotz der 
Bemühungen der POlizeikräfte immer noch aktiv begangen 
wird und wegen der unmenschlichen Leiden, die den Op­
fern - oft mit bleibenden Folgen - zugefügt werden so­
wie der hohen Lösegeldbeträge, welche die Angehörigen 
zu zahlen gezwungen werden, die Bevölkerung stark be­
unruhigt. Die Entführungen werden vorwiegendaußerhalb 
des Ansiedlungsgebietes der "Ndrangheta" verübt (d . . h. 
außerhalb Kalabriens), insbesondere in Ober- und Mit­
telitalien, wo die Entführer sich inzwischen Offen-
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sichtlich auskennen und in der Lage sind, sich mate­
rielle und logistische Mittel zu verschaffen, um ihre 
Opfer auch lange Zeit gefangenhalten zu können. Dort 
können sie sich 'der sichersten Kanäle für die Weißwä­
sche und Reinvestition der Lösegelder bedienen. 

Die "Ndrangheta" ist jedoch von relativ archaischen 
Verhaltensmustern gekennzeichnet, ohne daß sie deswe­
gen weniger gefährlich wäre als die anderen Formen der 
OK, mit denen sie die wichtigsten Eigenschaften ge~ 
meinsam hat, wie die Beherrschung des Ansiedlungsge­
bietes, die Beeinflussung der örtlichen Verwaltungsor­
gane, die Schutzgelderpressung von Unternehmen und das 
Betreiben von Rauschgifthandel. 

Die Mafia im eigentlichen ,Sinne des Wortes hat ihren 
Ursprung in Sizilien, wo sowohl eine einheitliche, 
vertikal strukturierte Organisation existiert, die 
"Cosa Nostra" genannt wird, als auch - in einigen Ge-
bieten - eine Reihe von Mafia-Organisationen mit aus­
schließlich örtlichem Einflußbereich, die der "Cosa 
Nostra" nicht angehören und oft sogar in Konkurrenz' 
mit dieser operieren. Im ältesten Ans i edlungsgebi et 
der Mafia, in der Provinz Palermo, ist die Vorherr­
schaft der "Cosa'Nostra" in dem Sinne absolut, daß es 
keinen Spielraum für andere, selbständige Mafia-Orga­
nisationen gibt. 

Die Mafia hat mit Sicherheit Eigenschaften, die sie 
gefährlicher erscheinen läßt als andere Formen der OK. 
Nicht so sehr wegen der hohen Anzahl ihrer Mitglieder 
- mehrere Tausend'- sondern wegen ihrer Struktur und 
ihrer Fähigkeit, trotz der 'komplexen Gliederung ihrer 
Organisation einheitliche Strategien durchzusetzen. 
Gerade wegen dieser Eigenschaften ist sie die einzige 
italienische kriminelle Organisation, die sie ZUITl Vor­
bild der OK auf internationaler Ebene machen kann. 

Schon seit mehreren Jahrzehnten haben sich der "Cosa 
Nostra" angehörende Mafia-"Familien" in aller Heim­
lichkeit sowohl in ganz Sizilien als auch in anderen 
Teilen Italiens, wie z. B. in Neapel, in Rom, in Mai­
land' und in Turin ni edergelassen., "Ni eder lassungen" 
der "Cosa Nostra" sind auch in einigen europäischen 
Ländern gegründet worden, die Ziel der massiven Aus­
wanderungsströme aus Sizilien geworden waren. In den 
Vereinigten Staaten und in Kanada hat sich außerdem 
eine Mafia-Organisation eingenistet, die ursprünglich 

• eine Art Niederlassung der sizilianischen "Cosa No­
stra" war, jedoch in der Zwischenzeit selbständig ge­
worden ist und sich von dieser gelöst hat. 

Die "Cosa Nostra" ist mit Sicherheit die gefährlichste 
Organisation im italienischen OK-Spektrum, denn die 
allen italienischen kriminellen Vereinigungen gemein­
same Mafia-Mentalität bedeutet für die anderen Organi-
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sationen nicht mehr als eine Art Bruderschafts-Geist. 
Bei der sizilianischen OK hat sie sich gar zu einem 
fÖderativen Bündnis entwickelt, das schon seit langem 
eine einheitliche Organisation hat entstehen lassen, 
die sieh wie ein Staat im Staat gestaltet und von ei­
sernen Gesetzen regiert wird, die den Mitgliedern mit 
Gewalt aufgezwungen werden. Die Einheitlichkeit 
schließt eine relative Selbständigkeit der einzelnen 
"Familien", was die örtlichen Angelegenheiten anbe­
langt, nicht aus; auch nicht· die Möglichkeit von Dis­
krepanzen und von blutigen Auseinandersetzungen inner­
halb der "Cosa Nostra". Aber abgesehen von Fragen ört­
licher Bedeutung, in die die Gesamtorganisation ledig­
lich eingreift, um Verhaltensregeln zu diktieren und 
sie mit brutaler Entschlossenheit durchzusetzen, be­
wirkt die Einheitlichkeit der "Cosa Nostra" vor allem 
die Richtung für jene Angelegenheiten, die ,die Gesamt­
organisation betreffen. 

Diese.Tatsache, die aus zahlreichen Ermittlungsverfah­
ren bekanntgeworden ist, wurde oft von Fachleuten 
nicht wahrgenommen, die davon ausgegangen waren, die 
Mafia sei eine Anreihung einzelner Verbrecherbanden, 
die, im permanenten Streit miteinander, sieh infolge 
der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse in Süditalien zwangsläufig. auflösen wür­
den. Die fortbestehende, sogar gewachsene Vitalität 
der Mafia und die damit zusammenhängenden tragischen 
Ereignisse der letzten Jahre zeigen, wie falsch und 
wirklichkeitsfremd diese AUffassung ist. 

Um die Gründe zu verstehen, die zu der heutigen ein-
'heitlichen Struktur und zu der Gefährlichkeit der "Co­
sa Nostra" geführt haben, mUß man die grundlegende 
SubkUltur dieser Organisation genauer analysieren, die 
viel tiefer verwurzelt und reicher ist als die von an­
deren kriminellen Vereinigungen; eine Subkultur, die 
sieh in einer strengen Auswahl der Mitglieder zeigt 
sowie in der eisernen Fähigkeit derselben, sieh selbst 
Regeln einer erbarmungslosen Effizienz aufzuerlegen, 
die absolut und ohne Ausnahmen befolgt werden. Die 
Auswahl der Mitglieder der Organisation erfolgt mit 
besonderer Sorgfa1.t: Nur Kriminelle von bewährter Fä­
higkeit haben eine Chance, aufgenommen zu werden, und 
zwar nach einer aufmerksamen, verdeckten oder direkten 
Beobachtung mit dem Ziel, festzustellen, ob der Kandi­
dat die Eigenschaften besitzt, die für unverzichtbar 
erachtet werden: vor allem Erbarmungslosigkeit und 
Verschwiegenheit. Die sog. "omerta" (Verschwiegenheit) 
ist unabdingbare Eigenschaft für einen Mafioso; die 
Beachtung des Gesetzes des Schweigens wird in einer so 
extremen Form verlangt, daß "Ehrenmänner", die unter 
besonderen Bedingungen, wie z. B. die einer längeren 
Haftstrafe, die kleinsten Anzeichen zeigen, von der 
starren Haltung der abSOluten Verschwiegenheit zu wei­
chen, Gefahr laufen, exekutjert zu werden. 
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Darüber hinaus sind in den letzten Jahren, angesichts 
der Fälle, in denen sich hochkarätige Mafiosi dazu 
durchgerungen haben, mit der Justiz zusammenzuarbei­
ten, seitens der "Cosa Nostra" Gegenmaßnahmen ergrif­
fen worden mit dem Ziel, die Verbreitung von Nachrich­
ten über die "Cosa' Nostra" innerhalb der Organisation 
auf ein Minimum zu reduzieren. Während z. B. in der 
Vergangenheit den Mitgliedern einer Familie erlaubt 
war, die Identität der anderen Mitglieder zu kennen, 
ist dies heute nicht mehr gestattet, so daß Kenntnisse 
über die Zusammensetzung und die Anzahl der Mitglieder 
der einzelnen Familien nur den allerhöchsten Chargen 
vorbehalten sind. 

Die Einigelung der Organisation äUßert sich auch in 
der Rekrutierung. Die Identifizierung und die Festnah­
me zahlreicher, der "Cosa Nostra" angehörenden Mafiosi 
hat, anstatt zu einer Lockerung der Aufnahmebedingun­
gen - mit dem Ziel, die Lücken in der Personaldecke, 
sozusagen" schnell wieder zu schließen -, zu einer 
Verschärfung der Auswahlkriterien geführt, um sicher­
zustellen,. daß nur besonders zuverlässige Kandidaten 
aufgenommen werden. . 

Parallel dazu hat sich die Praxis eingebürgert, für 
die' einfachsten und gleichzeitig riskantesten Strafta­
ten die fähigsten und entschlossensten 'gemeinen Ver­
brecher einzusetzen, die überhaupt keine Möglichkeit 
haben, Einblick in die Geheimnisse der Organisation zu 
bekommen. Damit'hat sich die Einstellung der "Cosa No­
straff den gemeinen Verbrechern, gegenüber geändert. 
Während diese früher gerade noch unter der Bedingung 
geduldet wurden, daß sie die Ruhe in von der Organisa­
tion beherrschten Gebieten nicht störten, sind sie 
heute wohlgelitten und werden für die Zwecke der Or­
ganisatIon benutzt. 

Die Mafia hat sieh immer in lukrative illegale Akti­
vitäten eingeschaltet, die eine regelmäßige, ständige 
Ausbeutung ermöglichen. Es ist ihr oft gelungen, eine 
Monopolstellun'g zu erreichen, auch mit Hilfe von Ver­
bündeten, die sie zuerst benutzt, um sie dann - wenn 
sie sie nicht mehr braucht - wieder fallen zu lassen. 
Die GeSChehnisse um den illegalen Handel mit ausländi­
schen Tabakwaren in ItaLien sind dafür beispielhaft. 

Als Anfang der 70er Jahre diese illegale Aktivität be­
sonders lukrativ wurde, benutzte die sizilianische Ma-'­
fia eine "Famili'e" ihrer Organisation; die in Neapel 
ansässig war, um die "Camorra" zu unterwandern und um 
die Streitigkeiten zwischen den Camorra-Gruppierungen 
zu verschärfen, bis es ihr gelang, nach dem Sieg über 
die Konkurrenz aus Marseille den Schmuggel mit Tabak­
waren ganz für sich, zu beanspruchen. Sie konnte. sogar 
jahrelang einen Turnus in der Ausschiffung der ge­
schmuggelten Zigaretten auf italienischem Staatsgebiet 
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durchsetzen, der den Anschein vermittelte, die Inter­
essen .aller am Schmuggel beteiligten kriminellen Ver­
einigungen zu berücksichtigen, jedoch vor .allem die 
Mafia selbst begünstigte. 

Dies zeigt die Flexibilität und die Vielseitigkeit der 
Mafia-Organisation und ihre Fähigkeit, die Entschei­
dungsorgane von anderen kriminellen Vereinigungen au­
ßerhalb ihres' Ansiedlungsgebietes zu unterwandern, 
sich mit ihnen zu verbünden und sie für ihre Zwecke zu 
benutzen. 

Diese Methode wurde in den Großstädten Oberitaliens 
angewandt, in denen sich die Mafia nach und nach, in­
folge der Masseneinwanderung von Süditalienern auf der 
Suche nach Arbeit, eingenistet hat. Solche Städte sind 
ein bequemer und ruhiger Zufluchtsort für viele ge­
suchte Mafiosi. Die Ansiedlungen der "Cosa Nostra" in 
den 'Großstädten Oberitaliens haben nicht nur das Ein­
flußgebiet der Mafia auf Gebiete ausgeweitet, die tra­
ditionell frei von diesem Pröblem waren, sie hat auch, 
infolge der Verflechtungen und der Bündnisse mit Mit­
gliedern der jeweiligen örtlichen Unterwelt, eine Si­
tuation geschaffen, die die Gewährleistung der öffent­
lichen Sicherheit in ganz Italien gefährdet. Außerdem 
müssen ja die sehr,hohen Geldbeträge, die aus illega­
len Aktivitäten, insbesondere aus dem Rauschgifthan­
del, stammen, investiert oder zumindest weißgewaschen 
werden. Diese Notwendigkeit hat zu immer häUfigeren 
Kontakten zwischen der "Cosa Nostra;r und der Finanz­
welt bzw. dem legalen Markt allgemein geführt - Kon­
takte, die ganze Wirtschaftsbereiche kontaminiert und 
verzerrt haben. 

Dieser kurze Exkurs über die Eigenschaften der Organi­
sation und über ihre Methoden zeigt, warum die "Cosa 
Nostra" internationale Bedeutung gewonnen hat und ent­
sprechende Beachtung finden mUß. Es ist ja hinlänglich 

,bekannt, daß die Mafia-Kriminalität schon seit langem 
außerhalb Italiens operiert. Man denke nur an Länder 
wie die USA, Kanada und Australien, die in den vergan­
genen Jahrzehnten Ziel von starken Auswanderungsströ­
men aus Süditalien (insbesondere aus Sizilien und Ka~ 
labrien) waren. Dort sind Formen der Organisierten 
Kriminalität entstanden, die sieh hinsichtlich der' Er­
scheinungsformen und Methoden, nach 'dem Muster der in 
den Heimatgebieten herrschenden kriminellen Vereini­
gungenrichten. Man darf dabei die Einwanderung von 
Süditalienern in einige europäische Länder (inSbeson­
dere Frankreich, Belgien und Deutschland) nicht außer 
acht lassen, wo diese eine starke Minderheit darstel­
len und der Beeinflussung krimineller Vereinigungen 
aus den Heimatgebieten ausgesetzt sind. 
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Die Öffnung der Grenzen in der Europäischen Gemein­
schaft wird zwangsläufig die Verbreitung der Mafia und 
die nach Art der Mafia organisierte Kriminalität be­
günstigen. Diese Art Kriminalität läßt sich ohnehin 

.kaum von nationalen Grenzen und sonstigen Barrieren 
wirksam eindämmen. 

Vermutlich wird jedoch eine "Cosa Nostra" im europä­
ischen· Maßstab nicht mit dem identisch sein, was sie 
jetzt ist, weil sie unter anderen als den ganz spe­
ziellen Bedingungen wird operieren müssen~ die einige 
Aspekte unq Vorgehensweisen von ihr geprägt haben. 

Es sCheint auch unwahrscheinlich, daß die verbreitete 
Kultur des Schweigens, die in Süditalien das auffäl­
ligste Zeichen der Beherrschung eines Gebiets durch 
kriminelle Organisationen nach Art der Mafia ist, sich 
in Ländern mit anderen Traditionen und Gebräuchen 
reproduzieren läßt. 
Es ist auch nicht denkbar, daß, weit entfernt von den 
Ursprüngen der Mafia· und ähnlichen Phänomenen jene 
Kämpfe zwischen verfeindeten Faktionen ausbrechen 
könnten, die zur Zeit in vielen Gebieten des italieni­
schell.Südens Blut fließen lassen. Damit ist natürlich 
nicht ausgesch·lossen, daß auch im Ausland Morde mi t 
Mafia-Hintergrund verübt werden. Dies ist bereits ge~ 
schehen; jedoch bleibt das Terrain der Auseinanderset­
zungvor allem auf die Ansiedlungsgebiete der ver­
schiedenen Organisationen beschränkt. 

Auch wäre ferner die Vermutung unrealistisch, daß im 
Ausland jene Verflechtung zwischen der Mafia und Or­
ganen der örtlichen pOlitischen Führung entstehen 
könnte, die in den vom Mafia-Phänomen heimgesuchten 
Gebieten (in Italien) zur Beeinflussung der Wähler 
durch die Organisierte Kriminalität führt. Da ·es je­
doch typisch für die Mafia ist, Institutionen hinter­
listig zu unterwandern,· würde es mich nicht wundern, 
wenn - sobald sie im Ausland verstärkt vertreten ist -
sich die Fälle von Beamtenbestechung und Korruption 
vermehrten, wie dies aus einigen Ermittlungsverfahren. 
bekannt wurde. 

Es kann hingegen nicht ausgeschlossen werden, daß er­
presserische Entführungen in Zukunft auch im Ausland 
von der Mafia und ähnlichen Organisationen mit der Un­
terstützung von Angehörigen der örtlichen Unterwelt 
verübt werden könnten. Die Planung und Durchführung 
eines solchen Unterfangens wäre zwar schwierig, aber 
die italienischen kriminellen Vereinigungen, die sol­
che Straftaten verüben, haben - wie gesagt - bewiesen, 
daß sie über Logistik, Mittel und Möglichkeiten verfü~ 
gen, um auch die schwierigsten kriminellen Unterneh­
mungen durchzuführen. 

Das Haupttätigkeitsgebiet, auf dem sich Mafia und ähn­
liche Organisationen mit kriminellen Vereinigungen an-
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derer Länder auseinandersetzen werden, ist der Rausch­
gifthandel, wenngleich andere illegale Aktivitäten, 
die sich ihrer Natur nach auf internationaler Ebene 
abspielen (wie der illegale Waffenhandel, Hehlerei, 
usw.) auch prädestiniert sind, . Gegenstand von Konkur­
renzkämpfen zu werden. 

Aus den Erkenntnissen, die sich aus Ermittlungsverfah­
ren ergeben, geht hervor, daß bis jetzt keine ernstzu­
nehmenden Streitigkeiten zwischen internationalen kri­
minellen Organisationen ausgebrochen sind, weil diese 
eine Art Nichtangriffspakt abgeschlossen haben, mit 
dem sie die Einflußgebiete unter sich aufteilen. Dies 
entspriCht auch einer bewährt~n Strategie der Mafia, 
die betrebt ist, Auseinandersetzungen mit unsicherem 
Ausgang zu vermeiden und viel lieber das Gebiet des 
Gegners unterwandert, um Spaltungen und Streitigkeiten 
mit dem Ziel zu schüren, den Gegner zu schwächen. Die 
Geschehnisse um den illegalen Handel mit Tabakwaren 
(in Italien) - von denen schon. die Rede war - und 
zahlreiche andere ähnliche Fälle sind hier von Bedeu­
tung. 

Es ist andererseits ungewiß, ob die friedliche Koexi­
stenz der kriminellen Organisationen langfristig be­
stehen bleibt; im Gegenteil: die auf dem illegalen 
Markt mit BTM erkennbare EntwiCklung hin zu einer im­
mer häufigeren Verflechtung zwischen dem' Heroin- und 
dem Kokainhandel, läßt die Annahme zu, daß sich eine 
Phase der Auseinandersetzungen und Kämpfe zwischen 
verschiedenen Organisationen um die Beibeha~tung der 
ursprünglichen Zuständigkeitsbereiche anbahnt. 

In di esem Zusammenhang SCheint di e Frage, ob', wegen der 
häufiger werdenden internationalen Kontakte das Mafia­
Muster Vorbild für andere kriminelle Organisationen' 
werden kann, alles andere als unrealistisch zu sein; 
sie mUß lediglich richtig formUliert werden. 

ES ist eine verbreitete Meinung, daß daskriminelle 
Muster der Mafia von ganz speziellen, von der Umgebung 
bedingten Merkmale, gekennzeichnet ist und nicht auf 
andere gesellschaftliche Situationen übertragen werden 
kann. Diese Meinung ist zwar richtig, aber nicht er­
schöpfend, weil man sich darüber hinaus fragen muß, ob 
die Mafia-Kriminalität, bereinigt von jenen Aspekten, 
die zu spezifiSCh sind, als daß sie woanders reprodu­
zierbar wären, außerhalb Italiens FUß faSsen kann. 
Wenn man die Frage so' formuliert, erkennt man sofort, 
daß es sich dabei um eine Scheinfrage handelt, weil im 
Spektrum der internationalen Kriminalität die wichtig­
sten Organisationen - ebenfalls bereinigt von ihren 
ureigenen Merkmalen - Eigenschaften aufweisen, die de­
nen der Mafia ähneln. 

Organisationen wie die chinesischen Triaden, die soge­
nannte türkische Mafia und die japaniSChen Yakuza sind 
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alle, wie die Mafia - abgesehen von ihren ureigenen 
Strukturen - von einer Flexibilität gekennzeichnet, 
die sie in die Lage versetzen, in kürzester Zeit umzu­
rüsten und auf jede andere Art illegaler Aktivitäten 
umzusteigen. Um ihre Ziele zu erreichen, verfügen alle 
diese Organisationen über beträchtliche finanzielle 
Mittel, greifen zur Gewaltanwendung und versuchen mit 
allen Mitteln, sich die Untätigkeit ~Ton POlizei und 
Justizbehörden zu sichern. 

Was den ersten Punkt anbelangt, bedenke man lediglich, 
daß der Hauptgrund, warum die sizilianische Mafia erst 
Ende der 70er Jahre in das internationale Rauschgift­
geschäft einstieg, der war, daß ihr bis dahin ausrei­
chende finanzielle Mittel fehlten, bis sie sich diese 
durch Einnahmen aus anderen illegalen Aktivitäten ver­
schaffte, insbesondere aus dem illegalen Handel mit 
Tabakwaren und aus erpresserischen Entführungen. 

Die Gewaltanwendung, die das wichtigste Mittel ist, um 
im illegalen Geschäft die Einhaltung der Verpflichtun­
gen zu sichern, ist sicherlich keine Methode, zu der 
ausschließlich die sizilianische Mafia greift; diese 
macht sogar weniger dumm-grausam davon Gebrauch als 
viele andere Organisationen. 
Was die Untätigkeit der POlizeikräfte und der 
den anbe·langt, soll man bedenken, daß es sich dabei um 
eine klassische Methode handelt, um die Geheimhaltung 
der kriminellen Unternehmungen sowie der Personen zu 
sichern, die sie verüben, und daß Phänomene wie Ein­
schüchterung, Korruption und stiilschweigende Vergün­
stigung durch Angehörige von Staatsorganen sicherlich 
nicht ausschließlich typisch für die italienische Or­
ganisierte Kriminalität sind. 

Ein anderer Aspekt zeigt das Vorhandensein von gemein­
samen Merkmalen bei den wichtigsten kriminellen Verei­
nigungen, die international operieren. Es handelt sich 
um das Vertriebsnetz, das einige Fachleute "illegales 
Netzwerk" nennen. Dieses Netz ist sehr wichtig, um Ge­
schäfte im illegalen System abwickeln zu können. Ein 
System, das - anders als das legale System - keine un­
persönlichen Methoden für den Vertrieb von Gütern und 
Dienstleistungen anwenden kann. Solche Vertriebsnetze 
werden u. a. dadurch aufgebaut, daß die kriminellen 
Vereinigungen die Kanäle der Auswanderung - wie be­
reits erwähnt - benutzen. Dies ist ebenfalls nicht 
ausschließlich typisCh für die Mafia-Kriminalität, 
wenn man z. B. an das Verhältnis zwischen Auslandschi­
nesen und den chinesischen Triaden denkt sowie an die 
Verbindungen zwischen den· "Grauen Wölfen" und den tür­
kischen Minderheiten im Ausland, andererseits an die 
Schwierigkeiten, die die japanisChen Yakuza sowie das 
Medellin Kartell bei der Erweiterung ihrer illegalen 
Geschäfte erfahren, gerade weil sie sich im Unter­
schied zu den oben genannten kriminellen Vereinigungen 
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nicht auf eine starke Präsenz ihrer Landsleute im Aus­
land stützen können. 

Man kann also sagen, daß die Mafia, wenn sie wie oben 
definiert wird, als Organisation schon lange als Vor­
bild für die internationale Kriminalität dient. Dies 
hat zur Folge, daß diese wesentliche Einheitlichkeit 
des Organisationsmusters es ermöglicht, in den wich­
tigsten kriminellen Vereinigungen die Bezeichnung Ma­
fia in einem weiter gefaßten Sinn für sie alle zu ver­
wenden, ohne daß der Ausdruck falsch wäre. 

Es ist nicht leicht, die Tendenzen der zukünftigen 
Entwicklung dieser kriminellen Erscheinungen vorauszu­
sehen. Man erkennt einerseits eine Reihe von Versu­
chen, Bündnisse zu schließen und sogar fÖderative 
Strukturen, sowohl auf nationaler als auch auf inter­
nationaler Ebene, zu schaffen, mit dem Ziel, Geschäfte 
von beträchtlichem finanziellem Ausmaß besser abwik­
keln zu können. Andererseits wurde auch beobachtet, 
wie - vielleicht auch wegen der archaischen Aspekte 
der Organisation und der sogenannten "Werte" der kri­
minellen Strukturen an der Basis - solche Versuche oft 
gescheitert sind mit der Folge, daß sich getrennte, 
stark voneinander abgegrenzte Organisationsstrukturen 
wieder formiert haben. 

Es soll betont werden, daß ein verstärktes Engagement 
der POlizeikräfte in der Bekämpfung der Kriminalität 
und das allmähliche Schwinden der Bereitschaft der Be­
vÖlkerung, solche Phänomene zu dulden - wie teilweise 
beobachtet wird - einen wichtigen Beitrag zur Ent­
schärfung des Potentials dieser Organisationen leisten 
können. Sicher sCheint mir jedoch, daß der wichtigste 
Weg, der eingeschlagen werden mUß, in der Vernichtung 
der fina~ziellen Macht der Organisierten Kriminalität 
besteht, was wiederum eine tatkräftige und wirksame 
internationale "Zusammenarbeit voraussetzt. Die bereits 
vorhandenen Mittel zur direkten Bekämpfung der Unter­
nehmungen der Organisierten Kriminalität sind notwen­
dig und niüssen verfeinert und intensiviert werden. 
Aber jenseits der einzelnen Maßnahmen traditioneller 
Art ist es erforderlich, die Bemühungen zu fördern und 
zu koordinieren, die darauf abzielen, Vermögen illega­
ler Herkunft zu erkennen und zu beschlagnahmen. 

Solange die Organisationen über beträchtliche Einnah­
men aus illegalen Aktivitäten verfügen, werden alle 
anderen Maßnahmen lediglich dazu dienen, die verschie­
denen kriminellen Erscheinungen nicht sehr wirksam 
einzudämmen; wobei die Mafia und ähnliche Organ.tsatio­
nen nichtdaran gehindert werden , _mit den angehäuften 
finanzie.llen Mitteln ihre kriminelle' Macht zu erhalten 
und auszudehnen. 

Daher bleibt die Notwendigkeit e.iner diesbezüglichen 
Anpassung der internationalen Gesetze und der Verwirk-
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lichung einer beständigen und wirksamen internationa­
len Zusammenarbeit. Dies bedeutet vor allem die Ab­
schaffung der sogenannten SteuerparadJese, die bis 
jetzt auch die ernsthqftesten Bemühungen einiger Län­
der vereitelt haben, die Geldströme aus illegalen Ge­
sChäften zu identifizieren. Dies ist ein Kampf, bei 
dem sich alle Mitglieder der internationalen Gemein­
schaft angesprochen fühlen müssen, weil vom Ausgang 
dieses Kampfes abhängt, ob die Organisierte Kriminali­
tät vernichtet oder zumindest so stark eingeschränkt 
werden kann, daß sie keine ernsthafte Bedrohung für 
die Gesellschaft mehr darstellt. 
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ORGANISIERTE KRIMINALITÄT 
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

STRUKTUREN, BEDROHUNGSPOTENTIAL , BEKÄMPFUNGSPROBLEME 

Hans-Ludwig Zachert 

Im September dieses Jahres wurde der sizilianische 
Richter Dr. 'Rosario LIVATINO auf offener Straße von 
einem Killerkommando regelrecht hingerichtet. Die Tat­
beteiligung der Mafia war offensichtlich - wie so oft. 
Neu an diesem Fall war, daß die Hinweise auf die Mör­
der nach Deutschland wiesen. Ein Tatzeuge hatte einen 
der Täter identifizieren können. Die Ermittlungen er­
gaben schnell, daß er - wie weitere Tatverdächtige -
in der Bundesrepublik lebt. Die Mafia unterhält also 
direkte Beziehungen in die Bundesrepublik Deutschland! 

Das Phänomen Organisierte Kriminalität hat, nicht nur 
in Italien, niChts von seiner beklemmenden Aktualität 
verloren. Selbst die grundlegenden, atemberaubenden 
weltpolitischen Umwälzungen im West-Ost-Verhältnis, 
konnten das Thema Organisierte Kriminalität nicht aus 
den Schlagzeilen verbannen. Sie brennt uns gleichsam 
unter den Nägeln! 

Organisierte Kriminali tät ist ein Faktum-!! 

Die Zahl der Drogentoten steigt unaufhörlich. In die­
sem Jahr mUßten wir schon weit über 1.100 Tote zählen, 
überwiegend sehr junge Menschen, die an den verheeren­
den Folgen der Sucht gestorben sind. Korruptionsaffä­
ren zeigen, daß Verwaltungsangehörige, POlizeibeamte, 
Kommunalpolitiker und Staatsanwälte den Verlockungen 
finanzkräftiger "Bittsteller" erlegen sind. 

Rund 16.000 hochwertige Kraftfahrzeuge, hunderttausen­
de Autoradios, große Mengen Schmuck, Wertgegenstände 
und Euro-Schecks werden jedes Jahr in der Bundesrepu­
blik Deutschland gestohlen, ohne daß der Verbleib zu 
klären ist. Die Spuren verlieren sieh im Ausland. Im­
mer wieder stoßen wir bei unseren Ermittlungen zudem 
auf Querbezüge. Der Name einer Person taucht in einem 
Bestechungsskandal auf, und wir stellen fest, daß der 
gleiche Name auch im Zusammenhang mit Rauschgiftdelik­
ten und der Großhehlerei von Diebesgut bereits genannt 
worden ist. 

Meine Damen und Herren, die Fakten dürfen uns niCht 
ruhen lassen. Wir müssen den Zusammenhängen auf den 
Grund gehen. 

NiChts wäre verhängnisvoller als sich, gleichsam in 
Form einer Passantenmentalität, an solche-Verhältnisse 
zu gewöhnen, sich mit der Organisierten Kriminalität 
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als einem unausweichlichen Übel abzufinden. Sich mit 
ihr in irgendeiner Weise zu arrangieren, bedeutet nur, 
ihr Vorschub 'zu leisten. 

Gleichgültigkeit und Verharmlosung sind die besten 
Ve'rbündeten der Organisierten Kriminalität! 

Mit' unserer diesjährigen Arbeitstagung verfolgen wir 
deshalb auch das Ziel, dem allzu menschlichen Bestre­
ben nach Problemverdrängung entgegenzuwirken und den 
Blick für die Belange der OK-Bekämpfung zu schärfen. 
Es ist gerade jetzt allerhöchste Zeit vor dem Hinter­
grund sich öffnender Grenzen, namentlich zum Westen, 
Stichwort Europa "'92, aber auch angesichts der Locke­
rungen der Grenzen nach Ost-Europa hin! 

Drei Fragenkomplexe möchte ich in meinem Vortrag auf­
greifen: 

- Wie äUßert sich die Organisierte Kriminalität? 

- Welche Gefahren gehen von der Organisierten Krimina­
lität aus? 

- Was ist zu tun? 

Ich möchte noch einmal auf den eingangs geschilderten 
Fall zurückgreifen, die Ermordung des italienischen 
Richters Dr. LIVATINO. Er belegt -"wie auch andere Er­
eignisse der jüngsten Vergangenheit -, daß die sizi­
lianische Mafia in Deutschland präsent ist. Experten 
vertreten die These, die Mafia sei überall dort zu 
finden, wo viele Bürger sizilianischer Nationalität 
oder Abstammung ansässig sind. Es wäre jedoch ein vor­
schneller Schluß, die Mafia mit dem Organisierten Ver­
brechen in Deutschland gleichzusetzen. Fälle wie der 
geschilderte belegen lediglich, daß die Bundesrepublik 
zumindest als Flucht- und Ruheraum genutzt wird. Zudem 
ist die Mafia nur eine von mehreren Gruppen der inter­
national organisierten Kriminalität, die sich hier bei 
uns zeigen. Hinzu kommen "Eigengewächse", eng ver­
flochtene einheimische, d.h. bodenständige Tätergrup­
pierungen, die vor altem in den Ballungsräumen der 
Großstädte angesiedelt sind. Es gibt also nicht die 
eine, allmächtige Organisation, das 'Verbrechersyndikat 
in Form einer Parallelgesellschaft, der alle profes­
sionellen Straftäter in irgendeiner Weise angehören, 
mit einem "Paten" an der Spitze. 

Solche Vorstellungen 
wir Sollten uns von 
Kriminalität lösen. 

vermengen Realität und Fiktion; 
solchen Bildern der Organisierten 

Das Organisierte Verbrechen in Deutschland hat sein 
eigenes, höchst spezifisches Gepräge, einevielgestal­
tige, facettenreiche und weitverzweigte Struktur. Aber 
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genau deshalb kann sich die Organisierte Kriminalität 
so erfolgreich allen Versuchen entziehen, sie ans 
Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Das Bild vom Eis­
berg ist hier als Vergleich durchaus angebracht. Hier 
und dort erkennen wir die Spitzen über der Wasserober­
fläche. Aber der größere Teil bleibt im Verborgenen. 
Auch signalisieren dIe Eisspitzen nicht zwangsläufig: 
Vorsicht, Eisberg! Genausowenig tragen ,aufgedeckte 
Straftaten den Hinweis: Achtung, Organisierte Krimina­
lität! Denn Wesensmerkmal der OK ist ihre Unsichtbar­
keit! Erst Tauchgängeunter der Wasseroberfläche in 
Form intensiver, einzelfall-:-un'abhängiger Ermittlungen 
versetzen uns in die Lage, ein wenig von den wahr~ 
scheinlieh großen Eismassen, sprich: verflecht~ngen, 
zu erkennen. Unsere Tauchausrüstung,um im Bild zu 
bleiben, ist allerdings noch nicht so weit funktions­
tüchtig, daß wir das Gesamtgebilde quasi vermessen und 
kartographieren könnten. Versagt bleibt uns ein Blick 
ins Innere. Denn gehen Sie mal auf Tauchstation, wenn 
Ihr Anzug löchrig ist: 

- fehlende Strafbarkeit der Geldwäsche 
unzureichende Gewinnabschöpfungsregelung 

- zu eng gefaßter § lOOa StFO-Katalog 
- mangelhafter Zeugen-/Opferschutz 
- fehlende Rechtsgrundlage für den Einsatz verdeckter 

Ermittler' 
- f~hlende Kronzeugenregelungen im OK-Bereich 
- SChwerfälligkeit des Rechtshilfeverkehrs 
~ fehlendes Gewinnaufspüren. 

~ 

Was uns bleibt, ist eine Art Echolot, nämlich die Aus-
wertung sämtlicher pOlizeilich verfügbarer Informatio­
nen. Obwohl ich nicht 'verhehle, daß diese Informatio-
nen national lückenhaft, international bruchstückhaft 
sind. Aufgrund der eigenen Ermittlungsverfahren, die 
wir, führen, sind wir dennoch in der Lage, einige 
- teilweise noch verschwommene - Strukturen zu erken­
nen. 

Es kann,nicht oft genug wiederholt werden: Motor des 
Organisierten Verbrechens ist das Profitstreben. Die 
Macht des Geldes ist das Fundament der OK!! Und ich 
halte es da wie Cicero: Wir haben keine Straftatbe­
stände der Geldwäsche und eine nur unzureichende Rege­
lung der Gewinnabschöpfung. Abe,r es geht heute nicht 
~ehr nur vordergründig um kurzfristige' Gewinnmaximie­
rung. Es haben auch langfristige Strategien Platz ge­
griffen, die auf Erhaltung und weiteren Ausbau der er­
reichten positionen ausgerichtet sind. Zur Durchset­
zung und sicherung der Machtansprüche sind Einschüch­
terung und Gewalt 'bis hin zu Mord gängige Mittel, 
wenngleich sich mit zunehmendem Organisationsgrad die 
Anwendung subtilerer Mittel beobachten läßt. So ist 
eine fehlende tatsächliche Gewaltanwendung auch kein 
Hinweis auf das Nichtvorhandensein von Organ'isi,erter 
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Kriminalität. "Wir müssen vielmehr davon ausgehen, daß 
bei ausgereiften, in ihrer Struktur verfestigten Or-

"ganisationen, Gewalt nur selten offenkunqig wird. Al­
lein das Wissen um die im Extremfall unausweichliche, 
konsequente und in aller "Härte durchgeführte Gewaltan­
wendung reicht aus, um Organisationsmitglieder, Opfer 
und Zeugen gefügig zu machen. 

Das Betätigungsfeld des Organisierten Verbrechens ist 
nahezu unerschöpflich. Grundsätzlich kommen jedes Ob­
jekt und jede Dienstleistung, die profitträchtig er­
scheinen, dafür in Betracht. Das Spektrum reicht von 
Wohnungseinbruch, Taschendiebstahl, Kfz-Delikten und 
Euroscheckkriminalität über Falschgeld und Wirt­
sChaftsstraftaten bis hin zu Waffenhandel und illega­
lem Technologietransfer. In ihrem Streben, Märkte, 
Branchen und Produkte mit nachhaltigen GewinnaussiCh­
ten zu erob.ern und zu verteidigen, ist der MeChanismus 
OK einem Unternehmen am Markt vergleichbar. Kein Wun­
der also, daß enge Verflecht~ngen zwischen legalen und 
illegalen Strukturen bestehen. Legale Unternehmen wer­
den für die kriminellen Zwecke genutzt, 

- sei es als Tarnung 
- sei es als Tatmittel 
- sei es zur Legalisierung der Taterträge (Geldwäsche) 

Diese "legale" Fassade des Organisierten Verbrechens 
verdient besondere Beachtung. Hier werden die Kontakte 
geknüpft, die mittel- bis langfristig die Basis für 
weitere profitträchtige Aktivitäten bilden. Unter dem 
Deckmantel des erfOlgreichen Unternehmers oder Freibe­
ruflers werden Beziehungen zu Entscheidungsträgern aus 
POlitik, Wirtschaft und Verwaltung geknüpft und ge­
pflegt. Im Laufe der Zeit kennt man siCh. Gelegentli­
che Tips oder Gefälligkeiten schaffen die notwendige 
Verbundenheit. Bei Gelegenheit werden diese Verbindun­
gen dann gezielt genutzt. Sei es, daß man siCh wech­
selseitig Vorteil.e verschafft, sei es, daß bestochen 
wird. Das Beziehungsgeflecht, nimm,t seinen Anfang! Ins­
gesamt eine subtile, durchaus langfristig angelegte 
Strategie, deren Opfer regelrecht eingesponnen werden. 
Im Laufe der Zeit gibt es dann kaum noch eine MögliCh­
keit der Gegenwehr für sie. Zum einen prOfitieren sie 
selbst, zum anderen sind sie durch vorangegangene Ge-:­
~älligkeiten oft schon dis~reditiert. Es ist ein Teu­
felskreis entstanden, aus dem sie siCh kaum noch be­
freien können. Sie sinken eher tiefer herab in den 
Sumpf "des Organisierten Verbrechens. Auch Polizeibeam­
te, Staatsanwälte und andere höhere Chargen des öf­
fentlichen Dienstes geraten vereinzelt in diesen Stru­
del, die Medien haben ausgiebig darüber beriChtet. Mit 
dieser Strategie verfolgen die "Größen" der Organi­
sierten Kriminalität das Ziel, auch in der seriösen 
Gesellschaft Anerkennung zu finden. Sie haben richtig 
erkannt daß soziale Integration die beste Gewähr bie-
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tet"die illegalen Geschäfte ungestört und erfolgreich 
abzuwickeln. Und sie können auf die Unterstützung der 
von JhIlenabhängigen Helfershelfer vertrauen. 

Dieses weitverzweigte Beziehungsgeflecht verschafft 
dem Organisierten Verbrechen eine Fülle von Informa­
tionen und Ansatzpunkten, die die eigenen Handlungsbe­
dingungen verbessern. So wird ein flexibles Reagieren' 
auf sich ändernde Umweltbedingungen'gesichert. Sei es, 
daß neue Strategien d,er 'Strafverfo,lgungsbehörden ge .... 
zielt unterlaufen werden"sei es, daß neue legale oder 
illegale Märkte erschlossen werden. So liegen uns Er-' 
kenntnisse vor, daß bereits kurz nach der politischen 
Wende in der früheren DDR begonnen wurde, dieses neue 
Operationsgebiet zu erschließen. Ansatzpunkte bildeten 
u.a. die schon traditionellen Bereiche des 
Vergnügungs- und Nachtlebens, also das sog. "Rotlicht­
milieu", ein besonders. gärfähiger Boden für OK aller 
Spielarten. 

Organisiertes Verbrechen ist professionell begangenes 
VerbreChen. Das reicht von der Tatplanung und Logistik 
über die Tatausführung bis hin zur Beuteverwertung'und 
Legalisierung der Taterträge. Dem Zufall bleibt niChts 
,überlassen! Wie in einem Unternehmen arbeiten dabei 
verschiedene Funktionsbereiche zusammen. Führungskräf-: 
te auf verschieden,en Ebenen haben Entscheidungs.gewalt' 
in abgegren$ten Zuständigkeitsbereichen, sind der 
übergeordneten Ebene für ihr Handein verantwortlich. 
Auf der unteren Ebene bildet sieh eine Spezialisierung, 
der Straftäter und ihrer Helfershelfer heraus. Die ar-

',beitsteilige Struktur der OK schafft gleiChzeitig gün­
st'ige Rahmenbedingungen für die Abschottung nach innen 
und außen. Tiefere Einblicke in das Gesamtgefüge,wer-

, den sowohl den Beteiligten als auch Außenstehenden na"""" 
türlieh niCht gewährt. Selbst wenn einzelne Tatbetei­
ligte gefaß,t werden, könnten sie in Vernehmungen al­
lenfalls Teilbereiche aufdecken. Aber'auch für diese 
Fälle' ist Vorsorge getroffen. Den, Straftätern stehen 
versierte Anwälte zur Verfügung, Angehörige von Inhaf~ 
tierten werden finanziell versorgt. Das Gesetz des 
SChweigens läßt sich unter diesen Rahmenbedingungen,in 
alier Regel niCht brechen., ' 

Schon bei der'Tatbegehung, wird systematische Spuren­
verwischung betrieben. Professionelle Einbrecherbanden 
verwenden ih~e Werkzeuge kein zwei t'es Mal. So soll die 
Rekonstruktion von Tat zusammenhängen 'verhindert wer­
den. Wenn sich die Täter zudem zur Tatausführung nur 
kurzfristig in der Bundesrepublik aufhal,t'en, in der 
Art eines "Kommand!:)-Unternehmens", wi e immer wi eder 
festzustellen ist;'" werden die kriminalpolizei,lich,en 
Ermittlungsansätze auf ein Minimum reduziert. 

schließlich haben wir, es in Teilbereichen der OK, wie 
dem Tageswohnungseinbruc~ oder dem Taschendiebstahl" 
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auf der Ebene der Tatausfüh'renden häufig mit Täter­
gruppen einheitlicher ethnischer Abstimmung ,zu ,tun. 
Enger, . undurchdringlicher' innerer Zusammenhalt und 
RÜCkzugsmöglichkeiten in die Heimatländer sind nur 
zwei der. Fa~toren, die in diesen Fällen zur Abschot­
tung beitragen'! Die na'ch außen hin gezeigte gesell­
schaftliche Integration Ui)d die ,'Beziehungen zum, lega­
len Wirtschaftsleben ei'nersel,ts sowie die geschilder-, 
ten konspirativen Maßnahmen im ill'egalen'Bereich ande-
·rerseits verschaffen der Organisierten Kriminalität 
ein hohes Maß an sozialer Unauffälligkeit. Sie ist ei'­
ne·Grundbedingung erfolgreicher OK. Der Hochkommissar 
der Anti-Mafia~Bekämpfung im. italieniSChen Innenmini­
sterium hat ,sieh dazu bei einem Besuch· hier im BKA wie 
folgt geäußf!rt: 

Erst wenn man die Aktivitäten der sizilianischen Mafia 
oder vergleichbarer'verbrecherorganisationen niCht 
mehr waJ1,rnehmen ' könne, hätten sie ihre Entwicklungs­
ziele erreicht. 'Dann seien sie bereits in der Lage, . 
ganze Bereiche legaler und i~legaler Betätigung zu 
kontrollieren. 

Im Umkehrschluß bedeutet das: 

Wahrnehmbare OK ist einfach nur, schlecht organisierte 
Kriminalität, die ihr Endstadium noch nicht erreicht 
hat. 

Glücklicherweise, können wir die. Symptome organisierter 
Tatbegehung noch wahrnehmen. Das verschafft uns die 
Möglichkeit, mit gezielten Bekämpfungs~trategien die 
,ungestörte Ausbreitung der OK zu verhindern. Ein wir­
kungsvoll,~S Vorgehen. hat allerdings seinen Preis'. Sind 
w,ir'bereit, d~esen Preis zu zahlen? 

Wir müs'sen 'zunächst einmal wissen; ,welchen Gefahren 
wir ausgesetzt sind. Der wohl entscheidende Aspekt der 
zahlreichen Kontro~ersen um die Organisierte Krimina­
lität .ist damit die Frage: 

Wie bedrohlich ist das Organisierte Ve'rbrechen?' 

Die Positionen sind konträr. Die, einen warnen vor ei~ 
nem Phänomen, das unsere'ganze Gesellschaft zu über­
rollen, bei weiterer ungezügelter Entwicklung die Fun­
damente unseres Staats-·und Wirtschaftssystems zu un­
terminieren, droht. Von anderer Seite wird eingebracht,­
ein' niCht näl}.er präzisiertes. Phänomen werde beWUßt 
aufgebauscht. Es diene lediglich als Vehikel, weitere 
Eingriffsrechte der Strafverfolgungsbehörden . in die 
Individualsph;ire der Bürger vordergründig zu legiti-, 
mieren. 

Meine Damen'und Herren, ich denke, es hilft nicht, die 
Augen zu schließen, um dann vom Nicht-Sehen auf das 
Nicht~Vorhandensein' zu schiießen. 
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Es kann doch nicht, genügen, allein die, .heutigen Ver­
hältnisse zur Kenntnis zu nehmen, ohne an morgen zu 
denken. Schließlich wäre es vÖllig unangebracht, die· 
,Erfahrungen in anderen Staaten, namentlich den USA' und 
Italien, schlicht' zu negieren., 

Die auf den ersten Blick noch sehr .ab$trakte Bedro­
hungssituation 'erschließt sich am ehesten, wenn· man 
eine Str~kturierung in einzelne· Gefährdungsmomente 
vornimm~: . 

Wo zeigen 'sich AUßwirkungen der Organisierten Krimina­
lität? 

Wie äußern sie 9iqh? 

Wen treffen sie? 

,Organisierte Krimina1.ität bedroht zunächst einmal je­
, den einzelnen. 

Nehmen Sie das Be'ispiel Wohnungseinbruch. Viele Bürger 
fürchten um' ihr Eigentum - sie haben .ein ungutes Ge­
fühl, wenn sie Haus oder Wopilung für ein paar Stunden 
verlas~en. . 

.Der Grund: Professionelle Einbrecherbanden ~achengan­
ze .wohngegend~n unsicher, rauben am hellichten Tage in, 
Minutenschrie11e Häuser und Wohnungen leer. Knapp 
160.000 Einbrüche zählte die POlizei im vergangenen 
Jahr, . durchschnittlich 430 $traftaten pro Tag. Für 
mich sind nicht allein diese Zahlen entscheidend. Viel 
besorgniserregender ist, wie die Bevölkerung darauf 
reagiert.. Höchst aufschlußreich ist da eine' jüngst 
durchgeführte ViktimierWlgssttiäie. 

Fast zwei Drittel qer befragten Bundesbürger äußerten 
die Befürchtung, im nächSten Jahr Opfer 'eines Woh­
nungseinbruches zu werden. 

Die DiSkrepanz zwischen den Zahlen der Kriminalstati­
stik und den Ängsten der Bürger 'zeigt sehr deutlich, 
daß jede einzelne Straftat nicht nur das' Opfer, son--:­
dern'offensicht1ich auch zahlreiche 'Personen aus sei­
nem Bekannten-, Verwandten- und Nachbarnkreis verunsi­
chert. Ein 'anderer Indikator für das wachsende Unsi­
cherheitt3'gefüh1 sind die steigenden finanziellen Aus­
gab,en der Bürger für Si~heru~gstechnik. 

Schutz vor Kriminalität darf jedoch nicht zu einer' 
Frage der Brieftasche werden'. 

Die Produktion von sicherheit· ist und bleibt" zual1er ..... 
erst eine Aufgabe der POlizei. $teigende Kriminalität. 
und stagnierende AUfklärungsquoten beeinträchtigen.das 
Vertrauen des, Bürgers in seine POlizei und damit in 
die staatliChe Ordnung. Einbußen im Vertra'uen der Bür­
ger sind jedoch nicht tolerierbar. 
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Ebensolche Beachtung müssen wir auch der Gewährlei-' 
stung der materiellen Grundlagen unseres Gemeinwesens 
schenken .. Beachtliche Teile der Bevölkerung im westli­
chen Teil unseres Vaterlandes haben einen Wohlstand 
erreicht wie nie zuvor. Wir verdanken dieses vor allem 
einer wOhlfunktionierenden und international wettbe­
werbsfähigen ·Wirtschaft. Deren ganze Kraft benötigen 
wir gegenwärtig, um auch den Men-schen in den fünf neu­
en Bun'desländerndieselben Voraussetzungen für Lebens­
qualität 'zu verschaffen. 

Aber Organisierte Krimina~ität gefährdet auch die 
Wirtschaftl 

Ich will gar nicht erst eingehen auf Del~kte' wie den 
Diebstahl ganzer LKW-Ladungen von hochwertigen Waren, 
deren Absatz aber nur zu 'gewährleisten ist, wenn vor-
.her schon Abnehmer feststehen - also Diebstahl auf Be­
stellUng. 

Bedeutsamer erscheinen' mir solche EntwiCklungen, die 
das Wirtschaftsleben in seinen Grundstrukturen angrei­
fen. 

Das Organisierte Verbrechen' erzielt riesige Gewinne 
aus seinen illegalen Geschäften. Nehmen Sie als Bei­
spiel nur den Rauschgifthandel. BeWUßt verzicht.e ich' 
hier darauf, exakte Zahlenangaben über die erzielten' 
Gewinnspannen zu machen. Sie sind hinlänglich bekannt. 
Nach Abzug aller Kosten verbleiben weltweit allerdi-ngs 
Milliardenbeträge. 'Diese Gelder drängen geradezu in' 
den legalen Wirtschaftskreislauf. Diese Finanzkraft 
verleiht der'Organisierten Krim'inalität niCht nur er­
hebliche' Macht, es entstehen auch Wettbewerbsverzer­
rungen -zu Lasten der seriösen Unternehmen, die ihren 
Kapi talbedarf an den legalen Finanzmärkt·en zu Markt­
konditionen decken müssen. 

Weitere Verdrängungseffekte lassen sieh zurückführen 
auf' Kostenvorteile, die sieh die vom Organisierten 
Verbrechen gesteuerten Unternehmen durch MißaChtung 
geltender Vorschriften verschaffen'. Sie entstehen bei­
spielsweise durch die Beschäftigung 'illegaler Arbeit­
nehmer. ' Eine minimale Entlohnung, menSChenunwürdige 
ArbeitsbedingQngen, die Mißachtung von Sicherheits~ 
und Gesundhei,tsschutzregelungen und eine fehlende So­
zialversiCherung mindern die Kosten nachhaltig. Seriö­
se Konkurrenten der gle-ichen Branche können da 'auf 
Dauer nicht, mithalten. Entweder geben sie auf, oder 
sie greifen z~ den gleichen Mitteln! Eine schädliche 
Sogwirkung des Organisierten Verbrechensl 

Ein anderes Beispiel ist uns aus den USA bekannt. Die 
Cosa Nostra ist dort u.a. bestrebt, maßgeblichen Ei~­
fluß .auf die sondermüllbeseitigung zu erlangen. Die 
Unterlassung der fachgerechten Entsorgung erhöht die 
Gewinnspanne. Diese finanziellen Vorteile verdrängen 
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auf Dauer .die ser~osen Anbieter vom Markt. Letztend­
lich bedeutet das, daß die Produz,enten giftiger Abfäl­
le vom Organisierten Verbrechen abhängig werden und 
daß an' unbekannten Orten die unsachgemäß' gelagerten 
Giftzeitbomben ticken. ' . , 

Kostengünstige Produktion minderwertiger Waren, die 
allerdings mit bekannten Markennamen verzie.rt werden' 
und auf den ersten Blick nicht vom Original zu unter­
scheiden $ind, das ist das Feld der Produktpiraterie. 
Sie hat in den letzten Jahren immer stärker zugenom­
men. SChätzungen der Ivternationa1en Handelskammer zu­
folge erreicht der Handel mit gefälschten Waren mitt~ 
1erwei1e zwischen drei und fÜIlf Prozent des gesamten 
Welthandels. Kopiert werden nicht meh'r nur Luxusarti­
kel, sondern auch Massenwaren des täglichen Gebrauchs. 
'Sogar vor Fälschungen, von Medikamenten schrecken die 
Täter n~cht mehr zurück. 'Geschädigt werden. zuallererst 
einmal die Käufer der, Plagiate. Aber VOlkswirtschaft­
lich noch viel bedeutsamer sind die Umsatzeinbußen der 
Markenartikelhersteller und die daraus resultierenden 
Steuermindereinnahfflen. Produktpiraten zahlen keine 
Steuern, 'ein hoher Schaden für den Fiskus! ' 

Die Organisierte Kriminalität bedrängt die Wirtschaft 
,aber nicht nur auf den Märkten, sie mißbraucht auch 
Einrichtungen der Wirtschaft für ihre Zwecke. Ob bei 
deutschen Unternehmen bestellte Chemikalien auf :Umwe­
gen in Rauschgiftlaboren landen oder ob Speditionen 
und Reedereien für den Transport "heißer" W,are 
mißbrauch,t werden, immer steht der gute ,Ruf der Unter­
nehmen an den Weltmärkten auf dem Spiel., 

Die Kreditwirtschaft ist ständig in Gefahr, fQr ,die 
Transaktionen illegaler Gelder und die Geldwäsche (al­
so das Legalisieren von Taterträgen sog. "Schwarz­
geld") mißbraucht zu werden. Auch sind die Zah1ungsme­
dien der Kredi twi-rtschaft wie Euroscheck, Scheck- und 
Kreditkarte beliebte Objekte organisierter Straftaten. 
Noch ist davon' die Funktionsfähigkeit tles Zahtungsver­
kehrs nicht bedroht. Aber schon heute bereitet der sy­
stematische Einsatz von Falsifikaten und Dublettenkar­
ten Kopfzerbrechen - und erhebliche Verluste. 'Der 
SChaden beläuft sieh auf mehr als das Zehnfache gegen­
über der ~roduktion von Falschgeld! 

Sie sehen schon an diesen Beispielen, kaum ein Wirt­
schaftszweig ist sicher vor der Organisierten Krimina­
litat. Aber auch Staat 'und 'Gesellschaft alB· Ganzes 
sind betro'ffen. 

Auf die gesellschaftlichen Wirkungen steigender Krimi~ 
na1itätsfurcht habe ich bereits hingewiesen. Verstärkt 
werden diese Prozesse, wenn Amtsträger überführt wer­
den, dem.Organisierten Verbrechen in' d.ie Hände ge­
spielt zu haben. Sie alle kennen die Korruptionsaffä­
ren der letzten Zeit. WObei mir klar ist,. daß man Kor-
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ruption und Organisierte Kriminalität nicht in einen 
Topf werfen darf. Aber Korruption und organisierte 
Kriminalität'haben Affinitäten, können Wechselbezüg­
lichkeiten ent'stehen lassen! Davon geht die große Ge­
fahr aus, daß weite'Teile der,Bevölkerung ihr Vertrau­
en in die Objektivität' und Neutralität der Verwaltung 

'verlieren. Schon spektakuläre Einze~fälle fördern die 
Staatsverdrossenheit. Nutznießer solcher Entwicklungen 
sind erfahrungsgemäß der politische ,'Radikalismus' und 
Extremismus, 'die für ihre Diffamierungs~Kampagne gegen 
den Staat wi).lkonunene Argumente erhalten I. 

Große Sorgen bereiten vielen von uns die En~wicklungen 
in, den ~ünf neuen,Bundesländern. Die' Übergangszeit bis 
zum Beitritt 'zur ßundesrepublik hat eine FÜlle vOn Un­
sicherheiten'geschaffen, die. nur mühsam zu beseitigen 
sind. Der POlizei laufen - um es einmal drastisch zu 
formulieren - di.e Leute weg;' die Justiz befindet siCh 
im Wart~stand oder -besser gesagt - mangels K~nntnis 
demokratischen 'Rechts ,in Handl'ungsagoni-e. Di~ im Über­
gang befindlich,en staatlichen und konununalen Struktu­
ren sind noch sehr anfällig fü~ äußere Einflüsse. 
Trotz aller 'Anstrengungen, die schon seit, Monaten un­
ternonunen 'werden, lassen ~ich die jahrelangen' demokra­
tischen verwaltungs~rfahrungen nicht von einem Tag zum 
anderen auf die in 'den östlichen BundeSländern han­
delnden Person,en 'übertragen. :Diese Übergangsschwierig­
k,eiten bilden einen idealen NährbOden für Organisierte 
Kriminalität. 'so wurde uns bekannt, 'daß Personen a~s 
den einsch1äg,igen Kreisen bereits kurz nach der poli­
tischen Wende in der damaligen DDR geschäftliche Kon-
takte dorthin knüpften. Der, Charakter, dieser 
Geschäftsbeziehtl-ngen läßt sich noch,nlcht abschließend 
bewerten. ,Doch die Vorgehensweise" scheinlegale Er­
werbszweige und Geschäftsbeziehungen aufzubauen, um 
sie als Operation$basis und Tarnung zu nutzen, ent­
spricht den typischen Verhaltensweisen der westdeut­
schen; großstädtischen,OK-Sze,ne. Wir müssen davon aus­
gehen, daß siCh die Organisierte Kriminalität unter 
den Einflüssen der gesellschaftlichen Veränderungen im, 
Osten Deutschlands schneller und dynamischer entwik­
,ke1n wird als im alten Bundesgebiet. Insbesonders das 
starke Wirtschafts- und WOhlstandsgefälle zu den,west­
lichen BundeSländern bietet vielfältige Aktionsmög­
liChkeiten. 

Staatliche Hilfen bieten wie stets Anreize für krimi­
nelle Mißbräuche. Nehmen Sie dieÄusgleichsmaßnahmen 
aus Anlaß der Währungsumstellung. Damit sollte die Ab...;..' 
wicklung bestehender Verträge von Betrieben in der da­
maligen DDR abgesi.chert 'werden. Deutsch-p0111ische und 
deutsch-russische Tätergruppen mißbraUChten diese Maß­
nahme durch Vorlage fingierter Belege als 'kräftig 
sprudelnde Geldquelle. Man mUß wirkliCh kein Prophet 
sein, um angesichts der laufenden,Unterstützungsmaß­
nahmen für die neuen ,Bundesländer we'itere derartige 
Fälle vorherzusagen. ' 
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Wir sollten auch nicht übersehen, daß Organisierte 
Kriminalität den sozialen Einrichtungen des Staate$ 
hohe Folgekosten aufbürdet. Denken Sie nUr·an die Ver­
sorgung der zahlreichen Rauschgiftabhängigen, die 'als 
Folge ihrer Sucht arbei tslos sind und nach ' einer ge­
wissen Zei.t zu Sozialhilfeempfängern werden. 

~eine Damen und Herren, ich konnte nur ein kurzes Sze­
nario der Bedrohungen durch die Organisierte Krimina­
lität vor Ihnen ausbreit~n. Es ist erschreckend,genug. 
Eines ist sicher,' die Gefährdung durch'die ,Organisier­
te Kriminalität ist mehr als ~in Schlagwort. Sie ist, 
wie ich Ihnen zeigen konnte, Realität. Die' Zeit der 
Diskussion darüber' ist abgelaufen. Jetzt ist die Zeit 
des adäquaten Haridelns angebrochen. 

Schon in der Vergangenheit sind POlizei und Justiz 
nicht untätig gebl'ieben. Wir haben SpezialdieIl:ststel­
leneingerichtet und die Fortbildung intensiviert. ,Wir 
haben neuartige Ermittlungs- und Auswertungskonzepte 
in die Tat umgesetzt. Instrumente wie der, verdeckte 
Ermittl~r wurden entwickelt. Wir· haben die Informa­
tionsgewinnung und -verarbeitung den spezifischell Be­
dürfnissen der Erkenntnfsgewinnung über' OK angepaßt. 
Wir haben unsere Forschungsaktivitäten,in diesem Be­
reich intensiviert. ·Wir haben die internationale' Zu:­
sammenarbeit ,erheblich verstärkt und unterhaiten ein 
Netz von Verbindungsbeamten im Ausland. 

Erfolge sind auch nicht ausgebli,eben. 

Aber i1lllizer w.ieder mUßten . wir leider auch fests'tellen, 
daß unsere MögliChkeiten nicht ausreichen, um mit dem 
flexibel' und rasch reagierenden, Organisierten Verbre­
chen SCJ'!.ritt zu halten. Wir 'haben auch die pOlizeili­
chen Vorschläge unterpreitet, wie wir uns ein geeigne­
tes Instrumentarium vorstellen. Elf Innenminister sind 
q,iesen VqrsteLlungen weitestgehend gefolgt. Das Geset­
,zespaket fiel der"Diskontinuität'" anhe.imf Ich bedaure 
dies aus fachlicher Sicht sehr. Aber nichts iSt unan-

. gebrachter, als ,in Wehklagen auszubrechen. ' Sicher, 
manches wäre einfacher, hätten wir die Gesetze, die 
wir' ,für nötig halten. Ich hoffe sehr, daß in der .näch­
sten Legislaturperiqde die bekannten Vorschläge zur 
effektivenOK-Bekämpfung' Gesetz würden. Es darf. aber 
nicht übersehen'werden, daß man9hem engagierten Kolle­
gen, in der OK-Bekämpfung der Mut sinkt: In zentralen 
BereiChen'- wie der Geldwäsche, der Vermögensstrafe, 
dem, Gewinnaufspürungsgesetz" dem Zeugenschutz Oder' dem 
VE-Einsatz - brauchen wir die' rechtliphen Grundlagen 
zwingend zum Erfolg. Wie ist" der Kampf gegen die Dro­
genkartelle und das Organisierte Verbrechen noch er­
folgreich zu 'führen ohne diese InstrUmente? 

Wir wären allerdings wenig loyale Staatsdiener, würden 
wir uns in der jetzigen Situation in den Schmol'lwinkel 
zurückziehen. Wir müssen unsere Arbeit im Rahmen der 
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geltenden Vorschriften weiter intensivieren, das vor­
handene Instrumentarium noch· tiefer ausschöpfen. Fun­
dierte kriminalpolizeiliche Arbeit mUß dazu führen, 
daß in jedem Einzelfall der Frage nachgegangen wird, 
obHinweise auf Organisierte Kriminalität vorliegen. 
Nehmen Sie. beispielsweise Deliktsbereiche wie den 
wohnungseinbruch, den Taschendiebstahl . und die Straf­
taten rund um das' Kfz, die Scheckkriminalität und den 

. Straßenraub. Sie alle zeichnen si.ch durch eine mittel­
fristige Entwicklung aus, die von steigenden Fallzah­
len und sinkenden AUfklärungsquoten geprägt ist!' In . 
einigen Deliktsbereichen ist der Anteil der AUSländer 
unter den Tatverdächtigen auffallend hoch. Bei anderen 
Erscheinungsformen gilt dies für Drogenabhängige. Vor 
allem bei den Scheckdelfkten zeigt sich, daß die Beu-
teverwertung häufig im AUSland erfolgt. . 

Diese Indikatoren gilt es riChtig zu werten. Sie las­
sen· nur eine Schlußfolgerung zu: 
Weite Teile der sog .. Massenkriminalität sind Taten der 
Organisierten K~iminali tät / . 

Damit will ich nun keinesfalls einer Bearbeitung aller 
dieser Delikte in OK-Dienststellen das Wort reden. Das 
wäre ganz sicher der falsche weg. Aber die Kommunika­
tion zwischen deliktsorientierten Kommissariaten und 
OK-Dienststellen ·läßt· sich bestimmt noch verbessern. 
Das BeWUßtsein um die Ubiquität Organisierter Krimina~ 
lität mUß vorhanden sein. Dann wird zukünftig häufiger 
das "kleine rote Lämpchen" aufleuchten und signalisie­
ren: OK-Verdacht .. 

Ähnliches gilt·· für die Zusammenarbeit . von OK~Dienst­
stellen untereinander. Dies ist eine dringliche Forde­
rung/ Sie erinnern sich an. meinen Vergleich mit dem 
EiSberg und den T.auchern. Wi.e Sie wissen, haben wir 
nicht nur eine Tauchergruppe, sprich: Pol"izei; im Ein­
satz. An vielen verschiedenen Stellen gehen wir 
gleiChzeitig vor. NiCht immer ist sichergestellt, daß 
alle gewonnenen Erkenntn.isse in die gemeinsame Karto~. 
graphie eingehen. Hier muß es unsere Aufgabe se.in, 
noch stärker ins BeWUßtsein aller die Erkenntnis zu 
bringen, daß nur umfassende Information 'und Kommunika­
tion zur beabsichtigten Durchdringung der Strukturen 
der Organisierten Kriminalität verhilft. 

Ermittl~gsansätze sind nur'noch durch eine offensive 
Informationsbeschaffung sowie durch eine umfangreiche 
und kontinuierliche Vorfeldaufklärung zu erlangen. Wer 
·Täterstrukturen erkennen und ihrer Verfestigung entge-
gentreten will, der ist gezwungen, initiativ sowie 
personen- und organisationsbezogen zu ermitteln. Die 
POlizei muß also für die Erkenntnisgewinnung initiativ 
werden, wobei sie siCh auch verdeckter Bekämpfungsin­
strumente bedient. Nur die Zusammenarbeit mit V~Leuten 
und die langfristig angelegte Einschleusung verdeckter 
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Ermitt1er in das Milieu bieten eine Gewähr für die 
chancengleichheit mit dem Organisierten Verbrechen .. 

Die offensive Informationsbeschaffung erfordert auch 
eine ;rnformat'ionserhebung bei nichtpo,lizei1ichen Be­
hörden und bei Institutionen der Wirtschaft. Eine in­
tensivere Zusammenarbeit beispielsweise mit Arbei,ts­
ämtern, Sozialbehörden, Aus1änder-, Gewerbe~ und Ord­
nungsämtern, aber auch mit' 'der Versicherungsbranche, 
den Kraftfahrzeugherstellern, gewerblichen Autovermie~ 
tern, Geldinstituten, Kreditkartenunternehmen sowie 
dem Hotelgewerbe wäre wünschenswert. Noch fehlen dazu 
die Rechtsgrundlagen. 

Die Erreichung unserer ,Ziele verlangt auch, daß Pbii-, 
zei und Staatsanwaltschaft eine Einheit bilden. Zum 
großen Teil fehlen aber für den B~reich der Organi­
sierten Kriminalität immer noch feste Ansprechpartner 
bei den' Staatsanwaltschaften. Ständig wechselnde Zu­
ständigkeiten bewirken' zudem, daß Fragestellungen zu 
rechtlichen und taktischen Problemen trotz gleichgela­
gerter oder ähn1iche'r Sachverha1t.e' immer wieder' neu 
aufgeworfen werden. Ein zeitraubender, die Ermittlun­
gen beeinträchtigender und auf beiden Seiten demoti­
vierend wirkender Mangel. 

- Das Instrument der Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
ist flächendeckend zu realisieren. Einander ent~ 
sprechende Organisationsstrukturen bei POlizei und 
,Staatsanwa1,tschaft sind anzustreben. 

Schwerpunktstrafkammern, wie sie sich für die Be­
reiche Wirtschafts- und Staatsschutzkriminalität be­
währt haben, sind, auch für Verfahren der Organi­
sierten Kriminalität zu schaffen. 

Ausgehend von der 'Ermittlungszielrichtung "Hintermän"':' 
ner" müssen grundsätzlich die deliktisch erworbenen 
Güter systematisch zum Ansatzpunkt pOlizeilicher Er­
mittlungen gemacht werden. ES sind also auch Verbin­
dungskanäle ,und Verwertungsstrukturen zu ermitteln. 

Eine h,öchst empfindliche Stelle der Organisierten Kri­
minalität ist die finanzielle Grundlage. Die kriminel­
len Gewinne aUfzuspüren und abzuschöpfen ist ein ef­
fektives Mittel der Strafverfolgungsbehörden. Hiermit 
kann den Organisationen die wirtschaftliche Basis für 
weitere Straftaten entzogen werden. Wir wissen heute, 
daß durch Organisierte Kriminalität in der Bundesrepu­
blik Deutschland nicht nur ein kaum zu beziffernder 
Schaden verursacht wird, sondern 'daß hier auch jähr­
lich dreistel1igeMil1ionenbeträge "gewaschen" werden~ 
Durch Unterzeichnung der neuen Drogenkonvention der 
Vereinten Nationen vom Dezember 1988 hat sich die Bun­
desrepublik Deutsch.1and verpflichtet, die in dem Ver­
tragswerk festgelegten Einzelvorschriften, zu denen 
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u.a. auch Grundlagen zur Gewinn~schöpfung und Verhin-, 
derung der Gelqwäsche gehören, umzusetzen. Dieser Ver:"" 
pflichtung dürfen wi~ uns nich~ länger entziehen. 

Ein Personenbeweis ist bei der Bekämpfung der Organi­
sierten Kriminalität oft nicht möglich. Zeugen stehen 
qen St:rafverfo1gungsbehörden nur' bedingt zur ' Verfü­
gung. ,S"ie werden von der Täterseite ,eingeschüchtert~ 
tätlich angegri,ff~n oder auch durch Bestechung zum 
Schweigen gebracht. DieseMauer des Schweigens, die 
bedroh). i che "Omerta", müßsell wi r durcl? wi rksame Rege­
,lungen, z~ Schutz von, Zeugen durchbrechen. 

"Entsprechende Vorschläge liegen dem Bundesminister der 
Justiz be.reits'vor. 

Von verschiedenen Seiten wird i"mmer wieder die Ein­
riChtung eines' Europäischen Kriminalamtes unter dem 
Stichwort "EUROPOL" zur Bekämpfung der Schwerkrimina­
lität ·in Europa diskutiert. Angesichtsqes bevorste­
henden' WegfallS der r;renzkontrol1en in Europaund des 
fortschreitenden europäischen Einigungsprozesses kön­
nen und'sollen wir uns dieser zukunftsorientierten 
Forderung ni(:ht verschließen. Das in Straßburg,einzu­
richtende Schengener Informationssystem kann ein·wich­
tiger Meilensteirl auf dem Weg zu ~UROPOL sein. Es ist 
jedoch zu bedenken, daß die Schaffung eines Europä­
ischen Kriminalamtes mit mUltinationaler Ermittlungs­
zuständigkeit ein Minimum 'von f?taat1icher Einheit vor~ 
aus~etzt un,d siCh nicht auf ganz Europa beziehen k~. 

'Durch den Beitritt von Polen, ,der Tschechoslowakei und 
der Sowjetunion zur IKPO-Interpo1 Ende Sept'ember 1990 
kann auch die Kooperation' in Gesamteurppa eine heue' 
Qualität erreichen. Dem Ausbau des seit 1981 bestehen­
den Europäischen Int,erpo1-Regiona1büros kommt in die­
sem Zusammenhang'eine wichtige Rolle 'zu. Die ~nterna­
tiona1e Zusammenarbei,t auf allen Gebieten· der Verbre­
chensbekämpfung mUß. aber auch eingebettet werden in 
die pOlitischen Beziehungen" die 'wir mit anderen Staa­
ten unterhalten'. Die TREVI-Kooperation stellt deshalb 
eine wiChtige Ergänzung zur pOlizeiliChen SChiene der 
IKPO-Interpo1 dar. 

Die Entwicklung ,und Durc~führung wirkungsvoller Maß­
nahmen gegen das Organisierte Verbrechen ist aber kei­
'nesfalls allein auf die Handlungsbereiche von POlizei 
'und Justi z beschränkt. ' 

Wir brauchen aUch die 'Unterstützung aller Bürger. 

Auch d,ie VerantwortliChen in Behörden und Unternehmen 
müssen sensibel auf diese Herausforderungen reagieren. 
Gesundes Mißtrauen ist angebracht, wirksame Kontroll-

, mechanismen sind erforderlich. Bei jedem 'muß das Be""'" 
wUßtsein- geschärft sein, daß Organisierte 'Kriminalität 
vielfach in einem sehr alltägliChen Gewand erscheint. 
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Lassen Sie uns alle gemeinsam darauf hinarbeiten. Dann 
werden wir das Organisierte Verbrechen enttarnen und 
ihm' mit den Mi.tteln unsere's wehrhaften Rechtsstaats 
Einhalt gebieten. . 

, . 
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DAS LAGEBILD DER ORGANISIERTEN ,KRtMINALITÄ'1! 
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 

ILLUSTRIERT ANBAND TYPISCHER ERMITTLUNGSVERFAHREN' 

Dieter Küster 

Ein1.eit;ung 

Die dem organisierten Verbrechen zuzurechnenden Straf­
taten finden in breiten Kreisen der Bevölkerung immer 
,größere, Beachtung. Das Schicksal der Opfer berührt 
viele Bürger. Die hohen wirtschaftlichen SChäden und 
anderen Folgen der Organisie'rten Kriminalität werden 
von nicht wenigen Bürgern mehr und mehr auch als eine 
sie betreffende Bedrohung begriffen. Kriminalpolitik 
und Strafverfolgung reagieren nachdrücklicher auf die 
Gefahren der Organisierten Kriminalität. Auch sie kom­
men allerdings an der Tatsache nicht mehr vorbei, daß 
die Organisierte Kriminalität sich in der Bundesrepu­
blik etabliert hat und nur noch schwer einzudänulzen 
ist. 
Es ist' insbesondere das Wohlstandsgefälle zu anderen 
Staaten, das die Bundesrepublik für das organisierte, 
Verbrechen so interessant macht. Durch ihr freiheitli­
ch~s Rechtssystem, die florierende Wirtschaft, die 
allgemeine Wohlhabenheit vieler Bürger sowie die nied-
rigen Schranken fü~ die Einreise aus Nachbarländern 
einschließlich der liberalen Aufenthalts- und Asylbe­
stimmungen für Ausländer bietet die Bundesrepublik dem 
Verbrechen national und international viele "Anreize. 
Ihre Mittelpunktlage in Europa m,acht sie zusätZlich 
zur Drehscheibe und Durchgangsstation der kriminellen 
Aktivitäten in West und Ost. 

, Essi,nd die in der Bundesrepublik vorzufindenden gün­
stigen Tatgelegenheitsstrukturen, die das Aufkommen 
bzw. die Zuwanderung und das Erstarken intensivkrimi­
neller nat'ionaler und internationaler Personenstruktu­
ren ermögliChen. 

BegriffOr!lanisierteKriminalität (OK) 

Organisierte Kriminalität ist in -der Gesamtheit ihrer 
Erscheinungsformen sicherlich kein gleichgewichtiges 
gesellschaftliches Phänomen wie beispielsweise die 
Rauschgiftkriminalität, die ihr ebenfalls zuzurechnen 
iS1;. 

An Untersuchungen des komplexen Phänomens, an 'Versu­
chen, brgani~ierte Kriminalität umfassend und eindeu­
tig zu 'beschreiben., ihr Entstehen einleuchtend zu er­
klären und sie griffig zu definieren, hat es nicht ge­
mangelt. 
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Allgemein wurde Organisierte 
definiert als 

Kriminalität bislang 

"ar:beit;st;ei~iges, bewu/ltes und gewol~t;es, auf Dauer 
angeiegt;es Zusammenwirken mehrerer Personen unter Be­
gehung strafbarer Handlungen ~ häUfig unter Ausnutzung 
'moderner Infrastrukturen - mit dem Ziel, mög~iehst 
.sehnel) hohe Gewinne zu erzielen". 

Die SChwi'erigkeit, das Phänomen OK abschließend zu de­
finieren, wird häufig in der Vielschichtigkeit der Ur­
sachen sowie der Vielfältigkeit der Erscheinungsformen' 
gesehen. Das Problem liegt jedoch vor, allem in der 
Frage der Erkennbarkeit der Organisierten KriminaLi­
tät: Wie sind ihre Taten von anderen zu unterscheiden, 
wie kann man zuverlässig die OK-Relevanz von Einzelde­
likten feststellen? In der Analyse von Einzeldelikten 
wird OK-Relevanz am'ehesten noch über Beweisanzeichen, 
sogenannten "Indikatoren zum Erkenn~n OK-relevanter 
Sachverhalte", erkannt .. 

Solche Indikatoren lassen sich z"B. finden in 

• Tatvorbereitung/-planung 
• Tatausführung 
." Beuteverwertung 
• konspirativem Täterverhalten 
• Tä.terverbindungen/Tatzus.ammenhtingen 
• mehrgl'iedriger.Gruppenstruktur 
• Hilfe für'Gruppenmitglieder 
• Monopolisierungsbestrebungen " . 
• Korrump~erung von Einflußpersonen 
• eigenen Aktivitäten zur Beeinflussung 'der Öffent­

lichkeit 

Augenfä'llig wird ·di.e OK-Reievanz letzI ich bei .der In­
ternationalität von Personenbeziehungen" Bezugsquellen 
oder Absatzmärkten. 

Die Komplexität des Phänomens·macht es verständlicher, 
daß die biSherigen Definitionsversuche in POlizei und 
Justiz 'nic~t immer einhellig· m~tgetragen 'wurden. Aus­
gehend von der kriminalistischen Praxis'und unter An­
lehnung an auch im 'Ausland gebräuchliche Beschreibun­
gen hat die von der Justizminister- und der Innenmini­
sterkonferenz eingesetzte gl;imeinsame Arbeit$gruppe Ju-"­
stiz/polizei "Strafverfo'lgung bei Organisierter Krimi­
nalität" vor kurzem ,folgende, inzwischen verbindlich 
g.ewordene Begriffsfestlegung. en,twic~elt': ' 

"Organisierte Kriminalität ist die :von Gewinn- oder 
Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straf~ 
taten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von' erheb­
licherBedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte 
auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig , 
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a) unter Verw~ndung gewerblicher oder geschäftsähnli­
cherStrukturen, 

b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Ein­
schüchterung'geeignete~ Mittel oder 

c) unter.Einflu/lnahme.auf POlitik, Medien, öffent1.iche 
verwaltung, Justiz und WirtSChaft 

zusammenwirken. " 

Lagebi1.d OK 

Das Lagebi.ld der. ,Organisierten Kriminalität in der 
Bundesrepublik ist schlechthin nicht umfas.send darzu­
stellen 'und noch sch~ieriger abschließend 'zubeurtei­
len. Das liegt, nicht 'zuletzt daran; daß ·die OK als Ge­
samtphänomen kriminalstatistis·ch' noch nicht . meßbar 
ist. Hierfür.zeichnet noch die bis vor kurzem offene 
Definitionsfrage verantwortlich, so daß die POlizeili­
che Kriminalstatisti,k die OK-Delikte nicht ausweist. 
Belege für das Tätigsein von OK-Strukturen und für von 
ihnen zu verantwortende DeJikte lassen sich' dennoch 

'recht verläßlich aus einschlägigen Ermittlungsverfah­
ren gewinnen und. durch Quer.schnittsanalysen in ver­
schiedenen Kriminalitätsfeldern verifizieren. 

Das Vorliegen vi.elfacher Ersche'inungsf.ormen von Orga-
·nisierter Kriminalität in.der·Bundesrepublik steht 'au­
ßer Zwe~fel.' 
Ebenso sind, trotz unzureichenden statistischen Nach­
weises, die Zunahme des AnteilS der OK an der Gesamt-, 
kriminalität und das Steigen ihrer deliktischen Inten­
sität nachvollzie)lbar." Vor allem, Delikte der Maßsen­
kriminalität zählen zunehmend zum. BereiCh der Organi­
sierten.Kriminalität;.. Entsprechenej wachsen die wlrt-:­
schaftliclien Schäden, die durch Organisierte Krimina­
lität angeriChtet werden. 

Mehr und mehr ins GewiCht fällt die hohe Be.teiligung 
.von AUSländern ·an OK-typisch.en. Delikten. Mehr als z.wei 
Drittel der 1989 ermittelten Taschendiebe' waren Aus­
länder, beim"Wohnungseinbruch lag ·der' Ausländeranteil 
bei '18 Prozent . und beim Kfz-Diebstahl ·wurden 15 Pro­
zent AUSländer als Tatverdächtigeermittelt. 

Dem· Zwischenbericht der bereits erwähnten Arbeitsgrup­
pe Justiz/pOlizei "Strafverfolgung bei Organisierter 
Kriminalität" zufolge' wird organisierte' Kriminalität 
zur Zeit vOrwiegend in den folgenden Kriminalitätsfel- . 
dern f~stgestellt: 
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• "Rauschg~fthandel und -schmuggel 
• Waffenhandel Und -schmuggel 
• Kriminalität im Zusammenhang mit dem Nachtleben 

(vor allem Zuhälterei, prostitution, Menschenhandel 
illegales Glücks- und Falschspiel) " 

• Schutzgelderpressung 
• unerlaubte Arbeitsvermittlung und Beschäftigung 
• illega"le Einschleusung von AUSländern 
• Warenzeichenfälschung (Markenpiraterie) 
• Goldschmuggel 
." Kapi talanlagebetrug 
• Subventionsbetrug und EingangSabgabenhiht~rziehung 
• Fälschung und Mißbrauch unbarer Zahlungsmittel 
• Herstellung und Verbreitung von Falschgeld 
• Verschiebung" hochwertiger Kraftfahrzeuge, Lkw-, 

Container- und Schiffsladungen 
". Betrug zum NaChteil von Versic4.erungen 
• Einbruchdi ebstahl in Wohnungen. 

Neben diesen KriminalitätsbereiChen zeichnen _sich An­
sätze von Organisierter Kriminalität auch auf den Ge-" 
bieten der illegalen Entsorgung von Sonderabfall und 
des illegalen" Techno"logietransfers ab. 

Zahlreiche Beweisanzeichen liegen VO!, daß Strukturen 
der Organisierten Kriminalität aus dem Westen der Bun­
desrepublik auf dem Weg sind, jetzt auch in den fünf 
neuen Ländern Fuß zu fass(f!n. Das "RotliCht-Milieu" ist 
dabei, sich ·im Osten auszubereit,en. Das tri"fft auch 
auf den Immöbilienmarkt- zu. persoilen aus der OK-Szene 
versuchen über "Strohmäilner" Einfluß in Stadtbauäm­
tern, Stadtverwaltungen und Liegenschaftsdiensten zu 
erlangen. 
Die zielsetzung best"eht darin, Vorteile beim Erwerb 
von. ,Immobilien/Grundstücken zu erlangen bzw. Einfluß 
auf Konzessionsvergaben zu: nehmen. 

Letztlich"gilt es festzustellen, daß - weil es eine 
von äußeren Einflüssen unabhängige "nationale OK-Lage" 
niCht mehr gibt - eigentlich keine- BereChtigung mehr 
besteht, noch von der Lage der Organisierten Krimina­
lität ,'in der Bundesrepublik Deutschland zu sprechen. 
Die OK-Szene in der Bundesrepublik ist in vielen Be-

_ reichen internati'onalisiert und wird von ausländischen 
OK-Strukturen beeinflußt. 

Im Ausland besteht Organisierte- Kriminali"tät in Formen 
sogenannter traditione1.1.er Gruppen- (z.B. Mafia, Camor­
ra, n'drangheta) und, nichttraditione1.1.er Gruppen (z.B. 
Medellin.-Kartell, Cali). Diese Strukturen wirken zu­
nehmend auch in den BereiCh der Bundesrepublik 
DeutSChland hinein" und~stehen mit FÜhrungspersonen 
hieSiger Strukturen in Verbindung. 
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Zum Beispiel sind folgende Verbindungen festgestellt: 

• Die nordamerikanische La Cosa Nostra ist s,eit Jah-' 
ren mit FÜhrungspersonen der deutschen GlückS­
spiel-, Bordell~ und Zuhälterszene in Hamburg, Ber­
lin, . Frankfurt, . München und dem Rhe.in-Ruhr-Raum 
verknüpft. 

• Die mit der Verschiebung hochwertiger Kraftfahrzeu­
ge be'faßten europäisChen OK-Gruppen sind mit Heh­
lerstrukturen in ,den Absatzländern (Naher Osten, 
Nordafrika, Südamerika) verbunden. 

• Italienische OK-Strukturen stellen im Falschgeld­
be~eich regelmäßig den größten Anteil der Straftä­
ter in zentral·en Funktionen. 

Eine immer wieder gestellte Frage ist, ob'die Mafia in 
der. Bundesrepublik existent und aktiv ,ist. Einen 
letzten aktuellen Beweis für den Aufenthalt von Mafia­
Angehörigen in der Bundesrepublik erbrachten erst vor 
kurzem die Ermittlungen im Zusammenhang mit der inter­
nationalen Fahndung nach den Mördern des RiChters 
Dr. Livatino: Am 21.09.1990, wurde bei Agrigento auf 
Sizilien ein Attentat auf den RiChter Dr. Rosario ,Li­
vatino verübt. Unbekannte,Täter (vier Personen) hatten 
das ungepanzerte Fahrzeug des Richters gestoRPt und 
Schüs$e auf ihn abgegeben. Der RiChter versuchte zu 
fliehen, wurde von den Tätern 'jedoch gestellt und mit 
mehr als 15 Schüssen ermo.rdet. Die Täter konnten uner­
kannt entkommen., waren jedoch von einem Tat zeugen, be­
obachtet worden. Aufgrund eines nach Angaben des Zeu­
gen erstellten Phantombildes riChtete sich der Ver­
d~cht der Haupttäterschaft gegen einen namhaft machba­
ren italienischen Staa'tsangehörigen,' dessen Aufenthalt 
in der Bundesrepublik vermutet wurde. Dieser Hauptver­
dächtige stand'bereits in Verdacht,' in Italien in ver­
schiedene der Mafia zugerechnete Tötungsdelikte ver~ 
wickelt zu sein.. Dabei hatte er mit weiteren nament­
lich bekannten Italienern zusammengewirkt, die eben­
falls in der Bund,esrepublik vermutet wurden. Erkennt­
nisse der italienischen Behörden deuteten auf ihren 
Aufenthalt im Raum Köln/Dormagen hin. 

In direkter Zusammenarbeit deut$cher und italienischer 
Polizeidienststellen konnte,der Hauptverdächtige. als­
bald aUSfindig gemacht werden. Observationsmaßnahmen 
führten in Leverkusen zur Festnahme des HauptverdäCh-
tigen. Dort wurde ebenfalls kurze Z.eit später der 
zweite Tatverdächtige festgenommen. Durch den aus Ita-' 
lien 'eingeflogenen Zeugen wurdep heide als Teilnehmer 
und Täter bei dem Mordanschlag wiedererkannt. Alle Ge­
nannten befinden sich. seitdem in Auslieferungshaft. . 

Von den' italienischen Dienststellen wurde die Vermu­
tung· geäußert, 'daß Angehörige von "Killerkommandos" 
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der Mafia sich in der,Bund~srepub1ik Deutscb1and auf­
halten, 'hier einer legalen Beschäftigung nachgehen und 
nur zur Durchführung von Mordaufträgen nach Italien 
,reisen. Im' vo~liegenden Fall waren die Festgenommenen 
aushilfsweise in einer pizzeria beschäftigt; Landsleu­
te,' die sieh bereits länger in der Bundesrepublik 
Deutschianä aufha1ten,'hatten den beiden aus Gefällig­
keit Me1de- ~d Arbeitsbescheinigungen ausgeste1~t. 

Fallschilderungen , 

Die OK-Lage- in der Bun'desrepub1ik läßt sich am ,ein­
drucksvollsten durch Fallbeispiele darstellen. Nach­
folgend sollen OK-typische Ermittlungsverfahren des 
Bundeskr1.mina1amtes zur ,besseren I11ustr,ierung dienen. 
Fälle der Rauschgiftkriminalität ' ~erden im 'Hinblick 
auf das gesonderte Referat zu 'diesem Bereich ausge­
klammert. Dabei gilt es festz'uste11en, daß die Praxis 
der Übernahme von Ermittlungsverfahren durch das BUQ­
deskriminalamt darauf' gericht'et ist, mit Hilfe der Er­
mitt1'ungen die Informationsbasis zu verbreitern, Er-' 
kenntnisse,über neue Kriminalitätsphänomene und -me­
thoden 'zu gewinnen und nach MÖ~lichkeit kriminelle 
Strukturen aufzuhellen. 

58 

International 
,bung 

organ·isierte Kraftfahrzeugverschie-

, /' ·l'" ~ . 
Durch die Ö.ffnung der Grenzen im Ost~n/der Bundes­
republik hat ,sich der inter.natioria1,~organisierten 
Kraftfahr$eugverschiebung ein neuer Absatzmarkt er­
öffnet., Hauptal;Jnehmerland von in der Bunä'esrepublik 
gestohlenen Kraftfahrzeugen, ist bzw. war bis vor 

-kurzem die Republik polen. . 
Polnische Täterg~uppen unt;.er . deutsc.her Beteiligung 
haben das Geschaft fest in der Hand und Beschaf­
fungsorganisationen und A1t's~'zwege ,aufgebaut. Über 
den gezielten Diebs~ah1 '*:on Kraftfahrzeugen ausge-:­
wäh1ter Marken und Typen, 'tlie Beschaffung entspre­
chender Fa1schpapier~, die unverzügliche Überffih-

'rung'der Fahrzeuge'durch Kuriere und Wiedereinbrin-, 
gung in den privaten ,Gebrauchtwagenmarkt in Polen 
ist alles arbeitstei1ig geregelt und organisiert. 

1989 wurden in Polen, 110.000 privat ,importierte 
Kraftfahrzeuge aus dem Ausland, zugelassen. 80 bis 
85' Prozent dies,er Fahrzeuge stammen aus der Bund~s­
repUblik. Nach Erkenntnissen des Bundeskriminal­
amtes dürften zwischen -10 bis 20 Prozent durch 
Straftaten er1ang.t sein. 
Tatschwerpunkte sind u.a .. Ber1in und der Großraum 
HaIDburg. Für die Überführung wird der Landweg durch 
die Länder im Osten oder die CSFR, der Seeweg über 
Skandinavien sowie die Bahnversendung über deutsche 
Güterbahnhöfe benutzt. 



Das Bundeskriminalamt führt zwei Ermittlungsverfah­
ren im Auftrag der Staats~wa1tschaft Ber1in. Die, 
'Ermittlungen in'Fä1len von Kfz~Verschlebung nach 
Polen bereiten nicht geringe SChwierigkeiten~ Wenn­
gleich der NaChweis' des 'Imports der gestohlenen 
Fahrzeuge bei den polnischen Zollbehörden in" einer 
Vielzahl von Fällen durchaus möglich ist" sind 
Überprüfungen zu den'Straftätern in Polen sowie die 
·Sicherste11ung UndR~ckführung der Fahrzeuge nur 
schwer zu bewerkstelligen. Der polnischen POlizei 
sind überdies aufgrund schlechter Infrastruktur, 
Technik, Logistik und fehlender Spezialkenntnisse 
enge Grenzen gesetzt. ' 

Auf Initiative des Bundeskriminalamtes 'wt,lrden erst­
mals im Juni 1990 in Warschau und ,im September 1990 
in Breslau fahndungsmäßige Überprüfungen hinsicht­
lich importierter Pkw vorgenommen. Insgesamt wurden 
in Warschau 'zwölf hoch~ und neuwert~ge Pkw (zehn, 
davon waren in den, Großräumen Hamburg und Ber1in 
entweridet worden) und in Bres1au über vierzig Fahr­
zeuge sichergestellt. In diesem Zusammenhang konn­
ten i~ Bres1au 16 und in der,Bundesrepub1ik 4 Per­
sonen festgenommen werden. 

'Gegen fünf Organisatoren, Geldgeber und Großhehler., 
deren Aufenthalt in Polen vermutet 'wird, bestehen 
internationale Haftbefehle,. 

Auf dem illegalen Markt in Polen ,zeigten die Aktio~ 
nen Wirkung, indem die Preise für gestohlene Fahr~ 
zeuge merklich gefallen sind. Als weit,ere Folge 
dieser Aktionen ist zu beobachten, daß nunmehr die 
Sowjetunion als neuer Absatzmark~ erschlossen wird. 
Aktuelle Informationen belegen, daß in verstärktem 
Maße russische und ,polnische Tätergruppen in der 
Bundesrepubl1k gestohlene Fahrzeuge~. vor allem 
hochwertige'Mercedes - ,über Polen in ,die UdSSR ver­
bringen. Die, Fahrzeu,ge werden teilweise mit GOld 
unq. Di amanten bezahl t. 

Die gewinnträchtigen Praktiken werden von Täter~ 
gruppierungen ge,steuert" deren Stru,ktur und Ar­
beitsweise alle Merkmale qer 'Organisierten Krimi­
nalität aufweisen. Im Zug~ der Ermittlungen wurde 
deutlich, daß die Täter deliktsübergreifend agieren 
und auch in anderen Bereichen der Eigentumskrimina­
lität sowie der Fa1schge1d- und'Rauschgiftkrimina-
1ität.aktiv sind. So sind Angehörige pOlnischer Tä­
tergruppierungen wiederholt als' Täter in Fällen des 
organisierten Ladendfebstah1s (mit Schwerpunkt Un-, 
terhal tungselektronik) festgestell t worden.' 

International organi.sierte Falschgeldkriminalität 

Der US-Do11ar ist die meistgefälschte 
Welt. Die Anhaltefälle sind 1989 zu 

Währung der 
1988 um ca. 

59 



60 

41 Prozent gestiegen. 1989 wurden in der Bundesre­
publik US-Dol1ar-Fa1sifikate im Gesamt-Nennwert von 
ca. 17,5 Millionen US-Do11ar sichergestellt, welt­
weit 122 Millionen. Meist kommen die falschen Do1-" 
1ars aus dem Ausland. Es gibt aber auch d,as andere 

, Beispiel. 

So wurden Ende November 1988 in Frankfurt/Main 
erstmalS bis dahin unbekannte 100 US-Do11ar-Fa1si­
fikate angehalten, die später' von der Deutschen 
Bundesbank als durchschnittliche Fälschung der Fäl­
schungsklasse '504 zugeord,- net wurden. Di e in Saar­
br,ücken wohnhafte Einreicherin' dieser Falsifikate 
wurde zunächst als gutgläubige Letztbesitzerin an­
gesehen. Im Januar 1989 fielen', dann in Mulhol.lSe/ 
Frankreich weitere Stücke derselben Fälschungsklas­
se an, wobei zwe~, ~m Raum Saarbrücken wohnhafte 
Deutsche festgenommen wurden., Zeitgleich stellte 
die POlizei in Vancouver/Kanada 250 falsche US-Dol~ 
lar-Banknoten sicher, die ein in Saarbrüc~en. wohn­
hafter deutscher Staatsangehöriger nach Kanada ver­
,bracht hatte. Im Auftrage der Staatsanwaltschaft 
Saarbrücken übernahm ,das Bundeskriminalamt die Er­
mittlungen. Gegen den Falschgeldkurier wurde eine 
Telefonüberwachung durchgeführt. Hierdurch' konnten 
weitere Tatverdächtige, die zum Teil'einschlägig in 
Erscheinung getreten waren, als mutmaßliche Fals'ch­
geld-Hersteller identifiziert werden. Über einen 
längeren Zeitraum wurden verschiedene Objekte und 
die TatverdäChtigen observiert und Telefonüberwa­
chungsmaßnahmen durchgeführt. 

Noch Anfang Februar 1989 wurden in Genf zwei Spa­
nier festgenommen, als sie Falsifikate der Fk1.' 504 
im Gesamtwert von 500.000 US-Dol1ar bei einer Bank 
umtauschen' wollten. Die Falsifikate stammt,en eben­
falls, aus Saarbrücken. Im März 1989 wurden dann in 
einer 'Aktion mit der saarländischen Poiizei die 
Wohnungen und Geschäftsräume der Verdächtigen 
durchsucht, fünf Personen festgenommen und Falsch­
noten im Wert von 2,5 Millionen US-Dol- lar,. die im 
Garten eines der Beschuldigten vergraben waren, si­
chergestellt. Ebenfalls konnte die zur Herste,llung 
der falschen Noten benutzte Druckerei in Sulzbach/ 
Saar ermittelt werden. Nach Aussag~ des festgenom­
men Druckers sollen falsche 100 US-Dollar im' Wert 
von 16 MilLionen geqruckt, davon jedoch 50 Prozent 
als Ausschuß verniChtet worden sein. Im Zuge der 
Folgeermittlungen konnten weitere Falschgeldabneh­
mer identifiziert und insgesamt falsche US~Dollar­
Noten im Gesamtwert von ca. 4,5 Millionen US-Do1lar 
beschlagnahmt werden. Trotz 'der Ermittlungserfolge 
war bisher nicht zu klären, wo der Rest des 'herge­
stellten Falschgeldes verblieben ist. 100 US-Dol­
lar-Banknoten der Fkl. 504 tauchen nach wie vor im 
Zahlungsverkellrauf. Die mittlerweile' vom Bundes­
kriminalamt abgesch'lossenen Ermi.ttlungen wurden ge-



gen einen aus 19 Personen bestehenden Täterkre.is 
geführt., Der "harte Kern" dieses Kreises bestand 
aus fünf personen, 'die ca. 500.000 DM echtes Geld 
in ihr Falschgeldgeschäft investiert hatten. 

Int;ernat;iona~ organisiert;er Euroschec1cbet;rug 

Bei der betrügerischen Einlösung von Euroschecks, 
die im Inland erlangt und im Ausland eingelöst wer­
den, machen sich' zunehmend Strukturen Organisierter 
Kriminalität bemerkbar. Das Bundeskriminalamt fÜhrt 
seit 1987 im Auftrag der Staatsanwaltschaft F:r:ank­
furt/Main ein Ermittlungsverfahren gegen eine in­
ternational agierende Tätergruppe, deren Mitg,lieder 
arbeitstei1ig Scheckdiebstähle, Scheckhehlereien, 
Scheckbetrügereien, Scheckfälschungen, aper auch 

. Verstöße gegen ,das Betäubungsmi tte1gesetz und an­
dere Straftaten begingen. 

Am Anfang der, Ermittlungen standen betrügerische 
Einlösungen von Euroschecks im Aus1apd, die in der 
Bundesrepublik als Blankoformulare gestohlen worden 
waren. Sb waren schon 1982 500 Blanko-Euroscheck­
formulare der Volksbank eG Kleve auf dem Weg von 
der Wiesbadener Druckerei zur Volksbank Kleve' in 
Schwe1m entwendet worden, ohne daß die Täter ermit~ 
te1t w~rden konnten. Ferner waren bei der Deutsch­
Skandinavischen Bank AG in FrankfurtjMain aus dem 
Tresor irgendwann 3130 Euroscheckformulare "abhan­
den gekommen", die bereits 1976 gedruckt, aber auf­
grund einer anderen Entscheidung nie an Kunden aus­
gegeben worden waren. Die Bank hatte auch keine Eu­
rosch,eckkarten ausgegeben. Im Juni 1987 wurde den­
noch das Konto dieser Bank mit dem Gegenwert sol­
cher im Ausl'and eingelöster' Euroschecks belastet. 
Bei den Scheckeinlösungen wurden totalgefälschte 
Ausweise und Euroscheckkarten vorgelegt. Eine Ban­
kenwarnung bezüglich dieser Euroschecks· führte zu 
ersten Festnahmen in Italien. 

Im Zuge der 'Auswertung beim Bundeskriminalamt konn­
ten auf den eingelösten Schecks insgesamt 56 ver­
schiedene Ausfüllsc;hriften festgestellt werden. Ail­
hand von Schriften- und Merkmalsvergleichenwurden 
Zusammenhänge festgestellt und daraus Betrugsserien 
zusammengestellt. Bei den Euroscheckkarten ließen 
sich gleichartige Fälschungsmerkmale wie die bei 
den im Faile der Einlösung von Schecks der Deutsch­
Skandinavischen Bank AG Frankfurt/Main und der 
Volksbank eG Kleve benutzten Karten feststellen. 
Einige Euroscheckein1öser'konntenüberdies identi­
fiziert werden'. , 
Weitere Auswertungsfakten begründeten den Verdacht, 
daß Zusammenhänge zu zahlreichen Einbruchqiebstäh-
1en in Wohnungen bestanden. So werden inder Bun-
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desrepublik jährlich etwa 150.000 Einbruchdiebstäh­
l'e in Wohnungen ~egistriert. Häufig werden y-on den 
Tät~rn dabei Eüros~hec~s erbeutet. 

Der schnelle Umschlag im Inland gestohlener und im 
Ausland eingelöster Euroschecks und insbesondere 
die wiederkehrenden Fälschungsmerkmale' sowie 
gleich~rtigen Ausfüi1moda1itäten wiesen auf eine 
international agierende Tätergruppe mi,t, zentraler 
Versorgungsbasis hin. Die Verdachtsmomente konzen­
trierten sich schließlich auf den Inhaber eines' 
itaiienischen Restaurants in Frankfurt und weitere 
Personen. Die 'Erkenntnisse häl:lften sich, daß da's 
Restaurant als Depot und Verteilerstelle ',fung;i.erte. 
Festnahmen im November 1987 ' in Mailand mit sicher~ 
stellung, von Euroschecks, gefälschten Euroscheck,­
karten, gefälschten Pässe11 und Identitätskarten aus 
mehreren Staaten bestärkten den Verdacht, nachdem 
in einem Adreßbuch.auch die Te~efonnummerndes ge-
nannten Re'staurants festgestellt wurden., . 

IplFebruar' 1988 wurden bei Festnahmen in Va1enc,ia 
wieder deutsche·Euroschecks sichergestellt, die aus 
piebstäh1en aus dem Rhein-Main-Gebiet' stammten. 
Mitglieder ,dieser Tätergruppe waren regelmäßig nach 
Frankfurt gereist. Weitere Ermittlungen' ergaben 
ferner, daß auch ~ü(1aIJlerika17i,sche' Einbrechergruppen 
nach Frankfurt einreisten, um hier und im, Frankfur­
ter Umland Diebstähle auszuführen und gestohlene 
Euroscheqks zu erbeuten. Am 15.63.90 erfolgte in 
einer Großak~ion der Zugriff. Bei der Durchsuchung 
zahlreicher Objekte in Hessen und Baden-Württ,emberg 
konnten gestohlene ~uro$checks uridEC-K~rten, ge­
stohlene', Personalpapiere und eine PistOle sowie 
Bargeld und 197 Ecu-Obligationen im Gesamtwert von 
'300.000 DM - diese stammten aus einem Raub in Lon­
don - sicbergestellt werden. Drei Tatverdächtige 
wurden in Haft genommen, zehn weitere BeSChUldigte 
ward'en noch mi t Haftbefehl ge$ucht. Noch wä)lrend 
der verdeckt geführten Ermittlungen wurden nach und 
nach sieben, Per$onen als Kuriereerittarnt und,im 
In-,und Ausland festgenommen sowie gestohlene Euro­
schecks in größerer Anzahl sichergestellt. 

,Durch den Einsatz konnte eine OK..:...StrUktur zerschla­
gen werden. Es ist realistisch anzunehmen, daß wei­
tere solcher OK-Strukturen exi.stieren~ Die Erkennt­
nisse besagen, daß dfe "Beschaffungsebene" und äie 
"Verwertungsebene" 'jeweils selbständig voneinander 
'bestehen und agieren. ' 
Auf der "Beschaffungsebene " arbei ten Einzel täter 
ebenso wie selbständig organisierte Tätergruppen 
(Jugoslawen, Rumänen) und auch internationa1e Die-
besbanden (Südamerikaner, wie'z.B. Chilenen, Uru­
guayer)." Let~tere führen ihre meist von sogenannten 
Residenten vorgeplanten Taten'gezielt durch. Tat-



handlungen sind Wohnungseinbruch, Taschendiebstahl 
und Diebstahl aus Kraftfahrzeugen~ Soweit von den 
Tätern Schecks 'erbeutet werden, liefern sie diese 
an bekannte "Sammelste11en" ab. Jeder Scheck,. der 
einen Gegenwert von 400 DM repräsent'ie:rt, wird mit, 
etwa 20' Prozent in Zahlung genommen (bis 70 DM ohne 
Kartei bis zu 130 DM mit dazugehöriger Scheckkar­
te). Auf der "Verwertungsebene" werden die Schecks 

- von den Sammelstellen internationalen Hehlerorgani­
sationen zugeleitet, die 'die Einlösung in Bargeld 
oder den Kauf hochwertiger Konsumgüter vornehmen. 
Bisher 'sind dem Bundeskriminalamt ca. 150 'Mitglie­
der der Organisation in Europa bekaim.t, die festge­
fügteAufg~en erfüllen und offensichtlich ganz be­
stimmte Posi-tionen' innehaben (z.B. Kuriere, Vertei­
ler, Eiri1öser.,' Hehler). Die Organisationsstruktür 
ist so gestaltet, ,daß' in jedem Land ein "Organisa.":" 
,tor" existiert, der die· Annahme, die Verteilung und 
die Einlösung der Euroschecks koordiniert und als 
'An1aufste1,le für die Besc:p.affer dient. Die Ermi'tt­
lungen des Bundeskriminalamtes erbringen zunehmend 
Bewei$e dafür, daß ein Teil der vereinnahmten Gel­
der zur Beschaffung'von Rauschgift auf dem südame~ 
rikanischen Markt verwendet wird. Zahlreiche'Kon-, 
takte von Mitgliedern der Organisation zu bekannten 
Kokainlieferanten "des ,Mede11in-Karte11s sind nach­
weisbar. In mehreren Fäl~eri wurde ermittelt, daß 
ehemalige erfo1gr~iche Scheckein1öser aus Spanien 
und Italien in~wischen zu Mittelsleuten im Rausch- , 
giftgeschäft innerhalb der Organisati9~ aUfgestie­
gen sind. 

International organisierter Menschenhandel 

Seit Juni T988 ermittelte das' Bundeskrimina1amt im 
Auftrag'der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main gegen 
eine internationale Tätergruppe wegen Verdachts des 
Menschenhande1B u.a. zum NaChteil philippinischer 
Staatsangehöriger. Hintergrund dieses Verdachts wa­
ren entsprechende Feststellungen der Grenzschutzdi7 
rektion Kob1enz, über die ständig zunehmende Zahl 
der Einreisen 'von philippinischen Staatsangehori­
gen, zUmeist. ,über den Rhein-Main-,F1ughafen unter 
Inanspruchnahme der Touristenejgenschaft. Ferner 
'kam es zu Aufgriffen, ganzer Gruppen bei versuchten 
i 11 egal en Grenzübertr i t t en an deutschen, sch'we i ze­
rischen, österreichischen und französischen Gren­
zen. Schleuser hatten jeweils versucht" die Fi1ipi~ 
nos, vorwiegend Frauen, mit angemieteten Wohnmobi­
len und Klein-Lkw, per Bahn oder zu Fuß unbemerkt 
nach Italien bzw. Frankreich zu verbringen. Es wur­
de festgestellt, daß die Filipinos in 'ihrem Land 
durch Zeitungsinserate oder direkte Ansprach,e mit 
dem Versprechen gutbezahlter Arbeit in ',westeuropa 
angeworben waren und nach Italien bzw. FrankreiCh 
zu teilt;leiSe dort bereits wohnenden Verwandten rei­
sen wollten. 
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Da die meisten mittellos waren .und auch durch ihre 
Familien nicht di'e erforderliche Summe aufgebracht 
werden konnte, , nahm die Mehrheit der Betroffenen 
einen Kredit in HÖhe von etwa '5.000 biS 6.000 US­
Dollar auf, um die Organisation für die Beschaffung 
der Pässe und der Rückflugtickets bezahlen zu kön­
nen. Ferner mUßten sie, um ih:z;e Touristeneigen­
sChaft unterstreichen zu können, "Vorzeigegeld" b,ei 
sich tragen. 

Die Reisen wurden von Manila aus über dort ansässi­
ge '''Agenturen'' abgewickelt. Nach Einreise wurden 
sie durch 'die' hier etabliert'en "Agenturleiter" be­
treut. Dazu gehörte die, vorübergehende Unterbrin­
gung in billigen Hotels oder Absteigen bis zur Zu-', 
sammenführung zu größeren Gruppen ~wecks Transports 
in die Zielländer. pas noch vorhandene Bargeld und 
die Rückflugtickets wurden den Filipinos vor Ein­
reise in das Zielland abgenommen (der Erlös für di~ 
nicht benutzten, Tickets floß in die Kasse der Or­
ganisation zurück). Die 'Bundesrepublikwurde als 
Transitland gewählt, weil Touristen aus den Philip-' 
pinen hier kein Einreise-, bzw. Durchreisevisum be­
nötigten .. 

Um~angreiche Er.mittlungen, Telefonüberwachungen und 
Observationen - eine führte bis nach Italien ~, zu­
letzt die Durchsuchung von 17 Objekten und Festnah­
me von vier Hauptbeschuldigten, konnten den 'zu­
nächst vorliegenden Verdacht des Menschenhandels 
gemäß § 181 StGB jedoch nicht .bele'gen. Auch eine 
Tatbestandsverwi'rklichung der §§ 227 Arbeitsförde­
rungsgesetz und 47, 47a AuSländergesetz ließ sich 

.nicht begründen, da die eingereisten Filipinos 
sämtlich im Besitz g'ültiger Pässe waren', es für die 
Einreise zur damaligen Zeit keines Visums bedurfte 
und in keinem Fall eine Arbeitsaufnahme in Deutsch­
land fest'gestellt werden konnte.' Gleichwohl liegen 
AU$Sagen und 'Erkenntnisse vor, ,daß Frauen mit der 
Absieht nach Italien und Frankreich eingeschleust 
wurden, um sie dort in Bordellbetrieben zur Prosti-
tution zu bringen. ' 

Die arbeitsteilige Abwicklung 'unter Einbindung von 

• An werbern 
• Abholern/Betreuern 
• Agenturleitern' 
• Schleusern 

zeigte eine professionelle, Menschenschicksale miß­
brauchende präzise 'Tatplanung und -durchführung. 

In vorliegßnden Verfahren waren 57 direkt beteilig­
'te Beschuldigte der Staatsanwaltschaft benannt wor­
den. Nach den Ermittlungen des Bundeskriminalamtes 
dürfte die Organisation aus ca. 80 bis .100 Personen 



bestanden haben, welche in der Zeit von 1985 bis 
1988 mindestens 20.000 Filipinos nach Europa ge­
schleust haben. Dies ist für die Organisation ein 
lukratives, hohen Gewinn abwerfendes Geschäft. Nach 
Abzug a11.er Unkosten dürfte von· einem Reingewinn 
von 3.000 US-Do1lar pro geschleuste Person auszuge­
hen sein. Erwähnenswert ist, daß sich die Geschleu­
sten wegen der hohen Zinsforderungen (10 Prozent 
monatlich von der Grundsummedes Kredits) jahrelang 
in finanzieller Abhängigkeit befinden. Nach unseren 
Erkenntnissen leisten nach Italien vermittelte Per-' 
sonen monatliche Rückzahlungen in Höhe von 700 bis 
1..000 US-Do11ar. 

Korrupt;ion 

Im Korruptionsbereich findet man mitunter Straftä­
terverflechtungen, die sich überraschenderweise aus. 
Personen eigentlich bürgerlich-seriöser Herkunft 
zusammensetzen. Das Bundeskriminalamt ermittelt 
seit Ende 1989 gegen eine Personengruppe um einen 
Frankfu+ter Rechtsanwalt wegen des Verdachts der 
Bildung einer krim.inel1en Vereinigung im Zusammen­
hang mit Bestechung, Strafvereitelung, Bestechlich­
keit und anderer Delikte. Zu der Gruppierung gehör­
ten drei Rechtsanwälte, ein Oberamtsanwalt, drei 
Sachbearbeiter der Führerscheinstelle und ein Poli­
zeibeamter. Diese Personen wurden anläßlich einer 
Durchsuchungsaktion von 25 Objekten festgenommen. 
Bei dieser Aktion wurden weitere Erkenntnisse ge­
wonnen, aufgrund derer auch der Leiter der Führer­
scheinstelle und ein weiterer POlizeibeamter fest­
genommen wurden. Ferner gehörten zwei Mediziner und 
ein Psychologe zum Kreis der Beschuldigten. 

Der Oberamtsanwalt hatte dienstliche Kontakte· zu 
einem Rechtsanwalt. Daraus entwickelte sich. ein 
persönliChes Verhältnis, in dessen Folge von ihm 
eine Nebent·ätigkeit in der Anwaltskanzlei aufgenom- . 
men wurde, bei der dann auch amtliche Vorgänge ein­
bezogen wurden. Im Bekanntenkreis des Rechtsanwal­
tes und df!s Oberamtsanwaltes trat dann ein "Pro­
blemfal1" wegen einer Trunkenheitsfahrt auf. Dieser 
wUrde in "gemeinsamer Arbeit", im Sinne des Betrof~ 
fenen, bereinigt. In der Folgezeit wurde· das Zu­
sammenspiel optimiert· und Schritt für Schritt eine 
Organisation aufgebaut. Die Beschuldigten haben in 
wechselseitiger Beteiligung über zehn Jahre zusam­
mengearbeitet. Sie nutzten arbeitsteilig die an­
waltlichen, pOlizeiliChen und justitiellen Möglich­
keiten und Gestaltungsspielräume, um den Verfah­
rensausgang von Strafverfahren zu manipulieren. Um 
die personelle Basis zu verbreitern, wurden im wei­
teren POlizeibeamte und Bedienstete der FÜhrer­
SCheinstelle für die Mitarbeit gewonnen. So wurde 
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.Kraftfahrern, denen wegen Trunkenheitsfahrten die 
Fahrerlaubnis entzogen worden war, teils zu einer 
Verkürzung der Strafe und/oder teils·imVerwal­
tungsverfahren zur WJedererlangung der.Fahrerlaub­
nis verholfen. Es wurden auch Sperrfristen für die 
Wiedererteilung der Fahrerlaubnis umgangen 'oder 
verkürzt, Akten verfälscht und Gesundheitszeugnisse 
unrichtig ausgestell't. Für. ,ihre' Bemühungen erhiel­
ten die Anwälte unterschiedlich hohe Honorare, die 
sich häufig nach den finanziellen Möglichkeiten der 
zahlungskräftigen ,Mandanten richteten. In einem' 
Fall sollten für die Wiedererlangung der, Fahrer­
laubnis 20.000 PM gezahlt werden. Von den Anwälten 
wurden die Gelder anteilmäßig an die Tatbeteiligten 
verteilt. Nach den Erkenntnissen des Bundeskrimi­
nalamtes ist Korruption seit ehedem keine national 
begrenzte Kriminalitätserscheinung. Begünstigt 
durch die Geschäftsgebaren mUltinationaler Unter­
nehmen und Straftätergruppierungen wird sie aber 
zunehmend stärker international betrieben. Beson­
ders in Qer öffentlichen Leistungsverwaltung wird 
nicht nur projektbezogen von Fall zu Fall korrum­
piert, sondern h~ufiger' Korruption organisiert und 
planmäßig betrieben. 

Einschätzung der zUkünftigen Entwicklung 

Zur Einschätzung der Entwicklung im OK-Bereich 
möchte ich noch einmal den Bericht der Arbeitsgrup­
pe Justiz/Polizei, an dem auch Vertreter des Bun­
deskriminalamtes mitgearbeitet haben, zitieren: 

"Die Organisierte Kriminalität wird quantitativ 
und qualitativ'weiter an Bedeutung gewinnen. In­
ternationale Währungsverflechtungen, weltweite 
Finanztransaktionen, länderübergreifender Güter~ 
und Warenaustausch und die Freizügigkeit sowie 
der Reiseverkehr ,werden zu einer noch stärkeren 
Internationalisierung und ~rofessionalisierung 
d~r Organisierten Kriminalität führen. 

Zu den bereits bestehenden Unterschieden der 
westeuropäischen' Rechts'-, Sozial,- und Wirt­
sChaftsstruktur treten durch die Öffnung der ost­
europäischen Länder neue Bedingungen hinzu, deren 
Auswirkungen auf die Organisierte Kriminalität 
noch nicht abzuschätzen sind. 

In den spezifischen Ve~hältnissen, der Bundesre­
publik Deutschland wird sich die, Organisierte 
Kriminalität eigenen Zuschnitts verstärken; deren 
Gefährlichkeit'gerade darin liegt, daß sie viel­
gestaltig und flexibel ist und somit von den 
Freiheiten und C~ancen der Gesellschaft ebenso 
profitieren kann" wie dies in gewollter Weise in 
der legalen GeSChäftswelt der Fall ist." 



LOGISTIK DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT 
ALS PRÄVENTIONSANSATZ 

Edwin Kube*} 

Organisierte Kriminalität (OK) besteht im wesentlichen 
aus kriminellen Geschäften und auf kriminelles Tun 
ausgerichteten Geschäftsbeziehungen. Entkleidet man 
die Geschäfte der illegalen Ummante1ung, SO basieren 
,sie meist auf alltäglichen wirtSChaftlichen Prinzipien 
(1). Es wäre deshalb geradezu ein Versäumnis, wenn in 
einem Bereich, in dem es um unternehmerisch begangene 
Kriminalität geht, nicht auch die Logistik einer ein~ 
gehenden Betrachtung unterzogen würde. Insofern er­
scheint es naheliegend, das auf Maximierung der Ver­
brechensgewinne ab~ielende Handeln von der logisti­
schen Seite (2) aufzurollen und präventiv zu unterlau-
fen. ' 

1. Logistik: Begriff und System 

,Der Begriff "Logistik" (3) ist sowohl im unterneh­
merischen als auch im militärischen Bereich eine 
gängige Vokabel. Für beide Bereiche gibt es eine 
Reihe' von Definitions- und Abgrenzungs'versuchen, 

, die letztlich zu weitgehend übereinstimmenden Er­
gebnissen geführt haben. 

Im militärisChen Bereich läßt sich Logistik als 
Planung, Bereitstellung und Einsatz der für militä­
rische Zwecke ,benötigten Mittel Und Dienstleistun­
gen zur Unterstützung der Streitkräfte beschreiben 
(4).' Dazu zählen u. a. die materielle Versorgung 
und' Materialerhaltung sowie das Transport- und Ver­
kehrswesen. Im weiteren Sinn umfaßt der Begriff 
auch die Kommunikat,ionsbeziehungen und administra­
tiven Tätigkeiten (5). Diese Definition ,ist in ana-
10gerAnwenc:Iung für die POlizei - als "Po1izeilogi­
stik" - ebenfalls brauchbar (6). 

Die Logistik in Unternehmen umschreibt den Wir­
kungsbereich aller Funktionen, welche dem Bemühen 
um die Verfügbarkeit vo~ Gütern dienen (7). Damit 

'gemeint ist die Gesamtheit aller Aktivitäten eines 
Unternehmens, die die' Beschaffung, die Lagerung und 
den Transport von Materialien und Zwischenprodukten 
und die Auslieferung von Fertigprodukten'betreffen 
(B). 

*} Unter Mitwirkung von Kar1 
Werner Vah1enkamp, BKA, KI 1 

Friedrich Koch und 
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Die Logistik als Gesamtheit wird unterteilt in die 
Funktionen Beschaffungslogistik,' innerbetriebliche 
Logistik und Absatzlogistik (9). Eine eindeutige 
Trennung logistischer von anderen betrieblichen 
Prozessen fällt wegen funktionaler Überschneidungen 
nicht immer leicht. 

Eine isolierte Betrachtung ist demzufolge oftmals 
nur durch eine künstliche Heraustrennung des Logi­
stiksektors zu bewerkstelligen (lO). Fest steht je­
doch,·daß bei zunehmender Arbeitsteilung, Dislozie­
rung von Unternehmensbereichen oder wachsender Dif­
ferenzierung der Produktions- und Warenangebotspa­
lette gut organisierte, ,leistungsfähige logistische 
Systeme erforderlich sind. 

Systemkomponenten der Logistik sind in erster Linie 
Güter, aber aueh Menschen, Informationen und Ge­
schäftsverbindungen, wobei die Beschaffung, Bereit­
stellung und Verteilung von Gütern die Logistik im 
engeren Sinne ausmacht. Logistik sorgt dafür, daß 
diese Komponenten am festgelegten Ort, zu vorgege­
bener Zeit sowie in ausreichender Qualität und 
Quantität verfügbar sind. Sie umfaßt auch die Auf­
rechterhaltung der Funktionstüchtigkeit deß Unter­
nehmens und damit den Aspekt der sozialen Fürsorge 
für die Mitarbeiter. ' 

'Ähnliches gilt für die "Täterlogistik'~. Während bei 
der amateurhaft ausgeführten Delinquenz logistische 
Aspekte vom Täter oft nur nebenbei und sozusagen 
,handwerklich eingesetzt werden, kommt organisiertes 
Verbrechen ohne professionell funktionierende Logi­
stik nicht aus. 

'Ein typisches Beispiel für die Bedeutung logisti­
scher Planung in der Kriminalität findet sich in 
der Logistikformel der südamerikanischen Stadt-Gue­
rilla, die später von deutschen Terroristen über­
nommen wurde. Diese Formel bezieht sich auf Motori­
sierung, Bewaffnung, Sprengstoff und Geld. Zur Lo­
gistik gehören ferner konspirative Wohnungen, An­
lauf- und Kontaktstellen, Depots sowie geeignete 
Papiere und Urkunden zum Aufbau von Legenden (ll). 

Bei der Organisierten Kriminalität verhalten sich 
die Täter wie auch ihre Hinterleute unter dem 
Aspekt der Gewinnmaximierung kaufmännisch rational. 
Je .nach Delikts- bzw. Geschäftsbereich muß man von 
unterschiedlichen logistischen Grundausstattungen 
ausgehen. Bei der Rauschgiftkriminalität z. B. sind 
im Rahmen der Drogenherstellung in erster Linie la­
bortechnisches Know~how und Gerät gefragt, während 
beim Absatz des Rauschgiftes die logistischen Bemü­
hungen auf den AUfbau des Transport- und (Zwi­
schen-) Lagersystems sowie des Verteilernetzes 



konzentriert sind. Beim Kapita1an1agebetr~g liegt 
das Hauptaugenmerk auf der Schaffung eines Fir­
menimages und auf der Rekrutierung besonders 
geeigneten operat'iven Personals wie z. B. 
eloquenter, mittels Telefon agierender Verkäufer. 
Bei der Schutzgelderpressung setzt sich dieses 
operative Personal aus Mitarbeitern zusammen, die 
Gewaltbereitschaft signalisieren und Gewalt ausüben 
können. Andere Kriminalitätsfelder setzen, die 
Beschaffung, den Einsatz und die Wartung spe­
zialisierter Technik zur Straftatendurchführung 
voraus, wie etwa Scanner im Bereich der 
Fälschungsdelikte. 

Sieht man vom jeweiligen Deliktsbereich ab, so läßt 
sich generalisierend folgendes feststellen: 
Besondere Bedeutung kommt ,dem Geldaspekt bei der 
Planung und Durchführung des organisierten Verbre­
chens zu. Dies ist vor allem daraus ersichtlich, 
daß diese Straftäter heute zunehmend erhebliche Be­
träge lür den Ankauf von Know-how und hochkarätigen 
Connections - beispielsweise. zu pOlitischen Ent­
sCheidungsträgern - investieren. Der Aufbau und die 
Unterhaltung der "Kooperation" mit geeigneten Ver­
tretern aus POlitik, Wirtschaft, Verwaltung od~r 
Justiz, deren Einbindung nicht selten durch Korrup­
tfon erfolgt, sowie das Heranziehen "gekaufter" ex­
terner Berater stellen logistische Teilkomponenten 
dar, die für OK geradezu charakteristisch sind. 

Zur monetären Dimension der Logistik zählt aber 
auch das "soziale Netz" der OK, beispielsweise die 
Bereitstellung und Finanzierung von Anwälten sowie 
die Versorgung und finanzielle Absicherung Inhaf­
tierter u~d ihrer Angehörigen. 

Die Beschaffung von Informationen ist ein wesentli­
cher Teilaspekt der Täterlogistik. $0 dient die 
Nutzung der OK-typischen Beziehungsgeflechte als 
Informationsnetz einerseits der Beobachtung, wo 
Nachfrage nach illegalen wie auch legalen Gütern 
und Dienstleistungen besteht und wo sich Möglich­
keiten zur kurzfristigen Bedarfsdeckung eröffnen. 
Andererseits ermöglicht sie das Aushandeln konkre­
ter Zusammenarbeit und den Austausch von kriminell 
nutzbarem Know-how. 

Auf der Vertriebsseite geht es darum, einen hohen 
Grad der Lieferbereitschaft zu gewährleisten. Auch 
soll das Transportrisiko möglichst gering gehalten 
werden. Die logistischen Bemühungen münden in die 
Organisation des Warenabsatzes, der entweder durch 
integrierte Absatzorgane oder durch den Aufbau von 
Geschäftsbeziehungen zu Hehlern oder anderen exter~ 
nen Verteilern realisiert werden kann. 
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Im Gegensatz zur legalen Geschäftswelt müssen bei 
der 'OK darüber hinaus zusätzliche logistische 
Strukturen geschaffen werden, um legale und illega­
le Geld- und'Warengeschäfte in 'effizienter A.z:-t und 

, Weise miteinander verzahnen zu können. Dadurch sol­
len Gewinnspannen erhöht, bestehende Connections 
möglic~st gewinnbringend ausgeschöpft, den Straf­
verfolgungsbehörden der Einblick erschwert und die 
Möglichkeit ausgeschlossen werden, daß Dritte den 
Geld- und Warenverkehr nachvollziehen können. 

Insgesamt gesehen sind Jm BereiCh der Organisierten 
Kriminalität sowohl bei der, Beschaffungslogistik 
als auch bei der innerbetriebli.chen und Absatzlogi­
stik Abschottungsmechanismen kennzei.chnend. Sie 
können jedoch an Bedeutung verlieren, wenn OK in 
der hierzulande wohl geläufigsten Form als Netz­
strukturkriminalität in 'Erscheinung tritt (12). 
Kennzeichnend sind Connections und Arbeitsteilung 
im Sinne einer abgestimmten Ablauforganisation. Be­
teil-igt sind niCht nur kriminelle Fulltime-profis, 
sondern auch überwiegend legal agierende Kaufleute 
bzw. Unternehmen. Es wird zunehmend erkennbar, daß 
Personen der Führungsebene einzelner Unternehmen 
mit, dem Ziel der Profitsteigerung ("Weiße-Kragen"-) 
Kriminalität begehen (13), die siCh in ihren Prak­
tiken immer mehr der Organisierten ~riminalität an­
nähert. Beispiele sind die GeSChäfte des gelegent-' 
lichen Vermittlungshehlers,PreisabspraChenkartelle 
bei Ausschreibungen oder der Ankaüf sogenannter 
Sonderangebote zu einem marktunüblichen Niedrig­
pre'is. 

Die vermehrte kriminelle N~tzung logistischer 
,Hilfsmittel und Strukturen der Wirtschaft hat. in 
der int.ernationalen OK-Diskussion die Begriffe 
"crime enterpris~" bzw. "crime entrepreneur" in den 
Mittelpunkt gerückt. Sie sollen de~tlich machen, 
daß 'sich legale und illegale Logistik-Praktiken und 
-Instrumente in einer nach unternehmerischen Grund­
sät.zen organisiert.en Kriminali'tät miteinander ver-
zahnen. ' 

2. Logis·t;ikprävent;ion 
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Nach diesem kurzen, bei weitem niCht erschöpfenden 
Einblick in logistische Strukturen, die auch die OK 
für sich nutzbar macht, sollenMöglichkeiten und 
Denkmodelle für die an diesem Punkt ansetzende Kri­
minalitätsprävention dargestellt we'rden. 

SO,lehe Ansätze werden zunehmend in' internat.ionalen 
Gremien - etwa den Vereinten Nationen - diSkutiert 
(14). Dabei beSChränkt man sieh jedoch auf die Auf­
zählung von Einzelmaßnahmen, die beispeilsweise der 
Korrupt i onseindämmung, der Gewinnabschöpfung oder 
der Unterbindung und Kriminalisierung der Geldwä-



sche oder der Beseitigung kriminogener Tatgelegen­
heitendienen sollen. 

Die' Logistik kann ein Schlüsselbegriff zur systema­
tischen Prävention Organisierter Kriminalität sein. 
Das Thema ist bisher - soweit ersichtlich - in der' 
Literatur nicht umfassend aufgearbeitet worden 
(15) • 

Logistikprävention bezweckt, die Entwicklung, Be­
schaff~g und den Einsatz der für das Erreichen 
krimineller Ziele vorgesehenen Hilfsmittel und Res­
sourcen derOK in einem möglichst frühen,Stadium zu 
verhindern oder zu erschweren. 

Logistikprävention läßt sich dabei auf zwei Ebenen 
verwirklichen, nämlich als ,'strukturelle Primärprä­
vention, um dem Entstehen logistischer Basen vorzu­
beugen, die von derOK genut,zt werden könnten, oder 
als operative sekundärprävention mit dem Ziel der 
Zerschlagung der von der OK initiierten bzw. der 

. bereits fest eingenisteten Logistik. 

a)'S~ruk~ure~~e primärpräven~ion 

Bei dieser Form der' P~ävention geht es nicht vor­
rangig.um pOlizeiliche Aktivitäten, obwohl auch 
diese von erheblicher Bedeutung sein können. Inso­
weit sei etwa zur Immunisierung gegen Verführungs­
'strategien des Drogenhandels auf pOlizeiliche Vor­
beugungsmaßnahmen (z. B. Anti-Drogen-Disco in Ba­
den-Württemberg und Nordrhein-Westfalen oder "Drug­
Stop" in Hamburg) im Rahmen einer allgemeinen Ge­
sundheitserziehung durch die Schule verwiesen (16). 
Unter dem Aspekt der Logistikprävention wird dabei 
die Ausweitung des AIrieisenhandels als unterste Ebe­
ne des Vertei.lernetzes ,behind~rt. 

Das nichtpolizeilichePräventionsspektrum ist noch 
weiter gespannt. Es reicht beispielsweise ·von der 
Stabilisierung von Werthaltungen im öffentlichen 
Dienst, die vor Korrumpierung feien (17J, über die 
proaktive Technikprävention, um den Mißbrauch tech­
nologischer Entwicklungen durch Profikriminelle von 
vornherein kleinzuhalten öder gar auszuschalten 
(18), bis zur Verhinderung rechtsfreier Räume als 
Fehlentwicklung von "Wohninseln" ethnischer Minder­
heiten,' wobei diese·Inseln als Basis für eine Bin­
nenintegration neuerdings oft positiv' bewertet 'wer­
den (19). Auch wenn es sich hier um nichtpolizeili­
ehe präventionsaktivitätenhandelt, kann die Po~i­
zei aber durchaus als Initiator fungieren bzw. ein­
zelne Vorschläge unterbreiten. 

Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe . (20) . Als 
treffendes Beispiel für die Richtigkeit dieser Aus-
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sage sollen hier die im Gesamtgeschehen der OK 
überaus bedeutsamen prophylaktischen Maßnahmen ge­
gen Korruption in der öffentlichen verwaltung ein­
gehender skizziert werden, zuma1 manche das Korrup­
tionselement als essentielles Merkmal bereits ma­
fioser Formen der OK ansehen (21). 

Bei der Analyse von Verwaltungsskandalen aus jünge­
rer Vergangenheit, die zur Aufdeckung oft; jahre1·an­
ger organisierter Betrugs- und Bestechungskrimina­
lität geführt haben, fällt· auf, daß hier offenbar. 
mannigfache Faktoren als Entstehungsbedingungen re~ 
1evantwaren. Dazu zählen: 

- Wertewandel in der Gesellschaft (Stichwort: "Eine 
Hand wäscht die andere" als 1eg·itimes Austausch­
prinzip und als Indiz für ein z. T. deformiertes 
Rechtsbewußtsein) 

- Verfall ,des Beamtenethos (Stichwort: Jobdenken) 

- Verwaltungsexpansion (Stichwort: größerer Beam-
tenkörper mit mehr "schwarzen SChafen" und häufi­
geren Korruptionsanreizen) 
Ämterpatronage (Stichwort: Abhängigkeit so geför­
derter Beamter, Demotivation und Kompensations­
streben bei Nichtbegünstigten) 

- Kontrolldefizite (St'ichwort: Kontrolle wird oft 
als unvereinbar mit modernen Führungskonzepten 
angesehen, die auf Vertrauen basieren). 

Wie facettenreich die notwendigen Gegenstrategien 
sind, läßt sich am Beispiel der Vergabe von Bauauf­
trägen und damit verbundenen präventiven Forderun­
gen darstellen, allerdings mit der Einschränkung, 
daß es sich . bei Manipulationen von Bauaufträgen 
nicht generell um Organisierte Kriminalität handeln 
mUß. Zu diesen Forderungen zählen: 

- prinzipielles Verbot korruptionsbegünstigender 
Ausschreibungsmodalitäten (z. B. beschränkt öf­
fentliche Ausschreibung ab einer bestimmten Auf­
tragssliIrune 'für unzulässig erklären) 

- unterSChiedliche Zuständigkeitsfest1egung für 
AU$schreibung, Auftragsvergabe, Kostenprüfung und 
Leistungsabnahme (Funktionen niCht auf eine Per­
son/wenige Personen konzentrieren) 

- Personalrotation in den Aufgabenbereichen, die 
mit Ausschreibung, Vergabe, Leistungsabnahme und' 
KontrOlle zu tun haben (obwohl - das sollte nicht 
unerwähnt bleiben - mit der Ausweitung des Krei­
ses der hier temporär eingesetzen Beamten auch 
der Kreis der potentiellen Verbündeten der OK er­
weitert wird) 



- Stärkung der Verwaltungsseite bei Planung und 
,Prüfung im Rahmen der Baueinleitung und der Bau­
leitung vor Ort 

- Aufbau bzw. Intensi vi erung einer Funkt ions- , ',Per­
sonal- und Rechnungsprüfung im Sinne 'einer "In­
nenrevision" . 

Hand in Hand aamit müßte mit Blick auf die u. U. 
korrumpierende Gegenseite die Stärkung de,r Kartell­
behörden einhergehen., Auch' sollte, der Ausschrei­
bungsbetrug de ,lege ferenda als Gefährdungsdelikt 
gefaßt werden~ verbunden' mit der Sanktionsmöglich~ 
keit" 'den Täter für eine bestimmte Zeit von der Be­
t~iliglPlg an Ausschreibungen auszuschließen. 

Eingebett-et werden sollten diese Teilmaßnahmen in 
eine Gesamtstrategie, die: Korruptionsanfälligkeit 
in der öffentlichen verwaltung zu mindern. Dabei 
ist u. a. an,die Stärkung einer' entsprechenden Ver-­
waltungskultur zu denken, etwa durch Entwicklung 
und Umsetzung behördenbezogener Orientierungsrahmen 
im Sinne von Organisationsphilosophien (22). Ziel 
muß es auch' sein, 'gegenüber der 'GeSellschaft das im 
Zusammenhang mit Korruptionsskandalen entstandene 
Negativimage des öffentlichen Dienstes abzubauen. 
Diese Aufgabe setzt allerdings, eine Mobi~isierung 
der Selbstreinigungskräfte der Verwaltung voraus" 
da allein ein Aufpolieren des Images ohne faktische 
Verbesserungen nur 'von kurzfristiger Wirkung sein 
dürfte. 

Hierzeigt sich, wie komplex strukturelle 6K~Prä­
vention angelegt sein mUß. 

bJQperative Sekundärprävention 

Die Logistikprävention im Sinne der operativen Se­
kundärprävention, nämlich die Zerschlagung bzw. Be­
hinderung der Täterlogistik, favorisiert die Stra­
tegie der strafrechtlichen Prävention durch Repres-

'sion '(23). Kennzeichnend ist, daß dabei idealty­
piSCh nicht mehr bzw. nicht mehr allein postdelik­
tiSCh ermittelt wird .. Im Wege von Initiativermitt­
lungen (24) wird vielmehr auf eigene Veranlassung 
,der Strafverfolgungsbehörden ohne zureichende tat-' 
sächliche AnhaltspUnkte' im Sinne von § 152 Abs. 2 
StPO . versucht, bestehende Verdachtsmomente zu .ver­
dichtep., um so die Voraussetzungen für die Einlei­
tung eines Strafverfahr~ns zu schaffen. 

Einem Zwischenbericht (ler "Gemeinsamen Arbeitsgrup­
pe Justiz/Polizei zur Strafverfolgung Organisierter 
Kriminalität" vom 25.01.90 ist zu entnehmen, daß 
eines der Ziele der Initiativermittlungen "das Auf­
decken verbrechensnotwendiger Logistik,' ihrer. 
Strukturen und Abläufe" ist. Dieses den besonderen, 
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Bedingungen der OK,angepaßte pOlizeiliche Vorgehen 
basiert auf der Erkenntnis, daß verwertbare Infor~ 
mationen auf eine andere Weise (beispielsweise 
durch Strafanzeigen) kaum mehr zu erlangen sind. 
Das Warten auf ermittlungsauslösende Signale würden 
POlizei und Justiz un'weigerlich den Vorwurf 'der, Un-

. tätigkeit einbringen. 

Selbst für, den- Fall, daß Initiativermittlungen 
n'icht zu .einem konkreten Anfangsverdacht führen, 
sind sie dochin.jedem Fall dazu geeignet, wicbtige 
InformatIonen über, logistische Strukturen', Instru­
mente und Ablä~fe der OK zusammenzutragen, die für 
maßgesclmeiderte Präventionsstrategien einen hohen, 

, Stellenwert haben. Insofern erscheint es zwingend 
geboten, dieses auf die Informationsgewinnung und 
BeweisfÜhrung zugeschnittene, "duale Erinittlungssy­
stem" auf ein solides rechtliches Fundament, zu 
stel1,.en. 

Der sys·temische Ansatz der operativen Sekundärprä­
vention soll auf der Bas~s der erwähnten Beschaf~ 
fungs-, innerbetrieblichen und .Absatzlogistik an-' 
hand von Beispielen Skizziert werden. Hierbei wird 
deutlich werden, daß eine bloß strafrec)ltl,ich aus­
gerichtete Sekuridärprävent,ion (25 J ,zu kur.~ greift, 
weshalb Instanzen außerhalb der strafrechtlichen 
Verbrechenskontro.lle eingebunden werden müssen. Nur 
ein abgestimmtes',polizei- und justizübergreifendes 
Gesamtkonzept, das zudem die strukturelle Primär~ 
prävention umfassend einbezieht, kann der' Heraus-, 
forderung durch eine krebsartig wuchernde OK annä~ 
hernd gerecht werden~ Denn ein solches'Präventions-
konzept greift OK auf zwei Eb~neil brei,t gefächert 
an, nämlich ' 

auf der Ebene der Organisation . des Verbrechens, 
und zwar von aer Analyse 'der "Angebots- ,und Nach­
frageseite",bis zur tq.ktischen DurchfÜhrungspla­
nung der. Einzeltat einschließlich der 'Verwertung 
de9 deli'ktisch Erlangten~ sowie 

- auf d(;!r Ebene der Organisation. interpersonaler' 
Beziehungen, und ~war von der Anbahnung von Con­
nections' über die A1:JS,chbttung'bis zur Sanktionie­
rung von Akteuren durch die HiilterleUte. 

Die 'Organisation interpersonal~r Beziehungen ist 
deshalb von besonderer Bedeutung, weil - wie er~ 
wähnt - 'furdieOK in derBundesrepublik ein Ge­
flecht von Zweckbündnissen " charakteristisch 'ist. 
Enger sind dagegen in aller,Regel die interpersona­
len Beziehung,en bei Straf tät ergruppi" erungen hier 
ansässiger ethniSCher Minderh~iten. 



a~) 'Absatzlogistik 

Als besonders aussichtsreich ßrscheintein 'präven­
tives Angehen der OK über die Absatzlogistik. Dabei 
sind·es im wesentlichen zwei grundverschiedene lo­
gistische Abläufe, die beim _Entwic;ke1n ,von Präven7"" 
tionskonzepten zu berücksichtigen sind; Einerseits 
kann die Logistikstruktur auf den Absatz großer 
Mengen 'einer illegalen Ware in kurzen Zeitabständen 
ausgelegt sein, wie es .etwa im Bereich des Absatzes 
von Falschgeld oder Rauschgift anges'trebt wird, 
oder man beapsichtigt, sichere 'Abnehmer für" eine 
spezielle (z. B. hochwertige) Ware verfügbar zu ha­
ben. Letzteres gilt bei~pie1sweise für den Absatz 
'gestohiener Elektronikgeräte, Antiquitäten oder 
Rohstoffe, bei denen,eine Rückführung in den 1ega­
l~n Wirtschaftskrei,slauf gep1,.ant ist. 

In 'Solchen Fällen bietet sieh an, dieStrafverfol­
gung - wi,e dies gerad~ im ' BKA entwickelt worden 
is.t -' nicht primär auf" die deliktische Beschaf­
fungsebene (etwa die "Front1inie" des Di,ebstah1sbe­
reichs), sondern auf die Verwertungsebene (etwa die 
"Etappe" der Heh1ereiJ' zu konzentrieren. Verbesse­
rungen der rechtlichen Grundlagen sind geboten. Da­
zu gehören die 'funkt;i.onsgerechtere Ausgestaltung 
des Heh1ereistra~tatbestandes oder auch ,gewerbe-
,~echt1iche ,Befugniserweiterungen, beispielsweise 
Nachschaurechte bei Pfand1eih- und Antiquitätenge­
schäften (26). 

Aus diesen Ausführungen ist ~b1eitbar, daß auch im 
Rahmen der operativen sekundärprävention die 'erst­
genannte strukturelle ,Primärprävention st.ändig im 
Blickfeld zu behalten ist: So mUß etwa eine Auswei­
tung der pOlizeilichen Befugnisse von einem breiten 
öffentlichen Konsens getragen werden (27). Dazu ist' 
ßber ?unächst in der Bevölkerung, vor allem auch 'in 
der legalen Geschäftswelt aüf eine Erweiterung des 
prob1embewußtseins hinzuarbei ten'. 

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Jäh,r1'ich wur­
,den' in der Vergangenheit von deutschen Versicherern 
ca. 10 Mio. DM SChadensersatz für' Ladungsgut ge­
zahlt, das in Norditalien entwendet worden ist. Da­
bei handelt'e es sich bei den Ladungen vorwiegend um, 
technische Vor- oder Zwischenprodukte 'wie Ede1-
stahlbleche, Alu-Profile oder vorbearbeitetes Kup­
fer. 'In Zusammenarbeit mit Herstellern, Versiche­
rern und Spediteuren konnte in Einzelfällen festge­
stellt werden, daß das Steb1gut von Industrieunter­
nehmen im In- und Ausland aufgekaUft . wurde. Dabei 
so11 der ~inkaufspreis im -Verhältnis zum Marktpreis 
bis zu 50 % niedriger gelegen haben. In solch~n 
Fällen stellt sich unweigerlich die Frage, ob die 
Aufkäufer der weiterverarbeitenden Unternehmen als 
Hehler in Kontakt zur OK~Szene' stehen, ihrerseits 

75 



76 

gezielte ,Aufträge zum Diebstahl bestimmter Waren 
vergeben od~r Dritte 'als Vermittlungshehler dazwl­
schengescpaltet sind. 

Darüber hinaus ist im Rahmen der operativen Sekun­
därprävention eine sensibilisierung der Wirt­
schaftsverbände und Selbstverwaltungseinrichtungen 
der Wirtschaft anzustreben. Die ·Selbstkontrolle und 
die Zusammenarbeit, z. B. zwischen Kfz-/Pransport­
und Sachversicherern,.IHK, Handwerkskammern und In­
nungen könnten auf diese Weise. verbfj!ssert werden. 
Sensibilisiert werden müßten auch andere einschlä­
gige Behörden mit dem Ziel, ausländerrechtliche, 
gewerberechtliche, gaststättenrechtliche, bank- und 
versicherungsaufsichtsrechtliche, kartellrechtli­
che, bahn- und zOllrechtliche, steuerrechtliche und 
andere 'Vorschriften strikter anzuwenden. Dazu dürf­
ten beispielsweise gemeinsame' und ressortübergrei­
fende 'Fortbildungs,veranstaltungen wesentlich bei­
tragen können. Auch ist ,- datenschutzrechtlich ab­
gesichert -'der erforderlic~e Informationsaustausch 
(und zwar auch -in Richtung Strafverfolgungsbehör-
den) zu institutionalisieren. Allerdings ist klar­
zustellen, daß es bei der Kooperation nicht nur um 
Maßnahmen der Strafverfolgung, sondern gerade auch 
um abgestimmte Präve~tionsanstrengungen gehen'muß. 

Soll schon präventiv (etwa im Sinne der Gefahrenab­
wehr) grenzüberschreitende Krimina-lität im Absatz­
bereich eingedämmt werden, bedarf es der engen Zu­
sammenarbeit 'mit den Zollbehörden sowie den Grenz­
SChutzämtern. 

Neben aer verbesserten administrativen Zusammenar­
beit ist auch griffigeres und praktikableres Recht 
oft hilfreich. Bei der 'Produktpiraterie'etwa - die 
schon lange . nicht mehr . nur Luxusartikel, sondern 
auch Massenware betrifft - werden neuerdings dem 
Rechtsinhaber grundsätzlich Auskunftsrechte über 
Herkun·ft und Vertriebsweg der Ware eingeräumt, die 
~r bei offensichtlicher Rechtsverletzung im Wege 
der einstweiligen Verfügung durchsetzen kann. Der 
Zol·l hat im Zusammenwirken mit dem Verletzten ver­
besserte rechtliche Möglichkeiten, die Ware schon 
an der.Grenze anzuhalten und zu beschlagnahmen, was 
insgesamt das Transport- und Absatzrisiko für die 
meist im Ausland ansässigen Täter erhebiich erhöht. 

Wie bedeutsam solche Eindämmungsstrategien sind, 
wird offenkundig, wenn man sich vor Augen führt, 
daß nach SChätzungen etwa 3 bis 5,% des gesamten 
Welthandels mit Produktfälschungen ,bestritten wer­
den; Während früher die einen hohen Organisations­
grad aufweisenden Tatergruppierungen vorwiegend in 
Südostasien hergestellte Plagiate bevorzugten, 
kommt heute auch in Europa produziertePiratenware 



auf qen Markt, d. h. Herstellungs- und Absatzbe­
reich' rücken· geographisch gesehen' enger zusammen. 
(28) 

Vereinzelt werden von der' POlizei gezielt Ver­
dachtsgewinnungsstrategien bei der Absatzlogistik 
eingesetzt. Dazu zählt beispielsweise das sog. Con­
tainerprogramm im Rahmen der Bekämpfung des illega­
len Rauschgifthandels. Da der Container· wegen der 
guten bauart- und lagebedingten Versteckmöglichkei­
ten, der schnellen Umschlagzeiten, des, Massenauf­
kommens sowie der leichten Verschleierung von Ab­
sender und Empfänger bei OK-Tätern als nahezu'idea­
les schmuggelbehältnis gilt, wurde nach einer posi­
tiv verlaufenen Testphase im BKA die Projektgruppe 
"Container" eingeset·zt. Diese, Gruppe prüft mittelS 
bestimmter Selektionskriterien mit DV-Unterstützung 
i.m Containerverkehr anfallende Daten. Bei bestehen.:.... 
den Verdachtsmomenten werden die entsprechenden 
Container im Transit- oder Zielland einer Kontrolle 
(unterstützt durch Drogendetektionsgeräte) unter­
zogen. 

Konventioneller sind dagegen etwa Verdachtsraster 
beim Drogenschmuggel mittels Lkw~ Dazu zählen be­
züglich des Fahrzeugs beispielsweise der Zulas­
sungsort des Lkw, der kurzfristige Halterwechsel, 
die Nichtauslastung des Frachtraumes oder Spuren 
untypischer Schweißarbeiten. 

bb) Innerbetriebliche Logistik 

Eine sekundärpräventive Einflußnahme auf die inner­
betriebliChe Logistik ist in vielfältiger Form mög­
lich. 

Gezielte logistikzersetzende Eingriffe stellen 
z. B. ·die Abschöpfung des kriminell erlangten Ge- . 
winns und das "AufbreChen" von Abschot'tungsstruktu-
ren dar. 
Ein geradezu lebenswichtiger Bestandteil der Logi­
stik des organisierten Verbrechens sind das "Wa­
sehen" und die Anlage der Verbrechensprofite. Be­
sonders deutlich wird dies bei den Drogenprofiten. 
Die Drogenmultis investieren weltweit gewaschenes 
Kapital in viele Sparten besonders gewinnträchtiger 
Wachstumsindustrien. Sie beherrschen vor allem in 
der Dritten Welt ganze Wirtschaftszweige, ,sie kau­
fen POlizi$ten, RiChter und POlitiker und dominie­
ren von Fall zu Fall sogar ganze Regierungen. 

Es bedarf heute ,keiner weiteren Diskussiqn, daß al­
le geeigneten Interventionsmittel gebündelt gegen 
das finanzlogistische Rückgrat der OK ei,ngesetzt 
werden sollten. Dazu zählen' beispielsweise rigide 
Kontrollen des internationalen Geldverkehrs. Es ist 
zu verhindern, daß vagabundierenden Flucht"geldern 
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des organisierten 'Verbrechens allzu einfach sozusa-
gen Asyl gewäQrt wird. . ' 

Dazu ein Blick in die Vereinigten Staaten: (29) 

Im Jahre 1988 hat das Clearing House Interbank Pay­
ments System - CHIPS '-, das ei,nzige' elektronische 
Geldtransfer-Netzwerk in den USA" knapp' 34 Mi 0'. in­
ternationale monetäre Vorgänge. durchgeführt .. Es ist 
offenkundi.g, daß im Gegensatz zu den Bargeldtrans­
,aktionen über'lO.OOO DOllar im uribaren Zahlungsver­
kehr eine Kontrolle praktisch leerläuft. 

Zu'denken wäre daher daran, ,Indikatoren zu entwik~ 
keln, die - in das DV-Programm implementiert - du­
biose Geldaktionen automatisch erkennen und anzei­
gen (30). Diese Verdachtsgewinnungsstrategien, die 
in Ländernm'it ähnlichen Systemen ebenfalls einge­
führt werden mÜßten, ,wÜrden' bei einem staatenUber-

'greifenden Informationsaustausch eine effektivere 
Eindämmung der Geldw~Sch'e "z!-ir Folge haben. 

Daß dies zur Zeit - trotz geSChätzter weltweit~r 
Umsätze im Wert von jährliCh rund 100 ~ 500 Mrd. 
DOllar allein im Drogengeschäft (3l) - utopisch an­
mutet, der. automatisierten' ·Verd;a.chtschöpfung in 
diesem BereiCh d~mzufolge enge Grenzen gesetzt 

'sind, sollte nicht daran ,hindern, über 'solche Kon­
zepte nachzudenken ( 32}. Allerdings dürfte. die' 
Realisierung ,selbst im innerstaatlichen, BereiCh 
problematisch $ein. Schon die Entwicklung von Ver­
dachtsrastern beim bargeldlosen Zahlungsverkehr ist 
.offensichtlich noch erhep1ich schwieriger als bei 
Bareinzahlungen. Je weniger· "Auffälligkeiten'; aber 
herausschälbar sind, .umso großere rechtliche Pro­
bleme entstehen bei 'dieser Form der RaSterfahndung, 
zwrial 'es·sich·um ein aktives Meldesystem im Banken­
bereich handeln würde~ Selbs't bei- Bareinzahlungen 
verwe.igert sich der Zentrale Kredi tausschuß ,~inem 
Meldesystem, bei dem Kreditinst~tut'e als "verwal"':" 
tungshelfer" mitwirken s,ollen. 

Die 'Ausführungen machen deutlich', daß in diese;rn Be­
reich noch·viel Pionierarbeit im Sinne von AUfklä-\ 
rung und Sensibilisierung außerpolizeilicher Insti­
tutionenzu leisten ist' Und daß innova.tive Strate­
gien geboten erscheinen .. 

Die auch als innerbetriebliche Logistik anzusehen~ 
den Aufwendungen und Bemühungen der Täter zur Ab­
schottung finden bei der' bei uns dominierenden 
Netzstrukturkriminal-ität (niCht umfassend personen­
bezogen, sondern) pr~mar zur. Wahrung von "Ge­
sChäftsgeheimni ssen" statt. Art und' Iilhal t einzel ""7 

ner ZwecJcverbindungen und aktueller, lukrativ er­
scheinender krimineller Quellen sollen geschützt 



werden (33J.'Daß fü~ die 'Polizei gleichwohl der 
Eindruck einer umfassenden. Abschottung entsteht, 
hat insbesondere zwei Gründe: einmal' ist diewech­
selnde, oft nur projektbezogene Kooperation zwi­
'schen krimineilen 'Gruppierungen nur schwer zu er­
ke~en; zum anderen machen Festgenommene - schon um . 
ihre ma·terielle Existen~grundlage nicht .zu gefähr­
den - keine Angaben über Auftraggeber oder Abnehmer 
bzw.. Mi ttäter oder Hehler. 

Auf diesen innerbetrieblichen Kernbereich der .OK 
zielende Präventionsstrategien zu entwickeln ,er­
sCheint prOblematisch. Vielleicht mUß man den Mut 
haben einzuges~ehen, daß die' operative.Sekundärprä­
vention hier an ihre Grenzen' stößt. Eine wirksame' 
Einflußnahme läßt sieh wohl nur über Umwege errei­
ch~n. 

Ein Lösungsansatz besteht in der Verunsicherung der 
Szene. Ein OK-Ermittler würde diesen Präventionsan­
satz salopp auf seine Art ausdrücken: "Man muß den 
Täterns.tändig auf die Füße treten und sie in Bewe­
gung halten". Anzuführen wären 'hier nicht nur .klas­
sische kriminal taktische Maßnahmen wie etwa ver­
deckte Ermittlungen oder Razzien, sondern auch die 
EinfÜhrung einer Kronzeugenregelung (ähnliCh § 31 
BtMGJ (34). 

Erörtert werden.sollten auch Strat'egien' wie die der 
informationellen Infiltration, z. B. 'in Form der 
gezielte~ Fehlinformation. Dabei. könnten Informa­
tionen' beispielsweise über angebliche Nachrichten­
gewinnung aus "undichten Stellen" oder über poli­
zeil"iche Erfolge im Sinne symb6iischer Effizienz 
'lanciert werden. Vor allem wäre jedoch zu erwägen, 
Verunsicherung in·' die Gruppierungen, dadurch zu 
bringen, daß - ähnlich wie in den' USA und Kanada 
(35) - private 'Einrichtungen für Hinweise zur Auf­
klärung oder ,auch zur Verhinderung von.Straftaten 
Belohnungen aus1oben. Der Hinweisgeber bliebe ge­
genübe'r den Strafverfolgungsorganen auf Wunsch an­
onym. Dabei könnte sich auchhi-er herausstellen, 
daß gerade zur "Ausschaltunglästiger Konkurren'z" 
aus dem,Milieu anonyme Hinweise gegeben werden~ 
Naheliegenderweise sind bei diesen Anregungen - ne­
ben offenen rechtlichen Fragen - die sozialethi~ 
schen.Grenzen solcher Strategien zu sehen . 

. Das Einschüchtern potentieller Zeugen oder die Nö­
tigung von Aussagepersonen, ihre Bekundungen zu wi­
derrufen oder Zeugnisverweigerungsrechte nachträg-. 
lieh in Anspruch zu nehmen, gehört zur Abschot­
tungsstrategie krimineller Gruppierungen. Die Pa­
lette der Einschüchterungsmaßnahmen umfaßt, symbOli­
sche,·Gesten, verba,le Methoden des Psychoterrors bis 
hin zu korperlichen Angriffen, Brandstiftungen und 

79 



Sprengstoffanschlägen (36). Dazu zählt auch die ~uf 
gleiche Weise erwirkte Beschaffung' von (angeblj.,... 
ehen) Alibizeugen. Zu fordern ist daher, daß die 
praktizierten zeugenschutzprogramme effektiviert 
und die erforderlichen 'rechtspOlitischen Maßnahmen 
(etwa zUm Aufbau einer neuen Identität oder zu neu­
en Möglichkeiten der Einführung von Aussagen ge-
fährdeter Zeugen in die Hauptverhandlimg) bald rea­
lisiert werden. 

ce) Beschaffungslogistik 

Der Grad des 'Ausbaus der Beschaffungslogistik - sie 
reicht von der Rekrutierung geeigneter Mitarbeiter 
über die Korrumpierung von Amtsträgern mit dem Ziel 
der Informationsbeschaffung bis zur Versorgung der 
Gruppierung mit Tatmitteln i. w. S. oder mit Mög-' 
lichke.iten der Tarnung - dürfte, aUßer von der De­
liktsart., in erster Linie von der "Zugänglichkeit" 

, des Angestrebten und von der' staatlichen Kontroll­
dichte abhangen~ 
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Beschaffungslogistische Aufwendungen der Täter im. 
Sinne der KQrrumpierung staatlicher Entscheidungs­
träger verlieren an Bedeutung, wenn schon rechtli-

,ehe Vorschriften wegen ihrer Kompliziertheit und 
mangelnden Präzision krim,inalitätsfördernd wirken 
und eine stringente formelle Kontrolle fehlt. Das 
gilt derzeit etwa für Bet~ügereien zu Lasten des 
EG-Gemeinschaftshaushalts. ~xperten gehen davon 
aus, 'daß ca. 10 % des EG-HaUshalts im Rahfflen von' 
Subventionen illegal zugunsten Dritter umgeleitet 
werden (37). 'Bedenkt man, daß in manchen Regionen 
der EG eine (auch parteipolitischbedingte) "Ver­
fi lzung'" , (38) von Subventionsvergabestellen und 
SUbventionsempfängern besteht, 'verwundern die laxen 
supranationalen Präventionsbemühungen auf diesem 
Gebiet. 

Erforder.1ich erscheint, daß die vom Ausschuß für 
Haushaltskontrolle des Europäischen Parlaments an­
gemahnte Abhilfe - vor allem der Aufbau einer Koor­
dinierungseihheit und eines DV-Informationssystems 
zur Bekämpfung von Betrügereien - noch vor Ende 
1992 in vollem Umfang realisiert ist. Kontrolleure 
aus Brüssel sollten - so das Petitum des Ausschus­
ses - in den Mitgliedstaaten ihrer Tätigkeit nach­
gehen dürfen. Die Kosten nationaler Kontrollein-' 
richtungen in den Mitgli'eds'Staaten sollten zum Tei.1 
zu Lasten des EG-Haushalts gehen können. 

Des weiteren wäre notwendig, 

- die Finanzmittel der Gemeinschaft durch hinrei­
chend effektive nationale Strafrechtsnormen zu 
SChützen (39),' 



- die Mitgliedsstaaten zu verpflichten, die Gemein­
schaft von einschlägigen Verdachtsfällen zu un­
terrichten, 

- eine Umgehungsklausel in das materielle EG-Recht 
einzuführen, um Lücken von Verordnungen präventiv 
zu schließen, d. h. potentiellen Tätern zu ver­
wehren, aus Bereicherungsgründen den Sinn von 
Normen in Unsinn zu verdrehen (z. B. Beimischung 
bestimmter Substanzen zu importiertem Butterfett 
und Deklarierung der Ware als "Lebensmittelzube­
reitung", um die hohen Abgaben zu unterlaufen), 

- den Täter einer Straftat gegen die .öffentlichen 
Finanzen im Falle seiner verurteilung zumindest 
zeitweise von der künftigen Subventionierung aus­
zuschließen, 

- gemeinschaftsrechtliche, also supranationale BUß­
geldtatbestände (etwa bei Scheingeschäft~n) ein­
zuführen mit der erwähnten Ausschlußregelung be­
züglich zukünftiger Subventionen (wie dies z. B. 
'am 12.07.90 die Kommission dem Rat der EG für den 
Gemeinsamen Markt für Landwirtschaft und Fische­
rei vorgeschlagen hat). 

Der Zugang. zu (in erster Linie technischen) Tatmit­
teln i. w.· S., die für einzelne OK-Bereiche nötig 

. sind, sollte besser als in der Vergangenheit kon­
trolliert werden. Sie sind das "Handwerkszeug" der 
Täter, sind meist aper auch sozusagen "sozial neu­
tral", d. h., Zugangs- bzw. Verwendungsrestriktio­
nen träfen nicht nur OK-Täter, sondern jeden Benut­
zer. Erfreulich stellt sich etwa die Entwicklung 
dar, die darauf abzielt zu verhindern, daß vielfäl­
tig zu nutzende Industriechemikalien zur illegalen 
Herstellung von Drogen abgezweigt werden können. So 
wird die deutsche chemische Industrie nach einem 
Beschluß ihres Verbandes (in Ergänzung des beste­
henden Monitoring-Systems) die Kontrolle von Stof­
fen, die zur Produktion illegaler Drogen mißbraucht 
werden können, durch ein eigenes Überwachungssystem 
intensivieren. In eine jeweilS zu aktualisierende 
Warnliste werden die Chemikalien aufgenommen, die 
sich für die Aufbereitung und Herstellung illegaler 
Drogen eignen. Diese'Stoffe sollen nur an solche 
Händler und Weiterverarbeiter ausgeliefert werden, 
die ihrerseits eine überprüfbare Endverbleibserklä­
rung vorlegen können. (40) 

In diesem Zusammenhang ist als Frühwarnsystem auch 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den 
unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotro­
pen Stoffen vom 20.12.1988 zu nennen. Dessen A,rt. 
12 IX sieht u. a. ein überwachungssystem zur 
Kontrolle des internationalen Handels mit bestimm­
ten Vorläufersubstanzen (Tabelle 1) vor. Die Vor-

81 



schrift verpflichtet die betroffenen Vertragsstaa­
ten zur gegenseitigen Information. Die Umsetzung, 
entsprechender Kennzeichnungs-, Identifizierungs­
und Mitteilungspflichten in innerstaatliches Recht 
soll Über ein Grundstoff-überwachungsgesetz erfol­
gen, dessen' Vorentwurf (Stand: 15.7.1990) inzwi­
schen vorliegt. Darin sind auch Vorschriften über 
unternehmens interne Sicherungsmaßnahmen zur Miß­
brauchsvorbeugung (41) sowie' AnzeigepfliChten bei 
Verdacht der illegalen Herstellung von BetäUbungs­
mitteln enthalten (42). 

3. Effektive Prävention mit rechtsstaat~ichen Mitte~n 

Soll der von Experten prognostizierten OK-Entwick-
1ung in den nächsten 10 Jahren, nämlich der quanti­
tativen und qualitativen Verschärfung der Situation 
(43), begegnet werden, mUß eine intensive Präven­
tion insbesondere im Logistikbereich erfolgen. Lo­
gistikprävention erfordert . eine systematische An­
alyse logistischer Strukturen auf den bevorzugten 
De1ikts- bzw. "Geschäfts"fe1dern der OK'und bei den 
wesentlichen Or~anisationsformen von Tätergruppie­
rungen. 
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-Schon jetzt liegt die Vermutung nahe, daß die Logi­
stikprävention weitere rechtliche Eingriffsbefug­
nisse - etwa auch hinsichtlich des Steuergeheimnis­
ses (44) oder des informationellen Selbstbestim­
mungsrechts - erforderlich machen wird. Primär ist 
aber, wie sich gezeigt hat, zu erkennen, daß vor 
allem neue Kooperationsformen für die Präventions­
instanzen gefunden werden müssen. Eine solche neue 
Kooperationsform könnte z. B. ein "Präventionsrat" 
sein, der u. a. Auswirkungen von Gesetzesinitiati­
ven oder von technOlogischen Entwicklungen, die 
krtmine1l nutzbar erscheinen, überprüft und präven~ 
tiv wirkende Empfehlungen ausspriCht. Zur Umsetzung 
der Erkenntnisse könnte ein solches Gremium' auch 
mit entsprec1)ender HandlU1lgskompetenz ausgestattet 
werden. Aus Gründen der Praktikabilität-müßte sich 
das Gremium auf bestimmte, als schwerwiegend ange­
sehene Bereiche beschränken. Vorrangig ist es er­
forderlich, geeignete Methoden für ein Frühwarnsy­
stem zu entwickeln, aufgrund dessen OK eher und zu­
verlässiger als bisher erkannt werden kann. Eine 
solche Informationsquelle würde nicht zuletzt einer 
der OK-Entwicklung konfo~men Ausbildung von Pro­
blembewußtsein und Sensibilität dienen und den Wan­
del von Tatgelegenheiten verdeutlichen (45). -

POlizei und Justiz können die besonders gemein­
schaftsschädliche Organisierte Kriminalität unter 
den gegenwärtigen Bedingungen mit den klassischen 
Mitteln der StrafverfOlgung nur sehr eingeschränkt 
bekämpfen (46). Nur die konsequente Ausschöpfung 
aller präventiven Möglichkeiten - und dabei niCht 



zUletzt der.bisher vernachlässigten Logistikpräven­
tion - könnte die entscheidende Schlacht in einem 
berei chswei se vielleicht fast schon verlorenen 
Kampf (47) gegen das organisierte Verbrechen gewin-
nen helfen. . 
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St;reit;gespräch: 

DAS SPANNUNGSFELD 
ZWISCHEN MODERNEN ERMITTLUNGSHETHODEN 

UND INDIVIDUALRECHTSSCHUTZ 

Karlheinz Gemmer / Hans-Jürgen Garstka 

Herr Dr. Gemmer: 

Ich verfolge, die Arbeitstagungen des BKA aktiv und 
passiv schon über lange Jahre. Wir beginnen. jetzt 
erstmals mit einem Streitgespräch während einer sol­
chen Arbeitstagung. Ein programmierter Streit zu die­
sem Thema verspricht sicher einiges und es ist mögli-. 
cherweise auch kein Zufall, daß Herr Kube zwischen uns 
sitzt. 

Ich erinnere mich an ein .weniger programmiertes, aber 
umso eindrucksvolleres Streitgespräch während einer 
früheren Arbeitstagung ~ das liegt etwa 10 Jahre zu­
rück - zwischen dem Datenschutzbeauftragten des Bun~ 
des, Herrn Prof. Bull, inzwischen Innenminister des 
Landes Schleswig-Holstein, und dem damaligen Präsiden­
ten des Bundeskriminalamtes, Herrn Dr. Herold. Herr 
Dr. Herold endete mit der Feststellung': "Nun gehen Sie 
uns aber an's eingemachte". Diese Aussage, die damals 
von Herrn Dr. Herold zu hören war, ist aber in der Tat 
die Sorge der POlizei vor Ort, wenn es um das Span­
nungsfeld zwischen der Bekämpfung des organisierten 
Verbrechens und den Vorstellungen des Datenschutzes 
geht. Ich hatte mir einen Einstieg in dieses Gespräch 
dergestalt vorgestellt, daß man ganz deutlich be­
schreibt, wie sozial schädlich diese Kriminalität 
ist.Nach den beiden Vorträgen heute früh von Herrn Za­
chert urid auch von Herrn Küster kann ich mir diese 
Seite der Phänomenologie sicher sparen. 

Ich will aber nicht verhehlen, daß Frankfurt offen­
sichtlich - und ich hätte es spätestens heute früh ge-. 
merkt - etwas ähnliches wie eine Vorreiterrolle über­
nimmt im Bereich der Bekämpfung des organisierten Ver­
brechens. In den beiden erwähnten Vorträgen ist der 
Name Frankfurt· ca. l5-mal gefallen. Woran liegt es, 
daß Frankfurt einen solchen Schwerpunkt organisierten 
Verbrechens darstellt? Ich hoffe,daß das - ich bin so 
arrogant - nicht an der Inkompetenz der Frankfurter 
pOlizeiführung liegt. Es liegt sicher vielmehr an der 
soziogeographischen Struktur unseres Rhein-Main-Gebie­
tes. Es liegt sehr deutlich daran, daß Frankfurt die 
Stadt der Banken, die Stadt der Messen, die Stadt der 
Industrie ist. Eine Stadt, die ohne jeden Zweifel vom 
Geld gesteuert wird. Geld, wem sage ich das; hat eine 
kriminog~ne Wirkung, eine Ausstrahlung auch auf unsere 
Klientei. Folglich ist es eben kein Zufall, daß der 
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Frankfurter Raum, 'wenn wir organisiertes Verbrechen 
verfolgen, eine sehr' bedrückende Führungsrolle über­
nonunen hat. 

Um den gegenwärtigen und auch den zukünftigen Heraus­
forderungen dieser organisierten Kriminalität einiger­
maßen Paroli bieten zu können, meine ich, reichen tra­
ditionelle Ermittlungsmethoden nicht mehr aus. Wenn 
ich mir die gute alte Strafprozeßordnung vorstelle. und 
weiß, daß man erst dann mit den Ermittlungen einsetzt, 
wenn irgendwo eine Strafanzeige erstattet wird und ein 
Verdacht sieh verdichtet hat, dann ist das, oder dann 
kann das keine Ausgangslage für die Bekämpfung orga­
'nisierten Ve~brechens sein. Wir brauchen wirksamere 
Instrumente, wir brauchen Möglichkeiten, die uns hel­
fen, uns den Verhältnissen einer hochtechnisierten, 
komplexen Industriegesellschaft anzupassen. Dies ist 
in Frankfurt besonders bedrückend, wenn wir sehen, wie 
sChnell B'anktürme in die Luft wachsen und wir demge­
genüber verfolgen, wie mühsam es ist, eine sicher seit 
Jahren notwendige gesetzliche Anpassung für die Poli­
zei zu entwickeln. Wir brauchen sicher auch ein In­
strument, das den Vorsprung der Gegenseite einigerma­
ßen erträglich reduziert. Nur dann können wir unserem 
umfassenden Sicherheitsauftrag ,gerecht werdeil. ' 

Ich möchte den Aspekten von heute früh ,eigentlich nur 
weniges hinzufügen. Um es noch einmal deutlich zu ma­
chen: KennzeiChen für die' Organisierte Kriminalität 
ist - dies wurde gelegentlich angesprochen - -ein Prin­
zip der Abschottung, mit dem ,man personelle oder auch 
organisatorische Strukturen verwischt, eine mögliche 
Tataufklärung erschwert oder auch'zu verhindern sucht. 
Schauen Sie in die Zei.tung - all das geschieht in 
Frankfurt. Dort machen sieh Initiatoren organisierten 
Verbrechens hoffähig, in~em sie Millionenbeträge für 
gemeinnützige Zwecke spenden und dann in gewisser Hin­
sicht nicht'mehr so leicht angreifbar sind. Andere 
wiederum verstehen es, ihren Verfolgungsdruck dadurch 
zu minimieren, , daß sie ihre Rolle pOlitisieren. Sie 
kannen das, ohne 'daß ic~ Ihnen Namen nennen müßte, bis 
'in die letzten Tage nachlesen. Sie wissen, daß in die­
ser Szene nicht nur die Legalisierung'von Aktivitäten, 
sondern auch Ablenkung möglich ist durch die Eröffnung 
neuer Kriegsschauplätze bzw. NebenkriegssChauplätze 
wie beispielsweise Angriffe gegen Strafverfolgungsor­
gane, die dann den Eindruck erwecken, als gehe es 
letztliCh nicht mehr um die Bekämpfung organisierten 
Verbrechens, -sondern um die Übergriffe der ermitteln­
den POlizei. Ich'meine, Erfolge im Kampf gegen Organi­
si.erte Kriminalität können nur dann erzie·lt werden, 
wenn es gelingt, solche Abschottungspraktiken offenzu­
legen. Diese müssen wir uns zunächst einmal selbst 
deutl.ich machen. Dazu brauchen 'wir 'eine provokative, 
offensive Möglichkeit der Beschaffung, Erfassung, Auf­
bereitung, Analyse und der gezielten Weitergabe von 
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Informationen ii,per und gegen solche kriminellen Grup­
pen.Das soll nicht nur im eigenen Bereich, in der ei­
genen Region geschehen, sondern, und das ist ja das 
General thema unserer Arbeitstagung, grenzüberschrei­
tend international. Das könnte eine Antwort der Er­
mitt1ungsbehörden auf das Prinzip der Abschottung 
sein. 

Kriminelle Organisationen begehen häufig Straftaten 
ohne privates Opfer. Es hat oft den Anschein, als gäbe 
es kein privates Opfer und damit auch keinen Anzeige­
erstatter. Dies betrifft beispielsweise die Bereiche 
des Waffen-, Drogenhandels, der Wirts9haftskrimina1i-

, tät und auch der Schutzgelderpressung. Es besteht für 
die Ermittlungsbehörden zwar ein Verdacht, aber es 
gibt keine genügend konkreten Ansätze zu ,den Straftä­
tern pzw. den eigentlichen Drahtziehern. Anders als 
bei herkömmlichen Straftaten ·versagen hier die tradi­
tionellen offenen Ermitt1ungsmethoäen; die Vernehmun­
gen stoßen ins Leere. Das gilt ebenso für die Durchsu­
chung. Die POlizei ist auf· andere Erkenntnisquellen, 
auch auf verdeckte Ermittlungsmethoden, angewiesen, 
die eine aktive Informationsgewinnung gewährleisten. 

Nun nähern wir uns so 1an,gsam, Herr Garstka, dem Ob~ 
jekt unseres Streites. Offensive, verdeckte Informa­
t,ionsbeschaffung kann geschehen - das sind aber auch 
nur Beispiele - durch verdeckte, computergesteuerte 
Informationseingriffe und auch Informationsverarbei­
tung. Die Rasterfahndung ist in der damaligen strei~ 
tigen Auseinandersetzung ein- rotes Tuch gewesen. Der 
Einsatz von V-Personen und verdeckten Ermitt1ern ist 
eine weitere Maßnahme, und schließlich auch die ver-' 
steckte Ton-, und Bildaufzeichnung in Wohnungen und 
auch in der Öffentlichkeit. Bei diesen Ermittlungsme­
thoden handelt es sich nach 'meiner Bewertung in den 
meisten Fällen letztlich um nicht mehr als die Fort­
schreibung, die ,Weiterentwicklung bisheriger erfolg­
reicher kriminalistischer Arbeitsweisen. Wir wenden 
auf theoretischer und praktischer Erfahrung beruhende 
Strategien an, die zur Verdichtung oder auch zur Aus­
räumung eines Verdachtes führen sollen. Das könnte so 
etwas wie ein vorkonstitutionelles Recht sein. Jetzt 
wird aber die Geschichte brisant für uns. Das wird im­
mer und solange akzeptiert, solange nichts "daneben" 
geht. Ich muß Ihnen sagen, daß derzeit durch das Feh­
len einer vernünftigen Grund1ag,e in der Strafprozeß­
ordnung vieles auf' dem Rücken, mit dem Risiko, aber 
auch durch das Engagement des einzelnen Mitarbeiters 
der,Po1izei bewerkstelligt wird - einfach aus der Er­
kenntnis heraus, daß wir sonst vor dem 'organisierten 
,Verbrechen kapitulieren mÜßten. Ich meine auch in die­
sem Zusammenhang, daß die POlizei so sonderlich modern 
gar nicht ist. Sie ist von Hause ~us eher ein bißchen 
schwerfällig und es ist keinesfalls gerechtfertigt, 
soviel Angst vor uns zu haben, weil wir uns modernen 
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Techniken immer und sehr schnell anschiießen. Wir 
orientieren uns an den schwerfälligen, zurückhaltenden 
Geldgebern sowohl des Bundes als auch der Länder. Es 
sind im Grunde herkömmliche Ermittlungsmethoden, die 
nicht so sehr mit der Mode gehen. Die POlizei hat ihre 
Taktiken und auch ihre technisch organisatorischen 
Hilfsmittel - das ist ein Gebot der Zeit - .. Wir müssen 
uns den veränderten Gegebenh.ei ten unserer komplexen 
Industriegesellschaft und auch den veränderten Ar­
beitsweisen unserer Geg.enseite anpassen .. 

Ich weiß aus der Kriminalgeschichte, daß man in Berlin 
schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts sog."fliegen­
de Patroullien" eingerichtet hatte, deren Aufgabe es 
war, "für ständige Beobachtung des Treibens der Ver­
brecher .im Straßenleben der Großstadt diekriminali­
stischen Ermi ttlungen - zu unterstützen". Es gab also 
schon vor mehr als 100 Jahren so etwas ähnliches wie 
verdeckte Ermittler. Auch die bei der Rasterfahndung 
betriebene sinnvolle Verknüpfung von Massendaten ist 
nichts anderes als die von der POlizei schon immer 
praktizierte Ermittlungsmethode, einen ,Verdächtigen 
aus einer Vielzahl von Person~n durch systematisch 
kriminalistische Arbeit herauszufiltern. Dabei beein­
trächtigt eine - wie wir meinen - EDV-gestützte, ge~ 
zielte Rasterfahndung den Bürger weit weniger als z. 
B. die traditionelle Methode, nach der bei einem Mord­
fall, ganze Wohn gegenden nach irgendwelchen verdächti­
gen Erkenntnissen befragt werden. Wir stehen heute al­
lerdings vor' der Problematik, einerseits auf die Un­
t;erstützung der hier nur . angedeuteten, weiterentwik­
kelten Methoden angewiesen. zu sein, andererseits je­
doch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
verstärkt beachten zu müssen. Eine Ablehnung möglicher 
Antworten ,der POlizei auf die Organi'sierte Kriminali­
tät infolge einer Überbetonung des Individualrechts­
schutzes sChlägt dem Staat die wirksamen Instrumente 
zur Gewährleistung der ipneren Sicherheit aus der 
Hand. Wir können aber keinesfalls akzeptieren, auf 
diesem Wege vor organisiertem Verbrechen, einer der 
sChlimmsten Folgen dieser Entwicklung, zu kapitulie­
ren. 

Das in unserem Grundgesetz normierte Rechtsstaatsprin­
zip umfaßt auch und gerade den Auftrag des Staates, 
Rechtsfrieden und innere Sicherheit als grund1.egende 
Voraussetzung des demokratischen Rechtsstaates zu wah­
ren "Wir spüren in den großen Städten angesichts des 
Überhandnehmens von Straßenkriminalität und·Raub in 
Verbindung mit Rauschgiftkriminalität einen sehr deut­
lichen Druck der Bevölkerung, dem wir nicht auswei­
chen können. Wir improvisieren, reißen neue Lücken auf 
und gehen zugegebenermaßen hie und da in Grenzberei­
chen ein Risiko ein, weil man auf der. einen Seite von 
uns fordert, aktiv zu werden, uns jedoch auf der ande­
ren Seite mit rechtlichen Hilfen weitgehend alleine 
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läßt. Ich meine, es ist falsch und schädlich, in 'einer 
'Überinterpretation des' Volkszählungsurteils allein von 
einem Primat das Datenschutzes auszugehen und dann 
überall dort, wo die KOllision vorgezeichnet scheint, 
die 'Dinge treiben zu lassen. Andererseits meine ich, 
daß trotz, einer oft überspitzten und wohl auch hier 
überspitzt geführten Diskussion, . die Positionen von 
POlizei und Datenschutz gar nicht so weit voneinander 
entfernt sind. 

Die POlizei beken~t sich seit eh und je klar zum Da­
tenschutz als einer Ausformung des PersönliChkeits­
rechtes, und auch unser Datenschutzbeauftragte, das 
entspricht meiner lO-jähr~gen Erfahrung in Frankfurt~ 
bekennt sich zu den legitimen Belangen, der ,Polizei und 
hat auch Verständnis für eine fallbezogene Erfassung. 
Wir erleben das auch gerade mit Herrn Lüttich in den 
letzten Jahren und Monaten, beispielsweise dann, wenn 
wir wegen einer Serie von Morden Informationen aus der 
Nachtzeit per Film sammeln, um erkennen zu können, wer 
sich in einem bestimmten Umfeld nachts bewegt.Das ist 
eine sehr weite Fassung unserer Aktivitäten. Wir sind 
mit ähnlichen Mitteln hier und da zum Ziel gekommen, 
auch was die Bekämpfun,g der RaubkriIilinalität angeht. 
Wir' finden vielleicht auch deswegen sehr viel Ver­
ständnis beim Datenschutzbeauftragten, weil der Druck 
der Öffentlichkeit exakt in diese RiChtung geht. Ich 
weiß nicht, ob insoweit auch eine Beeinflussung beste­
hen kann. Beispiele für die Überbrückbarkeit vermeint­
licher Gegensätze sind auch die neu geschaffenen Poli­
zeigesetzemit ihren umfangreichen 'datenschutzrechtli-
chen Regeln und vielleicht auch die beabsichtigte No­
vellierung der Strafprozeßordnung. Ich sehe allerdings 
hier mit Besorgnis den gar nicht erforderlichen Ver­
such, diese neuen POlizeigesetze mit einer Regelungs­
dichte und einer Regelungstiefe zu versehen, was schon 
dem Verfassungsrang der Normenklarheit widerspricht. 
Ich frage mich, wie wir es angesichts dieser Entwick­
lung zu gesetzgeberischem Perfektionismus, der wohl 
mehr die Angst vor der POlizei als die Angst vor dem 
Verbrechen signalisiert" überhaupt erreichen können, 
grenzüberschreitende, gemei~same Rechtsgrundlagen zur 
Bekämpf~ng organisierten Verbrechens zu schaffen. 

Die Entwicklung in anderen Staaten geht entweder ähn­
lich perfektionistisch, kleinkariert oder unter Außer­
achtlassung der internationalen Problematik vonstat­
ten. Ich stelle mir vor, Herr Garstka, daß wir gerade 
an dieser Stelle in unserem Streitgespräch auf einen 
gemeinsamen Nenner kommen mÜßten. Ansonsten stünden 
wir tatsächlich hilflos einer Kriminalität gegenüber, 
die die gesetzgeberischen Aktivitäten in Bezug auf ihr 
eigenes Tun geradezu ironisch verfolgt. Dies ist eine 
Erfahrung, die wir in Frankfurt immer und immer wieder 
machen'. 
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Herr Dr. Garstka: 

Es ist immer ein undankbares ~eschäft für diejenigen, 
die die schwierige und kaum zu bewältigende Aufgaben. 
meistern müssen, 'Grenzen, oder'zumindestBedingungen 
qUfzuzeigen, unter denen gehandelt werden kann. Dies 
zudem, wenn solche Empfehlungen, Rats9hläge, Aufzeich­
nungen von Grenzen von einer Laienspielschar kommen, 
wie ja die Datenschutzbeauftragten öfter mal bezeich­
net worden sind. Aber ich will mein Bestes tun. Eini­
ges von dem, was Herr Gemmer gesagt hat, bezieht sich 
auf das allgemeine Verhältnis zwischen POlizei und Da­
tenschutz. Wir können gerne anschließend diese allge­
meine Problematik noch ansprechen. 

Ich möchte meinerseits zunächst einmal die sogenannten 
"modernen"Ermittlungsmethoden ansprechen, die im Zen-

.trum unserer POdiumsdiSkussion stehen sollten. Bei 
diesen modernen, neuen Ermittlungsmethoden geht es 
nicht etwa darum, daß die POlizei ihre biSherigen Er­
mittlungsmethoden auch unter den Bedingungen des 
Volkszählungsurteils fortsetzen kann aufgrund vorkon­
stitutionellen Gewohnheitsrechtes oder dergleichen .. 
ICh.halte es für. unerträglich, daß die POlizei mit un­
zulänglichen Rechtsgrundlagen im normalen Tagesge­
sChä:tt arbeiten mUß. Wir sollten uns' vielmehr bei den 
"modernen" Ermittlungsmethoden vor Augen führen" daß 
das~ worüber wir hier sprechen - verdeckte Ermittlun­
gen, verdeckte Lauschangriffe',' verdeckte Videoaufnah­
men - Handlungsformen sind, die strafbar wären, wenn 
sie ein Privatmann vornehmen würde. Wir sprechen im 
Augenblick darüber, ob wir der Po~izei an sich straf­
bare Handlungsmöglichkeiten in die Hand geben müssen, 
damit sie mit strafbaren, natürliCh danngerechtfer­
tigten Mitteln gegen besondere Formen der Kriminalität 
vorgehen kann. Das ist nicht die allgemeine Frage'des 
Datenschutzes, sondern eine gesteigerte Problematik. 

Wir können weiter einen anderen Aspekt anführen, der 
in der öffentlichen DiSkussion ist. Normalerweise hat 
der Betroffene, der VerdäChtige jederzeit das Recht, 
der POlizei bzw. den Ermittlungsbehörden InEormationen 
vorzuenthalten. Er hat das Recht zu schweigen, er hat 
das Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen. Die­
ses Recht wird ihm entzogen ,durch diese heimlichen Me­
thoden, die Herr Gemmer ja sehr plastisch angesprochen 
hat. In dem Moment, in dem ich das GespräCh eines Ver-' 
dächtigen heimlich belausche, nehme ich ihm das Recht, 
der POlizei gegenÜber zu SChweigen oder sich selbst 
nicht zu belasten. Das ist der rechtsstaatliche Kern 
dessen, worüber wir hier reden. Es besteht überhaupt 
kein Zweifel daran, daß gemeingefährliche Formen der 
Kriminalität mit angemessenen Instrumenten bekämpft 
werden müssen. Zu diesen angemessenen Instrumenten 
können die, die ich gerade'angesprochen habe, gehören. 
Das räumt jeder Datenschutzbeauftragte ein. Sie können 
dazugehören. 

95 



Es gibt im übrigen auch andere Instrumente, die bisher 
noch gar nicht" in der Diskussion waren. Ich' habe mit 
großem Interesse dem Referat von Herrn Kube entnommen, 
daß darüber diskutiert wird, eine Art informationelle 
Fangschaltung einzurichten, wo beispielsweise bei fi­
nanziellen Transaktionen bestimmteMerkmale in die 
Computernetze eingegeben werden sollen, um ganz be­
stimmte Transaktionen herauszufiltert.. Das ist eine 
Verallgemeinerung der Fangschaltung bei Telefonen, die 
ja bisher in bestimmten Fällen möglich ist - eine neue 
Methode. Ich würde sogar sagen, auch diese mag unter 
bestimmten Bedingungen zUlässig sein. Aber, und das 
ist der Punkt, über den Datenschutzbeauftragte disku­
tieren, der Einsatz dieser Mittel muß an angemessene 
und in ihren Voraussetzungen sowohl für Strafverfol­
gungsbehörden als auch Betroffene k~ar erkennbare Vor­
aussetzungen ge~üpft werden. 

Was wenden nUn Datenschutzbeauftragte in der gegenwär­
tigen DiSkussion ein? Da ist zunächst fraglich, ob der 
Begriff der Organisierten Kriminaiität, der ja im Mit­
telpunkt der Tagung steht, tatsächlich ein geeigneter 
Ansatzpunkt ist. Es gibt in der Literatur DiSkussionen 
darüber, wie' man Organisierte Kriminalität überhaupt 
definieren kann. Wenn ich mir die gesetzgeberischen 
Versuche anschaue, wird offenbar, daß der Begriff der 
Organisierten Kriminalität auch in der Kasuistik, wie 
sie etwa das OrgKG vorsieht, überhaupt keine klaren 
Konturen gewinnt. Wenn wir jetzt das Vorliegen solcher 
Kriminalitätsformen als Voraussetzung für diese höchst 
massiven Eingriffe in die Privatsphäre nehmen, dann 
knüpfen wir massivste Grundrechtseingriffe an Voraus­
setzungen, die in der Literatur und in der Praxis als 
SChwammig bezeiChnet werden. Das heißt also, wir müs­
sen, wenn solche Mittel gerechtfertigt werden SOllen, 
zu einer erheblich präziseren Definition dessen kom­
men, was gemeint ist. Hinzu kommt, daß es offensicht­
lich typisch für die Organisierte Kriminalität ist, 
daß die, die sich arn intensivsten kriminell betätigen' 
und am ehesten Objekt SOlcher neuen Ermittlungsmetho­
den sein müßten, im wesentlichen Ehrenmänner sind. Wir 
kommen bei der Anknüpfung moderner Ermittlungsmethoden 
auch hier in ganz große Probleme, weil - im Gegensatz 
zur bisherigen Dogmatik -nunmehr ~ legale Handlungs­
formen angeknüpft wird. Ich erinnere daran, daß jüngst 
ein renommierter Kriminologe in der Juristenzeitung 
die These aufgestellt hat, daß die Organisierte"Krimi­
na1ität nichts anderes da~stel1t als eine Bühne für 
kriminalistische Wunschträume. 

Meine These lautet: Organisierte Kriminalität als sol­
che ist ungeeignet als Ansatzpunkt für den Einsatz 
derartiger Mittel. Das OrgKG, das hier schon öfter an­
gesprochen worden ist, beweist dies ja auch. Da werden 
eine Reihe neuer kriminalistischer Handlungsformen an­
gesprochen, neue Straf tatbestände eingeführt oder be-
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stehende Straftatenkataloge entsprechend erweitert. 
Dann kommt aber bei einer ganzen Reihe von Vorschrif­
ten eine "Regenschirmk1ausel". Die Ermittlungsmethoden 
sollen in den aufgezählten Fällen .zu1ässig sein, aber 
im übrigen auch bei sonstigen erheblichen Straftaten. 
Begründung des OrgKG ist das Argument, daß man einen 
Umkehrschluß vermeiden will: Der 'Umstand, daß für be­
stimmte SChwerstkrimina1ität besondere Ermittlungsfor­
men zUlässig sind, soll nicht dazu führen, daß irgend­
'jemand sagt, sie sind ausschließlich dafür zUlässig 
und nicht für andere Formen der Kriminalität. Meines 
Erachtens ein angesichts der Eingriffsintensität der 
Mittel 'absolut untauglicher Versuch. Hinzu kommt die 
Frage der Definition der Tatbestände, an die diese Er­
mitt1ungsmethoden anknüpfen. Unsere Kritik richtet 
sich auch gegen die Bestimmung der Betroffenen. Nicht 
mehr nur'der Verdächtige soll ja Objekt 'der neuen Er­
mitt1ungsmethoden sein, sondern zugleich auch Begleit­
personen oder, nächste Steigerung, die sogenannten un­
vermeidbar Betroffenen oder sogar gänzlich Unbeteilig­
te. Dies ergibt sich beispielsweise ganz typisch bei 
der Rasterfahndung; alle werden Objekt der Ermittlun­
gen. 

Im OrgKG vorgesehen ist weiter eine Erstreckung her­
kömmlicher, repressiver Befugnisse. BiSher hat man in 
der Lehre, in der Literatur, im Polizeirecht, 9ie The­
se vertreten, daß die massiven Eingriffe, die den 
Strafverfo1gungsbehörden'z~r Verfügung stehen, auf den 
Bereich der repressiven Strafverfolgung beschränkt 
sind. Es gibt jetzt eine Tendenz, aus diesen represst­
ven Beschränkungen ,herauszukommen und diese massiven 
Mittel zunehmend mehr auch im präventiven Ber,eich ein­
zuführen. Ich erinn'ere daran, daß im OrgKG etwa eine 
Änderung des Fernmeldeanlagengesetzes vorgesehen ist, 
die auf den, Eingriff in den Fernmeldeverkehr, in den 
Telekommunikationsverkehr ( unsere finanzielle Fang­
schaltung würde da auch dazugehören ) sowie auch auf 
den präventiven Bereich ausgedehnt werden soll - ein 
meines Erachtens ganz unerhörter Vorgang. Es sollen 
künftig nicht nur die Strafverfolgungsbehörden zur 
Aufdeckung von Straftaten und bekannten Straftaten Te­
lefone ' abhören, Telekommunikation verfolgen können" 
sondern es sollen auch im Vorfeld bzw. präventiven Be­
reich zur Verdachtschöpfung Telefone und Telekommuni­
kationsanlagen abgehört werden. Ich halte dies auch 
für einen Punkt, der jenseits dessen liegt, was mit 
der informatione11en'Se1bstbestimmung und überhaupt 
mit unseren Grundrechten vereinbar ist. 

Das waren die Anknüpfungspunkte, die präzisiert werden 
müssen, wenn die "modernen Ermittlungsmethoden" zuge­
lassen werden sollen. Ungeachtet dessen müssen auch 
strenge rechtsstaatliche Sicherungsforderungen an die 
Verfahren gestellt werden. Wenn ich den Entwurf des 
OrgKG, der dem Bundestag jetzt zur Beratung vorliegt, 
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anschaue, der ja offensichtlich nicht mehr verabschie­
det werden wird, dann stelle ich fest, daß dieses Ge­
setz - wie es im übrigen das Strafrecht und das Straf­
verfahrensänderungsgesetz auch nicht tun -, die Er­
mittlungszie'le nicht festlegt. Es wird einfach pau­
schal ein Hinweis darauf gemacht, daß die Ermittlungen 
der AUfklärung einer Straftat oder Ermittlung des Auf­
enthaltsortes einer Person dienlich sein müssen. Das 
ist zuwenig! Es muß präziser gesagt werden, , wann ein 
Lauschangriff zulässig ist. Es muß meines Erachtens 
ein umfassender Richtervorbehalt eingeführt werden und 
nicht ein'umfassendes, äUßerst kompliziertes System 
von Eilzuständigkeiten. 

Jetzt möchte ich auf das erwidern, was Herr Gemmer be­
züglich der Komplexität des Gesetzes sagte. Gesetze 
werden nicht deswegen kompliziert, weil Ahwendungsbe­
dingungen genau formuliert werden, sondern weil aus 
den verSChiedensten Gründen gigantische Ausnahmekata­
·loge eingeführt werden. Es bleibt niCht dabei, daß der 
RiChter eine Rasterfahndung anordnen kann, 'sondern es 
folgen danach zwei, drei Halbsätze mi·t komplizierten 
Verweisungen. Das macht die SaChe Kompliziert und 
nicht der Grundsatz. Von Bedeutung ist die Bindung der 
gewonnenen. Daten an das Strafverfahren bzw. an den 
Verdacht, auf den hin die Daten gewonnen worden sind, 
und niCht eine Öffnung der gewonnenen Daten der Zu­
fallsfunde', teilS zur Verfolgung von Straftaten 
schlec;hthin, teilS zur Verfolgung von Straftaten ähn­
licher Qualität. Auch da müs$en klare Bestimmungen 
hinein, klare Löschungsvorschriften oder klare Rege­
lungen, in welchen Fälien der Betroffene Auskunft er­
halten soll und in welchen nicht. Auch di~s ist niCht 
geregelt. 

Zusammenfassend meine ich, daß eine klare Anknüpfung 
an Voraussetzungen, die der Massivität des Eingriffs 
e~tsprechen und hinreichende verfahrensrechtliche Si­
cherungen vorliegen müssen. Das ist unerläßlich dafür, 
daß man moderne Ermittlungsmethoden in einer Weise 
einführen kann, die mit unserem Rechtsstaatsverständ­
nis übereinstimmen. Unter diesen Bedingungen - das hat 
die Konferenz der Datenschutzbeauftragten' im Übrigen 
auch so formuliert - wären selbstverständlich auch die 
Datenschutzbeauftragten mit dem Einsatz solcher Mittel 
bei dieser Form der SChwerstkriminalität, wie wir sie 
hier diskutieren, einverstanden. 
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Diskussion 

Herr Prof. Kube: 

Als Zuhörer kann man nur feststellen, daß die generel­
len Aussagen, sowohl zur Sicht der POlizei als auch 
zur Sicht des Datenschutzes, zu unterstreichen sind. 
Man mUß sicherlich betonen, daß POlizei effizient· ge­
rade die besonders sozial schädliche Kriminalität be­
kämpfen können muß und man mUß sagen, daß das Ganze in 
reChtsstaatlicher Weise zu geschehen hat. Insoweit 
sind die Grundaussagen beider Positionen - so glaube 
ich - sicherlich konsensfähig. Nur, wenn dann für die 
einzelne konkrete Frage~tellung die diffizilen rechts­
pOlitischen oder rechtsdogmatischen Abwägungsprozesse 
vorgenommen werden (z. B. Löschungsfristen), sehen wir 
im Alltag das Problem. Die POlizei ist, wie Herr Gem­
mer sagte, zweifelsohne eine Inst.itution, die den Da­
tenschutz für erforderlich hält. Der Datenschutz, das 
kam auch im Beitrag von Herrn Garstka zum· Ausdruck, 
sieht die praxisbezogenen Notwendigkeiten, damit die 
POlizei im Alltag überhaupt handlungsfähig ble.ibt. 
Aber die einzelnen Probleme, die die Arbeit der Poli­
zei 'behindern, zeigen siCh erst im Detail. Ich schlage 
vor, daß Herr Gemmer zu konkreten Anwendungsbereichen 
aus der Sicht der POlizei noch etwas sagt. 

Herr Dr. Gemmer: 

Ich darf zunäChst einmal. allgemein dagegenhalten. Herr 
Garstka, sie steilen eine ganze Reihe von speziellen, 
engen Anforderungen an eine ZUkünftige Aufnahme der 
Problematik in das Strafprozeßrecht. Wir haben ja heu­
te früh die schwierige Entwicklung im BereiCh der Ge­
setzgebung aufgezeiChnet. Wenn alle diese Überlegungen 
dann auch' noch, ich will das jetzt mal salopp ,formu­
lieren, in das Parteiengezänk aufgenommen werden, wer­
den wir in Jahrzehnten noch keine gesetzliche Fassung 
dieser Materie haben, die die POlizei dringend 
braucht, denn wir müssen organisierters Verbrechen 
hier und heute bekämpfen. Folglich,brauchen wirhier 
und heute Hilfen, insbesondere in den großen Städten, 
wo sich die OK schon sehr manifestiert hat. Man muß 
fast resignierend sagen, daß es, wenn uns ein entspre­
chender Gesetzgebungsapparat erst in fünf, sechs Jah­
ren zur Seite steht, zu spät ist. Man muß auch sagen, 
daß, in allen Ehren vom Ansatz her verständlich, all 
diese Anforderungen an KontrOllmechanismen die Poli­
zei, die insbesondere personell mit dem Rücken an der 
Wand steht, noch zusätZlich belasten. Wir müssen, wenn 
wir all diesen Anforderungen gerecht werden woll'en, 
etwa· ein Zehntel unserer Kapazität nur für die Abdek­
kung solcher strafprozessualer und pOlizeirechtlicher 
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Formerfordernisse einsetzen. Wir'verlieren Personal in 
hohem Maße, was nicht ihre Sorge sein kann; aber ich 
muß,".orientiert an den Nöten der Praxis, feststellen, 
daß die Hilfe nicht etwa dadurch geboten wird, daß wir 
uns hier mit hohen Rechtsanforderungen auseinanderset­
zen, die uns auf der Straße eigentlich keinen Schritt 
weiterhelfen. Das ist meine generelle Sorge, wenn ich 
diese" Entwicklung über Jahre verfolge. Denn, wie ge~ 
sagt, seit dem Einstieg in diese Runde vor etwa 10 
Jahren hat sich im Prinzip in der strafprozessualen 
Verhandlung dieser Materie so gut wie nichts getan. 

Herr Dr. Garstka:, 

Unmittelbar dazu. Es ist ja oft von einem Parteienge­
zänk gesprochen worden. In Wirklichke~t handelt es 
sich offensichtlich um die Meinung zweier Herren einer 
Partei, der ich nicht angehöre. Da kann man ja ganz 
einfach sagen, daß das, was von dieser Partei, die da 
Widerstand geleistet hat, gefordert worden ist, Dinge 
sind, die VÖllig korrekt und berechtigt sind. Wäre man 
diesen Forderungen nachgekommen, dann hätte zum Ende 
dieser Legislaturperiode die POlizei entweder ein 
OrgKG oder ein Strafverfahrensänderungsgesetz in der 
Hand, das ihr diese Methoden, die sie haben will, 'in 
die Hand gibt - allerdings unter größeren Restriktio­
nen, als dies bisher in den Entwürfen steht. Hätte man 
das gemacht, wären die Instrumente da. Aber, und das 
muß ich jetzt dagegenhalten, man akzeptiert offen­
sichtlich lieber eine Situation, in der die Gesetze 
fehlen', als daß man ein Gesetz akzeptiert, in dem prä­
zise die Bedingungen und die Verfahren geregelt sind. 
Sicher, das Argument des 10%igen Aufwandes für straf­
prozessuale Maßnahmen trifft möglicherweise zu. Aber 
ich muß sagen, daß das die Kosten des Rechtsstaates 
sind. Im übrigen werd,en auch die neuen Ermittlungsme­
thoden nur mit einem .gewaltigen Aufwand an Personal 
durchführbar sein. Nur zwei Zahlen, die ich jetzt im 
Kopf parat habe. Erstens: der Berliner POlizei wurden 
- ich habe keine internen Kenntnisse, sondern gebe nur 
Pressemeldungen wieder - von den Alliierten 6:00 Ar­
beitsplätze angeboten, die ausschließlich mit der 
Überwachung des Telefon- und Briefverkehrs verbunden 
waren. Zweitens: Ich erinnere mich an eine DiSkussion 
mit einer Sicherheitsbehörde in Berlin, in der wir 
über den Aufwand einer Rund-um-die-Uhr-Observation, -
die über längere Zeit unbemerkt bleiben sollte, ge­
sprochen haben. Man sagte, daß 60 Mitarbeiter nötig 
sind, um eine einzige Person über einen längeren Zeit­
raum unbemerkt zu beobachten, da ständig das Beobach­
tungspersonal, die eingesetzten Autos usw. geändert 
werden müssen. 'Das heißt, daß dies einen erheblich hö­
heren Personal aufwand erfordert als es für daten­
schutzrechtliche Sicherungen nötig wäre. Ich kann mir 
nicht vorstellen , daß sich das, was ich an Vorausset-
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zungen bzw. Bedingungen für einen datenschutzgerechten 
Einsatz der neuen Ermittlungsmethoden fordere, in 
personellem Mehraufwand niederschlagen sollte. Das 
sind Bereiche der allgemeinen Datenschutzdiskussion, 
über die wir auch gerne reden können: etwa über das 
Personal ("Staubko10nnen" sagen wir in Ber1in), die 
mit Aktenbereinigung befaßt sind. Sicher, da gibt es 
einen Mehraufwand. Bei unserer spezifischen Frage sehe 
ich diesen Aufwand aber nicht. 

Herr Weber, München: 

Ich habe mir 5 Punkte aufgeschrieben, die Sie, Herr 
Garstka, besonders kritisiert haben. Der erste ist, 
daß Sie meinen, dieses Gesetz knüpft nicht richtig an. 
Wenn man das Gesetz genau liest, stellt man folgendes 
fest: Die materiellen Tatbestände sind genau geregelt. 
Es sind Begriffe wie z.B. "gewerbs-/gewohnheitsmäßig" 
usw.,'die bei uns seit über 100 Jahren von der Recht­
sprechung ausformuliert sind. Bei den Ermittlungsmaß­
nahmen haben wir deutlich unterschieden zwischen weni-' 
ger eingriffsintensiven und eingriffsintensiven Er7 
,mitt1ungsmaßnahmen. Bei den weniger eingriffsintensi-

'ven Ermittlungsmaßnahmen haben wir auch wieder an die 
Merlanale "gewerbs-/gewohnheitsmäßig", rIals Mitglied 
einer Bande" angeknüpft oder die Formel "organisiert" 
verwendet, und in der Begründung dargelegt, warum wir 
das so gemacht haben. Bei den eingriffsintenslven Maß­
nahmen haben wir uns ausschließlich beschränkt auf den 
Katalog des S' 100a StPO, der dann noch in bestimmten 
Bereichen etwas eingeengt worden ist. Auch auf die Ge­
fahr hin, den Datenschutzbeauftragten einen Tip zu ge­
ben, rege ich an, daß Sie sieh einmal den § 100a StPO 
anschauen. Dort ist auch gesagt, wann sieh eine Maß­
nahme gegen einen Dritten richten kann. Diese Formu­
lierungen haben wir in gleichem Umfang aufgegriffen. 
Auch dazu gibt es Rechtsprechung und es ist alles 
festgelegt. Wenn Sie sich die Änqerung des Fernmelde­
anlagengesetzes anschauen, dann läuft das, was dort 
geregelt werden soll, gewissermaßen auf eine Ein~ 
schränkung des Notwehrrechtes hinaus. Jetzt ist es 
nämlich möglich, daß ich bei einer laufenden Geisel­
nahme - auch nicht auf die Verfolgungskompetenz ge­
stützt - eine Telefonüberwachung durchführen kann, um' 
das Leben eines Menschen zu retten. Hinsichtlich der 
"Erforschung des Sachverhaltes" oder "Aufklärung einer 
Straftat" frage ich, was denn sonst noch drinstehen 
soll in einer' Strafprozeßordnung. Auch da hilft ein 
Blick in den § 100a StPO und auch da finden Sie diese 
Formulierung, die Sie so heftig kritisieren: "Ermitt­
lung des Aufenthaltsorts des Täters" - etwas Präzise­
res gibt es doch nicht. Das alles ist nicht von uns 
neu erfunden worden, sondern zu all diesen Punkten 
finden Sie Rechtsprechung und Literatur. Es gibt also 
einen ganzen Apparat, der sich um diese Begriffe her-

101 



umrankt. Zur Gefahr:enabwehr: Es ist aus unserer und 
aus der Sicht der großen Bundesratsmehrheit unbedingt 
notwendig, daß Informationen, die der Staat hat, 
grundsätzlich auch verwendet werden ' dürfen für andere 
Zwecke, beispielsweise für Zwecke der Gefahrenabwehr. 
Der Staat 'ist sicher nicht berechtigt, sich zu jedem 
beliebigen Zweck Informationen zu verschaffen, aber 
wenn er nun einmal eine Information hat, dann mUß er 
sie auch zum Zwecke der Gefahrenabwehr verwenden dür­
fen. Die POlizei erfährt beispielsweise aus einer Te­
lefonüberwachung, daß sich zwei Einbrecher zu einem 
Einbruch beim Innenminister, Justizminister oder Da­
tenschutzbeauftragten verabreden. Der Einbruchsdieb­
stahl ist keine Katalogstraftat nach S 100a StPO. Dem 
entsprechend macht, ganz im Sinne Ihrer Vorschläge, 
die POlizei nichts. Jetzt kommt es zu dem Delikt und 
die POlizei sagt, das haben ,wir gewußt. Da möchte ich 
den Datenschutzbeauftragten hören, bei dem eingebro­
chen worden ist, wie er sich über diese unfähige Poli­
zei aufregt. 

Herr Dr. Jacob, Bonn: 

zunächst einmal, möchte ich gerne festste'llen, daß 
- Herr Garstka hat es auch gesagt' wir alle,' die wir 
den Datenschutz auf un'sere Fahne gesChrieben haben, 
natürlich nicht wollen, SO wie das manchmal in der Öf­
fentlichke'it wiedergegeben wird, daß der Datenschutz 
zum Täterschutz wird. Das möchte ich hier in aller 
Deutlichkeit' sagen. Wir sehen natürlich auch, Herr 
Gemmer, daß die moderne EntwiCklung des Verbrechens 
und der Verbrecher zwangsläufig den Einsatz moderner 
Ermittlungsmethoden verlangt. Das ist ganz klar. Auf 
der anderen Seite wird deutlich, daß die modernen Me­
thoden, wie Rasterfahndung oder auch verdeckte Ermitt­
ler - Herr Garstka hat das auch gesagt - sehr umfas­
send BereiChe mit einschließen, die über den unmittel­
baren Täter hinausführen. Deswegen sind wi'r der Auf­
fassung, daß man hier sehr abgewogen unter, rechts­
staatlichen Gesichtspunkten versuchen muß, eine ver­
nünftige Lösung zwischen'den beiden Polen 'zu finden. 
Und da darf ich einfach noch einmal etwas zu diesem 
Gesetzentwurf illegaler Rauschgifthandel und Organi­
sierte·Kriminalität sagen. Wir waren immer der Auffas­
sung und haben das auch in der Öffentlichkeit deutlich 
gemacht, wenn es denn darum gegangen wäre, siCh auf 
diese Dinge zu konzentrieren und die Stellungnahme der 
Bundesregierung zu dem Gesetzentwurf des Bundesrates 
macht das ja auch sehr deutlich, dann hätte es wohl 
keine großen Probleme gegeben. Ich nehme an, daß ver­
schiedene hier im Kreis die Stellungnahme der Bundes­
regierung kennen. Sie zeigt, was unter datenschutz­
rechtlichen Gesichtspunkten in weiten Teilen e+forder­
lich ist. Als Problem ,dieses eingebrachten Entwurfes 
habe ich einfach die Tatsache gesehen, daß man natür-
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lich als Abgrenzungskriterium für 'den Einsatz deromo­
dernen Ermittlungsmethoden und -verfahren teiiweise 
auch die erhebliche Straftat genommen hat. Nun, in der 
Öffentlichkeit stellt man sich unter erheblichen 
Straftaten vielle-icht schwere Diebstahlsfälle, Mord 
und dergleichen vor. Tatsächlich ist es aber etwas 
ganz anderes~ Wer die Rechtsprechung kennt, weiß, und 
es steht auch so in der Begründung, daß die erhebliche 
Straftat oberhalb der Kleinstkriminalität beginnt. Und 
das ist eigentlich das Problem. Natürlich wird der 
Einsatz dieser Mittel auch immer zu sehen sein in Zu­
sammenhang mit der Verhältnismäßigkeit der Mittel. 
Nur, auf der anderen Seite sollte man sich schon als 
Gesetzgeber darauf konzentrieren, den Einsatz dieser 
Mittel an° genaue Voraussetzungen zu binden. Das gibt 
ja auch Sicherheit für die POlizeibeamten, die letzt­
lich mit diesen Mitteln zu arbeiten haben. Ein weite­
res StiChwort möchte ich noch geben. Es ist in diesem 
Gesetzentwurf immer davon die Rede, daß diese Mittel 
zur Sicherung von Leben eingesetzt werden können. Da 
ist es selbstverständlich.-Aber auch wenn Gefahr gegen 
den Leib besteht, wenn man weiß, daß diese Gefahr 
schon bei der einfachen Körperverletzung gegeben ist, 
dann dürfte das auch unter einem etwas anderen Ge­
sichtswinkel zu sehenosein. Also, wir sind, auch unter 
dem Aspekt Schutz und Sicherheit für den einzelnen 
Polizeibeamten, der eine verantwortungsvolle Tätigkei.t 
ausübt, durchaus der Auffassung, daß es dringend not­
wendig ist, daß in der nächsten Legislaturperiode hier 
eine vernünftige gesetzliche Regelung kommt. Wir soll­
ten uns gemeinsam darauf konzentrieren und versuchen 
herauszufinden - ich bin der Auffassung, wir sind in 
der Beurteilung ja gar nicht so weit voneiander ent­
fernt -, was für die POlizei notwendig ist, was sie 
braucht und wie man die Dinge so abgrenzen kann, daß 
grundsätzlich auch den rechtsstaatlichen, datenschutz­
rechtlichen Überlegungen Rechnung getragen wird. Ich 
meine, wir könnten da gemeinsam schon eine vernünftige 
Lösung finden. 

Herr Dr. Garstka: 

Ich stelleo zunächst einmal fest, daß die Vorstellung, 
beim DatenSChutzbeauftragten könnte eingebrochen wer­
den, große Freude hier im Saale auslöst. Ich nehme das 
zur Kenntnis. Aber jetzt im Ernst. Meines Wissens ist 
auch jetzt schon die Rechtslage beim § 100a StPO und 
beim G10-Gesetz insbesondere sq, daß die Daten, die 
dort bei der Telefonüberwachung gewonnen werden, eben 
gerade nicht für die Gefahrenabwehr verwendet werden 
dürfen. Wenn also jemand ein GespräCh legal abhört, in 
dem davon die Rede ist, daß bei mir zu Hause eingebro­
chen werden soll, dann darf das jetzt schon meines 
Erachtens nicht dazu verwendet werden, meine Wohnung 
zu schützen. Also insofern wäre es nichts Neues. 
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Herr Heinrich, Hanau: 

Ich möchte Herrn Dr. Garstka fragen, wie er sich diese 
konkreten Voraussetzungen vorstellt, wenn er bedenkt, 
daß am Anfang der Ermittlungen in der ,Regel ein Nichts 
oder ein leichter Hauch von Ahnung gegeben ist. 

Herr Dr. Garstka: 

Das ist das ganz groß.e Problem dieser neuen Ermitt­
lungsmethoden, zu denen im übrigen auch neue Verarbei­
tungsmethoden hinzukommen. Es.bleibt 'ja nicht bei den 
neuen Ermittlungsmethoden, um die es jetzt hier geht, 
sondern es ist ja der Wunsch der Polizei, auch das 
kann ich verstehen" etwa im Bereich der Wirtschafts­
kriminalität, verstärkt pes bzw. moderne Datenverar­
beitungstechnik einzusetzen, mit der dann interne Ra­
sterungen, z. B. Verfolgung von Kontobewegungen durch 
viele Banken über lange Zeiträume hinweg, beobachtet 
werden können. Es ist der Wunsch da, Daten in einem 
Bereich verarbeiten zu können, in dem noch gar kein 
Anfangsverdacht besteht. Dies bedeutet Datenverarb~i­
tung, Erhebung aus der einzelnen Verarbeitung als Ver­
dachtschöpfungsinstrument. Das ist in der Tat das Pro­
blem. Ich habe da selbstverständlich keine Antwort, 
das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Es ist vielmehr 
die Aufgabe derjenigen, die diese Instrumente in die 
Hand nehmen WOllen, sich zu überlegen, unter welchen 
Voraussetzungen sie in einem Bereich, in dem bisher 
eigene Strafverfolgungsbehörden überhaupt nicht tätig 
werden durften, nämlich im . Vorfeld eine's Anhaltspunk­
tes für eine konkrete Straftat, die Initiative ergrei­
fen sollen. Wie sollen da die Ermittlungsmethoden aus­
sehen dürfen? Es ist, wenn kein Hauch eines Verdachts 
vorhanden ist, wie Sie es formUliert haben, etwas ganz 
Neues, das hinzukommt. 

N.N. 

Ich habe den Eindruck, und dieser EindrUCk kommt niCht 
erst seit heute auf, daß seit einiger Zeit der Start­
schuß gefallen ist, um neue Strategien der POlizei mit 
datenschutzrechtlichen Mitteln möglichst wirkungsvoll 
zu verhindern. Ich will das an einem Beispiel verdeut­
lichen. Wir sind uns darüber einig, daß Organisierte 
Kriminalität andere Erscheinungsformen hat als die 
herkömmliche Kriminalität, von der wir· alle wissen, 
wie wir sie zu bekämpfen haben. Es steht aber nirgend­
wo, daß hier die angezeigte Kriminalität bekämpft wer­
den soll, sondern man mÜßte doch eigentlich davon aus­
gehen, daß diejenige Kriminalität bekämpft werden 
soll, die geschehen'ist, ob sie nun angezeigt ist oder 
nicht. Ein einfaches Beispiel: die Diebstähle aus Pkw 
und das Abbrechen von Autoantennen wurden nicht mehr 
angezeigt, bis die VersiCherungen entschieden hatten, 
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daß die Geschädigten eine Anzeige bei der POlizei ma­
chen mußten, um ihren Schaden erstattet zu bekommen. 
Das heißt, daß die POlizei über'diesen Weg Kenntnis 
von Straftaten ,bekommen hat und dann natürlich auch 
ermitteln mUßte: Im Bereich der Organisierten Krimina­
lität kann ich mir sehr gut vorstellen, daß die Poli­
zei eine Zuständigkeit hat und zwar auch in der Phase, 
in der sie von einer konkreten Straftat noch keine 
Kenntnis hat, jedoch weiß, daß in einem bestimmten Be­
reich der Wirtschaft bestimmte Straftaten nun mal be­
gangen werden - und zwar ganz aktuell. Dann ist es für 
mich auch keine Frage mehr, ob die POlizei erst den 
Täter geliefert' oder erst den GeSChädigten präsentiert 
bekommen muß, ehe sie dann endlich tätig werden darf. 
Ein guter Vergleich, denke ich jedenfalls, ist das 
VerSChwinden einer ' Person aus dem normalen Lebensbe­
reich. Man kommt irgendwann zu der Vermutung, die Per­
son könnte umgebracht worden sein. Dann werden doch 
sicherlich strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt. 
Ich denke da beispielsweise daran, daß ein Baggerloch 
abgesucht wird oder an eine Durchsuchung bei einem Un­
verdächtigen. Das sind strafprozessuale Maßnahmen auch 
im Vorfeld. Bei der Organisierten Kriminalität soll 
das auf einmal nicht mehr greifen, nur weil der Daten­
schutz Probleme sieht? Das ist mir nicht'verständlich. 

Herr Dommaschk, Hannover: 

Herr Garstka, Sie sagten, wir müssen den Begriff "Or­
ganisierte Kriminalität" neu definieren. Wir alle ha­
ben über lange Zeit versucht, uns auf eine Definition 
der Organisierten Kriminalität zu einigen, während die 
Organisierte Kriminalität ständig vorangeschritten 
ist. Ich frage Sie daher etwas provok~tiv: Wollen wir 
nun weitere 'Jahre daran basteln, bis wir im HinbliCk 
auf die Schwere des Eingriffes mögliCherweise einen 
noch präziseren Begriff gefunden haben? Der Begriff 
"Organisierte Kriminalität" wurde von der POlizei ent­
wickelt'und ich erwarte jetzt einmal eine Reaktion von 
seiten 'der Datenschutzbeauftragten, die sagen, wie sie 
Organisierte Kriminalität definieren wollen. Ich sehe 
das ebenso im HinbliCk auf die pOlizeilichen Einsatz­
mittel. Das, was wir als POlizei WOllen, ist vorge­
schlagen worden. Im Grunde genommen muß der Daten­
SChutz nun sehr konkret sagen, warum es so nicht geht. 
Hier müssen Sie doch etwas mehr Substantielles zu die­
ser Diskussion beisteuern. Ich stimme mehr Herrn Dr. 
Jakob zu, der sagt, daß wir vielleicht gar niCht so 
weit auseinander sind. Man mUß wohl aufeinander zuge­
hen und ganz konkret miteinander reden, denn wir haben 
in der Tat - ich sage das mit dieser Klarheit - keine 
Zeit zu verlieren. Herr Gemmer hat keinen Zweifel da­
ran gelassen, daß uns die Organisierte Kriminalität in 
den deutschen Großstädten inzwischen wegläuft, da wir 
personell nicht in der Lage sind, sie in den Griff zu 
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bekommen und es zunehmend schwieriger wird, wenn uns 
nicht endlich rechtlich das Handwerkszeug gegeben 
wird, um wirksam vorgehen zu können. Ich bin der Mei­
nung, daß der Datenschutz, wenn er schon Bedenken hat, 
diese konkret vortragen muß und auch mal Vorschläge 
von· se.iner Seite macht, wie die Organisierte Krimina­
lität rechtlich definiert werden soll. 

Herr Dr. Raith: 
Meine Frage an aas AUditorium "ist: Sind Sie denn' alle 
mit dem einverst'anden, was Herr Gemmer gesagt hat? Ha­
ben Sie 'dazu überhaupt keine Fragen? Er sagt ja ganz 
konkret, daß wir' keine Zeit mehr zu verlieren haben. 
Deshalb müssen wir, jetzt etwas machen. Sie wissen 
wahrscheinlich aus meinen Veröffentlichungen, daß ic~ 
immer mehr das Problem habe, den Linken und den Geset-, 
zesgegnern klar zu machen; daß sie mit den Gesetzesbe­
fürwortern sprechen müssen und daß ßie da etwas aufar­
beiten müssen. Hier möchte ich anregen, daß man zuerst 
einmal di.e ,Frage aufgreift, warwn der Datenschützer 
Bedenken hat ,und wa·rum außerhalb dieses AUditoriums, 
das sehr homogen ist, so viele Bedenken gegen die Ein­
führung neuer Gesetze vorhanden sind. Ich bin für neue 
Gesetze, aber aus ganz präzisen,Gründen. Ich komme aus 
Italien und sehe jedes Jahr die tausend Toten zwischen 
Neapel und Palermo, so daß ich ganz spezielle Gründe 
habe, mir hier allerhand zu wünschen. Dennoch glaube 
ich nicht, 'daß wir weiterkommen, wenn wir uns nur auf 
diejenigen, die etwas dagegen haben, stürzen und sie 
angreifen. Ich glaube, daß wir uns auch selber einmal 
fragen müssen, warum es niCht gelungen ist, verschie­
denes zu vermitteln. Das ist meine Frage an Sie, Herr 
Gemmer. Sie sind ja so ein wortgewandter Mann ,und vie-, 
le andere, die siCh hier pr.äsentieren, sind ebenfalls 
wortgewandt~ Warum schaffen Sie es nicht, da 'draußen 
mehr Überzeugung zu schaffen~ warum schaffen Sie es 
nicht, den 'Herrn Datenschutzbeauftragten so zu über­
zeugen, daß er sagt, Sie haben ja eigentlich recht? 

Herr Oberhauser, München: 

Ich höre hier immer das Wort "Datenschutz," oder "die 
Datenschutzbeauftragten". "Den Datenschutz" oder "die 
Datenschutzbeauftragten" oder "die Meinung der Daten­
schutzbeauftragten" gibt es im Grunde gar nicht. Wenn 
ich mich an die Diskussion, gerade zum OrgKG, erinne­
re, dann war es so, daß diese sehr heftig geführt wor­
den ist. Im Ergebnis sind dann Bayern und Rbeinland­
Pfalz der Mehrheit der Datenschutzbeauftragten nicht 
gefolgt, die ja doch sehr negative, ablehnende Kritik 
geübt haben. Ich, von Bayern aus, bin durchaus im 
Großen und Ganzen mit dem Gesetzentwurf, der vom Bun­
desrat fast einstimmig beschlossen worden ist, einver-
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standen. Natürlich kann man das eine oder andere noch 
verbessern, aber eine 'grundsätzlich abiehnende Kritik 
ist meines Erachtens an dem Gesetzentwurf in keiner 
Weise gerechtfertigt. Daß man dem Gesetzentwurf durch­
aus folgen kann, hat sich auch heute bei den einzelnen 
Punkten gezeigt. Nur noch ein Wort zu Herrn Gemmer. 
Si,e sagten, der Datenschutz habe keinen absoluten Vor­
rang.Im Grunde behauptet niemand, daß der Datenschutz 
ein Primat hat. Ein Primat hat aber sehr.wohl der Ge-' 
setzgeber. Die Polizei kann ,sich die Gesetze nicht 
se'lbst geben oder' auf sogenanntes vorkonstitutionelles 
Recht bauen. Das gibt es nämlich nicht in diesem Be­
reiCh. Es gibt allenfalls einen Übergangsbonus, der 7 
Jahre n~ch dem Volkszählungsurpeil inzwischen auch ab­
gelaufen sein dürfte, zumindestens in Kürze abläuft. 
Aber es gibt kein vorkonstitutionelles Recht. Der Ge­
setzgeber ist jetzt gefordert, und wenn Sie keine ent"':" 
sprechenden, keine ausreichenden gesetzlichen Grundla­
gen erhalten, dann mi1.ssen Sie eines Tages Ihre Arbeit 
einstellen und den Gesetzgeber unter Zugzwang bringen. 
Immer so ' weiterzumachen ohne gesetzliChe Grundlagen, 
das geht wahrscheinlich bald niCht mehr. 

Herr Dr. Garstka: 

Noch einige Bemerkungen: Ich kann mir keine Situation 
vorstellen, in der man n'ach einer vermißten Person mi t 
diesen massiven Ermitt1,ungsmethoden, über die wir hier 
sprechen, fahnden wird, wenn man keine tatsäChlichen 
Anhaltspunkte aU,f einen Täter oder dergleichen hat. 
Herr Dommaschk hat auf zwei Dinge hingewiesen: einmal 
auf äie Definition der Organisierten Kriminalität. Ich 
habe, und da bin ich, glaube ich, mit Herrn Weber'so­
gar einig, gesagt, der Begriff der Organisierten Kri­
minalität als solcher, sei ungeeignet für eine straf­
prozessuale Regelung, weil er zu diffus sei und auch 
das OrgKG gehe ja den Weg, einzelne Tatbestände und 
niCht den Begriff der Organisierten Kriminalität her­
auszukristallisieren. Das ist der' richtige Weg. Der 
zweite Problemkreis betraf substantiierte Vorschläge. 
Es war hier niCht meine Aufgabe, zu den einzelnen Re­
gelungen des OrgKG Stellung zu nehmen. Die Konferenz 
der Dat~nschutzbeauftragten hat einen Beschluß> mit 
ganz konkreten Dingen gefaßt, gegen die Stimme Bay­
erns. Aber die me.isten Datensch'utzbeauftragten haben 
zu diesem Entwurf Stellung genommen bzw. zu DetailS, 
qie man, so hoffe ich, Punkt für Punkt abarbeitet und 
mögliCherweise sogar beim späteren Gesetzgebungsver­
fahren berÜCksiChtigt. Grenzüberschreitender Datenver­
kehr mUß 'selbstverständlich zulässig, aber auch gere­
gelt sein. 'Sie wissen sicherlich, daß dieKommission 
der Europäischen GemeinSChaft gerade in diesen Wochen 
ein ganzes Paket an Vorschlägen verabschiedet hat, das 
jetzt den Mitgliedsstaaten vorliegt. Ein Vorschlag 
ist, eine Harmonisierungs1inie zu schaffen, die dafür 
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sorgen soll, daß in allen Staaten der Europäischen Ge­
meinschaft ein einheitliches Datenschutzniveau besteht 
und daß die Argumente bzw. Regelungsdefizite beseitigt 
werden. Wir können Daten in ein bestimmtes Land nicht 
übermitteln, weil dort keine Datenschutzvorschriften 
existieren. Weiter wurde hier Kritik an der Dichte von 
Datenschutzregelungen. geäußert. In der Tat sind manche 
Regelungen sehr kompliziert. Heute früh ist mit leich­
ter Ironie der § 163d, die "Sch1eppnetzfahndung", an­
gesprochen worden. Das könnte ein Außenstehender doch 
überhaupt nicht verstehen. Die Schleppnetzfahndung muß 
vom Richter angeordnet werden und der. muß das verste­
hen.Ein Richter, der sieh. eine halbe Stunde mit der 
Bestimmung befaßt, wenn er eine Schleppnetzfahndung 
anordnen will, der wird es verstehen. Wenn ich mir an­
schaue, welche Regelungen des Reisekostenrechtes eine 
Sekretärin beherrschen mUß, wenn sie gewisse Beträge 
ausrechnet, dann ist der POlizist, der mehrere Jahre 
ausgebildet ist, nicht überfordert, wenn er sieh ein 
paar Datenschutzregelungen e·inprägen mUß. Ich will an­
schließen an das, womit Herr Gemmer geendet hat und 
stelle folgende These auf: Wenn die Poiizei daten­
schutzrechtlichen, rechtsstaatliehen Anforderungen 
nachkommt, gerade dann wird sie nicht hilflos; sondern 
erst richtig handlungsfähig. 

Herr Dr. Gemmer: 

Ich biete Herrn Dr. Garstka an, in der Frankfurter 
Kriminalpolizei in verschiedenen' Kommissariaten einmal 
4 Wochen mitzuarbeiten. Dann wird wahrscheinlich ei­
niges von seinen Vorstellungen über die Arbeitsweise 
der POlizei zurechtgerückt. Er wird seinen Daten­
schutzkollegen von Bayern dann sagen, und ich meine, 
er schuldet es, ,.zu sagen, daß nicht nur die Kriminali­
sten, sondern die POlizei insgesamt, "nicht wurstelt", 
sondern eine ganze Menge tut, um dem Bürger draußen zu 
helfen. Er wird auch wissen, daß es geradezu tÖdlich 
ist, einer Mutter, die eine Anzeige wegen ihres ver­
mißten Kindes erstattet oder zumindest nur die Vermu­
tung äußert, daß das Kind vermißt wird, zu sagen, daß 
die Möglichkeiten der POlizei zu Ende sind, wenn sie 
riichtweiß, wie, wo und wann, und daß es außerdem we­
gen möglicher Verletzungen des' Datenschutzes keine 
Chance gibt, hier einzugreifen. Dann wird von der 
POlizei Aktion gefordert, dann suchen wir in den Bau­
gruben, dann versuchen wir, mit einem Raster, viel­
leicht auch mit rasterfahndungsähnlichen Maßnahmen, 
das Umfeld einzuengen, um Hilfe zu geben. Es ist 
schlimm zu hören, daß die POlizei dann nichts tun soll 
und nichts tun kann. Gerade dieses Beispiel macht Ih­
nen vielleicht deutlich, daß es keine zukunftsorien~ 
tierten Maßnahmen sind, über die wir hier im Augen­
blick besprechen, daß es keine hochtechnischen Maßnah­
men sind, sondern biedere Kriminalistik, die durchweg 
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keinen hier so befürchteten Eingriffscharakter hat. Es 
geht teilweise um das Aufschreiben von Autonummern, um 
die Untersuchung des Umfeldes per Distanz, also keine 
Eingriffe in die Rechte der Betroffenen, sondern Din­
ge, bei denen wir gar keine Bedenken haben, wenn sie 
seitens der Medien und des Journalismus geschehen .. Das 
darf man der POlizei nicht streitig machen! Und noch­
mals: Wenn Sie zu uns kommen, werden Sie sicher ein 
bißchen mehr von dem erfahren, was in der POlizei mit 
gutem Willen getan wird. Ich stelle noch einmal an Sie 
die Frage: Wenn wir hier unsere unzulängliche Situa­
tion in Deutschland beklagen, wie wollen wir denn 
hochrechnen auf eine dann wieder VÖllig anders gearte­
te Problematik und dann erwarten, daß wir je eine 
grenzüberschreitende Bekämpfung des organisierten Ver­
brechens auf die Beine bringen, wenn all diese "wenn" 
und "aber", die wir hier und heute besprochen haben, 
uns auch in jedem der 12 Mitgliedsstaaten begegnen? 
Meine Schlußüberlegungen sind sicher sehr skeptisch, 
aber sie orientieren sich an meiner langjährigen Ar­
beit in dieser Materie. Ich muß Ihnen das so deutlich 
mit auf 'den Weg geben, auch was die Verhältnisse in 
Frankfurt und die Kritik an der Arbeit der Frankfurter 
POlizei anbetrifft, die vom Dat~nschutzbeauftragten 
dann nicht kommt, wenn der Einzelfall unter dem Druck 
der Öffentlichkeit so liegt, daß man es nicht wagt, 
gegen die Maßnahmen der POlizei überhaupt vorzugehen. 
Kann das noch ei.n Maßstab sein? 

Herr Dr. Garstka: 

Ich bedanke mich für die Einladung. Aber Ber1in ist 
auch nicht ohne. 
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SONDERHEITEN JAPANISCHER ORGANISIERTER KRIMINALITÄT: 
MÖGLICHKEITEN DER ENTWICKLUNG AUCH IN EUROPA? 

Hans-Heiner Kühne 

1. Organisier~e Kriminali~ä~imSpiegel der S~a~is~ik 

Die Japanische POlizei definiert den Terminus "Organi­
siertes Verbrechen" wie folgt: "Jede Organisation, die 
zur kollektiven, Begehung gewaltsamer, illegaler Akte 
neigt oder chronisch ihre organisatorische bzw. ge­
mei'nsame Macht dazu benutzt .... Solche Organisationen 
werden durch hohe Kriminalitätsbelastung, besondere 
Organisationsprinzipien, Einflußsphären (im öffentli­
chen Leben) sowie die Verfolgung ökonomischer Zwecke 
durch Gewalt gekennzeichnet." (1) 

Diese Beschreibung ist teils enger, teils weiter als 
die in der Bundes~epub1ik gebräuchliche, wonach orga­
nisierte Kriminalität Straftaten umfaßt, die von mehr 
als zweistufig gegliederten Verbindungen oder von meh­
reren Gruppen in arbeitstei1igem Zusammenwirken began,­
gen werden, um Gewinne zu' erzielen oder Einfluß im öf­
fent1ichenLeben' zu nehmen. (2) Enger insofern, als 
Gewaltkriminalität als zentrale Begehungsform gefor­
dert wird. Weiter ist die japanische Definition im 
Hinblick auf die in Deutschland geforderte Mehrstufig­
keit der Organisat~on. Dies iSt jedoch ohne inha1t1i­
ch'e Bedeutung, da nach japanischem Verständnis jede 
Gruppe durch eine Vielzahl streng hierarchisch geglie­
derter Stufen konstituiert' wird. ,Deshalb impliziert 
der japanische Gruppenbegriff bereits notwendig die 
Mehrstufigkeit. Es b1eibt'a1so festzuhalten, daß die 
japanische Definition von organisierter Kriminalität 
wegen des Erfordernisses von Gewaltdelinquenz enger, 
als die unsere ist. 

Die japanische POlizei hat erstaunlich detaillierte 
und weitgehend zutreffende Informationen über organi-, 
siertes Verbrechen und seine' Aktivitäten. Es gibt zur 
Zeit etwa 3.200 Banden mit ca. 87.000 Mitgliedern in 
Japan. Während die Zahl der Banden siCh seit 1960 um 
etwa 40 % vermindert h,at, ist die Mitgliederzahl nur 
um ca. 30 % gesunken. Das spricht 'für einen Prozeß der 
"F1urbereinigung" zugunsten größerer und effektiverer 
Organisationen, was krimina1po1iti-sch negativ zu be~ 
werten ist. 

Das Einkommen der Organisationen ist in mehreren Stu­
dien des nationalen Forschungsinstituts über polizei­
wissenschaft erforscht worden. Noch 1985 wurde hier­
nach das Einkommen auf insgesamt 9,7 Milliarden DM pro 
Jahr geschätzt. (3) Eine im Februar 1989 durchgeführte 
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Doppelstudie gibt genauere Informationen. In einem er­
sten Durchgang wurden 281 Durchschnittsgruppen ausge­
wählt,. aus denen man 917 Gruppenmitglieder mit gutbe­
kannter Einkommenssi- tuation filterte und 
entsprechend ihrer hierarchischen Posit.ion aus diesem 
Wissen die Einkünfte der anderen Gruppenmitglieder 
hochrechnete. (4) In einem zweiten Arbeitsabschnitt 
wurden die Einkommensquellen der 241 Gruppen und der 
bekannten Gruppenmitglieder. festgestellt und auf Jhr 
Ausmaß hin überprüft. (5) Nach alledem wurden - bei 
einem hier zugrundegelegten Umrechnungskurs von 
1,25 DM für 100 japanische Yen - folgende Werte hoch­
gerechnet: 

Insgesamt macht. pro Jahr das Einkommen aller Verbre­
cherorganisationen in Japan nicht weniger als 
16,3 Milliarden DM aus. Hiervon stammen 3,2 Milliarden 
aus legalen Aktivitäten, so 'daß als Verbrechensgewinn 
13,1 Milliarden DM verbleibt. Das sind immerhin mehr 
als 140.000 DM illegalen Jahreseinkommens pro Mit­
glied. Auch und' gerade in Anbetracht einer Verteilung 
der Gesamtsumme nicht nach dem statistisChen Mittel, 
sondern der hierarchischen'position, ist dies ein er­
staunlich hoher Betrag. 

Zu den Quellen der Einkünfte: Während Drogenhandel und 
Glücksspiel ebenso wie Schutzgelderpressung als.klas­
sische Domänen organisierten Verbrechens keiner nähe­
ren Erläuterung bedürfen, sind "Hilfestellung bei Zi­
vilrechtsangelegenheiten" und "Company racketeering" 
Kategorien, die kurz beschri.eben werden müssen. 

Die "Hilfestellung bei Zivilrechtsangelegenheiten" be-' 
steht darin, daß privaten Bürgern in streitigen Scha­
densfällen eine Alternative zur Just~z geboten wird~ 
Nicht nur der säumige Darlehensschuldner wird sehr 
nachdrücklich zur Zahlung aufgefordert. Auch bei Ver­
kehrsunfällen, Vertragsstreitigkeiten und ähnlichen 
Gelegenheiten bieten sich die Organisierten bereitwil­
lig an für eine außergerichtliche Schadensregulierung 
- natürlich ausschließlich im Sinne und Interesse des 
Auftraggebers, .der einen Teil der Summe für diese 
Dienste opfert - wirkungsvoll zu sorgen. Daß die Bür­
ger, die diese Dienste in Anspruch nehmen, allzu 
leicht selbst zu Opfern werden - etwa zu beständigen 
vorsorglichen Schutzgeldzahlungen gepreßt werden­
wird die japanische Polizei niCht müde ·zu betonen. Al­
lein im Jahre 1988 registrierte die POlizei 20.208 Be­
schwerden von Bürgern wegen Einmischung von yakuza-' 
Mitgliedern in Zivi lrechtsangelegenhei ten. (6) 

Das Company Racketeering wird Überwiegend durch die 
sOkaiya betrieben. Sokaiya heißt wö.rtlich etwa "der 
Spezi,alist für die versammlung der Aktionäre" .. In Ja­
pan ist die ~ktiengesellschaft sehr viel weiter ver­
breitet als bei uns und ersetzt faktisch den bei uns 
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durch GmbH's ,abgedeckten BereiCh. Die Tätigkeit dieser 
Spezialisten besteht hauptsächlich darin, für einen 
schnellen und im Sinne des Vorstands problemlosen Ab­
laUf der Sitzung zu sorgen. Opponierende, unbequeme 
Fragen stellende Aktionäre werden entweder über­
schrien, verprügelt oder gar nicht in den Saai gelas­
sen. Eine gleichsame umgekehrte Spielart der sOkaiya 
ist die Vorstandserpressung. Informationen über 
tatsächliche oder auch nur angebliche Unregelmäßig­
keiten sollen mit breiter Öffentlichkeitsbeteiligung 
in der Haupt've,rhand1ung als Skandal aufbereitet wer­
den - falls der,;Vorstand nicht vorher zahlt .. In einer 
Gesellschaft, die die Harmonie, zumindest aber den äu­
ßer~n AnSChein von Harmonie in den Vordergrund des ge­
samten, also auch des geschäftlichen Lebens stellt, 
trifft eine solche Drohung durchaus empfindlich.' 
schließ~ichgibt es aus der sokaiya entstandene Zwei­
ge, die unter dem Vorwand, Interessen von Minderheiten 
oder rechter politischer Splitterparteien zu vertre­
ten, "Spenden" als, Lohn für das Unterlassen weiterer 
Belästigungen von Firmen und Gesellschaften erpressen. 

Die Beteiligung der Organisierten an den in der PKS 
aufgelisteten Delikten ist insgesamt mit 8.,1.% niCht 
sehr hoch. Verfolgt man allerdings ihre Teilhabe an 
einzelnen Deliktsgruppen, ändert siCh das Bild. Alle 
bekanntgewordenen strafbaren Zeugeneinschücliterungen 
wurden 1988 in Japan von Mitgliedern der Organisierten 
begangen; 64,3 % aller Bedrohungen und Einschüchterun­
gen, 45,2 % aller Verstöße gegen Stimulantienmißbrauch 
und 41,4 % aller Erpressungen ebenfalls. Eher niedrig 
erscheinen die Anteile an der Kriminalität gegen das 
Waffenkontrollgesetz. Der EindrUCk ändert sich jedoch, 
wenn man die vom Gesetz verbotenen SChwerter 'aus der 
Statistik nimmt und siCh auf Handfeuerwaffen (origina­
le wie umgearbeitete) beschrär;tkt. Hier macht die Ban­
dendelinquenz 98 % aus. Allerdings erscheinen ,uns d'ie 
gut 1.200 im Jahre 1988 konfiszierten Handfeuerwaffen 
weniger bedrohlich; kommen wir in der bevölkerungsmä­
ßig halb so großen Bundesrepublik doch selten mit 
4.000 aus. Gleiches gilt für die 249 Fälle illegalen 
Schußwaffengebrauchs im Jahre 1988 (7), denen immerhin 
11.615 Fälle in der Bundesrepublik gegenüberstehen. In 
einem fast gänZliCh waffenfreien Land wie Japan wird 
jedoch die Bedrohung durch illegale Schußwaffen sehr 
vi'el schwerer bewertet als bei uns, wo Bürger über 
Waffenbesitzkarten recht einfach zu legalen Waffen 
kommen können. 

Unter BerÜCksiChtigung des Umstandes, daß vorsätZliche 
Tötungen in Ländern mit ausgeglichener Sozialst~uktur 
Überwiegend als Konfliktstaten im Nahbereich auftre­
ten, sind die 25,3 % aller vorsätZlichen Tötungsdelik­
te, die von den Organisierten verübt werden, erschrek­
kend hoch. 
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Ein Blick auf die Altersstruktur der bekannten organi­
sierten Verbrecher zeigt, daß neuerdings Rekrutie­
rungsprob1eme entstanden sein müssen, die die Gefahr 
der Übera1.terung heraufbeschwören. Es besteht ein dra­
stischer Nachwuchsmangel im Bereich der unter Zwanzig­
jährigen. Diese En~wick1ung könnte damit zusammenhän­
gen, daß der steigende WOhlstand in'Japan die Zahl der 
sozial Chancenlosen, deren einzige Karrieremög1i.chkeit 
bei der yakuza zu liegen schien, gemindert hat·. . 

2. Organisierte Kriminalität'in Geschichte und gegen­
wärtiger Kultur Japans 

a), Die feudale Tradition 

Zum tieferen Verst'ändnis von Wesen und Wirken des or­
ganisierten Verbrechertums ;in Japan reicht es nicht 
aus, mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu begin­
nen, so wie es beispielsweise das Weißbuch der POlizei 
1989' (8) zu tun versucht. Vielmehr ist es erforder-

'lich, zurück in die Zeit des ersten Shoguns.Ieiasu To­
kugawa zurückz~gehen, der Japan, das durch Rivalitäten 
vieler Fürsten geSChüttelt und zerrissen war, unter 
seiner Führung. im Jahre 1604 . einigte und dem Kaiser 
.eine lediglich repräsentative und einflußlose Rolle 
zuteilte. Damals wurden insgesamt etwa 500.000 Samurai 
arbeit.s10s,. weil ihre Fürsten getötet waren oder aber 
ihre Armeen auflösen m'ußten und das Heer des Shogun 
durch viele, aus gleichen Gründen freigewordene andere 
Samurai bereits aufgefüllt war. Diese sogenannten Ro­
nin (herrenlose Sam~rai) wurden zu tatamoto yakko, zu 
Dienern des Shogun erklärt, ohne daß damit eine Posi­
tion oder ein Gehalt verknüpft war. Viele dieser Ro­
nin, di~ zur Fristung ihres Lebens auf Gelegenheits­
aUfträge angewiesen waren, glitten 'ins Banditentum ab. 
Zum SChutz vor dIesen herumziehenden, kampferprobten 
Räubern wurden in den Städten Gegenorganisationen ge­
gründet, dle machi yakko. Ihr gehörten freilich über­
wiegend ebenfalls Ronin an, da diese prakt.isch die 
einzige~ person.en außerhalb des Shogunatsheeres waren, 
die in Kampf techniken ausgebildet waren und Waffen 
tragen durften. Insofern versuchte ein Teil der Ronin 
im Auftrag und auf Kosten der Bürger die kriminellen 
Aktivitäten eines anderen Teils ihrer Kollegen zu be­
kämpfen. Die Ordnungsbehörden waren, wie immer, wenn 
private Selbstschutzorganisationen erstarken, nicht in 
de~ Lage, dem Hilfsbedürfnis der Bevölkerung ausrei­
chend zu entsprechen. . 

Diese Roniri der machi yakko sollen dem Selbstverständ­
nis der yakuza zufo1ge die geistige und historische 
Keimzelle der yakuza gebildet haben. Bei dieser' Sicht­
weise wird gern die LOhnabhängigkeit 'der Ronin überse-

. hen. Sie werden - insbesondere auch in der hierauf Be­
zug nehmenden Literatur seit dem 19. Jahrhundert·­
eher als ebenso uneigennützige wie unerschrockene He1-
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fer von terroristisch'en Bürgern 
1ichkeit mit der Idealisierung 
den USA ist unübersehbar. 

dargestellt. Die Ähn­
von Westernhelden in 

Geschichtlich ist die frühe Lozierung des Ursprungs 
der yakuza nicht zu belegen. Für die Verhaltenskodizes 
der yakuza hat diese hist.orisierende Selbsteinschät­
zung jedoch nicht unbeträchtliche Folgen. Auch die 
Nachkriegsyakuza des modernen Japans verstand und ver­
steht sich als Organisation von Kämpfern im Sinne der 
Samuraimora1,die, weder dem Staate noch, den Bürgern 
zugehöri,g, für Recht und Ordnung sorgen. Gerade die 
damit beschriebene position als gleichsam staatSfreie 
Ordnungsgewalt ermöglicht eine Selbstdarstellung, die 
trotz vieler Konflikte mit der Staatsgewalt - also 
trotz strafbaren Verhaltens - das Ideal des edlen und 
wenn schon illegalen, dann doch ab'er legitimen Kämp­
fers aufrechterhalten kann. Im modernen 'kriminologi­
schen Sprachgebrauch würde man' sagen: das auf die ma­
chi yakko zurückgreifende Se'lbstverständnis produziert 
perfekte Neutralisationsstrategien, die verwerfliches, 
strafbares Verhalten grundsätzlich schon allein auf­
grund der Gruppenzugehörigkeit als legitim beschrei­
ben. 

Eine tatsächlich bestehende ungebrochene Linie von den 
mach,i yakko zu den yakuza moderner Prägung fst jedoch 
nicht auszumachen. Dies schon deshalb nicht, weil Ende 
des 17. Jahrhunderts das Shogunat hatamoto und machi 
yakko zerschlagen ließ. Nicht nur sorgten die Kämpfe 
zwischen Vertretern dieser Gruppen für Unruhe und eine 
bedenkliche Minderung staatlicher Autorität. Aus der 
Sicht der Shogunatsregierung drohten diese ,beiden 
Gruppen insbesondere auch sich zu selbständig neben 
Poiizei und Heer p1azierten Macp.tb1öcken auszuwachsen. 

Die historisch nachvollziehbaren Wurzeln der yakuza 
sind erst 1m 18~ Jahrhundert zuerkennen. 

Zu,Beginn des 18. Jahrhunderts fingen die reisenden 
Händler und Schausteller an, sich zum Zwecke des 
SChutzes ,in unsicherer Zeit zusammenzuschließen. Gegen 
Mitte des Jahrhunderts findet man im Japan der Tokuga­
wa-Shogune bereits viele wOhlorganisierte Gruppen die­
ser,Berufssparten, d~e tekiya. Der Aufbau der Gruppen 
entsprach schon damals den feudalen Strukturen und war 
streng hierachisiert. Zu einer ersten offiziellen An­
erken~ung kam es, als zwischen 1735 und 1740 e'inige 
der Gruppenführer (oyabun) eine staat1i'ch autorisierte 
Position als Aufseher erhielten mit dem Recht, zwei 
Schwerter zu tragen (das Privileg des Samurai} und die 
Verwaltung der fliegenden Märkte zu übern,ehmen. (9) 

Diese Aufwertung bewirkte eine Stärkung der tekiya; 
,nicht hingegen erfolgte die durch diese Maßnahme beab­
siChtigte Entkrimina1isierung der Märkte. Vielmehr 
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konnten die Märkte unter der Prot~ktion der oyabun ein 
vor staatlicher Aufsicht abgesichertes Milieu entwik­
ke1n, welches die Gewinnmaximierung der Händler und 
die Entrechtung der sich einlassenden Kunden betrieb. 

Die bakuto, die zweite Grun.dform der yakuza, entwik­
kelte sich ebenfalls im frühen 18. Jahrhundert. Die 
großen Straßenbau- und Bewässerungsprojekte der dama­
ligen Zeit vereinigten viel Arbeit und Kapital in ent­
legenen Gegenden fernab der Städte. Zur Unterhaltung, 
wohl aber auch zum Zwecke der Rückführung 'eines großen 
Teils der ausgezahlten Gehälter, wurden von seiten der 
finanzierenden Regierung Spieler angeheuert, die gegen 
Provision das Geld der Arbeiter zurückgewannen. Inwie­
weit dies allein aufgrund der Kompetenz der Spieler 
oder aber vor allem durch die Kunst des Falschspiels 
bewe'rkstelligt wurde, verliert sich im Dunkel der 
Geschichte. Wir wissen nur, daß die angestellten Spie­
ler siCh bald verse1bständigten und organi.sierten. Das 
Wort yakuza, welches als Oberbegriff für die organi­
sierte Kriminalität in Japan benutzt wird, soll aus 
diesem Milieu hervorgegangen seine Das damals äußerst 
populäre Kartenspiel hana fuda kannte als ungünstigste 
Konstellation die Kartenwerte 8, 9 und 3. Mit wenig 
sprachlichen Verschleifungen ergibt siCh daraus ya 
(8), ku (9), za (3). Es ist bemerkenswert, daß diese 
weitverbreitete und über 200 Jahre nachvollziehbare 
Begriffsableitung auf das denkbar schlechteste Blatt 
in diesem Spiel Bezug nimmt. Die äamit verbundenen As­
soziationen lassen die Banden von vornherein als Übel 
bzw. als Falschspieler, die für schlechte Karten der 
Mitspieler sorgen, erscheinen, Im 18. Jahrhundert gibt 
es daher auch keine Quellen, die die yakuza, also Mit­
glieder der bakuto oder tekiya, als edle Kämpfer für 
die Unterdrückten erscheinen ließen. 

b} Die neuere Geschichte 

Erst im 19. Jahrhundert gab es Ereignisse, die diesen 
Mythos stützten. Am spektakUlärsten kann dies an der 
allen japanischen SChulkindern geläUfigen Geschichte 
des Jiricho aus Shimizu gezeigt werden. Jiricho (1820 
bis l893) war Chef einer mächtigen Bakutoorganisation 
und ein berühmter Kämpfer. Die Kanonenbootpolitik des 
damaligen, Uni neue Märkte besorgten Amerika führte be­
kan~tlich durch die einSChüchternden Probesalven des 
KommOdore Perry (1854) zur Aufgabe eines der wesentli-. 
chen Elemente der Shogunatspolitik, der totalen Isola­
tion. In den Wirren der darauf folgenden Zeit bildete 
siCh unter anderem auch eine gegen die TOkugawa-Regie­
rung gerichtete politische Bewegung, die den Kaiser, 
der nur Symbolfigur war, wieder a1s,po1itischen Führer 
der Nation einsetzen wollte. Auch Jiricho nahm die 
Seite des zunäChst äußerst schwachen Kaisers ein. Als 
dann tatsäChlich der junge Kaiser Meiji im Jahre 1867 
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die Macht übernahm, wurde Jiricho reich belohnt und zu 
einem bedeutenden Mann im modernen Japan. Umstritten 
ist, ob er sich tatsächlich vom Saulus zum Paulus ge­
wandelt hatte oder ob er unter dem Deckmantel neuer­
worbener Wohlanständigkeit seine bakuto-Geschäfte 
fortführte und ausdehnte. (10) In dieser Zeit entstand 
auch ,die Literatur, die den RObin-Hood-Mythos der ya­
kuza festigte und ihn zudem noch weit in die Tokugawa­
Zeit zurückversetzte, um die Wiedereinsetzung des Kai­
sers als glückliches Ende eines jahrhundertelangen 
Kampfes gegen die Unterdrückung darstellen zu können. 

Schon zu seinen Lebzeiten wurde Jirichos Geschichte 
als die eines nationalen und kaiserlich gesonnenen 
Freiheitskämpfers idealisiert. Seither gibt es eine 
Vielzahl von Belegen über 'yakuza-Aktivitäten, die 

, - auch - pOlitischen Charakter haben und auf dem Par­
teienspektrum ausnahmslos rechts außen angesiedelt 
sind. Die Geschichte der patriotischen Gangster hatte 
begonnen. Die wichtigsten Stationen dieser Entwicklung 
können hier nur kurz angerissen werden, um das 
Verständnis für Struktur und Funktion der heutigen ya­
kuza zu verbessern. 

1881 g~ündete Mizuru Toyama die genyosha (dunkle Oze­
an-Gesellschaft). Die genyosha vereinigte mehrere be­
stehende nationalistische Gruppierungen und verschrieb 
sich in ihrer Satzung drei Zielen: der Verehrung des 
Kaisers, der Liebe und dem Respekt für die Nation und 
der Verteidigung von Bürgerrechten. Die paramilitäri­
sche Organisation der genyosha war bei rechten POliti­
kern ebenso beliebt, wie sie bei Liberalen gefürchtet 
ware Bei der ersten demokratischen Wahl in 'Japan 
(1892) operierte die genyosha als gewalttätiger Wahl-
helfer ih Zusammenarbeit mit dem Innenministerium und 
vielen lokalen POlizeibehörden zugunsten der Konserva­
tiven. 

Über die 1901 gegründete NaChfolgeorganisation der ge­
nyosha, der kOkoryu-kai (man kann dies als Namurf1uß­
gesellschaft oder aber als schwarze Drachengesell­
schaft übersetzen), deren Doktrin eswar~ die Herr­
schaft über ganz Asien anzustreben, kam Toyama 1919 
zusammen mit dem Innenminister Tokonami zur Gründung 
der kokosui-kai (Gesellschaft des großen' nationalen 
Geistes). Dies war die erste Verbrecherorganisation, 
die überörtlich auf Landesebene wirkte. Die pOliti­
schen Aktivitäten bestanden insbesondere darin, als 
gewalttätige Streikbrecher oder Ordner bei politischen 
Veranstaltungen zu fungieren. Erklärtes Vorbild waren 
Musso1inis Schwarzhemden aus der ebenfalls 1919 ge­
gründeten fasci di cOmbattimento. Die verbindungen zu 
POlizei, Militär und Feuerwehr waren eng. Die pOliti­
schen Ziele waren die Vorherrschaft in Asien, die Be­
kämpfung westlicher Ideen und die VerniChtung des Bol­
schewismus. 

117 



Etwa seit den 30er Jahren entwickelte sieh in den Ha­
fengebieten Japans unter der Führung von Kazuo Taoka 
eine immer mächtigere Organisation, die als yamaguchi­
gumi bald das größte Syndikat Japans werden sollte und 
bis heute die japanischen Häfen und die dortigen lega­
len wie illegalen Geschä!tein der Hand hält. 

Während des Zweiten Weltkrieges hatte die japanische 
Regierung offenbar kein rechtes Bedürfnis,mehr nach 
Unterstützung durch 'die Verbrecherorganisationen. Die 
yakuza-Mitg)ieder, die sieh nicht absetzen oder ver­
steCken konnten, wurden entweder als SOldat eingezogen 
oder wanderten ins Gefängnis. Le.tzteres widerfuhr 'auch 
Kazuo Taoka. 

Die Chance, sich aus Anlaß des Krieges der yakuza wir­
kungsvoll zu entledigen, wurde jedoch gründlich ver­
tan. Schuld daran waren die Amerikaner, die nach Been­
digung des Zweiten Weltkrieges Japan und seine Regie­
rung unter die Kontrolle von 'General McArthur ste~lte. 
Zwar machte Oberst Kades aus McArthurs Stab 1947 schon 

,sehr deutlich auf das Problem der organisierten Krimi­
nalität und die Notwendigkeit aufmerksam, es noch un­
ter dem Besatzungsstatus zu lÖs,en. General Whitney 
hatte sogar den Auftrag, durch Stützung von Gewerk­
schaften und linken Gruppierungen die ehemals legalen 
wie i11ega1'en Rechtsextremen an einer erneuten Betei:"" 
1igung an der Macht zu hindern .. Whitney wurde jedoch 
von seinem Kollegen General Wi11oughby, überspielt. 
Wil10ughby war McArthurs Geheimdienstmann und fürchte­
te angesichts des begonnenen kalten Krieges zwischen 
den westlichen Verbündeten und der Sowjetunion den 
Kommunismus mehr als die ehemaligen Kriegsgegner, die 
Rechtsextremen in Japan. Mit der Hilfe von nur allzu 
bereiten - und überaus erfahrenen - alten yakuza-Leu­
ten kämpfte Wil10ughby ab 1946 in Japan gegen den Kom­
munismus. "Kommunistenfresser" waren die yakuza ohne, 
jeden Zweifel. Mit Hilfe der Amerikaner wurden so die 
yakuza-Bosse sehr viel schneller wieder mächtig, als 
dies den deutliCher auf der Seite der Legalität ste­
henden ehema1ig~n reinen Politikern des alten Regimes 
möglich war. Diese EntwiCklung, die durchaus an die 
Situation in Iti;l.lien erinnert, wo die USA geschickt 
taktierende Mafiosi als Widerstandskämpfer gegen Mus­
sOlini ansahen und nach dem Sieg' in politische Funk­
tionen einsetzten, führte praktisch zur Wi~derherste1-
1ung der Vorkriegsstrukturen. Die yakuza saß wieder in 
wiChtigen Positionen und kooperi-erte mit der Staats­
macht, die ihrerseits 'beideAugen zudrückte, wenn es 
um die nichtpolitische Erwerbstätigkeit der yakuza 
ging. 

Eine neue Bandenart hatte sich jedoch nach dem Zweiten 
Weltkrieg entwickelt. Vie1eyakuza-Angehörige waren im 

,Krieg getötet worden. In dieses personelle ,Vakuum 
stießen die gurentai. Entlassene junge SOldaten, ver-
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waiste Jugendliche und anderes "Strandgut" des Krieges 
formte sich zu Banden, die ohne POlitischen oder ideo­
logischen Hintergrund jegliche Art von Kriminalität 
begingen. Die gurentai ist bis heute eine Ansammlung 
von nich,t sehr hochgradig organisierten Banden, die 
nicht anders als west,liche Gangstergruppen agieren. 

Die chimpira, etwas später entstandene Gruppen jugend-
1ich,er Straftäter, sind dagegen lockere Zusammen-

'schlüsse von Motorrad-Rockern und ähnlichen, die eher 
als Reservoir für die yakuza denn als eigene Organisa­
tionen gelten können. Häufig "bewährt" sich jemand als 
chimpira, um hinreichende Aufmerksamkeit bei einem ya­
kuza-Führer zu erringen, der ihn dann als Mitglied 
aufnimmt. ' 

Nach 1'955 bürgerte sich für alle Formen des organi­
sierten Verbrechens ,neben dem' der yakuza der Begriff 
der boryokudan ein. Dies insbesondere zur Erfassung 

'auch der Organisierten, die sich der Tradition und den 
Überzeugungen der yakuza nicht verpflichtet sahen (al­
so gurentai undchimpira). Heute bedient sich die 
POlizei nahezu ausschließlich des Begriffs boryokudan 
und versucht damit die verklärenden Assoziationen, die 
das Wort yakuza immer'noch weckt, zu vermeiden. 
Bis in die jüngste Zeit hinein hat si'ch die yakuza ih­
re Macht und ihren politischen Ein'f1uß erhalten kön­
nen. 

c)Die yakuza als Teil der japanischen Gesellschaft 

Die vorangegangenen Ausführungen haben deutlich ge­
zeigt, wie eng verqUickt die yakuza mit dem pOliti­
schen Establishment ist. Das erklärt nicht nur die 
SChwierigkeiten bei der Bekiimpfung der Organ,isjerten, 
sondern stellt sehr'grundsätz1ich in Frage, ob denn 
eine Zerschlagung ernsthaft politisch gewollt ist­
und ob dieser Wille, falls er denn auf höchster Ebene 
vorhanden ist, auch umsetzungSfähig ist. Bei den dar­
gestellten wechselseitigen Beziehungen zwischen Regie­
rungspartei und yakuzawäre es ,denkbar, daß die Poli­
tiker nicht hinreichend 'frei sind, um Strategien 
durchzusetzen, die die yakuza im Kern treffen. 

In dem jetzt folgenden Abschnitt soll nur gezeigt wer­
den, daß selbst unabhängig von diesen pOlitischen Im­
plikationen die japanisChe Gesellschaftsstruktur för­
dernd für die Existenz der yakuza wirkt und so eine 
Bekämp,fung endgültig als kaum lösbare Aufgabe er­
scheinen läßt.' Es kommt nämlich nicht von ungefähr, 
daß die yakuza seit so langer Zeit immer wieder als 
Ansprecppartner von Seiten der sieh gesetzestreu defi­
nierenden Menschen in Anspruch genommen wird. Allein 
die Durchsetzungskraft kann es nicht sein, denn diese 
entstand immer erst als Folge einer 'weitestgehenden 
Akzeptanz, die der yakuza·entgegengebracht wurde und 
sie erst mächtig machte. 
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Der Japaner definiert sich nicht als Individuum, son­
dern als Gruppenmitglied. Die Gruppe mit ihren Geset­
zen'und Verhaltensanforderungen beansprucht grundsätz­
lich Vorrang vor jedem von außen kommenden Gebot. Dies 
gilt vor allem dann, wenn es sich um Gruppen handelt, 
die sich grundsätzlichen japanischen Werten wie Natio­
nalstOlz und Kaisertreue mit makoto (11) verpflichtet 
fühlen - was bei der yakuza ungeachtet ihrer stark ko­
reanisch-stämmigen Durchsetzung fraglos der Fall ist. 
Die gesetzeswidrigen Aktivitäten der yakuza sind daher 
auch aus der Sicht der unbeteiligten Bürger nicht so 
gravierend, weil und solange sich äie Mitglieder grup~ 
penkonform verhalten (12). ,Das fällt den Bürgern limso 
leichter, als auch sie die Geltungskraft der Gesetze 
nur als honne eher formell ak'zeptieren, im sicheren 
Wissen um die Andersartigkeit der Realität auf der 
Ebene von tatemae (13). Der Gesetzesverstoß, auch der 
auf strafrechtlichem Gebiet, wird daher sehr viel we­
niger kategorisch als bei uns mit Unwerturteilen be­
legt. 

Zwei weitere japanische Spezifika lassen Existenz und 
Aktivitäten der yakuza als' wenig störend erscheinen 
und tragen damit zu ihrer Integrierung in die Gesell­
sCha,ft bei. 

In Japan ist es üblich, zur Festigung von Beziehungen 
innerhalb wie außerhalb von Gruppen' Geschenke zu ma­
chen. Diese heute noch ungebrochene Übung hat ihren 
Ursprung in feudalen Traditionen. ~ehensnehmer hatten 
- neben ihren sonstigen Verpflichtungen - ihre Loyali­
tät gegenüber dem Lehensgeber durch Geschenke zu 
dokumen'tieren. Schon in der Vorshogunatszeit hatte 
siCh dieser Brauch auf fast alle Beziehungen er­
streckt, die als Unter-/überordnungsverhältnisse defi­
niert werden können. Noch heute wird daher in Japan 
rituell von unten nach oben geschenkt. Besondere Sub­
tilität erlangt diese Sitte dadurch, daß unter Gleich­
gestellten die Betonung der eigenen Nachrangigkeit als 
Zeichen besonderer HÖflichkeit ebenso .wiea1s Bestäti­
gung der tatsächlich bestehenden eigenen Vorrangigkeit 
gilt. Geschenke werden beständig gemacht; ganz beson-

,ders und unverzichtbar sind sie jedoch in den Zeiten 
der Geschenke, ochugen im Juli und oseibo im Dezember. 

Bei dieser Sachlage ist es schwer, höfliche Erfüllung 
sozialer Pflichten von Bestechung zu unterscheiden. 
Auch die Größe des Geschenks ist hierfür kein verläß-' 
licher Indikator, weil sie zunäChst einmal nur das 
Ausmaß der vom Schenkenden empfundenen Verbundenheit 
zum Beschenkten beschreibt. Ebenso selbstverständlich 
ist dabei die Erwartung, gleichgroße Gefühle beim Be­
schenkten auszulösen bzw. zu bestätigen, denn auch 
hier regiert gnadenlos das 'Prinzip des·hoon (14), wo­
nach jede Leistung genau und VOllständig zu entgelten 
ist. 
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In einem solchen Rahmen verschwimmt nicht nur die 
Grenze zwischen sozialer Pflichterfüllung rind Beste­
chung. Die Verbindungen zwischen pOlitikern und yakuza 
können hier auf der Basis eines gemeinsamen Nationa­
lismus als unverdächtig erscheinen. Vielmehr verliert 
sich der offensichtlich deliktische Charakter von 
SChutzgelderpressungen auch leicht, wenn man sie als 
Ergebenheitsadresse an den patriarchalistisch auftre­
tenden yakuza-Führer definiert, der sieh seinerseits 
dem Prinzip der Gegenseitigkeit des hoon ver.pflichtet 
sieht. Eine solche Siehtweise wird bestätigt durch 
tatsächliches Verhalten der örtlichen yakuza-Organi­
sationen b.zw. Teileinheiten. Spenden für Kindergärten, 
Spielplätze und ähnliches sind ebenso üblich wie 
selbstlose Einsätze der Bandenmitglieder bei Brandun­
glücken. Of,t noch vor Eintreffen der Feuerwehr er­
scheinen die in der Umgebung, residierenden yakuza-Leu­
te gekleidet mit einer Kimonojacke, die das Emblem ih­
rer Organisation trägt - sehr sorgfältig ausgewählte 
alte kanji w~rden'hierfür verwandt (15) -, und versu­
chen unter Mißachtung von Gefahren für Gesundheit und 
Leben Menschen zu retten und die AUSbreitung des Feu­
ers zu verhindern. Alte Männlichkeitsrituale in An­
knüpfung an idealisierte Samurai-Traditionen werden 
hier realisi~rt. Dies verfehlt die Wirkung niCht in 
einem Lande, in welchem aufgrund immer noch herrschen­
der Bauweisen mit leicht brennbaren Material'ien das 
Feuer eine der größten und realsten Alltagsgefahren 
darstellt. 

So gesehen unt'erscheiden sieh Zahlungen an die yakuza 
nur wenig von den sonst üblichen Geschenken an Mächti­
ge'. Die feudale Tradition dieses Brauchs tritt bei der 
yakuza freilich sehr viel deutlicher hervor als bei 
anderen Beschenkten, insbesondere weil hier zum Schen­
ken- aufgefordert wird. 

Das zweite Spezifikum' der japanisChen GeSel'lschaft, 
welches in unserem Zusammenhang besondere Bedeutung 
für das Verhältnis von POlizei .und yakuza hat, ist das 
geradezu grenzenlose Bedürfnis des Japaners nach zwi­
schenmenschlicher Harmonie (16). Es. ist äußerst 
schwierig, in Japan einen Konflikt als solchen zu be­
schreiben, eine rein sachliche Meinungsverschiedenheit 
klar auszusprechen oder gar.einen streitigen Diskurs 
zu führen. Allein schon' die japaniSChe Sprache ist, 
ohne groß beleidigend zu werden, niCht in der Lage, 
dergleichen klar darzustellen. Sie lebt mehr als unse­
re westlichen Sprachen von Andeutungen undassoziati~ 
ven Verknüpfungen. Dies ist im Übrigen einer der Grün­
de dafür, daß für Übersetzungen ins JapaniSChe sehr 
viel mehr Raum benötigt wird als, in der Originalfas­
sung einer westlichen Sprache. Jedes Konfliktspotenti­
al wird daher, zumindest der äUßeren Form nach, ge­
glättet, um harmonische Verhältnisse zu schaffen. Be­
sonders ausgeprägt ist dieses Streben nach äußerer 
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Harmonie innerhalb von Gruppen und im Verhältnis zu 
Repräsentanten staatlicher Gewalt. Letzteres hat seine 
Wurzeln in,der nihonistischen Haltung, die Kaiser­
treue, Nationalstolz und Ehrfurcht vor diesen Grundau­
toritäten an ',den Anfang eines individuellen und ge­
sellschaftlichen Verständnisses setzt. 

Das mag erklären, warum yakuza-Mitglieder e'inen so 
überaus höflichen und kooperativen Umgang mit' der 
POlizei pflegen, selbst wenn diese sie tatsächlich 
verfolgt. Ein festgenommener yakuza-Gangster läßt sich 
regelmäßig freundlich und weitgehend auf Gespräche mit 
der POlizei ein. Er begegnet pOlizisten mit Respekt 
und gesteht Taten, wenn der Informationsstand des 
POlizeibeamten - ,ohne Rücksicht auf die prozessuale 
Verwertbarkeit - eine Täterschaft nahelegt. Ja, er 
entschuldigt sich. beim Beamten für die Tat und die Ar­
beit, welche ihm dadurch entSteht. Als US-amerikani­
sche FBI-Leute auf Hawaii das erste Mal .mit yakuza­
Gangstern zu tun hatten, fühlten, sie sich durch deren 
höfliches Entgegenkommen nach der Festnahme auf beson­
ders üble Weise veralbert, bis sie lernen mußten, daß 
keinerlei Zynismus. oder Boshaftigkeit im Spiel war. 
(17 ) 

Der Umgang von yakuza und POlizei miteinander läßt Zü­
ge eines Samurai-Spiels erkennen. Die Parteien sind an 
unterschiedliche (Feudal-)Herren mit entgegengesetzen 
Interessen gebunden. Ihre jeweiligen, Interessen setzen 
sie aber nach den gleichen Regeln durch. Man begegnet 
einander daher mit Respekt, auch wenn man einander be­
kämpft. 

Das erklärt nicht nur die HÖflichkeit im beiderseiti­
gen Umgang, sondern auch die relativ bescheidenen Er­
folge der Polizei, denn bei einem solchen Verständnis 
geht das moralische Primat der Deliktsbekämpfung vor 
äemVerbrechen verloren. Der organisierte Verbrecher 
erscheint als gleichwertig', seine kriminellen Aktivi­
täten sind nurmehr Ausdrucksformen anderer Interessen. 
ES geht nicht mehr'um den Kampf des Guten gegen das 
Böse, sondern nur noch 'um die Durchsetzung von Macht­
ansprüchen. uncerschiedlicher Gruppen. Unter djesen Um­
ständen, ist es kaum mehr verwunderlich, wenn man zur 
Kenn~nis nehmen muß, daß die yakuza-Gruppen nicht viel 
anders als normale Unternehmen in der japaniSChen Ge­
sellschaft auftreten. Etwa 4.000 offizielle yakuza-Bü­
ros gibt es in ganz Japan (18). Die Firmen-schilder 
lassen keinen Zweifel daran, daß dort die yakuza resi­
diert. Größere solcher "Unternehmen" geben ihre Umsät­
ze' im Wirtschaftsteil d,er Zeitungen bekannt, haben ei­
gene PUblikationsorgane - man könnte sie FaChzeit­
schriften nennen ,-, in denen u. a. auch Berichte über 
verurteilte" einsitzende und aus dem Gefängnis t?ntlas­
sene Mitglieder 'viel Anteilnahme erregen und zelebrie­
ren mit Unterstützung der allgemeinen Medien personel-
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1e Wechsel im Vorstand. Es ist, unnötig zu betonen, daß 
aus Anlaß der Geschenksaisons im Juli und Dezember 
(ochugen, oseibo) auch die örtlichen Leiter der Poli­
zei voller Hochachtung bedacht und auch zuNeujahrs­
empfängen und ähnlichem offiziell eingeladen werden. 
'Wenng1eich sich in den letzten Jahren "erstmals eine 
gewisse" Zurückha1tl,lng der POlizei konstatieren läßt, 
werden a,uch heute noch solche Einladungen regelmäßig 
wahrgenommen. Die Geschäftswe,lt und nicht zuletzt Po­
litiker, vor allem der Regierungspartei und Parteien 
des rechten Spektrums, treffen sich bei diesen Einla­
dungen. 

3. Die Bekämpfung der'yakuza 

Die dargestellte Situation macht nicht nur verständ­
lich, warum die 'japanische POlizei so viele Informa­
tionen über die yakuza hat. Es wird auCh offenbar, daß 
bei einer derartigen Verflechtung von organisiertem 
Verbrechen mit allen Schichten der Gesellschaft eine 
erfolgreiche Bekämpfung ,sehr viel mehr als bloßer 
Po1izeiarbei,t bedarf. Ansätze hierfür sind in 1etzt'er 
Zeit zu erkennen. 

Am wichtigsten ,ist es, die Einbettung'der yakuza in 
die Gesellschaft zu stören, denn 'keine Gruppierung, 
die weites,tgehende Akz,eptanz in der Bevölkerung fin­
det, wird,je durch staatliche Gewalt auch nur wirksam 
kontrolliert werden können. Das sieht auch die japani­
sche POlizei. Bereits 1978 wird als vorrangiges Ziel 
im Kampf gegen die yakuza angegeben, der Bevölkerung 
zu vermitteln, daß es sich bei verbrecl1erbarlden um' 
Feinde der Gesellschaft handelt (19). Mittlerweile be­
ginnt sich diese Erkenntnis durchzusetzen, und zwar 
nicht so. sehr wegen der staatlichen AUfklärung als 
vielmehr aufgrund der Tätigkeit;; deryakuza selbst. 

Bis zu Beginn der 80er Jahre. konnte man ziemliCh si­
cher sein, als unbeteiligter Bürger nicht in gewalttä­
tige Auseinandersetzungen der Banden mit hineingezogen 
zu werden. In der yakuza wurde die· Regel, Bürger bei 
Kämpfen unbedingt unbehelligt zu lassen, weitestgehend 
befolgt (20). De Vos/Mizushima berichteten 1967, daß 

'beim' TAT-Test Japanische Bandenmitglieder ihre Gewalt­
phantasien nur, in Verbindung mit anderen Verbrechern 
hatten; dies stand im Gegensatz zu US-amerikanischen 
Gangstern, deren Gewaltphantasie sich uberwiegend ge­
gen unspezifische Dritte richtete (21). Heute gilt das 
offenbar nicht mehr in ,dieser Strenge. Schießereien in 
Rot'lichtbezirken hinterlassen mitunter neben Gangstern 
auch harmlose Passanten als Opfer . . , 

Die Moral der neuen yakuza ist sogar so weit gesunken, 
daß vereinzelt POlizeibeamte im Dienst von yakuza-Mit­
gliedern angegriffen werden bzw. sie sich der Fe~tnah-
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me durch bewaffnete Gegenwehr zu entziehen suchen 
(22). Das irritiert POlizei wie Bevölkerung in Japan 
gleichermaßen und all dies diskreditiert die, yakuza in 
den Augen der Bevölkerung. 

Mehr noch trägt dazu jedoch die Erweiterung des Betä­
tigungsfeldes der yakuza be,i. Die yakuza beschränkt 
sieh längst ,nicht mehr auf ihre angestammten Erwerbs­
quellen. Vor allem die Schutzgelderpressung ist nicht 
mehr auf die Rotlichtbezirke beschränkt. Es gibt initt­
le'rweile kaum mehr eine geschäftliche Transaktion von 
Bedeutung, bei der die yakuza 'nicht mi,tkassiert. Seien 
es Grundstückskäufe, ,Geschäftseröffnungen oder Auto­
käufe: ist ein yakuza in der Nähe,' der davon erfährt, 
so wird er einen Anteil fordern: sehr höflich in der 
Form und ohne Drohung, die auch gar nicht nötig ist. 
Auch die Werbung für eine Hilfestellung der yakuza in 
Zivilrechtsangelegenheiten wird immer aggressiver, so 
daß sich viele Bürger diesen "Angeboten" niCht zu ent­
ziehen vermögen. Auf diese Weise werden 'eine Menge 
harmloser Bürger zu kostspieligen yakuza":"Kontakten ge­
zwungen, ohne daß sie von sich a,us den Dunstkreis der 
Organisierten betreten hätten. Solche Erfahrungen ma­
chen den Betroffenen und ihrem gesellschaftlichen Um­
kreis sehr schnell klar, wer oder was 'die yakuza'in 
Wirklichkeit ist. 

Firmen machen auch außerhalb der Tätigkeit der sokaya 
vermehrt ungewollte BekanntsChaft mit der yakuza. Das 
gesamte Transportgewerbe, allen voran,das in den ffä­
fen, ist fest in den Händen der yakuza. Die yamaguchi 
gumi kontrolliert sämtlich~ Häfen. Ohne sie wird kein 
Schiff be- oder entladen. Grundstücksmakler zahlen bei 
fast jedem GeSChäft mit an die yakuza. Das Baugewerbe 
wird ebenso von ihr bestimmt. Selbst im B~nkgewerbe 
hält die yakuza erfolgreich die Hand auf. 

Die POlizei nutzt die wachsende Besorgnis der Bevölke­
rung und unterstützt auf loka1e,r und präfektura1er 
Ebene die Schaffung von Organisationen zum SChutze vor 
yakuza-Aktivitäten. So gibt es seit 1976 Unternehmer­
organisationen zur, Abwehr von yakuza-Forderungen und 
Verhinderung der Einstellung von yakuza-Mitgliedern. 
Die POlizei liefert die erforderlichen informationen 
bzgl. der yakuza-Identität und ermöglicht diskretes 
Vorgehen bei Schutzgelderpressungen. Alle größeren 
POlizeistationen haben eine Beratungsstelle für yaku­
za-Opfer. Die Rechtsanwaltskammern kooperieren hier 
stark. ' 

Es gibt seit etwa 3 Jahren in 4 Präfekturen Stiftun­
gen, die hauptsächlich aus Staatsmitteln finanziert 
sind. (23) Ihr Ziel ist es, 'die Bevölkerung zu ermuti­
gen, siCh gegen die yakuza zu wehren. Verwaltung und 
Geschäftsführung dieser Stiftungen werden regelmäßig 
durch die pOlizei am Sitz des Leiters der Präfektur 
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geleistet. Die Mittel werden für AufklärungskampagIlen 
sowie für Entschädigungen wegen Schä'den aus Racheakten 
der yakuza eingesetzt 0 Darüber hinaus versucht die 
POlizei aus eigener Kraft, gesonderte Schutztruppen 
für die Bürger aufzustellen, welche sich'den Forderun­
gen der yakuza verweigern oder als Zeugen aussagebe­
reit sind. Hier sind die Grenzen freilich durch kapa-
zitäre Engpässe vorgegeben. . 

Die von uns besuchte'Stiftung in der nahe TOkio gele­
genen Chiba-Präfektur kann für die übrigen Stiftungen 
stellvertretend gelten. Sie hat ein Stiftungsvermögen 
von ca. 7 Millionen DM bei einem Jahresetat von etwa 
500.000 DM. Die Telefonnummer der Stiftung, die 24 
Stunden am Tag zu erreichen ist" liest sich yakuzaze­
ro, was sowohl 8930 wie auch "Kampf der yakuza" heißt. 
(24) , 

schließiich sind noch die ebenfalls von der POlizei 
unterstützten Versuche erwähnenswert, die mit Hilfe 
von Zivilgerichtsverfahren die Entfernung von yakuza­
Büros anstreben. Immerhin hatten' im Jahre 1988 Bürger 
in 253 Fällen Erfolg und konnten ein Verbot der be­
troffenen yakuza-Niederlassungen als offizielle Büro­
adresse durchsetzen. So erfreulich diese Ergebnisse im 
Einzelfall auch sind, so zeigen sie doch auf der ande­
ren Seite sehr eindrucksvoll, mit welch grundsätzli­
chen Prob1'emen, die dem Strafrecht weit vorgelagert 
sind, die Bekämpfung des organisierten Verbrechens in 
Japan konfrontiert ist. 

4. Zusammenfassung 

Das Phänomen des organisierten Verbrechens in Japan 
durChdringt die gesamte Gesellschaft. 

Große Teile 'der BeVÖlkerung zahlen an die yakuza 
eine Art Steuer, um unbehelligt zu bleiben. 

Gewalt wird durch die yakuza vorwiegend intern bei 
Rivalitätskämpfen u. ä. ausgeübt. Unbeteiligte Bür­
ger, auch die erpreßten, werden äußerst selten Op-
fer von Gewalttaten der yakuza. . 
Ausnahmen hiervon bestehen nur, wenn yakuza-Leute 
als Ordnungspersonal bei Versammlungen oder Demon-, 
strationen eingesetzt werden. Dies geschieht aller­
dings meist im Auftrag rechtstreuer Bürger, 'seien 
sie GeSChäftsleute oder POlitiker. . 
Die im Vergleich zu anderen 'Industrienationen ex­
trem niedrige Nrimina1itätsbe1astung Japans mUß im 
Lichte der allgegenwärtigen yakuza-Aktivitäten n~u 
interpretiert werden. 

Die Bekämpfung des organisierten Verbrech,ens in Ja­
pan erfordert als Voraussetzung für eine erfolgrei-
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che Repression massive Korrekturen in der,psycho­
sozialen Struktur der Gesellschaft. 

Umgekehrt bedeutet dies" daß ein Export dieser Form 
des organisierten Verbrechens bestenfalls im engen 
Rahmen 1andsmannschaft1icher Exklaven im Ausland 
mög1iclJ. ist.' 

Für die Situation in Deutschland und Europa kann 
n.ieraus folgendes abgeleitet werden: Ein' Übergrei­
fen regionaler Formen organisierter Kriminalität 
auf weitere Gebiete oder Länder setzt vergleichbare 
psyCho-sozia1e Gesellschaftsstrukturen voraus. Sind 
diese nicht vorhanden, können ,RUdimente organisier­
ter Kriminalität siCh in landsmannschaftlichen Ex­
klaven ausdehnen. E1ne SozialpOlitik der europä­
ischen Länder, welche Integration und Assimilation 
fördert, ist die wi.rksamste Präven'tion gegenÜber 
Expansionsversuchen des organisierten Verbrechens 
und Voraussetzung einer erfo1gr~ichen Repressio~. 
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ORGANISIERTE KRIMINALITÄT IN DER UdSSR. 
ERScHEINUNGSFORMEN UND BEKÄMPFUNGSKONZIWTE 

Alexandr Iwanowitsch Gurow 

1., Zur geschicht~ichen Seite des Themas 

Das Problem der Organisierten Kriminalität in der 
UdSSR wurde Offiziell durch den größten T~il der Wis~ 
senschaftler'und Kriminolo'gen im' Zeitraum 1987,- 1988 

'erkannt, auf staatlicher ,Ebene zu Ende des Jahres 
1989. Zu diesem Zeitpunkt, nämlich wurde der BeSChluß, 
des II. Kongresses der Volksdeputierten der UdSSR 
"Über die verstärkte Bekämpfung der Organisi~rten Kri-
mirialität"verabschiedet. 

Das bedeutet jedoch nicht; daß es in den vorangegange­
nen Jahren keine Organisierte Kriminalität gegeben und 
keiner der Wissenschaftler und Praktiker etwas über' 
sie gewußt hätte. ' 

,Was die praktiker angeht, so ,waren sie ja mit ihr 
ständig konfrontiert, verspürten die qualitativen Ver­
änderungen der Kriminalität insgesamt und die der Or­
ganisierten im einzelnen'. Leider konnten sie' dieser 
ErSCheinung ,keine' richtige JuristiSChe EinSChätzung 
geben, obwohl :ihre Terminologie,reich war an, solchen 
Begriffen wie "Schrecklichkeit' der Verbrecher", 
"S~härfe", "Konsolidierung", "Bestechung von ~eamten" 
usw. 

Die Wissenschaftler ihrerseits befanden sich in einer 
etwas komplizierten Situation. Nachdem, sie im Jahre" 
'1981 begannen, den Charakter der Tätigkeit organisier~ 
ter Gruppen von Betrügern, Plünderern, Personen, die 
Raubüberfälle begingen, staatliChes Eigentum entwende-:-' 
, ten, zu untersuchen, und mi t ErSCheinungen wi e einer 
präz1.s'en Hierarchie dieser Gruppen, informellen Geset­
'zen der Gruppen, Abgrenzung' der Einflußsphären,Ver­
quickung mit Angestellten des Apparates der Staats­
macht und der Verwaltung konfrontiert wurden, kamen 
sie zu'der ,Schlußfolgerung, daß es im LandeMerkmale 
einer Organisierten Kriminalität geben mußte. Aller­
dings hatte die kleine Gruppe der Kriminologen keine 
MögliChkeiten, 'mit ihrer Meinung in die Seiten der ju- , 
ristischen FaChliteratur zu kommen oder sie auf Konfe-

, renzen zu vertreten , (obwohl es solche Versuche gab). . 
Und das ist auch verstän.dlich. Herrschte doch im Lande 
der offi'zielle StandpUnkt vor, daß in der UdSSR die 
Organisierte Kriminalität ausgerottet sei und es auch 
~einerle~ sozialökonomische Bedingungen fQr sie gebe. 
Erst unter den Verhältnissen der radikalen Umgestal­
tung der Gesellschaft~ verbunden mit Glasnost und De-
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mOkrati,sierung, wurde diese Problemstellung 'möglich .. 
Leider 'wurde somit Zeit versäumt und die Rechtspflege­
organe,blieben in bedeutendem Maße hinter den Entwick~ 
lungsprozessen der Organisierten Kriminal.ität zurück. 

Wenn man an die Erscheinung der Organisierten Krimina­
lität über die Vorstellung stabiler Gruppen (Banden) 
von Kriminellen mit der ihnen eigenen Hierarchie, Pla­
nung der Straftat,en, b,estimmtengruppeninternen Normen 
zwischenmenschlicher Beziehungen, herangeht, so kann 
man zu der Schlußfolgerung gelangen, daß diese Art von 

,Kriminalität bereits seit uralten Zeiten existiert. 

So gab es z. B.' im' zaristischen Rußland . Gruppen von 
Pferdedieben, die b.is zu dreihund,ert Mann zählten. Sie 
hatten ihre .Dörfer, wo sie 'die Pferde umfärbten und 
Verbindungen zur POlizei unterhielten.' Aber das war~n 
doch Einzelfälle, es handelte sich um'kein System. 
Vielleicht waren sie für jene Zeiten sogar so etwas 
wie Verbrecher. So kann man auch an die dreißiger, 
vierziger und fünfziger Jahre herangehen. Bestenfalls. 
könnte man von professioneller Kriminalität und eini­
gen Elementen Organisierter Krimi~alität' sprechen . 

. Zugleich darf 'man niCht außer acht lassen, daß unter' 
den harten Bedingungen des,st'alinistischen, totalitä­
ren Staates kaum eine Möglichkeit für die Entstehung 
und, erst reclit lärigere Existenz krimineller Organisa:.... 
tionenbestand. Davon zeugen auch die Erfahrungen an­
derer Länder. 

Jedoch nehmen einige WissenschaftJer und sogar auch 
Praktiker an, daß es immer in der UdSSR eine Organi­
sierte,Kriminalität gegebell haben muß. Ich teile die­
sen Standpunkt nicht, da die Organisierte ,Kriminalität 
ih·re' spezifischen Ursachen hat; sie unterscheidet sich 
als Erscheinung'durch den, relativen Massencharakter 
und hat ganz bestimmte, ihr eigene Merkmale. 

2. Die Voraussetzungen für das Entstehen der Organi­
sierten Kriminalität, 

In jedem Land, wo heute Organisierte Kriminalität 
festgestellt wird, hatte der Prozeß ihrer Entstehung 
und EntwiCklung eigene Besonderheiten; er ist jedoch 
aUch mit allgemeinen Gesetzmäßigkeiten verbunden. 

In der UdSSR vollzog sich die EntwiCklung krimineller 
Clans unter dem Einfluß einer ganzen, Reihe sozialer, 
ökonomischer und rechtlicher Faktoren. Aber bevor sie' 
zU,wirken begannen, wurde ,für sie eine feste krimino­
gene Basis geschaffen. In der Anfangszeit, nach Verab­
schiedung der neuen Strafgesetzgebung (im Jahre 1960).,. 
wurden im Lande 24 Millionen Menschen verurteilt, von 
denen ein Drittel den Weg der RÜCkfallkriminalität 
einschlug. Die gesamte Kriminalität stieg auf das 

132 



2,5fache und in ihrer weiteren EntwiCklung überholte 
sie das Tempo der Entwicklung des Bevölkerungszuwach-. 
ses. Auch hierbei handelt es sieh· nur um die Al1.gaben 
der offiziellen Statistik. Der Eisberg der Kriminali­
tät, die sich hinter dem Terminus Latenz verpirgt, ist 
überhaupt nicht meßbar. Somit hatten wir ständig ein 
stabiles ,und recht bedeutendes Kontingent an Be­
rufiJverbrechern (Diebstahls-, Bet~ugs-, Raub- und De­
visendelikte), die auf der Grundlage ihrer kriminellen 
Handlungen lebten .. Aber sie bildeten nicht die Basis 
der Organis.ierten Kriminalität. Sie katalysierten nur 
einige kriminogene Prozesse. 

Die Prozesse· ihrerseits bestanden in folgendem: ·Mitte 
der sechzfger Jahre zeichneten sieh ganz deutlich 
ernsthafte Probleme in der Wirtschaft ab. rrgendwie 
wurden das Vorzeigen von Paradebeispielen und,Verant­
wortungslosigkeit zur Norm, eine Kontrolle über das 
Maß der. Arbeit' und der Konsumtion blieb aus. Infolge­
dessen kam es zu großen und größten Entwendungen 
staatlichen Eigentums. Es entwickelten sich Gruppen, 
die in ihren Händen gesetzeswidrig gewaltige Geldsum­
men und wertgegens'tände konzentrierten und diese in 
die illegale Produktion investierten. Auf diese Weise 
wurde der kriminelle Teil der Schattenwirtschaft ge­
stärkt. Die entstehenden MUltimillionäre umgaben sieh 
mit Leibgarden und kampften um·Absatzmärkte,wobei sie 
Beamte bestachen und in den Staatsapparat eindrangen. 
Durch die Einbeziehung eines' immer größeren Kontin­
gents von Angestellten ,in ihre kriminellen Geschäfte 
macht·en sie bestimmte Zweige der VolkswIrtschaft zu 
ihren Einflußsphären, zu ständigen und unerschöpfli­
chen Quellen von Existenzmitteln . . Das trat besonders' 
im Handel oder in der Baumwol lprodukt i on auf. Es kam 
zu einer'Art spontaner und kriminell organisierter Um­
verteilung des lJationaleinkommens. 

Seit dieser Periode setzt sich in der kriminellen Un­
terwelt eine neue Kategorie .von Straftätern dauerhaft 
fest - die sogenannten Leute der "Zunft". Mit dem Z.iel 
der Erweiterung ihrer illegalen GeSChäfte und im Zu­
sammenhang mit der entstehenden Konkurrenz begannen 
sie sich nach den objekti.ven, Gesetzen der Ökonomie in 
Vereinigung zu sammeln und mit Hi lfe eines. ·ganzes Sy­
stems von Korruption und anderen gesetzwidrigen Mit­
teln den nötigen Schutz vor der sozialen Kontrolle 
aufzubauen. Es entstanden kriminelle Strukturen, die 
sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung 
wirken. Auf diese Weise entstand die Organisierte Kri­
minal i tät ,in der UdSSR in der Form von Clans verschi e­
dener Arten von Betrügern und Jobbern im BereiCh der 
Ökonomle. Dort konnte jedoch die EntwiCklung nicht 
stehenbleiben. Da ein ausreichend starkes Berufsver­
brechertum existierte, entstand eine Art zweiter Um­
verteilung staatliCher Mittel. Die traditionellen' Be­
rufsverbrecher und Rückfalltäter orientierten sich un-
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1;er diesen Bedingungen um und begannen jene zu bes1;eh­
+en und zu berauben, die selbs1; von Geraubtem lebten. 
Es begann, wie sich ein Anführer einer kriminellen Or­
ganisation ausdrückte, die "Expropriatj.on ,des Expro­
priierten". Abrupt wuChsen verschiedene Arten spiele­
rischen Betrugs, Diebstahlsdelikte, Raubdelikte, Ent­
führungen an und es beganndfe-En1;wlcklung der Sc.hutz­
gelderpressung. 

'Un1;er den Beru:(sverbrechern' kam eine Art unge~rönter 
Könige auf~ Sie teil1;en sieh das Terri1;orium und die 
Einflußsphären, bel eg1; en die GesGhäftemacher der 
SChattenwirtschaftmit Abgaben. Das al,les führte all-, 
mählic~ zum Zusammenwachsen dißser mit denAnführern 
der kriminellen Gruppen. Dem gingen spezielle organi­
satorische Maßnahmen voraus. So wurden Verträge auf 
Zusammenkünf1;en von ~führernder kriminellen Unter­
welt bestä1;igt, an denen auch' Vertre1;er der Wir1;­
schaftskr;iminalit'ät' teilnahmen. Die einen verpflichte­
ten sich, zehn bis fünfzehn Prozent der Gesamtsumme 
der rechtswidrigen Einnahmen zu 'zahLen, die anderen 
garantierten ihnen ihre Sicherheit. Im weiteren 
sc~ütz1;en die Pro1;ektioni$1;en die Geschäf1;emacheraus 
der Wirtschaf1;, halfen ihnen beim Absa1;z 'der Produk-
1;ion und bei der Abrechnung mJ1; den Konkurren1;en. (So 
wurde'z. B. auf Weisung des' S1;raf1;ä1;ers R. durch Mi1;-' 
gl'ieder einer Gruppe'aus Taschkei11; für dreißig1;ausend 
Rubel ein anderer Geschäftemacher getö1;et,.) 

Somit ergib1; sieh" ~aß im Unterschied zu qer ,Organi­
sierten Kriminalität in einer Reihe westlicher Länder, 

,die sich' auf der' Grundlage verbotener Arten von 
Dienstleistungen entwickelte, - Prostitution; Glücks­
spiele, Beschaffung von Narkotika - unsere Organisier-
te Kriminalität sieh im Bereich der Ökonomie formier­
te. Im weiteren wurden die Interessen dieses illegalen 
Business mit den Interessen' der tradi'tionellen krimi­
nellen Elemente verflochten. Hinzu kamen auch weitere 
Merkmale" die von der neuen Qualität der' Kriminalität 
zeugen 'wie Korruption',' hoher technischer Ausstattungs­
grad der Gruppen, Prostitution, SChutzgelderpressungen 
(insgesamt 20) und anderes. ' 

3. Der Begriff 'der Organisierten Kriminali'tä't 

Bekanntlich haben ja die Kriminologeil keine einheitli~ 
ehe Definition der Organisierten Kriminalität gegeben. 
Und das ist wohl auch kaum mögliCh. Zugleich ändert 

"sieh das Wesen d-iese,s Phänomens nichtmit,'di.esem oder 
,jenem 'sozialen system. Da ,die Kriminalit'ät insgesamt 
die internationalen Prozesse ihrer EntwiCklung wider­
spiegelt, kann man sChwerlich eine neue und' eindeutige 
Definition der Organisierten Kriminalität in der UdSSR 
fordern. Ich werde lediglich auf der Grundlage von Un­
tersuchungen, der praktischen Erfahrungen und 'einiger, 
Besonderhei ten der zu untersuchenden ErSCheinung 'in 
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unserem Land 'die Definition wiederzugeben, die durch 
eine bedeutende Gruppe gleichgesinnter Wissenschaftler 
unterstützt wi~d., 

Unter Organisierter Kriminalität verstehen wir ein re­
lativ massenhaftes Funktionieren stabiler, 'gesteuerter 

'Vereinigungen,Krimineller, die sich mit Straftaten im 
Sinne eines Geschäfts (Busines$) befassen und ein Sy­
,stem des Schutzes vor der sozialen Kontrolle mittels 
Korruption schaffen. 

Aus dieser Definition gehen drei Hauptmerkmale hervor: 

- Erstens das'Vorhandensein krimineller Vereinigungen 
von Personen zum Zwecke der systematischen Begehung 
strafbarer Handlungen. 
In den Gruppen dieser Art ist eine ausreichend aus~ 
geprägte HierarChie und str~ffe Disziplin ',zu beob­
achten. Die Macht ist in den Händen einer oder meh­
rerer Führer konzentriert, die Zahl' der Mitglieder 
bewegt sich zwischen fünf und einigen Hundert, und 
sogar noch mehr Menschen. Natürlich sind die Gruppen 
bezüglich 'des' Niveaus der Organisation, 'Struktur und, 
kriminellen Tätigkeit nicht adäquat. 

- Zweitens das ökonomische Merkmal. Vom Wesen her geht 
es um die Organisiertheit, denn' hier verfolgt das 
'syste~atische verstoßen' gegen das Gesetz ~in Haupt­
ziel: die BereiCherung. Nicht z~fällig wurden alle 
von uns untersuchten,Gruppen zum Zwecke der ständi­
gen Begehung strafbarer Handlungen'auf berUfsmäßige 
Weise und des Erhalts gewaltiger Einnahmen gebild.et. 
Nicht zufällig betrug der materi'elle Schaden, der 
staatlichen Organisationen und einzelnen Bürgern 
durch eine kriminelle Gruppe des sogenannten allge­
meinen kriminellen ProfiLs (Diebstahls- und,Betrugs­
delikte) zugefügt wurde, durchschnittlich zwanzig­
tausend Rubel. ' Nahezu die, Hälfte der 'untersuchten 
Gruppen bei der Entwe~dung staatlichen Eigentums 
verfügte 'jeweilS über mehr als einhunderttausend Ru­
bel. Oftmals ,stießen wir auch 'auf "Millionärsgrup­
pen". Bes'onders die kriminellen Einnahmen vergrößer­
ten sich in der letzt'en . Zei,t,' was in Verbindung mit 
der Entwicklung gemel.nsamer Betriebe, in die die Ma­
·fiosi gelangen, zu sehen ist. 

Da es bis heute bei 'uns keine Marktwirtschaft gibt, 
ist man nicht in dei' Lage, die gewaltigen Summen 
dieser Gelder' legal i'n Umlauf ZUbringen 'und mit ih-"­
nen, Fabriken oder 'Betriebe zu kaufen. Das Geld 
spielt hier eine doppelte Rolle. Ein bedeutender 
Teil wird für di'e Korrumpierung von Beamten verwen­
det. Ein anderer Teil des Geldes wird für, die Repro­
duktion der kriminellen Tätigkeit nach der bekannten 
Formel "Geld - Ware- Geld" aufgewendet.. Hierbei 
spielen einige Genossenschaften, von der Sache her 
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legale Formen, bei der Verschleierung krimineller 
Handlungen, eine bedeutsame Rolle. In ihnen findet 
das Waschen des geraubten Geldes' statt. In einer 

'Reihe krimineller Vereinigungen existieren gemeinsa­
me finanzielle Fonds. 

- Drittes Merkmal ist die Korruption. Im Unterschied 
zu einer Reihe von Wissenschaftlern behaupte ich, 
und das' ist von der, Praxis belegt, daß die Korrup­
tion,eines der Hauptmerkmale der Organisierten Kri­
minalität ist, 'wenn man letztere als soziale Er­
sCheinung bet'rachtet. Deshalb sollte man die Korrup­
tion' von' der gewöhnlichen Bestechung unterscheiden, 
da sie lediglich Mitte'l, zum Zweck ist, damit ein 
Angestellter der, Behörden oder der Verwaltung be­
ginnt', im Dienste zwel.er Herren zu stehen, seines 
offiziellen und der kriminellen Organisation. 

In diesem Zusammenhang verstehen wir unter Korruption 
ein System bestimmter Beziehungen, die auf rechtswid-

, rigen Abmachungen von Beamten, zum Schaden staatlicher 
und gesellschaftlicher In,teressen begründet sind. De­
ren Mo.tive können unterschiedlich sein. ,Hieraus erge­
ben sieh auch die verschiedenen Formender Korruption. 
Eine Analyse der gerichtlichen Praxis und' gesell­
schaftspolitischenBewertungen dieses, Phänomens in un­
serem, 'Lande ermöglich,t seine Unterteilung in drei 
Hauptformen: 

Die ers'te Form ,wird in den Massenmedien als politische 
Korruption bezeichn'et. Hier geraten, die Angestellten 
des Macht apparat es in Widerspruch zu denMoralnormen 
und zum Gesetz nicht wegen äes ,Erhalts von Beste­
chungsgeldern, sondern aufgrund verwandtschaftlicher 
Beziehungen und der Vetternwirtschaft. SOlche Fakten 
wurden z. B. in Regionen aufgedeckt, wo Familienbezie­
hungen .eine bestimmte Rolle spielen und: die Normen des 
Gewohnheitsrechts gelten. 

Die zweite,Form istmit rein krimineller Tätigkeit 
verbunden und basiert auf der Korruption von Beamten, 
die diese oder jene Leistungen für das Entgelt zu er­
bringen haben. 

Die dritte Form der Herstellung ungesetzlicher Bezie­
hungen setzt das zielgerichtete Hineinziehen entspre­
chender Kategorien von Beamten in die kriminelle Tä~ 
tigkeit zum Zwecke der. Schaf,fungeines besonders be­
günstigenden Regimes voraus. Diese' Form ist auf das 
'engste mit der Organisierten Kriminalität, verbunden 
und ermöglicpt oftmals neben der Korrumpierung der B,e­
amten auch deren Erpressung. 

Die korrumpierten Beamten decken, die Straftäter, ver'­
sorgen sie mit Dokumenten, Informationen, erpressen 
eh,rliche Mitarbeiter, die die kri;minellen Gruppier:r;m-
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gen entlarven wollen und verraten, die, ,Interessen des' 
Volkes. Nach' stJ9hprobenartigen Untersuchungen wurde 
festgestellt, daß fast ein Drittel der kriminellen 
Clans kor~umpierende'Kontaktezu den unterschiedlich­
sten Bereichen unterhielten. Bezügli~h ,großer krimi­
neller Gruppierungen, die im Bereich der Wirtschaft 
handelten, ist ft;Jstzuhalten, daß jede von, ihnen Ver­
bindungen, in den Staatsapparat hinein unterhielt. 

4. Geographie und Ebenen der Organisierten Kriminali­
tät 

Die Organisierte Kriminalität bietet in unserem Lande 
Lande, wie auch" in anderen Ländern, ein regional un­
terschiedlichesBild. Das ist VÖlljg normal; hängt 
doch ihre Entwicklung von einer ganzen Reihe ökono­
mischer, sozialer und sogar ethnischer Besonderheiten 
ab. Die Organisierte Kriminalität ist bei uns beson­
ders in den südlichen Regionen 'des Landes und in den 
Ballungszentren (Moskau, Leningrad, 'Lwow u. a.) ausge­
prägt. Es sind aber. auch schon gewisse Tendenzen in 
einigen Städten auf Gebiets- und Provinzebene festzu­
stellen. In den Städten schwankt der Anteil,. der Orga­
nisierten Kriminalität an der Gesamtzahl der. aufge­
decktenGruppen zwischen fünf und fünfundzwanzig Pro­
zent. z'um besseren Verständnis unt,erscheiden wir drei 
Ebenen in der Entwicklung der Organisierten Kriminali-
tät. ' 
Erstens ,geht es um die Bildung .stabiler organisierter 
Gruppen. Ihr Bestand schwankt zwischen,fünf und zwan~ 

'zigPersonen. Das ist sozus,agen die erste, primitive 
Stufe der Organisierten Kriminalität. Solche gefährli­
chen Gruppen betreiben die Entwendung sozialistischen, 
Eigentums, sonstige Diebstahlshandlungen, Erpressungen 
und Betrügereien. Zweitens beobachten wir die Ver­
flechtung mit Vertretern der Behörden, der Verwaltung, 
und der WirtSChaft und drittens die Herausbildung der 
sogenannten Netzstruktur der kriminellen Organisatio­
nen. Besonders letztere entspricht am meisten d~m her­
kömmlichen Verständnis von der Mafia. Eine solche Ver­
e~n~gung stellt eine Art 'funktionell-hierarchische 
Struktur dar. In ihr gibt es ,gelenkte und lenkende 

'Blöcke, eine eigene Aufklärung und Abwehr, ein Finanz­
o.rganund andere Untergruppen. Kurz gesagt, es geht um 
Organisationen, die über ,zwei oder mehr Stufen der 
Leitung verfügen. 

Häufig gibt es viele Diskussionen darum, wie eine or­
ganisierte Gruppe von einer kriminellen Organisation 
zu unterscheiden ist. Die Unterscheidung ist,einfach. 
Spezialisten der Bundesrepublik Deutschland z. B. ver­
stehen 'unter der Organisation eben die vereinigung mit 
einer mehrgliedrigen Kette der Leitung. Das 'ist zu un­
terstützen. Ich beschreibe Ihnen jetzt das Modell ei­
nervon uns entlarvten kriminellen Organisation. Sie 
wurd~ von einem "Rat" geleitet, zu dem fünf Männer ge-
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hörten. vi.er von ihnen waren sozusagen Stellvertreter 
des Bosses. Weiterhin gab es im'Jargon einen sogenann­
ten "Bruderkreis" oder "kleinen R'at". Er umfaßte meh­
rere Dutzend 'Personen. Ihnen wurden die Anführer kon­
kreter·krimine11.er Gruppen zugeordnet, die dieschmut­
zige Arbeit, das heißt die Begehung der Straftaten, zu 
erledigen hatten. Wenn man die Kette der Untergliede­
rungen weiter verfolgt, kann man auch eine spezifische 
Graduierung in den autonomen . Gruppen se1bßt feststel­
'len. Di'e Merkmale 'dieser Art "Cosa nost,ra", widerspre­
,ehen nicht dem, was seinerzeit durch den amerikani-, 
sehen' Krimino10ge,n R. C.aldwe11 'erarbeitet wurde, son­
dern e'rg~zen es noch. 

Die kriminelle Tätigkeit solcher vereinigungen ist 
recht vielschichtig. Sie geht von Entwendungen staat~ 
lichen Eigentums bis hin zu Raubüberfällen, Dieb-
'stahlshandlungen, betrügerischen Operationen iZsw. In 
den letzten Jahren ist z. B. auch eine immer 'größere 
spezia'lisierung festzustellen. So ,auf· .8chut;:.zge1der­
pressung; KontrOlle der Prostitution und von G1ücks-

.spielen, Rauschgifthandel bzw. Absatz von 'Rauschmit­
teln. SOlche Arten .von Vereinigungensind'n;icht stati­
stiSCh. Ihre' Bedürfniss'e wachsen, und das, führt zur 
VerSChärfung des Kampfes zwischen ihnen, in dessen Er­
gebnis k1~inere Gruppierung~n von größeren unterdrückt 
r,verden. 

In den Formationen des organisierten Typs entstand das, 
Bedürfnis auch riach Kadern eines neuen Typs, die nicbt 
nur die geset,zlichen Vorschriften, , sondern auch die 
WirtSChaft und das Recht kennen und über teChniSChe 
Kenntnisse verfügen. So benötigte die Gruppe D. auf­
grund d(E!r,Komp1iziertheit bei Die.bstäh1enaus Kirchen, 

,im Moskauer, 'Gebiet eine spez'ie11 entwickelte Hebewinde 
mit einer Verstärkung von, 24 Tonnen, um die Gitter an' 
den Fenstern auseinanderzubiegenund DäCher zu durch~ 
stoßen. 

Auf diese Art und Weise wi-rd die traditionelle krimi­
nelle Unterwelt durch die Kategorie 'der Angestellten 
aufgefüllt. In, den von uns untersuchten Gruppen; die 
sich mit Raubüberfällen, Diebstah1$hand1ung,en ; und Er­
pressung beschäftigen, betrug ihr ,Anteil 26 Prozent. 
In den Gruppen, die sich'mit Verschwendung beschäfti­
gen, ist dieser' Anteil zweimal' so hoch. Hier wird die 
Tatsache des Aufkommens d'er "Weiße-Kragen-Krimina1i­
,tät" und "B1aus-Kragen-,..Krimina1ität",. die früher nur 
bürger1i.chen Ländern, zugerechnet wurde, ganz offenkun ...... 
dig. Allerdings wäre es falsch, die Rolle der Rück-: 
fal1täter'vö11ig zu ignorieren. Noch liegen sie nicht 
an letzter Stelle im BereiCh der Organisierten Krimi­
nalität (38 Prozent Anteil), 'aber sie geben doch Posi-, 
tionen auf., In unserer Zeit wiegt der Intellekt wohl 
doch mehr. 
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Ich möchte, auf einen 'anderen Umstand aufmerksam ma­
chen" nämlich den hohen Ausstattungsgrad der kriminel­
len Gruppen. ,Von der Gesam,tzahl, der untersuchten Grup~ 
pen verfügten über 60 Prozent über Kraftfahrzeuge, 
Schußwaffen mit gezogenem Lauf und Tränengas i einige 
besaßen sogar Funkgeräte aus westlicher Prodku~tion, 
Schock-Schlagstöcke und Schock-"Handsc,huhe., Diese tech­
nischen Mittel werden auf Schmugglerkanälen aus dem 
Auslan,d be,schafft. Im Gegenwert gibt es in der Regel 
Gegenstände aus delJl russischen Antiquariat, des reli-
giösen Kults, Gold usw. ' 

5. Eine besonder~For.m krimineller Vereinigung 

Bisher ging es um Organ'isationen modernen TypS, die 
den Spezialisten vieler Länder 'hinlänglich b~kailnt 
sind. Jedoch ist der Charakter.'der organisatorisChen 
Verbindungen in kriminellen Vereinigungen unterschied­
lichbezüglich bestimmter Voraussetzungen dieses oder 
jenen Landes. So unterscheidet 'sJch 'die Camorra in 
dieser Beziehung von der Cosa nostra oder der japani­
sche Jakuza. In diesem Zusammenhang möchte ich kurz 
auf eine spezifische Form' der Vereinigung Krimineller 
eingehen, die sicher keine, Analogien in der interna­
tionalen kriminellen Praxi~ finden dürfte, nämlich die 
Gemeinschaft besonders 'gefährlicher Führer krimineller 
Elemente unter der" ~ezeichnung "Diebe im Gesetz" 
(eventuell fJerufSdiebe, do Ü.).' 

Es ist festzustellen, daß unsere spez1.alisten lange 
Zeit praktisch nichts über die "Diebe im Gesetz" wuß­
t'en, was durch die ausgesprochene Konspirativität der 
Kriminellen und .die ha'rten kriminellen Traditionen 
erklärbar'ist, die im gegebenen Falle die organisato~ 
rische Basis bilden. Solche Traditionen gibt es in der 
kriminellen Unterwel t e'ines jeden Landes, aber deren 
Rolle bei ihrer Konsolidierung ist doch unterschied-, 
lieh. Deshalb kann man niCht mit dem Standpunkt derje-'­
nigen einverstanden sein, die die kriminelle SubkUltur 
direkt aus den Traditionen dieses oder jenes VOlkes' 
Rußlands ableiten. Das machte jedoch im einzelnen Va­
lerij Tschalidse in' sei.nem Traktat "UgoldvnajaRossi­
ja" ,("Das kriminelle Rußland, New York, 1977). Hier 
wurde der Versuch unternommen, die kriminelle ,Unter~ 
welt mit dem gesamten' Volk zu identifizieren, seine 
Lebensweise, oder noch offener gesagt, , jrgendwelche 
sozialgenetischen oder' sogar biologischen Wurzeln der 
Kriminalität in der Natur des russischen Menschen zu 
finden. Allerdings macht V. Tchalidse einen Vorbehalt, 
indem er niCht vergißt, daß man "ähnliche ÖpffJr krimi­
neller Tradit:i.onenin, der GeSChichte vieler VÖlker 
finden kann". Die Erklärung der kriminellen SubkUltur 
der "Diebe im Gesetz'" ist hingegen viel einfacher.' In 
den Jahren des Totalitarismus saßen Millionen' von 
Menschen in den Gefängnissen, die dort die ,Schule 'ei­
nes zweiten LebenS durchmaChten. 
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Die "Diebe im Geset,z", die in' den dreißiger Jahren 
entstanden, veränderten und entwickelten sich bestän-' 
dig und heute können wir von 'einer neu~nWel1e dieser 
Organisation sprechen,. die über 600 Personen umfaßt. 
Auf ,den ersten Blick sieht sie wie ,eine abst~akte Or­
ganisation aus, dfe im Rahmen der Ungesetz1ichkeit 
vereinigt wurde. Die "Diebe im' Gesetz" wechseln nicht 
ständig ihren Aufenthalt. Ihre kleinen Gruppen sind 
untereinander verbunden und bilden eine Art einheitli­
ches Ganzes. Das Führungsorgan ist die Union'sversamm~ 
lung, auf der organisatorische Fragen beschlossen wer~ 
den können. Der zeitgenössische' "Dieb im Gesetz'" ist 
Organisator der krimi~e11en Tätigkeit. 

Welche Hauptfunktionen hat diese 'Vereinigung? Ihre 
Teilnehmer aktivieren die kriminellen Elemente und 
schließen sie mit Hilfe von Raubzügen und sp~zie11en 
Aufrufen zusammen, kontrollieren einige kriminelle 
Zweige wi'e Erpressung, Diebstahl, Betrug usw. Sie k1ä- ' 
ren Konflikte, die' zwischen. Gruppen oder einzelnen 
Personen entstehen, befassen siCh mit, dem Sammeln von 
Finanzmitteln für gemeinsame . Kassen" ·ste.11en Beziehup­
gen zur' kriminellen Unterwelt im AUSland und unseren 
BeamteJ? her, mit einem Wort, sie führen die organisa­
torische Tätigkeit. Es .ist auch möglich, daß sie kri­
minelle Gruppen führen oder in ihnen a)..s Berater, tätig 
sind. Es dürfte auch von Interesse sein, daß es' auf 
der 'Grundlage "ideo10gischer. Meinungsverschiedenhei­
ten" zu einer Spaltung der Vereinigung der "Diebe im 
Gesetz'" in zwei Kategorien kam: die sogenannten Aiten 
und die Neueil. Letztgenannte nennen sich schlicht 
"Diebe", aber faktisCh sind sie die organi'sierende 
Kraft der krimine'llen Unterwelt, suchen korrumpierende 
Verpingungen, und einige gehen noch weiter, indem sie 
in behördliche Strukturen eindringenen. ' 

Diese beiden Kategorien von "Dieben" bekämpfen einan­
der. Die Alten beschuldigen 'die Neuen, daß sie sich an 
die Geschäftemacher verkauft hätten 'und zu deren Wäch­
tern geworden seien. 'Die Neuen verdächtigen die. Alten, 
daß sie nicht mit der Zeit scbrittha1ten würden. Das 
ist auch verständlich. So wie die GeSellschaft, befin~ 
det stch auch die kriminelle Unterwelt' in ständiger 

, Bewegung und Widersprüchen.' 

6. Die gesellschaftliche Gefährlichkeit und die 
Hauptentwickl'ungstrends der Organisierten Krimina­
l.ität 

Die Gefährlichkeit dieses kriminell-sozialen Phänomens 
wird leider nicht' immer von jenen riChtig einge­
SChätzt, die berufen sind, .sie zu, bekämpfen. Die Ge­
fahr kann hier niCht in der Quantität der Diebstahls­
oder Raubdelikte gesehen werden. Die Organisierte Kri­
minalität stellt vor allem einen Angriff auf die,Orga­
ne der Verwaltung und die Behörden dar, zerfrißt sie 
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wie Rost mit Hilfe der Korruption. sie führt zur 
geistigen Verarmung einiger Bevölkerungsgruppen, be­
sonders der Jugendlichen, indem sie als Stereotyp das 
schöne. Leben. ohne' Verantwortung vor der Gesellschaft 
darstellt und Gewalt, Anarchie, Sex und Rauschgift-
sucht kultiviert~ , 

In unserem Land untergräbt: die Organisierte Kriminali­
tät die. Wirtsc:,naft, weil es zu ei~er ungesetzlichen 
Entnahme materieller' Fonds aus der· Staatskasse und da­
'mit zur Stärkung der Position.en der Schattenwirtschaft 
kommt. Und das ist gerade unter den . Bedingungen der 
Umgestaltung im Wirtschaftsmechanismus besonders ge­
fährlich. Das Eindringen der Organisierten Krimin.ali­
tät in die Ökonomie setzt sogar die Möglichkeit ihres 
Eindringens in die sphäre der Politik·voraus. So wur­
den Versuche der Führer der Organisierten Kriminalität 
festgestellt, ihre Leute als Abgeordnete einzuschleu­
sen, um sieh eine Lobby zu schaffen. . 

Die Gefährlichkeit der .Organisierten Kriminalität be­
steht weiterhin .auch darin, daß sie die·kriminellen 
Elemente stimuliert, aktiviert, deren Tätigkeit verei.­
nigt und kontrolliert und darauf einwirkt, daß sie mit. 
noch größerer Energie die kriminelle Täti.gkeit betrei­
ben .. 

Oft wird von den Wissenschaftlern eine nahezu mathema­
tische Einschätzung der Organisierten Kriminalität 
verlangt. Das kann nicht ganz' richtig seih, handelt es 
sieh doch um eine soziale Erscheinung. Auch . hier ist 
es wichtig, niCht nur deren Ausmaß zu kennen, sondern 
auch ihre soziale Entwicklung zu prognostizieren. So 
kann man insgesamt die Perspektive der Organisierten 
Kriminalität als ungünstig für unsere Gesellschaft be­
werten. 

Vor allem und·besonders mit der Einführungmarktwirt­
s9haftlicher Beziehungen ist eine weitere Integration 
krimineller Vereinigungen zu erwarten sowie deren ak­
tive .Nutzung zur Waschungder ~elder von Genossen­
sChaften und gemeinsamen Betrieben. In relevantem Maße 
ist das mit der verbrei.tung der Schutzgelderpressung 
verbunden, die die Organisierte Kriminalität kataly­
s~ert und deren Struktur verändert. Der·Bchutzgelder­
pressung unterliegt ein bedeutender Teil der Genossen-. 
schaften. Dabei betragen die Einnahmen der Kriminellen 
zehn bis fünfzehn Prozent der Einnahmen der Genossen­
schaften. Einige Genossenschaftler bez~hlen. aktiv für 
den eigenen Schutz und den des Eigentums ganzer Verei­
nigungen Krimineller und verwachsen im Endeffekt mit 
ihnen. 

Heute spricht man in der UdSSR viel über die Schatten~ 
wirtSChaft und nennt stimmen von 90 bis 140 Milliarden 
Rubel, die in ihr umlaufen sollen. Es gibt keinen 
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Zweifel daran, daß sich bis zur Hälfte dieser Gelder 
und vielleicht noch mehr'in den Händen krimineller 
Elemente befindet. Deswegen muß ein weiteres Eindrin­
gen der Organisierten Kriminalität in den Bereich der' 
staatlichen Wirtschaft und Politik angenommen werden. 

Eine weitere Tendenz ist die Entwicklung transnationa­
ler Verbindungen, was in bedeutendem Maße durch objek-. 
tive Voraussetzungen wie. offene Gren~en, Erweiterung 
der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Staaten und 
anderes begünstigt werden wird.. Schon heute ßtellen 
wir nicht nur Einzelfälle internationaler krimineller 
Kontakte unserer Mafiosi bes.onders .nach Westeuropa 
hinein fest. 

So schm~ggeln z. B. unsere Kriminellen in die Bundes­
republik Deutschland antiquarische' Gege,nstände, 'Arz­
neimitte.l und strategische Rohstoffe. Aus .der Bundes-' 
republik Deutschland werden auf dem selben ,Wege ~it 
Unterstützung örtlicher Krimineller Computer- und Ver­
vielfä,ltigungstechniken, Waffen und Devisen . einge'­
schleust. Meine Verwaltung stieß auf einen Kanal, über 
den gestohlene Kraftfahrzeuge aus der Bundesrepublik 
Deut'schland in unser Land geschleust werden., In dieser 

. 'Angelegenheit arbeiten 'wir,' jet~t mit der KriminalpOli"7 
zei in. WieSbaden zusammen. Auf ihr Schreiben 'hin lei­
teten wir die Fahndungsmaßnahmen nach de~ entwendeten 
Kraftfahrzeugen ein. 

Ich möchte auf ein >weiteres Problem unserer Länder uild 
,auch anderer Staaten' zu sprechen kommen. Es steht in 
Verbindung mit den Fragen der Emigration. Allein im 
ersten Halbjahr 1990 sind aus 'der 'UdSSR ungefähr 
50.000 Personen in dIe Bundesrepublik Deutschland ein­
gereist. Hierbei' handelt es' sich sel:pstverständlich in. 
der Mehrzahl. um ehrliche Menschen. Es sind .aber auch 
echte'kriminelle Elemente unter ihnen. Gerade über sie 
werden häufig Konta~te' realisiert. ,.Wir verfügen über 
Angaben, wonach . aus der UdSSR in die Bundesrepublik 
Deutschland speziell Anhänger ,der Schutzgeld-Szene 
einreisen, um dort ehemalige' Landsleute ~U verfolg,en. 
Sie entwenden auch Kreditkarten, die dann ,weiter ver-
?ußert werden." . 

IChbin speziell auf die Btindesrepublik Deutschland 
eingegangen, da ja hier unsere Tagung stattf'indet. Im 
selben Sinne könnte. ich aber auch über Italien, Frank­
reich, Österreich und die USA sprechen. Man muß ande­
rerseits sagen, daß westliche Mafiosi in die UdSSR ge­
hen, um Gelder auf unserem Territorium zu waschen. 

Weiterhin nimmt man. an, daß siCh die Beziehungen. zwi-' 
schen den Führern der Organisierten Kriminalität und 
extremistischen Elementen, die gegen diebestehenden 
nationalen Beziehungen ankämpfen, verstärken, werden. 
Wir verfügen bereits über Materialien einer Strafsa-
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che, in'der-davon ausgegangen wird, daß die -Pogrome in 
unserer südlichen Stadt Duschanbe durch korrumpierte 
Clans bei Unterstützung durch Führer krimineller Or..;. 
ganisationen provoziert' und ausgeführt wurden. 

7. Maßnahmen zur Bekämpfung der Organisier~en Krimi­
na~i1;ä1; 

Selbstverständlich liegen der Krimi.nalitätsvorbeugung, 
auch, der der Organ;isier'ten Kriminalität, Maßnahmen 
wirtschaftlichen Und moralischen' Charakters zugrunde, 
da di,eUrsachen dieser ErSCheinungen in der Sphäre der 
sozial-ökonomischen Beziehungen verwurzelt sind. 

Die Kriminalisten und Praktiker beSChäftigen siCh heu-'­
'te mehr mit ,den rechtlichen Aspekten der Bekämpfung' 
der Organisierten Kriminalität., Vonnöten sind vor al­
l-em effektive' Gesetze, die dem Charakter der .zeitge­
nössischen Kriminalität 'entsprechen. 

-Das geltende Strafgesetzbuch in der UdSSR ist mehr auf 
den kleineren Gauner 'als auf den profi, der auch noch 
vom staatliChen Bereich aus' gedeckt wird, zugeSChnit­
ten. So kann man z.B.7mführer krimineller Ve~eini­
gun gen für solche Handlungen- 'wie Ausarbeitung der 
,Strategie und Taktik des, Handelns kriminelLer Elemen-
te, Auf teilung der InteressenSPh:ären, 'Schaffung ge-' 
me1nsamer finanzieller Fonds, Durchführung,organisier­
ter Zusammenkünfte krimineller Elemente usw. nicht 
strafrechtlich zur' Verantwortung ziehen. Entsprechen,d 
der geltenden Gesetzgebung kann man nur Gruppen von 
Personen zur Verantwortung ziehen, die konkret straf­
bare,Handlungen ,'planten und begingen. Aber was soll 
man dann mit einer kriminellen Organisia,tion kompli­
zierten ,Typs, die aus einer ganzen Reihe von Gliedern 
mit verschiedenen Funktionen besteht, machen? Deshalb 

, müssen ilJl Gesetz solche' Begriffe wie "kriminelle Ver­
einigung" und "Leiter oder Organisator 'einer kriminel­
len ,Vereinigung" berücksich,tig,t werdetl. Di,esen Vor­
schlag unterstützen 95 Prozent der von uns befragten 

,Mitarbeiter der Rechtspflegeorgane. Er ruft jedoch bei 
jenen Zweifel hervor, die sich entweder mit der Orga-:-
nisierten ' Kriminalität nicht beSChäftigt haben oder 
sie nur aus der SChöngeistigen Literatur kennen. Das 

, Hauptargumentdie,ser Personen ist die MögliChkeit des 
Objektiven Schuldbeweises und somit die Verurteilung 
eines Menschen für die Handlungen anderer.' Diese 
Behauptung ist - vorsiChtig gesagt - nicht ganz stand-' 
fest. Als wir eine solche Norm vorschlugen, sind wir 
nämlich von den Erfahrungen einer ganzen Reihe von 
Landern aus,gegangen. 

Unter Berücksichtigung'der Humanisierung 'des,Strafge­
setz-'buches und auch dessen, daß viele Personen in 
organisierte kriminelle Gruppen hineingezogen wurden, 
schlagen wir vor, im Gesetz eine solche Norm zu veran'-
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'kern, nach der Personen dann straffrei ausgehen kön­
nen, wenn sie in die illegale Tätigkeit unter Andro­
hung von , Gewal t hineingezogen wurden oder ,auch frei­
willig ihre Beziehungen zur kriminellen Vereinigung 
meldeten bzw. aictivan ihrer ,Aufdeckung teilnahmen. 

Es gibt ein weiteres Problem,. welches gelöst werden 
muß, wenn wir erfolg~eich ge,gendie Korruption, ankämp­
fen wollen. In der geltenden Gesetzgebung sind keine 
stimUlierenden Maßnahmen der Einwirkung auf jene vor­
gesehen, äieBestechungen annehmen oder bei ihnen als 
Vermittler wirken und freiwillig die' begangenen Straf­
taten anzeigen. Das betrifft zunäChst nur Personen, 
die aktiv Bestechungshandlungen begehen. Nebenbei be­
merkt würde die Einführung einer Norm über den'Aus~ 
schluß der. strafrecntlichen Verantwortlichkeit oder 
ihre Milderung bei freiwilliger ~zeige der Schuldigen 
von ahgenommenenBestechungsgeldern und aktiver Teil­
nahme an ihrer AUfklärung wesentlich die korrumpieren­
den Verbindungen zerstören. Es würden positive StimUli 
für eine Selbststellung'von Betroffenen entstehen. 

Nach ,unserer Meinung ist unter Berücksichtigung des 
hohen technischen Ausstattungsgrades der Kriminellen 
auch ein Strafgesetz vonnöten" welches die Verantwort­
liChkeit für- das 'Abhören von Gesprächen oder Abfangen' 
von Informationen der Untersuchungsorgane, der Staats­
anwaltschaft, der Gerichte; Verteidiger und Experten 
zum Zwecke der Rechtsprechung regelt. 

VÖllig klar ist auch, äaß kriminelle Tätigkeit, die 
häUfig von professionellen Juristen beraten wird, 
nicht erfOlgreich mit den', traditionellen Methoden 
nachgewiesen werden kann. Leider ist es so, daß ein 
bedeutender Teil zuverlässiger Informationen, die mit 
Hilfe technischer und operativer Mittel eingeholt wur­
den, gegenwärtig. i.n der UdSSR nJcht ,als Beweismittel 
für kriminelie Handlungen. genutzt werc;1en. Ignoriert 
wird 'sogar die leidens.chaftsloseste Quelle von Beweis­
mitteln - .dastechnische' Mittel. Auf Initiative des 
zentralen Innenministeriums und der zentralen Staats­
anwaitschaft der UdSSR wurde durch den Obersten Sowjet 
des Landes ein Gesetz über die Nutzung von Materialien 
als Beweismittel verabschiedet, die bei der Überwa­
chung von Telefongesprächen beschafft wurden. Abe'r es 
ist nicht in Kraft, da es VOll den Parlamenten d,er Uni­
on$republiken abgelehnt wird. 

AlS Gegenargument bringen sie unzureichende Garantien 
und ,die MögliChkeit der Verfälschung der. Materialien 
durch die operativen Mitarbeiter und Untersuchungsfüh­
rer vor. Aber kann man nicht auch Vernehmungsprotokol-
1e verfälschen und, Personen zu falschen Aussagen über­
reden, was, nebenbei bemerkt, 'ohnehin vi e1 einfacher 
ist? Jede FälSChung kann doch durch, spezielle Gutach­
ten naChgewiesen werden und die Personen, die sie zu-
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lassen, tragen schließlich strafrechtliche Verantwort­
lichkeit. Argumente sp1cher Art sind im Endeffekt nur 
jenen zuträglich, die gegen das Gesetz vorgehen. 

Bei der Behandlung des Kampfes gegen die Organisierte 
Kriminalität muß unbedingt die besorgniserregend.e Ten­
denz des Verweigerns des Erscheinens der Zeugen und 
Opfer vor dem Untersuchungsorgan und vor Gericht' ge­
nannt tferden. Oft ist das nicht mit mangelnder staats­
bürgerlicher Verantwortung, sondern mit dem Einwirken 
der Kriminellen auf die Zeugen verbunden. Deshalb wur­
de in der UdSSR ein Gesetz über den Schutz der Prozeß~ 
teilnehmer verabschiedet, das aber materiell nicht si­
chergestellt und deshalb wirkungslos ist. Das zeigt 
zum wied~i:ho1,ten Male" daß ein Gesetz ohne Rea1Jsie­
rungsmechanismus ein nacktes Gesetz ist. 

JedoCh ist ein Stra'fgesetz kein Al1hei1mi,ttel gegen 
die Organisierte' Kriminalität .. Nötig i~t ein System in 
den ,Organen der Justiz. Wir kamen zu diesem theoreti­
schen SchlUß schon in den Jahren 1987/88. Anders ge-

, Sagt, benötigt werden spezielle Einheiten. Diese wer­
den jetzt in den regionalen Organen der Innenministe­
rien aufgebaut. Das bedeutet aber noch niCht die Pro­
b1emlösuilg, denn die Organisierte Kriminalität hat 
,schon,seit langem republiksübergreifenden Charakter. 
In diesem'Zusammenhang wurde auf Initiative ·des Innen­
ministeriums der' UdSSR eine umfangreiche Arbeit bei 
der Bildung ,eines für unser Land neuen Dienstes, der 
int,erregionaJen, Spezialeinheiten, geleistet. Leider 
stießen wir hier auf ~inigen Widerstand bei den Uni­
onsrepub1iken, die unter Berufung auf ihre Souveräni­
tät niCht übermäßig viel Wert auf unsere ,Stabsquartie­
re in ihren Territorien, legen,. Ich denke' schon, daß" 
wir im Laufe der Zeit zu gemeinsamen Vereinbarungen 
kommen werden, da die Organisierte Kriminalität aUßer­
halb der Republiksgrenzen existiert und sieh ohnehin 
nicht um die Souveränität kümmert. 

Dennoch'wurden insgesamt, selbst unter den Bedingungen 
des bestehenden Systems, durch die POlizeiorgane im 
Jahre ,1989 1.300 gefährliche Gruppierungen aufgelöst, 
tausende Straftäter strafrechtlich zur 'verantwortung 
gezogen sowie 28~000 Personen festgestellt, die zu 
krimin~llen Gruppen gehören. In diesem Jahr werden die 
Ergebnisse noch beeindruckender sein. Al,lein durch die 
kleine zentrale Verwaltung des Ministeriums für Innere 
Angelegenheiten' der UdSSR (80 Mitarbeiter) werden 83 
kriminelle Grupp~n verfolgt, von, den'en 13 Verbindungen 
ins'Aus1and unterhalten. Im Verlaufe 'von 1 1/2 Jahren 
lösten wir ,29 Gruppierungen 'mit ,einem Vermögen von 23 
Millionen Rubel auf, stellten 332 Schußwaffen und 
130 kg Rauschgift sicher. Außerdem vereitelten wir die 
Entwendung von Ge1dmittel~ im Werte ,von 1,2 Millionen 
Rubel. Ungefähr 200 organisierte Verbrecher wurden von 
uns festgenommen. 
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Diese Zahlen und die Praxis selbst zeigen mit·ganzer 
Klarheit die 'Zweclanäßigkeit von Spezialeinheiten. Nach 
meiner tiefen' Überzeugung sollte es auch in' der 
Staatsanwaltschaft Strukturen geben, die sich für die 
Bekämpfung der Organisierten Kriminalität verantwort­
lichzeigen. Ich glaube, 'daß die Bundesrepublik 
Deutschland in dieser HinsiCht über Erfahrungen 'ver-
,fügt und würde mich, gern näher damit vertraut macheil. 

Der' internationale Charakter der Organisie'rten Krimi­
nalität ,stellt uns und die Rechtspflegeorgane'anderer 
Staaten vor die PrObleme einer wirksamen Zusammenar-

'bei t. Gegensei"tiges Interesse kam deutlichz. B~ bei 
den Arbeitsfreffen im Innenministerium der UdSSR mit 

,den Spezialisten aus den USA" der Bundesrepublik 
Deutschland, It'alien, Frankr,eich, ÖsterreiCh, Kanada, 
zypern und anderen Läildern'zumAusdruck. 

, , 

Sie wissen, daß die UdSSR der Interpol beigetreten 
ist. Das wird uns bei der Bekämpfung' von'Erscheinungen 
der Organisierten Kriminalität helfen,' aber sicherlich 
die Prqbleme ilicht lösen. Es ist durchaus mpglich,'daß 
die offenen Grenzen und die, sich'schnell in positiver 
Richtung,wandelnden wirtsch~ftlichen Beziehungen Uilter 
bestimmten Bedingungen kriminogene Zonen in diesem 
oder jenem Land hervorrufen können. Dann ist der Aus­
taUSCh ständiger Vertreter der POlizeidienste zur Ko­
ordinierung der Arbeit nicht, 'ausgeschlossen. Aber das 
ist noch eine SCiche der Zukunft; für die, Gegenwart 
sehen wir die nachfolgenden Formen des, Zus'ammenwirkens 
als' pnnehmbar'an: 

1. Beratung und Ausarbeitung erforderlicher Methoden 
zur Bekämpfung der Organi$ierten Kriminalität. 

2,. AuStausch wissenschaftlicher und praktiSCher In'for­
mationen. 

3. Direkte Zusamrnenarbeitzwischenden Polizeiorganen. 
Hier möchte ich z. B. auch eine solche.Form wie ge­
meinsc:une operative Gruppen für, die Aufklärungkon­
~reter internationaler krimineller Organisationen 
nicht ausschließen. ' 

4. Aust~usch' von Spezialistendelegationen zwischen den 
Staaten zum Studium der Erfahrungen bei der Bekämp­
fung der Organisierten Kriminalität. Jjie Praxis hat 
ja den außerordentlichen Nutzen solcher Formen für 
die interessierten Seiten gezeigt. 

146 



INTJ!:RNAPIONALER TRANSFER. ILLEGAL ERLANGTER GEWINNE: 
'GELDWÄSCHE UND GEflINNABSCHÖPFUNG 

Rene Wack 

Der Begriff "Geldwäsche" ist 'verhältnismäßig neu. Es 
handelt sich um einen 'Ausdruck, der noch vor einiger 
Zeit in der Sprache der POlizei recht seltsam angemu­
tet hätte und vielerseits nicht verst,anden worden wä­
re. 

Versuch einer. empirischen Definition 

"Ge1dwäsch,e" sagt andeutungsweise aus, daß 'dies'e Gel­
der ursprünglich "schmut$ig" gewesen sind, d.'h., daß 
sie, falls in dieser Form belassen, dazu fübren könn­
ten, dLe Täter einer kriminellen Tätigkeit zu überfüh-

"ren. Geldwäsche bedeutet also, daß im Wege "verschiede-, 
ner Verfahren versucht wird, die illegale Herkunft von 
Gewinnen zu verschleiern, um sie dann straffrei in le­
gale Finanz~ 'und Wirtscnaftskreis1äufe einfließen zu 
lassen. ' 

Internat i onai er Aspekt des Problems 

Die Tragwei.te des ,Problems' wird unterstrichen durch 
das ihm weltweit gewidmete Interesse.,Ein Beispiel 
hierfür ist die UNO-Konvention über den "illegalen 

'Handel mit Rauschgiften und ,psychotropen Substanzen, 
im Rahmen derer am 19. Dezeinber in Wien/Österreich ei­
ne juristische Definition, für die,Ge1dwäsche verab­
schiedet wurde.' Ein weiteres Beispiel ist 'die Tätig­
kei t der GROUPE D,'ACTION FINANCIERE (Aktionsgruppe 'Ka­
pitalvermögen) , gegründet nach der Konferenz der 7 
Staatschefs der 7 wiChtigsten Industrieländer an1äß-
1ich der' 'Gipfelkonferenz, die in Paris im Juli 1989 
stattgefunden hat unddie zur Verabschiedung von 40 
ReSOlutionen 'führte, durch, die die Benutzung des Bank,­
systems unterbunden werden soll. Und ,schließlich als 
letztes Beisp'ie1 die Arbeit der GROUPE D'ACTION FINAN­
eIERE für den 'karibischen Raum, die'mit de,r Untersu­
chung 'der:spezie11en Probleme ~ieser geographischen 
Zone befaßt ist. " 

I .. Die juris.tischen Aspekte 

Sie bewegen siCh auf drei Ebenen, 
- Definition und Anwendungsbereich 
- Aufdeckungstechniken 
- Repres.sionsorgane 
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A., Anwendungsbereich 

Zwei, Gesetze im ,Zusammenhang mit der BekäBlpfung des 
Rauschgifthandels definieren und ahnden Geldwäsche, 
obschon dieser'Ausdruck im französis;chen Recht derzeit 
nicht existiert. 'Es hande1t sich um die Artikel L 627 
Absatz 3 des Gesetzbuches zur öffentlichen G~sundheit 
und den Artikel 415 des Zollgeset,zbuches. 

- Gesetz vom, 31. Dezember 1987: 

Art. L 627 al. 3 des Gese'tzbuehes zur öffen't1 i ehen 'Ge­
sundhei't: "Mit Freiheitsent$ug von 2 bis zu 10 Jahren 
und einer Geldstrafe von 50.000 bis 500 .. 000 FF oder 
einer dieser bei den Strafen wird bestraft, wer mit be~ 
trügerischen Mitteln versucht, Gewinne aus Rauschgift-, 
geschäften als legales Vermögen zu deklarieren oder 
wer bewußt bei der P1azierung, Verschleierung oder Um­
wandlung eines Gewinnes aus einer derarti.gen Straftat 
mitgewirkt hat;. 

- Finanzgeset'z vom 23. Dezember 1988:' 

Ar't. 415 des Zollgeset'zbuehes: "Mit Freihei tsen.tzug , 
von 2 bis zu 10 Jahren, Einzug der sträflich erworbe-, 
nenSummen bzw. eines ersatzweJsen ,'Betrages, falls die 
Sicherstellung nicht ausgesprochen werden konnte und 
einer Geldstrafe, die zwischen dem Betrag und, dem 
Fünffachen des Betrages der Straftat oder der versuch­
ten Straftat liegt, wird bestraft, wer sich durch Aus­
fuhr,E'iiltuhr, Transfer oder Kompensation an ,einem Fi­
nanzvorgang zwischen Frankreich und dem Ausland, betei-

. 1fgi oder den Versuch hierzu unternimmt, hinsichtlich 
Geldern, von denen er weiß, daß sie ,direkt oder indi­
rekt, aus verstößen gegen Gesetze über schädliche Sub­
stanzen oder Pflanzen, die als Betäubungsmittel einge-
stuft sind, stammen, beteiligt." , 

Diese beiden Texte ähn,e1n einander sehr, wobei ,im 
Zollgesetzbuch der, grenz.überschreiteIJ.de Faktor ,der 
Straftat akzentuiert wird. Die Auslegung der, Texte ist 
restriktiv; sie sind nur anwendbar auf das Produkt 
oder die Gewinne aus dem Rauschgifthandel und heben 
die Vorsätz1ichkeit der Straftat' hervor.' Sie stellt 
die Ermittlungsbeamten vor zahlreiche Probleme, denn 

, der Beweis der betrügerischen AbsiCht oder der genauen 
Kenntnis über die Herkunft der Gelder ist nur schwer 
zu erbringen. 

B. Aufdeckungs~eehniken 

Mit Recht könnte man sich die Frage stellen über das 
"Warum" von Techniken zur Aufdeckung einer Straftat, 
doch die Geldwäsche ist keine Straftat wie andere. 
Aufgrund ihres verdeckten Charakters kann sie seitens 

148 



der Justiz nur schwer dingfest g~macht werden, zumal 
niemand direkt geSChädigt wird. Als unsic~tbare Straf­
tat. ohne' Anzeigeerstatter geht· sie mühelos in den 
zahlreichen Kanälen', die ihr durch die verästelung der 
Finanzkreisläuie geboten werden, . unter. 

~}·Fakt;o.ren des Problems 

Zum besseren Verständnis des' Problems werde ich Ihnen 
e1ne pragmatische und eher technische als juristische 
Definition der Straftat "Geldwäscbe" aufzeigen. 
Sehr schematisch gesehen geht es für eine'Person, die 
über Einkünfte ~ im allgemeinen in bar - aus kriminel­
len, oder i llegalenUnternehmun.gen verfügt, darum, 

-: d'ie Banknoten in Bank- oder Geldersatzmi ttel, umzu-:­
wandeln, 

- mittels verschiedener Techniken die MögliChkeit zu 
schaffen, über sein Vermögen' und seine Einkommens­
quellen Rechtenschaft ablegen zu können. 

Diese kurzgefaßte Definition erklärt 'die zwei aufein­
anderfolgenden Phasen des Vorganges der "Wäsche": ,Zu~ 
näChst die Umwandlung des Bargeldes, dann finanztech-

,nische Schri'tte zur ReChtfertigung des Vorhandenseins 
des Vermögens. 
Innerhalb ,dieser beiden Stadien können bestimmte Auf­
deckungstechnikenzur Durchführung kommen. 

a} Meldung von Bargeldt;ransakt;ione.n 

Das System besteht darin, die Kreditan,stalten zu ersu­
chen, einer Aufsichtsbehörde - im allgemeinen beim Fi-­
nanzministerium angesiedelt -, systematisch alle Bar­
geldtransaktionen, di,e einen bestimmten Betrag über'­
schreiten, zu melden. Im Wege dieses Meldesysteins wer­
den Personen festgestellt," die mit hohen Bargeldsummen 
umgehen, .. deren Herkunft kriminell oder illegal ist. 
Die den Banken und 'Finanzinstitutionen obliegenden 
Meldungen werden meistenteils. noch, durch Hinweise von 
privatpersonen' ergänzt, die ,grenzüberschreitende 
Transfers von Barsummen oder gleichgestellten Zah­
lungsinstrumenten (Reise- und Euroscheck usw.J, die 
einen bestimmten Betrag überschreiten; betreffen. Da­
mit sollen unproblematische' Verlagerungen von Barein­
lagen in Banken angrenzender Länder vermieden werden, 
in denen seitens der Banken keine Verpflichtung zur 
systematischen Bekanntgabe besteht. 
Diese Meldesysteme setzen eine zentrale Erfassung der 
Erkenntnisse sowie deren computermäßige Verarbeitung 
voraus. 

Die Ignoranz seitens der Kr,editanstalten oder von pri­
vatpersonen in bezug, auf diese Systeme wird als Ver-
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stoß, der' mit der Straftat der' Geldwäsche zusammen­
hängt, geahndet. Es handelt sieh dann um rein formelle 
Verstöße. 

b) Me~dungen' von verdächt,igen Transaktionen 

Hier bringen, die ,Kreditanstalten einer zuständigen Be­
hörde alle Transaktionen zur Kenntnis" die anomal er­
scheinen und bei denen es sich um Geldwaschope.rationen 
handeln könnte. Die Einführung 'ei.nes solchen systems 
setzt voraus, daß der Bankier von der Wahrung des 13e-' 
rufsgeheimnisse's, entbunden und vor,' zivilrechtlichen 
,oder handelsrecht 1 i ehen Verfahren geschützt wird,'die 
von Kunden, die Gegenstand von Verdachtsmeldungen 
sind, angestrengt ~erden. 

Während im Zusammenhang mit der Meldung Uberbedeuten­
de Kapi,talbewegungen in bar keine Tnterpretations­
SChwierigkeiten bestehen, ist das nicht de.r Fall in 
Hinsicht auf 'die Formu'lierung von,: Verdachtsmomenten. 
Was .ist überhaupt eine verdächtige Transaktion? Wie 
läßt sich die Herkunft verdächtiger Gelder erkennen 
und verifizieren? Bestimmte Lander haben versucht, ge-
rade' auf diese '''Verdachtsproblematik'' eine AAtwort: zu 
finden. 

2) Aktuel~es Me~desY"Stem 

Es geht um das Gesetz vom 12. Juli 1990 bezüglich der 
Beteiligung von Finanzorganen an "äer Bekämpfung der 
Wäsche von Kapital aus Rauschgiftges.chäften. Dieser, 
Gesetzestext beinhaltet zwei hauptsächliche, Verpflich­
tungen seitens der Bankie'~s und ihnen gleichgestellter 
Be~ufs.~ruppen: 

Die Verpflichtung zur Meldung über summen, die aus 
einem Verstoß gegen Art. L 627 des Geset,zbuches zur 
öffentlichen Gesundheit unägegen Art. 4l5äe8 Zoll­
gesetzbuches stammen sowie über Transaktionen im Zu­
sammenhangmitdiesen Summen. 

- Die Verpf.1ichtung zur systema'tischen" Feststellung 
von Kunden und einer eingehenden Überprüfung aller 
umfangreichen Transaktionen, die Aspekte einer unge~ 
wöhnlichen Komplexität aufweisen'und für die kein'e 

',wirtschaft,lich fundierte Rechtfertigung oder kein 
legales Moti v zu bes,tehen, 'scheint! 

Hingegen kann gegen die FÜhrungsverantwortlichen und 
Angestellten'des Finanzorganismus, die auf Treu und 
Glauben handelnd diese Meldung durchgeführt, haben, 
kein, Verfahren angestrengt werden, und gleichermaßen 
können sie weder zivilrechtlichhaftbar gemacht werden 
noch kqnnen arbeitsrechtliche Sanktionen verhängt wer­
den. 
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Die Meldungen' erfol,gen an eine Dienststelle mit der 
Bezeichnung TRACFIN, 4ie ,beim Finanzministerium ange~ 
siedelt ist. Diese Erkenntnisse unterliegen dem Be­
rufsgeheimnis und können lediglich an die Zollbehörden 
oder Kriminalbeamte, die vom Innenministerium ausge­
sucht werden, weiter 

gegeben werden. (In diesem speziellen Fall ,handelt es 
sich um die O.C.R.G.D.F. (Office Central pour. la Re­
pression de',la Grande Delinquence FinanciereJ. 

Außer diesem System zur Meldung verdächtiger Transak­
tionen an eine, Verwaltungsbehörde'existiert ein weite­
res, in dessen Rahmen grenzüberschreitende Baitrans­
fers erfaßt werden. 

Das Finanzgeset'z vom 29. D~zeIi:zber, 1989 sieht de facto 
vor, daß jeder, der'dieGrenze im Besitz eines Betra­
ges über 50.000 FF in bar übersch~eitet, dies den 
Zollbehörden zu' melden hat. Sanktioniert wird mit der 
Beschlagnahme der in Frage stehenden Summe sowie einer 
Geldstrafe. 

c. 'Die Repressionsorgane 

An dieser Stelle sOlien nicht etwa dje,"in den jeweili....;. 
gen ~ändern bestehenden Rep~essionsorgane aufgezählt, 
werden, sondern es gilt 'festzustellen, ob die Straftat 
der, Geldwäsche zu MOdifikationen der bestehenden 
StruktlJ.ren zu, ·ihrer 'Aufdeckung oder BekäIizpfung geführt 
hat oder gar zur Schaffung neuer Strukturen. 

Das Gesetz vom 12., JUli 1990 fÜhrte für die Kreditan­
stalten die Verpflichtung ein, einer zuständigen Be­
hörde Me,ldung zu machen über Sachverhalte, bei denen 
bei ihnen der -Eindruck entstanden· ist, es könne'sich 
um einen Verstoß gegen die RaUSChgiftgesetze handeln. 
Zur Bearbeitung dieser Meldungen ,wurde durch das Fi­
nanzministerium ,mit Erlaß vom'9. Mai 1990 eine Koordi­
nationsgruppe :mit der Beze,ichnungTRACFIN gebildet. 

, Parallel ,hierzu gründete das' Innenministerium ein neu~ 
es Zentralbüro"um effektiver gegen diese Straftat 
vorgehen 'zu können. 

aJ Die Dienststelle TRACFIN 

Die mit der Bearbeitung der Erkenntnisse und den Maß­
nahmen gegen geheime Finanzkreisläufe beauf,tra,gte Ko­
ordinationsgruppe hat im Kompetenzbereichdes Ministe­
riums für Wirtschaft, Finanzen und Haushalt die Haupt­
aufgabe, die' von Banken eingereichten Meldungen über 
verdächtige Transaktionen in Empfang, zu nehmen. 
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b)Die Dienstste~le O.C.R.G.D.F. 

(Office Centra1 pour 1a Repression de 1a Grande De1in­
quance Financiere: Zentralbüro' zur Bekämpfung der 
SChwerkrimina,lität im Wirtschaftsbereich) , 

Mit dem interministeriellen Erlaß vom 9. Mai 1990 wur­
de das Office CeD'tra1 pour 1a 'Repression de 1a Grande 
De1iilquance Financiere gegründet. Diese Dienststelle 
ist zuständig für Straftaten im Bereich der Wirt­
schaf~, des Handels, und' der Finanzen, und sOlchen 
Straftaten, die mit der Organisierten Kriminalität, 
dem Terrorismus oder dem Rauschgifthandel in ' Zusam-, 
menhang st'ehen. 

Die Dienst;ste.11e wird in eigener Initiati.ve, auf Ersu­
ehen örtlicher oder regionaler Polizei- und Gendarme­
riedienstste11ep sowie auf Ersuchen der Justizbehörden 
tätig. Sie ,ist befugt" mit dem Ziel der 'Zusammenarbeit 
und des'Erkenntnisaustauschs Verbindung zu Zentral­
dienststellen anderer Staaten aufzunehmen, die ähnli­
che Aufgaben erfüi1en sowie mit allen anderen Organen, 
in deren Aufgabenbereich die Bekämpfung schwerer Wirt­
schaftsstraftaten fallen undmit all diesen SteLlen 
Schriftverkehr zu führen. Der besondere Aspe~t dieser 
Dienststelle bes,teht darin, daß sie' dann über ein ho­
hes Maß an ZU$tändigkeit verfügt, wenn die Wirt­
schaftsstraftaten im 'ZuSammenhang mit dem organisier­
ten Verbrechen stehen. Sie bildet eine Art Verbindung 
zwischen der Wirtschaftswelt und der Organisierten 
Kriminalität. 

II. Die technischen Aspek1:e der Geldwäsche 

A) Die Geldwaschmethoden 

Um die eingesetzten Ge1dwaschmethoden,besser analysie­
ren zu können, muß RÜCkgriff genommen werden, auf die 
empirische Definition sowie auf die zwei unterschied­
lichen Phasen: die Umwandlung von Banknoten in Banker­
satzmittel und die Rechenschaft über Quellen. 
Während die erste Phase recht rUdimentär, ist und 
leicht durchschaut werden ,kann; setzt die zweite Phase 
sehr viel mehr Fingerspitzengefühl im Verständnis vor­
aus. 

1) Typologie 

Bevor die bisher aufgedeckten Techniken untersucht 
werden, ist dLe Tatsache zu unterstreichen, daß das, 
Problem nicht in allen Teilen der Welt 'und nicht im 

'Zusammenhang mit allen kriminellen Tätigkeiten diesel­
be Beze,ichnung trägt~ 
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a) Wäsche und Invest;i tion 

Seit Beginn weiterentwickelter, . Formen des organisier­
ten Verbrechenshaben die Täter unter Einsatz ver­
schiedenerMittel versucht, die Gewinne aus Strartaten 
umzuwandeln und ihnen einen respektablen Anstrich zu 

. geben. 
VeI:'~infacht gesagt, wird zwischen drei Straftatenkate­
gorien unterschieden: 

- erstens: solchen, die keinen Gewinn abwerfen, wie 
z. B. Körperverletzung,' Tötungen oder formelle Ver­
stöße gegen Gesetzes~ oder Verordnungsvorschriften. 

- zweitens: solchenmi.t Gewinnen, die der Schadenshöhe 
entsprechen, wie z. B. Diebstahl, Betrug, Überfall, 
Gelderpressungen. 

- drittens: solchen, die aufgrund ihrer Durchführung 
oder ihrer Dauer'sehr erkleckliche direkte oder in­
direkte Einkünfte bringen, wie z. B. Hehlerei, Zu­
hälterei, Rauschgifthandel und organisiert,e Wirt­
sChaftskriminalität. 

Unbestritten' ist es' die letzte Kategorie, genauer ge­
sagt die Einkünfte aus diesen Verstößen, die uns hier 
in erster Linie beschäft'igen.Man mUß 'siCh fragen, ob 
aJle Einkünfte aus' der organisierten Straf tätigkeit 
einer Geldwäsche unterzogen werden. rst dies nicht der 
Fall, dann ist der entsprechende Anteil festzustellen. 

Dieses heikle Problem findet bei den ,Fachleuten eine 
kontroverse Meinung. Einige unter' ihnen stehen auf dem 
Standpunkt, alle PrOfite aus Straftaten ' würden gewa­
sChen,·andere wiederum meinen, lediglich, der Überschuß 
sei Gegenstand einer Geldwaschaktion. De. facto wird, 
ein Großteil der Einkünfte aus Verbrechen direkt ver­
braucht oder wieder angelegt. Beispielsweise ist die­
ser direkte Verbrauch bei den kleinen Rauschgiftdea­
lern, von groß.er Bedeutung. Die direkte Investition' ist 
auch sehr weit verbreitet im französischen "Milieu". 
Sie'besteht darin, für die alten Tage - sofern diese 
erreiCht werden - eine ImmObilie oder einen Geschäfts­
betrieb wie' z. B. ein Cafe, ein Restaurant, eine 
Nachtbar etc. zu erwerben. 

b) Die KreiSläufe und Kanäle der GeldwäSChe 

Im klassischen BereiCh des organisierten Verbrechens 
kann niCht wirkliCh' von typiSChen Kanälen oder Kreis­
läufen zur GeldwäSChe gesprochen werden. Dieser Be-' 
griff ist aus dem Anstieg des Rauschgifthandels aufge­
taucht, und selbst in diesem BereiCh ist je nach in 
Rede stehender Droge die, Geldwäsche mit sehr unter­
schiedlichen BezeiChnungen versehen. 

153 



Die Geldwaschmethoden'sind verknüpft mit dem jeweili­
gen' Handel, aus' dem die Gelder', die gewaschen werden 
sollen, hervorgehen. Da der Handel mit Cannabis i~ 
allgemeinen in Abschnitten'erfolgt, ist dies auch bei 
den dortigen 'Einkünften der Fall, wodurch keine grund­
sätzliche Notwendigkeit für hochentwickelte Wiederver­
'wertungstechni)cen besteht. Der Handel mi t Heroin weist 
'schon weiterverzweigte Strukturen' auf, doch sind die, 
produktions-,UmwandlUngs~ und'Konsumzonen sehr weit 
voneinander entfernt. Die, Länder, in denen der Mohn 
angebaut wird, sind nicht unbedingt die, in denen Opi­
um in Morphinbase und hiernach in Heroin umgewandelt' 
wird. Aus dieser, Tatsache ergibt sich, 'daß 'die Ein­
künfte unter mehreren Te'ams, die im Rahmen äes Handels 
bis hin zur' Endverteilung tätig werden, aufgeteilt 
,werden. 

Nur in bezug auf,Kokainhande1 wird eine sehr massive 
Konzentration deutlich; die Kartelle 'kontrollieren 
den Anbau, die. Umwandlung in 'Kokain und den Groß"":" 

,bzw. Zwischenhandel. Aufgrund dieser Konzentration des 
Handels auf w~nige Personen entsteht eine gewaltige 

,Anhäufung von' Profiten, und genau diese Anhäu-' 
fung 'Schafft in Immer schärferer Form Probleme' bei 
der, Geldwäsche. In diesen Fällen müssen Banknoten in 
eine' andere Form umgewandelt werden. 

cJ Einige eniwickelte Tec~iken 

'- Die doppe1t:e Fa1cturierung, , 

Wenn illegale Händler mehrere Handelsgesellschaften in' 
verschiedenen Ländern leiten, können sie eine TeChnik, 
die unter der BezeiChnung "doppelte Fakturierung" be-

, kannt ist, anwenden. ,Hierbei kauft 'eine Firma 'von ei­
ner anderen, die in einem Drittland '- vorzugswe,ise ei­
,ner Steueroase -'angesiedelt ist, Güter' oder,Dienst­
leistungen zu überhöhten ,Preisen. Im Wege dieses Sy­
stems kann'aus, dem Lande ein Mehrbetrag ausgeführt 
werden. 'J~s sei darauf hingewiesen, daß diese Methode 
nicht den Rauschgifthändlern vorbehalten ist, sondern 
daß sie häufig, von Firmengruppen, sei es aus'steuer-, 
rechtlichen Griinden ode'r um sich von "geheimen Provi­
sionen" zu, befreien,' angewandt 'wird. ' ' 

'- Die vorgetäuschte' Immobilienspekul.ation·, 

Sie besteht im Erwerb'einer Immobilie, bei der der re­
elle Wert zu niedrig veranschlagt wird' und dem wertge­
rechten Verkauf des Objektes zu einem späteren Zeit­
punkt. 
Beispielsweise kauft eine Person einen Besitz im Real'-:" 
wert von' zwei Millionen zum Preis von" einer Mii1ion; 
die zweite Million geht als Barsumme (unter dem TiSCh) 
von einer Hand in die andere über. 'Der neue Eigentümer 
behä1't' den Besitz bis zum Abschluß von Instandset-
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zungsarbei t'(3n ,oder In vest,i tionen in HÖhe von einer 
Million und verkauft das Anwesen dann zum Realwert von 
drei Mi.11ionen. Mit diesem System ist die Möglichkeit 
gegeben; Nachweis über Profite zu führen, die über de­
nen liegen, die in Wirk1ichkei·t aufgebracht worden 
sind, nämlich in diesem Fall ein nicht ,wirklich exi­
st'ierender Mehrwert von einer Million. Dieses Verfah­
ren wurde in,'Miami in massiver Form durch ko1wnbiani­
sche Händler ,angewandt,' wobei' ganze Straßenzüge Gegen­
stand maß1oser'Speku1ationsgeschäfte geworden sind. 

Eine andere Met~ode,findet seit mehreren Jahren bei 
'Scheinkäufen von Aktien an der Wertpapierbörse 'Anwen­
dung. Sie stellt heute eine. der am weitesten entwik-' 
ke1ten"Methoden des Ge1drecyc1ings dar. ' 

Im Wertpapierhandel setzen Käufer' und 'verkäufer, die 
an- ,geblich nicht miteinander in Verbindung stehen, 
,den Preis. einer Aktie oder einer Kaufoption unter den 
Bedingungen des freien Marktes fest. Wenn sich Käufer 
und lierkäQfer einig sind, können sie die Richtlinien 
ändern und einen künstlichen' Preis für die besagten 
Aktien fe'stsetzen. 

Bei der klassischen Methode des fiktiven V~rkaufs hal-: 
ten die Personen, die den Versuch zur Manipulation des 
Marktverlaufes unte,rnehmen, unter ihrem Namen einen 
sUbstantiellen Anteil an den Aktien deB betreffenden 
Unternehmens. Zur Geldwäsche ist eine sOlche'geheime 
Kontrolle nicht' einmal notwendig. Es reicht aus, wenn 
eine Scheingesellschaft, die ihr(3n Sitz in einem niCht 
,reglementierten Land hat,' als Partner bei der Transak­
tion aUftritt. Man kann siCh dieser MethOde beäienen 
zur RÜCkführung von Ge·1dern, die dieser Scheingesell­
sChaft zugeflossen 'sind, unter dem Vorwand, es handele 
siCh um Gewinne aus rechtmäßigen Börsengeschäften~ 

Als Beispiel sei ~ine Person angeführt, die ~iri Unter­
nehmen in einem niCht reglementierten Land (u. a. 
Hongkong;, Singapur J. führt, 'und die Geld zu ,waschen 
wünscht, das sie zuvor auf Bankkonten dieses Unterneh­
mens deponiert hat. Zusammen mit ,diesem Unternehmen 
reicht sie am Terminmarkt der Wertpapier- oder Han­
de1sbörse einen Vertrag ein', der auf Wertpapiere ,oder 
Waren zu einem absichtlich unterschätzten Preis 1au­
t'et. Nach Ablauf des Termins' führt die AUflösung des 
Vertrages zur Er1angung eines beträchtlichen Mehrwer­
tes zum NaChteil der Scheingesellschaft. Auf diese 
Weise kann man seine Gelder aus dem Ausland zurückfüh-

'ren und seine Einkü~fte durch Börsengeschäfte begrün­
den. ,Sollten die Kurse unglÜCklicherweise fallen, ent-' 
steht der Mehrwert zugunsten des Unternehmens, doch 
die 'Gelder stehen wei.terhin für eine Rückführung zu 
einem späteren, Zeitpunkt zur Verfügung. Der 'Gipfel 
hierbei ist, daß die Person, die diese Verluste zu er­
leiden scheint, diese ,sogar noch steuerlich absetzen 
kann. " 
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Anhand dieses Beispiels wird der Einsatz hochentwik­
kelter Techniken in der Geschäftswelt im Rahmen von 
Geldwaschtransaktionen' deutlich. 

- Geheime Banksys~eme 

Gewisse, dem traditionellen Bankensystem mißtrauisch 
gegenüberstehende Gruppierungen haben Parallelsysteme 
für den 'Kapitaltransfer eingeführt. Das Prinzip be­
steht darin, 'Geldmittel bei einer Privatperson in de­
ren Land $u'deponieren und die' Gelder bei einer ande­
ren Person 'in einem Drittland abzuholen. Di~se sich 
dieses Systems bedienende Personen sind im allgemeinen 
lCaufleute, die zu 'einer Fami.lie gehören. Dieses Sy­
stem, das auf gegenseitigem Vertrauen beruht, hinter­
läßt keine schriftlichen Spuren. Die "Buchführung;' er­
folgt global zwischen den beiden Geschäft.sleuten durch 
periodische Vergleiche der Transfersaldi~ Diese Tech-

,nik, die "HAWALA", "CHITI-CHITI'" bzw."HUNDI'; genannt 
wird, findet häufig ihre Anwendung in der indischen, 
chinesischen und mittelöstlichen GeSellschaft 0 

2} In Frankreich fes~geste~~~e Me~oden 

a} Das ßSch~umpf-Sys~emß 

Im Bankgewerbe sind die "wirksamsten" Finanzkreisläufe 
nicht unbedingt die bedeutendsten. Manchmal sind es 
sogenannte "Ameisen"-oder auf deutsch "schlumpf"-Sy­
steme, die die Rückführung der am schwersten ausfindig 
zu machenden Profite zeitigen. 

Die Pariser Po1.izeidienststell~n haben kürzlich begon-' 
nen, sich für die Tätigkeit einer bedeutenden Pariser 
Bank zu interessieren, die zur Erleichterung der wirt­
schaftlichenBeziehungen zwischen Frankreich und be­
'stimmten schwarzafrikanischen Ländern eine Filiale er­
öffnet hatte, äie ausschließlich mit der RückfÜhrung 
der Ersparnisse ausgewanderter Arbeiter befaßt war. 
Bei di'eser Filiale können letztere direkt 'ein Konto in 
ihrem Herkunftsland eröffnen und dort Einlagen vorneh­
men, die über ein internes. Üb.ergangskonto transferiert 
l\!erden. 

Die Au.fmerksamkeit ~er POlizei war geweckt worden 
durch die Tatsache, daß kle.ine Rauschgifthändler, die 
in Paris festgenommen worden waren, ein Konto bei die­
ser Bankfiliale besaßen. 

Die Ermittlungen im Wege von Untersuchungen bezüglich' 
. erfolgter Überweisungen brachten zutage,.daß zahlrei­
che illegale Händler, entweder unter falschen Persona~ 
lien oder falschem WOhnsitz oder üb~r Strohmänner, ein 
oder meh~ere Bankkonten eröffnet hatten, um ihre Pro­
fite aus dem Handel mit falschen Belegen über Erspar~ 
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nisse vom Gehalt (Plussparen) zu transferieren .. Ein 
'Betrag von 7.500.000 FF wurde so illegal transferiert, 
und 80 Inhabe~ verdächtiger Ko~ten konnten identifi­
ziertwerden. 

b) GIücksspie'lkreise 

Spielkreise. schotten' sich traditionell ab, wodurch sie 
mittels verschiedener Techniken zu einem der bevorzug­
ten Bereiche der Geldwäsche werden können. 

Eine erste Methode besteht darin, Bargeld, dessen i1..,... 
l~gale Herkunft feststellbar ist, in anonyme Barmittel 
umzuwandeln. Zu die,semZweck werden Spielbanken oder 
Glücksspielkreise in Ailspruch gepommen, in denen Bar­
mittel'gegen Spielmarken eingetausclit und diese dann 

,nach Ablauf einer gewissen' Zeitspanne in Schec~s oder' 
Bares zurückgetauscht werden können. 

Die zweite Methode besteht darin, daß . Vermögen durch 
Spielgewinne gerechtfertigt werden. Hierzu müss'en mit­
tels einer Zusatzprämie Trefferlose einer 'Lotterie 
oder des Pferderennens "Pari Mutue1 Urbain" erworben 
werden, was häUfig unter Mittäterschaft der zahlrei-
chen Parteien geschi.eht. . 

. Die·dritte Methode besteht in der Ausnutzung der Funk-
tionsmechanismen des Glücksspiels. In einer Spielrunde 
befindet sich 'am TiSCh ein Spieler, der, wie inan sagt" 
die Bank hält. Dieser "Bankier" spielt gegen die ande­
ren Teilnehmer. Das Interesse an der Bahkführung be­
steht in der Tatsache, daß die Bank statistischg~se­
,hen Uber längere Zeiträume stets die Gewinnerin ist. 
Um für punktuelle Verluste "aufkommen zu können, muß 
die'Bank über erhebliche Reserven verfügen, die durch 
c;fie Mitglieder des Konsortiums, das', wenn auch 'oft. ge­
heim, die wahre Bank darstellt, eingebracht werden. SO' 
wurde in einem bedeutenden PariserGlÜCksspielkreis in 
einem geheimen Konsortium die Anwesenheit einer Person 
festgestellt, die des illegalen Handels mit Cannabis 
verdäChtig war.- In dieser position ' war es dieser Per­
son möglich, zum einen mit Gewinnen aus dem Drogenhan~ 
de1 die Kasse des Konsortiums ·zu.best(.icken, zum ande­
ren in Mittäterschaft von Strohmann-Spielern, die Gel­
der illegaler. Herkunft verspielten, lhre Einkünfte, 
durch aUs dem Konsortium stammende Gewinne zu belegen. 

Schon anhand dieser wenigen Beispiele läßt sieh erklä­
ren, wieso Leute aus dem "Milieu" traditionell angezo­
gen werden von Glücksspiel-Etablissements, über die 
sie direkt oder indirekt die KontrOlle zu gewinnen 
versuchen. 

c) Wirtschaftswelt 

Die Rauschgifthändler suchen systematisch nach SChein"": 
geschäften, mit denen'· sie' ihre Einkünfte ausweisen 
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'können. ,Die von ihnen erworbenen Unternehmen oder Han­
deIsfonds werden so mit Kapital aus ihrer krimiJ:lellen 
Organisation versorgt., 

Die qirekte Integration in den Handelsumsatz kann, die 
Aufmerksamkeit der Kontrollbehörden erregen, wie das 
bei der Steuer'äer Fall ist. Aus diesen qründen werden 
manchmal bestimmte ausgeklügelt~·'Methoden benutzt. 

Im Rahmen eines pOlizeilichen Ermittlungsverfahrens 
gegen einen 'i'llegalen Händler', der Cils .Deckfirma' ein 
Farben- und Tapetengeschäft besaß; wurden mehrere hohe 
ReChnungen für ein Altersheim ausfindig gemacht. Bei 
den Untersuchungen konnte' festgest'ellt werden,' daß es 
sich um Scheinrechnungen handelte, anband derer es dem 
Altersheimmöglich war, seine Profite zu mindern und 
dem Malerfachgesc11.äft die'Möglichkeit bot, seinen Han­
delsumsatz aufzustocken~ Die durch den illegalen Händ­
ler ausgestellten Rechnungen wurden durch das Alters­
heim per SCheck ,beglichen, und der Scheckbetrag wurde 
in bar von den Geldern aus dem ,Rauschgifthandel ge­
zahlt~ Mit, diesem ,.system kam jeder Batei-ligte auf se1-
ne, Kosten. 

• ,Dieses Beispiel illustriert die Verflechtung zwischen 
der ,klassischen Wirtschaftskriminalität und dem Handel 
mit RaUSChgift. 

dJversch~eierte'Wirtschaftstätigkeit 

Die Benutzung des Wi'rtschaftssystems ,durch ,die illega­
len Handler ist bereits SChwer z'u durchschauen, doch 
dieVerknüpfung zwischen Verbrechern und Wirtschafts­
kriminalität,gesta..ltet sich noch problematischer. 

Nachdem ein maßgeblicher Heroinhändler mit Beinamen 
"Porte-Avion" ("Flugzeugträger" J aufgrund des Waffen­
'ar~e- nals, das er geWÖhnliCh bei sieh tr'ug, in Paris 
festge.,.... ilommen worden war, gelangte man zu der Fest­
stellung, daß 'er zum pri-vilegierten Bekanntenkreis ei-' 
ner' Person; di.e als ' sogenanntes "Tax-i" bekannt ist, 
gehört e . " 

Bei einem "Taxi "-Unternehmen handelt es sich um eine' 
Scheinfirma, die gegründet wurde zum Zweck der Aus­
stellung von falschen ReChnungen für gewisse Unterneh­
men, die illegale Arbeitskräfte beSChäftigen. Diese 
.Firmen zahlen zur Beschaffung von Barmitteln zur Ent-
lohnung,der illegalen Arbeitskräfte.per Scheck den Be­
trag fiktiver Rechnungen. Diese Schecks werden durch 
"Taxi "-Unternehmen zunäChst mit Gu,tschrift auf ihrem 

'Bankkonto eingelöst, dann als Bargeld abgehoben. Die 
Bargeldsumme ' abzüglich Provision und Mehrwertsteuer 
werden'den'Firmen, dLe die Schracks ausgestellt haben, 
ausgepändigto Die "Ta.xi"-Unternehmeil existieren in der 
Regel nur sehr kurzfristig, damit jegliChe KontrOlle 
oder gar die Anmeldepfiicht umgangen werden kann. 
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Zurück zu 'unserem Ermittlungs~all: Im Rahfflen dieses 
Syst.emswurden Schecks eingelöst, dann .andere Schecks 
zugunsten von Strohmännern ausgestelLt und die Firmen 
mit Barmitteln, die aus. dem Rauschgifth~del stammten', 
bezahlt. 

'ES konnten niemalS mit letzter Sicherheit die aus dem. 
Rauschg~fthandel stammenden Barbeträge,. die denFirin~n 
zugeführt wurden, festgestellt werden, denn falsche 
Fakturierungen erfolgten im.Zusammenhangmit etwa 20 
"Taxi"-Unternehmen, die Rechnungen für, mehr als 200 
KonfektionSfirmen im Stadtteil "Bentier'" in Paris mit, 
einem geheimen Handelsumsatz von über 200 Mio. FF aus-

, gestellt .hatten.,' Der' darin enthaltei:le Anteil a'us dem 
Drogengeschäft wurde auf c~. 15.% geschätzt. 

B) Ermi t t~ ungslIIethoden 

Nach einer Übersicht über die Methoden zur Wäsche von, 
Geldern aus kriminellen T.ätigkei ten kommen' .wir zu den 
Ermittlungstechniken, die die Feststellun'g der gehei­
,men Finanzkreisläufe ermöglichen. 

I} Typologie 

In großen Zügen gesagt, sind die mög,lichen Ermitt1un­
gen in drei Kategorien zu unterteilen: 

a) Ermit,tlungen üb'er Händler oder sonstige Krilllinel~e 

Diese Art der Ermittlungen setzt ein', wenn eine Person 
bereits wegen ein.er bestimmten Straftat festgenommen 

,worden ist. Si'e besteht, darin, daß das "finanzie1le 
Umfeld" soncjiert wird, um die, vermögensrechtliche Si-, 
tuation der Person definieren und die Personen ausfin­
dig machen zu ' könn.en, die sie möglicherweise bei den 
Investitionstransaktionen oder Vermögensversch~eie~ 
rungsaktioiJ.(~n, unterstützt haben. Diese, Ermittlungen 
bedürfen keines besonderen Kommentars, und sie können 
entweder durCh die festnehmende Dienststelle oder 
durch eine Finanzdienststelle geführt . werden. Die Er­
mitt1uhgsmethoden ' gleiChen den ,klassischen Untersu­
chungen bei Wirtschaftsstraftaten. 

b) Ermittlungen über verdächtige Personen 

Es handelt siCh hier um Ermittlungen über Personen, 
die unter ,dem' Verdacht stehen, straffällig zu sein.' 
Der Ermittlungsgegenstand (Bandenkriminalität, Rausch­
giftllande1 etc.) kann entweder durch eine kriminal­
pOlizeiliche Ermittlungsbehörde bestimmt oder durch 
das,Zentra1büro '$ur Bekämpfung schwerer Wirtschafts­
verbrechen festgestellt werden. Ziel der Ermittlungen 
zu Finanzstraftaten ist die Untermauerung der beste-.' 
henden Hypothese ,oder die Einbringung zusätzlicher' Er­
kenntnisse in, das pOlizeiliche Ermittlungsverfahren. 
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Dies gilt beispielsweise für den Fall, daß eine Person 
des R,auschgifthandels verdächtig ist und man zu der" 
Feststellung gelangt, daß sie erhebliche,BarSummen von 
ihrem Konto abhebt. Dies kann die Bestätigung für ei­
nen bevorstehenden Warenkauf sein. Diese Art Parallel­
ermittlung erfolgt gleichermaßen mit dem Ziel, die 
Mittelsleute zu identifizieren" die evtl. Geldwäsche 
betreiben. Damit besteht die MögliChkeit, im Fa1:.le der 
Festnahme, unverzüglich ein Ermittlungsverfahren über 
das finanzielle Umfeld des Verdächtigen einschließlich 
Sicherstellungen und 'Beschlagnahme von zuvor ermittel­
tenGuthaben einzuleiten. ' 

cJ Er.mi~~lungen über Finanzflüsse 

Im GegenSatz 'zU den beiden ersten Ermittlungskatego-
,rien, im Rahmen derer eine Person Ausgangspunkt ist, 
bildet hier eine Finanztransaktion die Grundlage, wo-, 
bei es sich sowohl um Bartransaktionen ,als auch um 
verdächtige' Finanzbewegungen handeln kann'. 'Es ist,' 
verglichen' mit d~r Rechtsgläubigkeit des Bankwesens, 
die auseinanderstrebende Interessenlage, die polizei­
liche Ermittlungen bewirkt. 

Recht häufig tappen di,e Erm,ittler im Dunkeln und über­
sehlf!n dabei gänzlich, welche Strafta't latent hinter 
dem verdächtigen Finanzgebahren steckt. Gerade diese 
Art Ermittlungen hat dazu 'geführt, daß, das 
O.C.R.G.D.F. - was den ,finanz- und strafrechtlichen 
Sektor anbelangt - über eine sehr breitgefächerte De~ 
liktszuständigkeit verfügt. Es ist äußerst schwierig, 
um niCht zu sagen unmöglich, gleich zu· Beginn der Er­
mittlungendie ursprüngliche Straftat zu erkennen. In 
manchen Fällen kann noch niCht einmal von einem Ver­
stoß gegen das' Strafgesetz die Rede sein, und das ver­
d~chtige Verhalten kann aufgrund spezifischer Gründe 
au~ dem Wirtschaftssektor durchaus eine logi$che 'Er-, 
klärl!-ng'finden. 

Die SChwierigkeit besteht in der Tatsache, daß Steuer­
und Bankoasen, Filterunternehmen und diverse juristi-, 
sehe Mängel niCht nur Kriminellen vorbehalten 'sind. 
All diese, teChnischen und juristischen Mittel werden 
auch durch "die Wirtschaft selbst eingesetzt, wo man 
sieh in bestimmten Fällen höchster Diskretion bedient, 
um Verträge oder Handelsgeschäfte zu einem erfolgrei­
chenAbschiuß zu bringen. Aber gerade ,diese Ermitt­
lungsfälle fesseln besonders und setzen die größtmö.g­
liehe Kenntnis' der Techniken des Bank- und Finanzwe­
sens voraus'. Leider führen zum Leidwesen der Ermitt­
lungsbeamten all diese Ermittlungen häuflg zu nichts, 
und zwar oft wegen Mangels an Beweisen. Dennoch können 
in ihrem Rahmen auß.erordentlich überraschende Ergeb­
nisse gezeitigt werden. 
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2) Die Grenzen 

Zur Veranschaulichung der Überraschungseffekte, wie 
sie im' Zuge der Ermittlungen dieser dritten Ermitt­
lungstechnik entstehen können, seien hier 3 Fälle aus 
der Praxis der Fahndungs- und Ermittlungsbrigade für 
Wirtschaftsstraftaten bei der Kriminalpolizei Paris 
angeführt: 

a) Parlruhren der Stadt Paris 

Die ersten Informationen stammten aus einer Kleinstadt, 
inder Provinz und bezogen sich auf eine Person, diß 
regelmäßig, d. h. jeden zweiten oder dritten Tag, 
Geldmünzen in anonyme Kassenbelege umwandelte. Die be­
rufliche Tätigkeit dieser Person, bei der es sich um 
einen Arbeiter in' einer kleinen Fabrik handelte, 
rechtfertigte diese Art Tausch nicht. Erste Ermitt­
lungsansätze bestanden in der Ausforschung aller kri­
minellen Tätigkeiten sowie Aktivitäten am Rande der 
Kriminalität, im Rahmen derer sich Einnahmen in Me­
tallgeld beschaffen lassen, d. h. Spielautomaten, Vi­
deo-Poker, Flipperautomaten, Musikboxen usw. Diese Er­
mittlungen hätten zu keinem Ergebnis geführt, wenn 
nicht der Schwager der genannten Person, der im Stadt­
gebiet von Paris arbeitete, nicht ebenf~lls Münzen in 
Kassenanweisungen umgetau'scht hätte. Als man sChließ­
lich mit dem Latein am Ende war, wurde ein Ersuchen an 
die Stadt Paris geste'llt, um zu erfahren, wo letztere 
Person arbeitete. Es stellte sich heraus, daß der Ge­
pannte bei der Dienststelle beschäftigt war, deren 
Auftrag- darin bestand, die Parkuhren der Stadt zu 
leeren. Anhand di.eser Information konnte im Zuge der 
Ermittlungen die Straffälligkeit von 40 Personen aus 
dieser für Parkuhren -zuständigen Dienststelle 
festgestellt werden und man gelangte zur Sicher­
stellung von 5 Tonnen Münzgeld sowie 7 Mio. FF in bar 
und diversen Effekten. ' 

b) United Banking Corporation 

Bei diesen Ermittlungen lag~n zunächst Erkenntnisse 
über einen Firmenchef vor, der wöchentlich zwei- oder 
dreimal 1 Mio. DM in bar auf eines seiner Bankkonten 
einzahlte. Danach stellte er mehrere Schecks an die 
Order seiner Firma, gezogen auf Konten aus, die bei 
anderen Finanzinstituten bestanden. Das Motiv dieses 
außergewöhnlichen Verhaltens war gänzlich unbekannt. 

Bei ersten Erm'ittlungsschritten wurde festgestellt, 
daß der Einzahler ein Unternehmen führte, in dem An- , 
denken aus Paris verkauft wurden, wobei ein jahresum­
satz von 80 Mic. FF ent.stand. Dieser Handelsumsatz 
entsprach aber nicht den vorhandenen Kontokreditgutha­
ben, welche sich in einem Zeitraum von 3 Monaten auf 
mehr als 300 'Mio. FF beliefen. 
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Die weiteren Ermittlungen ergaben dann, daß' es sich tun 
einen großangelegt;;en Fall von Sche'ckreiterei handelte, 
die unter Mittätsrschaft einer Bank begangen worden 
ist. Das durch ,diese Scheckreiterei entstandene Minus, 
berechnet auf,einen zeitratun von 4 Monaten, belief 
sieh auf mehr alS 500.000.000 FF. Die Täter (Verant­
wortliche der Firma und der Bank) li~ferten nie eine 
Erklärung für ihr irrationelles Vorgehen. Die Bank 
mußte inzwischen sogar die Eröffnung ihres Konkursver­
fahrens beantragen. 

Festgestellt wurde, daß es sich bei den Verantwortli­
chen diese,r Handelsgesellschaft und denen der Unfted 
Banking Corporation um libanesische Staatsangehörige 
handelte und daß ein großer Teil der unterschlagenen 
Summen über die Schweiz, vermutl icherwei se in den 
Mittleren Osten, verbracht worden ist, wo er mögli­
cherweise zur Begleichung von Rechnungen für gewisse 
Lieferungen gedient hat. 

So lassen sieh durch Untersuchungen über ausgefallene 
Finanzbewegungen internationale Finanzierungen fest­
stellen, deren Zweck im "geopolitischen~' Bereich lie-
gen könnte. ' ' , 

c) E~ab~issemen~ Saint F~orian 

Es hande'lte siCh tun' einen Verband,· dessen Zweck 
Dienstleistungen unterschiedlicher Art waren. Dieser 
Verband wurde durch seine außergewöhnlichen Finanz­
stransaktionen, insbesondere Zahlungen' mit.Kreditkar­
te, auffäl'lig. 

Die Ermittlungen erfolgten zunächst lediglich durch 
die für die Bearbeitung 'von Wirtschaftsstraft,aten zu­
ständigen 'Dienststellen. Dann würd'e' recht schnell 
durch Einschaltung der Brigade für Zuhälterwesen fest­
gestellt, daß es sieh hier tun einen Deckverband für 
einen Callgirl-Ri.ng handelte. Die verantwortlichen 
'dieses Verbandes beschafften Begleiterinnen für Ver­
antwortliche und FÜhrungskräfte bekannter .Unternehmen. 
Die "Dienste" dieser Damen waren Gegenstand vonFak­
turierungen einschließlich Mehrwertsteuer, die steuer­
lich absetzbar sind unter dem Titel "Dolmetscher- und 
Hostessenkosten " . 

Diese'drei Arten pOlizeilicher Ermittlungen sind Bei­
spiele für ,die Mannigfaltigkeit der Ergebnisse, wenn 
der Ausgangspunkt eine verdächtige Finanztransaktion ' 
ist. ' 
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DIE GELDWÄSCHE UND DIE HASSNAHMEN ZU IHRER BEKÄMPFU;NG 
AUS DER SICHT DER BANKEN 

Stephan Steuer 

Wäre das Thema, das die diesjährige Arbeitstagung des 
Bundeskriminalamt bestimmt, vor zwei Jahren festgelegt 
worden, hätte man sicherlich an die Probleme der Orga­
nisierten Kriminalität ,in den durchlässigen Grenzen 
der Europäischen Gemeinschaft gedacht. Die letzten 
12 Monate haben alle gelehrt, in,anderen, weiteren und 
nach,Oste:p. orientierten Dimensionen zu denken. Europa 
kann' man heute ,. im November 1990, nicht mehr nur in 
seiner räumlichen Ausdehn'ung der '12 Mitgliedstaaten 
der EG betrachten. Der macntvo11eAufbruch unserer 
östlichen Nachba~staaten in die Demokratie und der be­
wegende Zerfall des Eisernen Vorhangs zwingen nicht 
nur erneut zu der Erkenntnis, daß politische Unre'chts­
systeme in dieser 'Welt auf Dauer keinen Bestand haben 
können; sie machen es zugleich not,wendig, umzudenken 
und die Probleme und Herausforderungen unsere,. Zeit in 
neuen, 'umfassenderen Dimensionen anzugehen. 

Hierzu zählt' auch d.ie Bekämpfung der Organisierten 
Kriminalität, die sich sicherlich längst anschickt, 
ihre zweifelhaften "Chancen" auch in den neuen, markt­
wirtSChaftlich orientierten und freiheitlichen Demo-
kratien zu nutzen'. Der Drogenkonsum, die, Drogenabhän­
gigkeit und d'ie damit· verbundene FOlgekriminalität 
werden sich, dies muß mit größtem Bedauern festge­
stellt werden, auch auf diese Länder ausdehnen. Alle 
östlichen Staaten werden daher frÜhzeitig gefordert 
sein und eingebunden werden müssen in die internatio­
nalenBemühungen zur .Bekämpfung dieses so ungemein 50-
zia1schäd1ichen Phänomens, das die Gese)lschaft insge­
samt ebenso herausfordert wie sie den einzelnen Be­
troffenen in körperliches, seelisches ~lendund in ma­
terielle Not stürzt. Der Befund über Drogenmißbrauch 
und den ihn fördernden Drogenhandel, über die Beschaf­
fungskriminalität einerseits und die Geldwäsche ande­
rerseits zeigt ein erschreckendes Bild. 

I. Vorbemerkungen 

Alle geselLschaftlichen Kräfte sinq ohne Einschränkung 
gefordert, ihren Beitrag zu leisten, um zumindest eine 
Abf1achung der verhängnisvoll ansteigenden Kurve in 
der Drogenprob1ematik zu erreichen. Dies gilt selbst­
verständlich und ohne jeden Vorbehalt auch für die 
Kreditwirtschaft. Diese grundsätzliche Aussage steht 
bewußt am Anfang der Ausführungen, ~ keinen Zweifel 
an der 'Ernsthaftigkeit der Äußerungen un~ Ste11ungnah-
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,men aufkommen zu lassen, die die Kreditwirtschaft in 
den letzten zwei Jahren zu den Maßnahmen abgegeben 
hat, die derzeit nati-onal wie international zur Be­
kämpfung der Drogenkriminalität und der Geldwäsche 
vorgeschlagen werden. Dies ändert aber nichts an der 
Notwendigkeit und an der Legitimation, sachgerechte 
und konstruktive Kritik dort zu äußern, wo sie ange­
zeigt ist. 

~ • Sachgerech1;e .Maßnahmen im Rahmen der Rech1;sordnung 

,Ein rasches Handeln des Gesetzgebers erscheint gebo­
ten. Doch dabei darf nie vergessen werden - dies sei 
zu Beginn ebenso eindeutig wie ausdrücklich betont -, 
daß alle Maßnahmen sachgerecht und z-ielgerichtet sein 
müssen. Sie haben sich außerdem in den Rahmen einzu­
passen, der sieh durch die Rechtsordnung insgesamt, 
durch die Verfassung, durch Gewalten~ und Aufgabentei­
lung in unserem Rechtssystem ergibt. In dieses Koordi­
natensystem haben sieh alle Maßnahmen ein~upassen, die 
zur Bekämpfung der Drogenkriminalität ergriffen ,werden 
sollen und für die es gilt, gesetzliche Grundlagen zu 
schaffen. Vor diesem Hintergrund kann nicht jedes Mit­
tel, das eine optimale Zweckerreichung verspricht, das 
richtige sein. Wie so häUfig wird eS,darauf ankommen, 
den Weg zu finden, der das eine tut, nämlich die unbe­
scholtenen Bürger in ihren Rechten zu achten, ohne das 
andere zu lassen, nämlich ,die Effizienz der ,Bekämpfung 
von Straftaten, im Bereich der Drogenkriminalität zu 
erhöhen. 

Die Erfahrungen aus der Bekämpfung des Terrorismus 
zeigen, daß die Gesellschaft Eingriffe in ihre Frei­
heit in gewissem Umfang hinnehmen muß, um ein höher­
wertiges Gut, nämlich den Bestand unserer freiheit­
lich-demokratischen Rechtsordnung', zu verteidigen. An­
dererseits' gibt es ebenso hohe Rechtsgüter wie das 
Persönlichkeitsrecht des Bürgers, die auch im Interes­
se der effizienten Verbrechensbekämpfung nicht zur 
Disposition stehen sollten. 

2. Standortbestimmung der "Ge~dwäsche" durch Kredit­
instit;ute 

Der verhängnisvOlle Kreislauf, der "Circu1us vitiosus" 
im wahrsten Sinne des Wortes, der das Drogenproblem 
ausmacht, wurde schon kurz beschrieben. Der Drogenkon­
sum führt zur Abhängigkeit und zur Beschaffungskrimi­
nalität. Er wird zielgerecht gefördert durch Drogenan­
bau und Drogenhandel. Am Ende steht der Vorgang des 
Umwandelns von sChmutzigem Drogengeld in frei verfüg­
bare und nicht mehr angreifbare Bankguthaben. Wie 
schon diese Aufzählung zeigt, steht die GeldwäSChe am 
Ende einer verhängnisvollen Kette, die von menschlich 

164 



tragischen Schicksalen ihren Ausgang nimmt und durch 
kriminelle Energie vorangetrieben wird. Die Diskussio- ' 
nen in 'der Öffentlichkeit, die Berichterstattung in 
den Medien, aber auch die Behandlung des Themas auf 
politischer Ebene erwecken. häufig den Eindruck, die 
Bekämpfung gerade der GeldwäsChe mit der Verpflichtung 
der Kreditwirtschaft, einen vorrangigen Beitrag, zu 
leisten, sei schwerpunkt und zentraler Ansatz für ein 
erfolgversprechendes Angehen gegen die Geisel der or­
ganisierten Drogenkriminalität. 

Diese Sichtweise enthält jedoch eine Verkürzung des 
Problemfeldes. Bei realistischer Betrachtungsweise be­
trifft das Thema GeldwäsChe näm'lich das Verschleiern 
der H~I~pnft von Vermögenswerten aus Ursprungsverbre~ 
chen, um -- --deren Bekämpfung, es aber primär gehen mUß. 
Gesellschaftliches Verantwortungsbewußtsei)l hat sogar 
noch frillleranzusetzen, nämlich bei Nachfrage und·Kon­
sum sowie beim Anbau von Drogen. Dabei' werden aber So­
zialpsychologen und Sozialtherapeuten, ·Wirtschafts.,..... 
fachleute und soziologen gefordert sein. Allein mit 
kriminalistischen Methoden und mit der Verbesserung 
strafpolizeilicher Ermittlungsformen oder mit der Pö­
nalisierung der GeldwäsChe wird man den tragischen Weg 
Jugendlicher aus unserer Gesellschaft hinaus und hin­
ein in die Scheinwelt der Drogen nicht aufhalten kön­
nen. Insofern gilt es, tiefer zu 'graben ,und die Ursa­
chen für dieses "Aussteigeverhalten" zu ermitteln. Man 
ist versucht zu formulieren, daß unsere Gesellschaft 
bei diesem Problem in ihrer Lebensweise, in ihren Er­
scheinungsformen und in ihrem Verhalten generell auf 

, dem Prüfstein steht. 

Um Mißverständnisse zu vermeiden: Mit diesen Bemerkun­
gen sollen keinesfalls die Bestrebungen zur Bekämpfung 

, der Geldwäsche in Frage gestellt werden, sondern ihnen 
wird nur der Stell'enwert zugewiesen, der ihnen in ei­
nem vielfältigen Maßnahmenbündel zukommt. 

3. Kreditwirtschaft als unfreiwilliges Instrument der 
GeldwäsChe - Betroffenheit anderer Branchen 

Die Organisierte Kriminalität ist natürliCh bestrebt, 
die verbrecherisch erwirtschafteten Gelder zur Tarnung 
in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf einzu­
schleusen und damit zu waschen. Dabei kann es sich um 
die Einzahlung der Drogengelder aus dem Straßenver­
kauf, um Investitionen in hochwertige Wirtschaftsgüter 
oder um Beteiligungen und natürliCh auch um sehr kom~ 
plexe internationale Finanztransaktionen handeln. Häu­
fig wird geltend gemacht, daß illegales Geld an der 
SChnittstelle zwischen Illegalität und Legalität zu­
mindest theoretiSCh "sichtbar" werde. Hier wird deswe- , 
gen ein tauglicher Ansatz gesehen, in die Strukturen 
der Orga~isierten Kriminalität einzt;ldringen, um von 
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diesem Schnittpunkt aus an den Ursprung der illegalen 
Transaktionen vordringen zu können. Außerdem wird da­
mit die Erwartung verknüpft, auf die durch enorme Pro­
fite gefüllten Kassen der Drogenkriminellen zugreifen 
und deren" finanzielle Basis austrocknen zu könn~n. 

Es liegt auf der Hand" daß die Kreditinstitute auf­
grund der ihnen in unserer V01kswirtschaft·zukommenden 
Funktion a1s,Kapita1samme1ste11en und Intermediäre des 
Zahlungsverkehrs in besonderem Maße geeignet ersch~i­
nen, ,zum Waschen mißbraucht zu werden, zuma1 für sie 
wegen der Massenhaftigkeit der abgewickelten Transak­
tionen Einzelvorgänge zumeist keinen AUffä11igkefts­
wert haben. Dies ist sicherlich ein verständlicher An­
satz, der von den Banken auch akzeptiert wird,zuma1 
sie im Hinblick auf die nicht zu übersehende "Gefahr­
geneigthei t" ihres Gewerbes schon nach ihrem Se1bs,t­
verständnis alles in ihrer Kraft Stehende tun müssen, 
um nicht in Geldwaschvorgänge verwickelt zu werden. 
Der Blick darf sich aber - wünscht inan sich eine effi­
ziente Bekämpfung der Geldwäsche - niCht auf die Kre­
ditwirtscllaft verengen: Auch andere Personen- und 
Wirtschaftsgruppen laufen Gefahr, von Gel.dwaschvorgän­
gen betroffen zu werden. Diese Gefahr wird sogar zu­
nehmen, wenn bei den Banken,infolge entsprechender 
Sensibilisierung die Vorsicht weiter zunimmt und ge­
setzliche Regelungen ihnen in vernünftigem Rahmen die 

,Anzeigen verdächtiger Tatbestände 'ermöglichen. 

4. Interna,tionale Koordinierung 

Das Generalthema dieser Tagung gibt Anlaß, einen wei­
teren Aspekt voranzustellen, nämlich die durchlässigen 
Grenzen. Ebenso wie die Problematik des Drogenmißbrau­
ches und der Drogenkriminalität internationale Dimen­
sionen aufweist, zeigen sie sich auch bei der Geldwä­
sche. Durchlässige Grenzen ermöglichen' den Transport 
auch von Bargeld in größeren Mengen mit Hilfe von ein­
gespielten Kurierdiensten. Die Akten und die Erfahrun­
gen des Bundeskriminalamtes, mit dem die Kreditwirt­
schaft über den Komplex der Geldwäsche einen sehr in­
tensiven Dialog führt, geben darüber beredte,Auskunft. 

",Maßnahmen einzelner Staaten, die die Geldwäsche er­
schweren, können daher stets nur 'lokal und temporär 
zur Entlastung führen. Das Unrecht wird den Barrieren, 
die ein nationaler Gesetzgeber im Alleingang aufbaut, 
ausweichen und die Stellen suchen, an denen der Umsatz 
von schmutzige11l in sauberes Geld leichter, mit weniger 
Risiken und schneller vonstatten gehen kann. Mithin 
kann letztlich nur eine konzertierte und internationa­
le Aktion zum gewünsch,ten Erfolg :rühren. 

Die EG-Ko~ission geht daher den - vom Ansatz aus be­
trachtet -"richtigen Weg, einheitliche Standards für 

, die Bekämpfung der Geldwäsche zu entwickeln" die so..-; 
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dann in allen l2 Mitgliedstaaten der Gemeinschaft gel­
ten so.llen. In derselben Weise sind die Beschlußemp~ 
fehlungen des Weltwirtschaftsgipf.els zum' Pro.blembe­
reich Dro.genkriminalität po.sitiv zu bewerten. Bei al"": 
ler . berechtigten Kritik an einzelnen Details kann 
letztlich nur die internatio.nale So.lidarität einen ef­
.fizienteil Beitrag leisten. Dies' heißt nicht,. da'ß 
Strafverfo.lgungsmetho.den und Auflagen,. wie sie aus ei­
nem bestimmten Rechtsverständnis heraus zum Beispiel 
in den· USA entwickelt werden, vo.rbildhaften Charakter 
für alle Staaten der Welt haben müssen. Alle gesetzl'i­
chen Maßnahmen haben sich vielmehr am Rechtsverständ­
nis und am Rechtsrahmen des jeweiligen Staates 'zu 
o.rientieren und müssen auch dessen wirtschaftliche Ge­
pflo.genheiten - etwa im baren und 'unbaren Zahlungsver­
kehr - berücksichtigen. Entscheidend ist nicht die 
schemati-sche Übernahme einz·elner Lösungsansätze , so.n...:. 
dern die Effizienz eines ko.ordinierten Maßnahmenbün­
dels. Unter diesem Aspekt mag es internatio.nal durch~ 
aus gerechtfertigte und zu respektierende Unterschiede 
in der Ausgestaltung ~er gesetzlichen Regelungen 'ge­
ben. 

5. Dat;enscnut;z, persön~ich1ceit;srecht;, Privat;sphäre 

Was die ~npflichtnahme der Kreditwirtschaft angeht, so. 
hat diese bereits frühzeitig zum Ausdruck gebracht, 
daß sie an allen zielgerichteten, sachadäquaten Lösun~ 
gen mitwirken wird, um der Verwicklung in Geldwäsche 
entgegenzuwirken. Wesentliches Kriterium ist· dabei 
stets das Bemühen um ein Höchstmaß an Effizienz bei 
gleichze'itigem Schutz'unbeteiligter Dritter. Bei allen 
Fo.rderungen, die sich auf die bei den Kreditinstituten 
anfallenden Info.rmatio.nen beziehen, ist zu berücksich­
tigen, daß vo.n den Instituten letztlich keine Info.rma­
tio.nen verlangt werden, die sie selbst betreffen. 
Vielmehr geht es primär darum, Vorgänge zu erfassen, 
die die Kunden als Bürger angehen. Alle Maßnahmen müs­
sen daher auch im Ko.ntext. des Persönlichkeitsrechts, 
des Datenschutzes, des Schutzes der Privatsphäre und 
des Bankgeheimnisses vo.r dem Hintergrund des Gebo.tes 
der Rechtsstaatlichkeit gesehen werden. So.llen die 
Kreditinstitute . daher tätig werden, um Drogengelder 
aufzuspüren so.wie Geldwaschvo.rgänge zu verhindern, so 
erfordert dies zwangsläufig einen vernünftigen'Rechts­
rahmen. Dieser Rahmen darf - dies sei die letzte' 
grundsätzliche Vo.rbemerkung - nicht so. gestaltet wer­
den, daß letztliCh Ermittlungstätigkeiten der Straf­
verfo.lgungsbehörden auf private Institutio.nen verla­
gert werden. Es mUß sich zudem um einen vom Augenmaß 

'geprägten Rahmen, handeln. Man darf nämlich nie verges­
sen, daß die zu ergreifenden Maßnahmen vo.n den Mitar­
beitern der Kreditinstitute - also von MenSChen - um­
zusetzen sind. Sie werden sich aber nur dann in dem 
gewünschtenM~ße motivieren lassen, wenn Sinnfällig-
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keit und Effizienz des ihnen abgeforderten Handelns 
und dessen Nutzen. für die Bekämpfung der Organisierten 
(Drogen-)Kriminalität deutlich sind. So wäre etwa der 
Zwang zu systematischem Erfassen im Zweifel unauffäl­
liger Transaktionen wenig geeignet, ihre Motivation zu 
erhalten. Ebenso kann das Risiko, bei Hinweisen auf 
verdächtige Transaktionen· an die, Stra.fverfo1gungsbe­
hörden selbst eine Strafverfolgung gewärtigen zu müs-
sen, nur abschrecken. . 

II. Stand der internationa~en Diskussionen 

Nach dieser grundsätzliChen Bestimmung d~s Standortes, 
von dem aus die Kreditwirtschaft aktiv an der E~arbei­
tung eines sachadäquaten Gesetzesrahmens zur Bekämp­
fung der Geldwäsche mitwirkt, soll nun ein kurzer 
Überblick über die internationalen Entwicklungen in 
diesem Problemfeld folgen. Spät, aber hoffentlich 
nicht zu spät, hat die internationale Völkergemein­
schaft ihre gemeinsame.Verantwortlichkeit für die Phä­
nomene Drogenkriminalität, Drogenmißbrauch und Geldwä­
scheentdeckt. Seither gibt es zahlreiche Vorstöße für 
ein konzertiertes Vorgehen über die nationalstaatli­
chen Grenzen hinaus. Bei der weiteren Behandlung die­
ses Themas wird es der SOlidarität und des Verständ­
nisses mit den sogenannten AnbCiuländern ebenso bedür­
fen wie einer unbeirrbaren, festen Position gegenüber 
der Organisierten Kriminalität. Wie leiCht sieh solche, 
Sätze in abstracto formulieren lassen und wie schwer 
sie in konkreto zu beherzigen sind, zeigt sich am Bei­
spiel des von der Drogenmafia bis in die Grundfesten 
erschütterten Staates Kolumbien. Alle Maßnahmen, die 
siCh darin erschöpfen,. den kleinen Dealer oder seine 
Hintermänner leichter fassen zu können, oder die es 
ermöglichen, Personen und Institutionen, die sich zur 
Geldwäsche mißbrauchen ließen, zu bestrafen, greifen 
in diesem Kontext zu kurz. So wiChtig sie unbestrit­
tenermaßen ebenfalls sind, so sehr verdient festgehal­
ten zu werden, daß es sich letztliCh nur um ein Kurie­
ren an Symptomen handelte 

Bespnderer Druck, ·vor .allem den über die Banken abge­
wickelten Geldverkehr Kontrollen zu unterwerfen und 
sie damit in die Bekämpfung der' Drogenkriminalität 
einzubinden, ging und geht insbesondere von den USA 
aus, die seit längerem über ein umfassendes und auf­
wendiges Registrierungs- und Meldesystem bei Bartrans­
aktionen verfügen (10.000 US-$); darüber hinaus gibt 
es dort Bestrebungen, auch unbare Zahlungsvorgänge 
einzubeziehen. Dem Drängen der USA auf eine interna­
tionale Übernahme dieses Systems, das im übrigen nicht' 
nur der KriminalitätSbekämpfung, sondern auch steuer­
lichen Zwecken dient, hat sich die internationale 
Staatengemeinschaft biSlang zu Recht widersetzt. Sie 
hat siCh allerdings die Zielsetzungen der USA, den 
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Bankenapparat verstärkt in die Bekämpfung der Drogen­
kriminalität einzubinden, in einer von der deutschen 
Kreditwirtschaft durchaus akzeptierten Weise zu eigen 
gemacht. 

International sind unter anderem die folgenden Initia­
tiven aus der jüngsten Zeit erwähnenswe~t: 

Durch das von der Bundesrepublik unterzeichnete "Über­
einkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten 
Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen" 
("Wiener Übereinkommen") vom 19. Dezember 1988 haben 
sich die Signatarstaaten unter anderem dazu verpflich­
ten, im nationalen Recht bestimmte Tathandlungen der 
(vorsätzliChen) Wäsche von Drogengeldern unter Strafe 
zu stellen. 

Mit der Grundsatzerklärung der Notenbankgouverneure 
des Zehner-Clubs vom Dezember 1988 wurde in allgemei­
ner Form an die Kreditinstitute appelliert, sich nicht 
in Geldwaschtransaktionen hineinziehen und insoweit 
erhöhte Aufmerksamkeit walten zu lassen. 

Im April 1990 wurden die Empfehlungen des Weltwirt­
schaftsgipfels von den beteiligten Staaten gebilligt. 
Die an die Regierungen gerichteten, zum Teil sehr de­
taillierten Empfehlungen beziehen sich zwar primär auf 
Kreditinstitute; es wird jedoch ausdrücklich die Er­
streckung auf andere "gefährdete" Personen/Unternehmen 
gefordert. Die Empfehlungen sehen - neben der Forde­
rung nach Einführung eines Straf tatbestandes über die 
(vorsätZliChe) "Ge1dwäsche" - unter anderem vor: 

* Die Pflicht zur Identifizierung von Kunden auch bei 
"Einma1geschäften" (z. B. umfangreiche Bargeldge­
sChäfte) 

* In Zweifelsfällen die .Bemühungspf1icht, die "wahre 
Identität" .von Geschäftspartnern zu ermitteln 

* Besondere AufmerksaMkeit bei komplexen sowie unübli­
chen Großgeschäften sowie Geschäftsgesta1tungen ohne 
erkennbaren wirtschaftlichen/legalen Hintergrund 

* Die Berechtigung oder Verpflichtung, verdächtige 
Tatbestände den zuständigen Behörden anzuzeigen; im 
Falle einer solchen Anzeige sollen die Institute we­
der zi"vil- noch strafrechtlichen Sanktionen ausge­
setzt sein (z. B. wegen Verletzung des Bankgeheim­
nisses) . 

Der ebenfalls im Frühjahr 1990 von der EG-Kommission 
vorgelegte Vorschlag für eine Richtlinie "zur Verhin­
derung des Finanzsystems zum Zwecke der GeldwäsChe" 
deckt sich in der Zielrichtung mit den EmPfehlungen 
des Weltwirtschaftsgipfels. 
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III. Naf;iona.~e Maßnahmen 

Vor dem Hintergrund der internationalen Best~ebungen 
hat die Bundesregierung sehr frühzeitig die gebotenen 
gesetzlichen Maßnahmen vorbereitet. Bereits im vergan­
genen Jahr sind Gesetzesvorschläge über die "Vermö­
gensstrafe" und den "erweiterten Verfall" vorgelegt 
worden. Weiter wurde im Juni dieses. Jahres der Natio­
nale RauschgiftbekämpfungSplan verabschiedet, an dem 
auch die Kreditwirtschaft mitgewirkt hat. Dieser Plan 
zielt darauf ab, alle für die Rauschgiftbekämpfung 
verfügbaren, gesellschaftlichen und politischen Kräfte 
zusammenzufassen und zusätzliche Ressourcen zur 
Rauschgiftbekämpfung zu ersch1ießeni er ste1it auch 
die gesetzlichen Maßnahmen dar, die möglichst kurzfri­
stig verwirklicht werden sollen. Dazu gehören die Ein­
führung eines Straf tatbestandes der "Geldwäscherei" 
sowie ein Gesetz zum Aufspüren von Gewinnen aus schwe­
ren Straftaten, mit dem erreicht werden soll, daß die 
Ermittlungsbehörden die gebotenen Informationen von 
Kreditinstituten erhalten. 

~. Sf;raff;af;besf;and BGe~dwäscheB 

Am . wei'testen fortgeschri tten sind die Überlegungen 
hinsichtlich der Einführung des Straf tatbestandes 
"GeldwäsChe". Im Vordergrund stehen dabei die Vor­
sChläge von Bundesrat und Bundesregierung, die in dem 
"Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des illegalen 
Rauschgifthande1s.und. anderer Erscheinungsformen der 
Organisierten Kriminalität (OrgKG)" sowie in der Stel­
lungnahme der Bundesregierung hierzu enthalten sind 
(BT-Drucksache 11/7663)4 Beide Vorschläge zeichnen 
sich durch einen außerordentlich weit gefaßten objek­
tiven Tatbestand aus, der zwangsläufig vielfältige so-· 
zialadäquate und wertneutrale. Vorgänge erfaßt, und 
zwar nicht zUletzt typische Erscheinungsformen des 
VÖllig legalen Geldverkehrs. Die neue Strafnorm der 
Geldwäsche erfordert aus Gründen der Rechtssicherheit 
eine eindeutig' umschriebene, leicht faßbare und für 
die Normadressaten verständliche Umschreibung des Tat­
bestandes. Das im Zivilrecht zum Dogma erhobene Trans­
parenzgebot sollte im Strafrecht eine Selbstverständ­
lichkeit sein. Der. vorliegende Gesetzesentwurf ver­
dient insoweit ~och manche Nachbesserung. 

a) Beschränkung auf Vorsatz und "dolus eventualis" 

Besondere Kritik gilt dem Vorschlag, daß bereits das 
leich"tfertige Nichterkennen der deliktischen Herkunft 
der Vermögenswerte zur Strafbarkeit führen soll. Die 
Banken befürworten die Einführung eines sachadäquat 
gefaßten Straf tatbestandes i allerdings darf nur die 
(bedingt) vorsätzliche "Geldwäsch~" unter Strafe ge­
stellt werden. Die Bestrafung bereits der "qualifi-
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ziert fahrlässigen" Geldwäsche würde nicht nur inter­
nationalen Standards, sondern auch unserem Straf­
rechtssystem widersprechen; zudem würde sie das Wesen 
des Geldes, das keine Herkunftsmerkmale trägt, negie­
ren. Es heißt nicht zu Unrecht seit den Zeiten der al­
ten Römer: pecunia non olet, oder übertragen: Geld er­
zählt keine Geschichten. Der rein abstrakte Geldver­
kehr darf als solCher nicht pänalisiert werden. 

b) Internationaler Standard: Geldwäsche als Vorsatztat 

Internationc;zl' ist zu berücksichtigen, daß sowohl. die 
verschiedenen Abkommen (U,N-Drogenkonvention) bzw. Emp­
fehlungen (Weltwirtschaftsgipfel) sowie der Richtli­
nienentwurf der EG-Kommission lediglicn die Bestrafung 
der vorsätzlichen Geldwäsche fordern. Auch diejenigen 
ausländischen Staaten" die bereits Straf tatbestände 
über die "Geldwäsche" eingeführt haben, stellen ganz 

'überwiegend nur die vorsätzliche Geldwäsche unter 
Strafe. Das gilt nicht zUletzt für die Schweiz, deren 
Geldwaschgesetzgebung erst kürzlich in Kraft ~etreten 
i$t. 

c) Geldwäsche als Betätigungsform an fremder Vorsatz-
tat 

Im nationalen Kontext erlangt Bedeutung, daß nach gel­
tendem Recht die strafbaren Beteiligungsformen an 
fremder strafbarer Handlung, namentlich Hehlerei, Be­
günstigung, Strafvereitelung sowie Beihilfe zur Vor­
tat, zu denen der Geldwaschtatbestand eine gewisse 
Verwandtschaft aufweist,_ eine zumindest vorsätzliche 
Begehung voraussetzen. 

Sodann erscheint es aber systemwidrig, und rechtspoli~ 
tisch nicht sachgerecht, bei der Geldwäsche eine grob 
fahrlässige Begehung und damit letztlich die unterlas­
sene Kenntnisverschaffung' über die Herkunft von Gel­
dern unter Strafe zu stellen. Das gilt um so mehr, als 
Geldtransaktionen w~rtschaftliche Transfervorgänge mit 
einem extrem hohen Abstraktionsgrad darstellen. Die 
Strafbarkeit würde allein in der persönlichen Verhal­
tenssphäre des Betroffenen angesiede-lt, ohne daß ihm 
- wie bei den anderen '''Beteiligungsdelikten'' - ein ei­
gener Interessenbezug zur Vortat vorgeworfen werden 
könnte. 

Zudem erscheint es ungereimt, die "Geldwäsche" als 
Folgetat bereits bei fahrlässiger Begehung zu bestra­
fen, obwohl die-in Betracht kommenden Vortaten in der 
Regel nur bei Vorsatz strafbar sind. 

d) Fehlende Definition der Verhaltenspflichten 

Ein weiterer wiChtiger Grund spricht gegen die Bestra­
fung auch grob fahrlässiger Verhaltensweisen.' Fahrläs­
sig handelt im Strafrecht, wer Verhaltenspflichten 
verletzt, deren Einhaltung die Rechtsordnung verlangt. 
Die Bestrafung wegen Fahrlässigkeit setzt daher stets 

171 



voraus, daß es im . Zusammenhang mi t dem durch eine 
Strafnorm geschützten Rechtsgut allgemein anerkannte 
und bekannte Verhaltenspflichten gibt. Diese können 
aus der Natur des geschützten Rechtsgutes selber fol­
gen, wie zum Beispiel die Rücksicht auf Unversehrtheit 
des Körpers im Zusammenhang mit Verletzungsdelikten. 
Sie können auch durch gemeinsame gesellschaftliche 
Wertanschauungen begründet werden, wie etwa bei den 
Umweltdelikten. Das Rechtsstaatlichkeitsprinzip führt 
aber im Strafrecht nicht nur zur Forderung der Konkre­
tisierung einerStrafnorm, sondern auch zur Vorherseh­
barkeit, wenn ein strafbares Verhalten vorliegt. Mit­
hin müßte' es auch bei der Geldwäsche möglich sein, die 
Verhaltenspflichten eindeutig zu definieren, die bei 
der Entgegennahme und beim Umgang mit vom Ansatz her 
wertneutralem, fremdem Geld eingehalten werden müssen, 
um nicht fahrlässig den Straf tatbestand der Geldwäsche 
zu verwirklichen. Die Festlegung eines solchen Pflich­
tenrahmens im Zusammenhang mi t Geldbewegungen bei Kre­
ditinstituten stößt aber auf unüberwindliche Schwie­
rigkeiten. 

Gemeinsame Erörterungen zwischen dem Bundesinnenmini­
sterium, dem Bundeskriminalamt, und den kreditwirt-. 
schaftlichen Spitzenverbänden haben gezeigt, daß es 
nicht möglich ist, zumindest ein "Raster" von Auffäl­
ligkeiten zu erarbeiten, bei deren Vorliegen der Rück­
schluß auf eine kriminelle Herkunft der zum Beispiel 
in bar eingeZahlten Gelder naheliegt und daher von den 
Mitarbeitern der Kreditinstitute besondere Sorgfalt 
erfordert. Ein solcher Orientierungsrahmen wäre stets 
~uch lediglich eine Momentaufnahme. "Unrecht sChläft 
nicht" heißt es völlig zu Recht im Volksmund. Die Tä­
ter werden ihre Zahlungsgewohnheiten, ihr Erschei­
nungsbild ändern, sobald die Sorgfaltspflichten ab­
schließ,end definiert und bekannt sind. Alle Beispiels­
fälle, die heute in Diskussionen und in der Literatur 
als klassische Tatbestände, der Geldwäsche dargestellt 
werden (Turnschuhmann mit Plastiktüte), können ohne 
Übertreibung als überholt bezeiChnet werden. Lassen 
sich die Sorgfaltspflichten der Kreditinstitute aber 
nicht hinreichend präzise beschreiben, so entsteht bei 
Bestrafung bereits der qualifiziert fahrlässigen 
"Geldwäsche" zwangsläUfig ein Konflikt mit dem verfas­
sungsrechtlichen Grundsatz "nulla poena sine lege". 

e) Exkurs: Orientierungsrahmen 

Damit sei niCht die Sinnhaftigkeit eines Orientie­
rungsrahmens über typische Täterverhalten in Abrede 
gestellt. Es kann vielmehr eine wertvolle Unterstüt­
zung für die Kreditinstitute und 'ihre Mitarbeiter 
sein, nicht zuletzt auS' den Erfahrungen der kriminali­
stischen Praxis Kenntnis über auffällige Täterverhal­
ten zu erhalten, auch wenn es sich dabei um Momentauf­
nahmen und gegebenenfalls einmalige Verhaltensweisen 
handelt. Hieraus lassen sich Hinweise für die Praxis 
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und für Arbeitsanweisungen ableiten, die zur Sensibi­
lisierung' der Mitarbeiter beitragen und im Sinne der 
Vorbeugung hilfreich wirken können. Der Aussagewert 
solcher Orientierungsrahmen darf, selbst wenn er, wie 
es wünschenswert ist, fortlaufend aktualisiert würde, 
nicht überschätzt werden. Die enge Zusammenarbeit zwi-' 
sehen Bundeskriminalamt, Bundesinnenministerium und 
Kreditwirtschaft ist daher zwar auch in Zukunft zu be­
fürworten, um solche Erfahrungen aus der Strafverfol­
gungspraxis möglichst schnell umzusetzen und sie den 
Kreditinstituten an die Hand zu geben. Als Grundlage 
von Verha'ltenspflichten, die sich in der Rechtsordnung 
allgemein verdichtet haben und damit die Grundlage für 
die Bestrafung einer fahrlässigen Geldwäsche sein 
könnten, taugen sie jedoch nicht. 

2. Sonst;iger Rechtsrahmen - Geset;z zum Aufspüren von 
Gewinnen aus schweren St;raftat;en 

Das bereits im Nationalen Drogenbekämpfungsplan ange­
kündigte "Gesetz zum AUfspüren von Gewinnen aus schwlt!­
ren Straftaten" liegt bisher niCht vor. Nach den in­
ternationalen Vorgaben sowie nach den Vorstellungen 
des Nationalen D:r:ogenbekämpfungsplans sind jedoch Min,­
äeststandards gesetzt, die zu folgenden Bemerkungen 
Anlaß geben: 

a) Anzeigerecht/-pflicht 

Die Kreditwirtschaft spricht sich ,dezidiert für die 
Schaffung eines Anzeigerechts anstelle einer Anzeige­
pflicht aus, wie sie die EG-Kommission und auch der 
Bundesrat in die Diskussion eingeführt haben. Die 
Pflicht zur Anzeige verdächtiger Vorgänge würde zu der 
Konsequenz führen, 'daß Maßnahmen der Strafverfolgung 
auf private Stellen verlagert würden. (Stichwort: Mit­
arbeiter der Kreditinstitute als verlängerter Arm der 
Staatsanwaltschaft.) Zudem wäre es erforderlich, die 
Voraussetzungen für eine solche Verpflichtung eindeu­
tig zu umschreiben und damit den Normadressaten einen 
klaren Handlungsrahmen vorzugeben. Oben wurde bereits 
dargestellt, daß es nicht möglich ist, ein solches 
"Verdachtsraster" festzulegen, das sich als tauglich,e 

'Grundlage für etwaige Pflichten der Kreditinstitute 
eignet. Umgekehrt würde mit einer Anzeigepflicht den 
Bankangestellten auferlegt, Sachverhalte zu Offenba­
ren, in denen sie gegebenenfa'lls selbst den Tatbestand 
der fahrlässigen Geldwäsche verwirklicht haben. Es er­
scheint paradox und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen 
nicht vereinbar, eine möglicherweise sogar sanktions­
bedrohte Pflicht zur Selbstanzeige einzuführen. Damit 
würde bestraft, wer sieh niCht selbst der Strafverfol­
gung zuführt. Die zutreffende Sanktion kann nur in der 
Bestrafung der Geldwäsche als solcher liegen. Aus die­
ser Gefahr kommt die faktische AnzeigepfliCht bei Ver­
dacht. Dogmatisch reicht insoweit aber das Anzeige­
recht. 
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Neben diesen Bedenken, die letztlich aus dem Rechts­
staatsgebot folgen, hätte eine Meldepflicht im übrigen 
zur Folge, daß - vermutlich vÖllig überflüssig - Vor­
gänge vorsorglich angezeigt würden, die letztlich kei­
nen Konnex zu einer "Ge1dwäsche" haben. Damit wäre 
aber den Belangen der Strafverfolgungsbehörden, die 

, erklärtermaßen an gezie1ten erfolgversprechenden In­
formationen interessiert sind, keinesfalls gedient. 
Zugleich würden den Strafverfolgungsbehörden in nicht 
vertretbarem Umfang relevante Daten über Kunden über­
mittelt, deren Verhalten tatsäch1:!.ch weder eine Ver­
bindung zu einer "Ge1dwäsche" aufweist noch einen hin­
reichend konkreten Verdacht ausgelöst hat. Die Kredit­
institute würden somit bei Einführung einer Melde­
pflicht zu einem Vorgehen gezwungen, das auch im Hin­
blick auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht 
der Kunden äUßerst prob1emati'sch wäre. 

Die Kreditinstitute sollten daher die Möglichkeit er­
halten, sich nach eigenverantwortlicher Prüfung in den 
wirklich relevanten Fällen, bei denen der Verdacht ei-
.~es kriminellen Hintergrundes naheliegt, an die Straf-
verfolgungsbehörden zu wenden. Sie werden dies schon 
im wohl verstandenen Eigeninteresse und nach ihrem er­
klärten Selbstverständnis, das den Mißbrauch von Fi­
nanzdienstleistungen, für kriminelle' Zwecke aus­
schließt, bei konkretem Verdacht auch auf hinreichend 
abgesicherter rechtlicher Basis tun. Das gilt erst 
recht, wenn die Geldwäsche unter Strafe gestellt wird 
und die Institute ansonsten Gefahr liefen, siCh selbst 
dem Vorwurf einer strafbaren ,"Ge1dwäsche" auszusetzen. 

b) Regelung über die Strafbefreiung 

Unabdingbare Voraussetzung für die Anzeige konkreter 
Verdachtsfälle und folglich für die Mithilfe der Kre­
ditinstitute bei dem AUfspüren von Drogengeldern ist 
die Schaffung einer sachgerechten Regelung über die 
Strafbefreiung für den Anzeigenden. Wenn Kreditinsti­
tute bzw. deren Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen 
oder den Verdacht 'haben, daß sie mit Geldern schwer 
krimineller Herkunft konfrontiert wurden bzw. werden 
und daraufhin eine Anzeige bei den Strafverfolgungsbe­
hörden erstatten, dürfen 'sie niCht Gefahr laufen, we­
gen dieses Tatbestandes selbst der Strafverfolgung 
aufgrund der'''(Se1bst) Anzeige" ausgesetzt zu sein. Im 
Einzelfall läßt sich nicht VÖllig ausschließen, daß 
der offenbarte Vorgang - jedenfalls aus der nachträg-
1ich'en Bewertung einer Strafverfolgungsbehörde heraus 
- die objektiven Merkmale des (vollendeten) Straf tat­
bestandes der Geldwäsche erfüllt hat. Das gilt um so 
mehr, als - wie dargelegt - der geplante Straftatbe­
stand außerordentlich weit gefaßt werden und die 
Strafbarkeit überdies bei "Leichtfertigkeit" einsetzen 
soi1. Die Auffäl1igkeiten werden siCh zudem vielfach 
erst im Laufe der Zeit zu einem konkreten Verdacht 
verdichten, der eine Anzeige gerechtfertigt erscheinen 
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läßt. Meinungsverschiedenheiten darüber, in welcher 
~hase die Schwelle eigener strafrechtlich relevanter 
Verwicklung gegeben ist, liegen somit auf der Hand. 
Die permanente Gefahr,eigener strafrechtlicher Ve~fol­
gung mit ungewissem Ausgang, würde aber der rechtspoli­
tisch erwünschten Motivation zur Erstattung von Anzei­
gen entgegenstehen. 

c) Verfahren bei Kündigung usw. 

Neben der "Strafbefreiungsregelung" sollte das "Auf­
spürges,etz" Vorgaben enthalten, wie sich die Kreditin­
stitute verhalten sollen bzw. können, wenn sie bei­
spielsweise eine Geschäftsbeziehung wegen Verdachts 
der Geldwäsche kündigen und der Kunde über seine Gel­
der'und sonstige Guthaben (z. B. Wertpapiere) dispo­
nieren will. Entsprechendes gilt bei der Anzeige von 
Verdachtsmomenten im Rahmen ungekündigter Geschäftsbe­
ziehungen, wenn der Kunde die Bank zur Ausführung ei­
nes grundsätzlich unverzüglich abzuwickelnden Auftra­
ges anweist. Zivilrechtlich können die Banken den 
Kundenauftrag nicht zurückweisen. Zudem ist zu berück­
sichti'geri, daß' der Kunde über eine Kündigung zu unter­
richten wäre, was aus kriminaltaktischen Gründen si­
cherlich niCht wünschenswert ist. Letztlich können Zi­
vilrecht und Strafrecht an dieser Stelle kOllidieren, 
weil sich die Abwicklung der Geschäftsbeziehung bzw.' 
einzelner AUft,räge als "Geldwäsche" darstellen kann. 
Der französische Gesetzgeber hat für solche Fälle eine 
Konzeption geschaffen, nach der die Kreditinstitute 
ihren Verdacht einer zentralen Stelle mitteilen kön­
nen, die kurzfristig - und zwar binnen 12 Stunden­
entscheidet, ob sie die Gelder beschlagnahmen oder die 
Institute gewähren läßt. Für den letzteren Fall ist 
durch entsprechende Normen sichergestellt, daß eine 
Verfolgung der Institute oder ihrer Mitarbeiter wegen 
"Geldwäsche" unterbleibt. Eine ähnliche Regelung, die 
Rechtssicherheit vermittelt, könnte auch in das Auf­
spürgesetz aufgenommen werden. 

d) Aufzeichnunq von Bareinzahlern 

Zu den wesentlichen Anliegen sowohl der Bestrebungen 
auf internationaler wie auf nationaler Ebene gehört 
die Identifikation nicht nur solcher Personen, die in 
dauernde Geschäftsbeziehungen mit Kreditinstjtuten 
treten - ,dies ist für die Bundesrepublik (§ 154 AO) 
n,ichts Neues -, sondern auch eine vergleichbare Erfas­
sung solcher Vorgänge, die mit dem Transfer von Bar~ 
geld verbunden sind. Die Kreditwirtschaft hat zum Aus­
druck gebracht, daß sie siCh einer Verpflichtung zur 
Identifizierung der Einzahler und zur Aufzeichnung bei 
Bartransaktionen nicht verschließen wird, 'sofern bei 
der Betragsgrenze den Besonderheiten des Bargeldver­
kehrs in der Bundesrepublik Rechnung getragen wird. 

In der Bundesrepublik ist noch umstritten, ob hierfür 
eine Betragsgrenze von 100.000 DM, die die Kreditwirt-
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schaft akzeptieren würde oder ein Betrag von nur 
50.000 DM vorgesehen werden sollte. Hinweise auf Über­
legungen auf EG-Ebene lassen allerdings erkennen, daß 
sogar noch. geringere Beträge - 10.000 Ecu - im Ge­
spräch sind. Bereits eine Betragsgrenze von 50.000 DM 
wäre im Hinbltck auf die Gegebenheiten des Bargeldver­
kehrs in der Bundesrepublik, den man mit den Verhält­
nissen beispielsweise in den USA nicht vergleichen 
kann, zu niedrig. 

Das gilt um. so mehr, als die Identifikationspflicht 
offenbar sämtliche Bartransaktionen und damit zahlrei­
che Geschäftsvorfälle des täglichen Lebens erfassen 
würde, die zwar mit hohen Bargeldbewegungen verbunden 
sind, die von vornherein aber keinen Konnex zu Geld­
waschvorgängen haben. Zu nennen sind insoweit bei­
spielhaft· die regelmäßigen Einzahlungen der Tagesein­
nahmen von Kaufhäusern, Handelsketten, Hotels usw . 

. Hierfür sind einerseits sachgerechte und flexible Aus­
nahmen von der Identifikationspflicht zuzulassen; an­
dererseits sollte von vornherein der Schwellenbetrag 
so gewählt werden, daß das Tagesgeschäft im üblichen 
Rahmen nicht tangiert wird. 

Die Effizienz a.ller Maßnahmen wird erheblich leiden, 
wenn die Identifizierungs- und Aufzeichnungspflichten 
unnötige Datenfluten produzieren, die letztlich von 
dem Ziel der Bekämpfung der Drogenkriminalität ablen­
ken. Überschlägige Berechnungen haben erheben, daß 
sich die Zahl der Bargeldbewegungen über 100.000 DM in 
der deutschen KreditwirtSChaft auf etwa 2,5 bis 3,0 
Mio. jährliCh beläuft. Die Bargeldbewegungen über 
50.000 DM erreichen bereits die Zahl von mindestens 
6,5 Mio. jährlich. Bei einer Schwelle von 10.000 Ecu 
(rund 20.000 DM) ist die Zahl von 20 Mio. jährliCh 
keinesfalls unrealistisch. 

e) Automatische Meldepflichten 

Wie zuvor bereits erwähnt, hat etwa der Weltwirt­
schaftsgipfel davon abgesehen, die EinfÜhrung systema­
tischer Meldepflichten, die nach dem Vorbild der USA 
an bestimmte Betragsgrenzen anknüpfen, zu empfehlen. 
Auch die EG-Kommission lehnt derartige "systematische" 
Meldungen offenbar ab. Dem Vernehmen nach wird zu 
Recht auch in der Bundesrepublik niCht daran gedacht, 
solche Regelungen mit dem Aufspürgesetz einzuführen. 

Hierzu ist anzumerken, daß ein solches, an Betrags­
grenzen anknüpfendes Meldesystem in der Bundesrepublik 
mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen niCht vereinbar 
wäre. Perartige Meldepflichten, die nicht an einen 
hinreichenden Verdacht gegen den Rechtsträger anknüp­
fen, wären als Form der Rasterfahndung mit dem Rechts­
staatsgebot, aber auch mit dem Recht auf informatio­
nelle Selbstbestimmung, nicht zu vereinbaren. Letzt­
lich würden durch ein solches Meldesystem nämlich per-
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sonenbezogene Daten mittelbar durch Einsatz eines 
"Verwaltungshelfers" (Kreditinstitut) erhoben, wobei 
die Mitteilungen mit einem an die 100%-Marke'heranrei­
chenden Prozentsatz solche Personen betreffen würden, 
die keine "Ge1dwäscher" sind und ,insoweit nicht einmal 
dem ersten Anschein nach den Anlaß für einen Verdacht 
geben. Letztlich würde eine mehr als problematische 
"Datensamm1ung auf Vorrat" erzeugt und der Grundsatz 
verletzt, daß ohne Anfangsverdacht nicht ermittelt 
werden darf. Die Datenschutzbehörden des Bundes und 
der Länder haben daher VÖllig zu Recht gegen die An­
sätze der Rasterfahndung, die' in den vorliegenden Ge­
setzesentwürfen zur Verbesserung der Strafverfolgung 
bei schwerkriminellen Delikten enthalten sind, schwere 
Bedenken erhoben. 

Neben den rechtlichen Bedenken gegen ein solches Mel­
desystem ist zu berücksichtigen, daß auch deren Effi­
zienz durchaus zweifelhaft ist. Kritische Äußerungen 
aus den USA legen vielmehr die Annahme nahe, daß - ab­
gesehen von dem Anfall einer immensen "Datenf1ut"­
das System nicht zum unmittelbaren Aufspüren von 
"Geldwäschern" führte. Ausschlaggebend sollen eher ge­
zielte Hinweise aus dem Bankenbereich gewesen sein. 
Gerade diesem Aspekt wird jedoch durch die auch von 
uns befürwortete Einführung eines Anzeigerechts Rech­
nung getragen. 

IV. Schlu8bemerkung 

Zum Schluß sei noch einmal betont, daß die Kreditwirt­
sChaft trotz aller konstruktiven Kritik im Detail un­
verändert zu ihrer Zusage steht, an sachadäquaten, 
zielgerichteten Lösungen mitzuwirken. Sie ist auch an 
schnellen Lösungen interessiert. Schnelligkeit allein 
genügt jedoch nicht. Die Komplexität 'der Materie er­
,fordert Sorgfalt im Detail und ein ausgewogenes Rege-
1ungsgeflecht, das den Bürgern nicht das Gefühl ver­
mittelt, Objekt vielfältiger Überwachungsmaßnahmen zu 
sein. Mit konstruktiver Diskussionsbereitschaft und 
bei Verständnis für die sch~ierige Situation, in der 
sich die Kreditinstitute und ihre Mitarbeiter befin­
den, sollte es Formen der Zusammenarbeit geben, die 
dem gemeinsamen ziel einer besseren Bekämpfung der 
Drogenkriminalität Nutzen bringen., 
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EUROPA .(WEST UND OST) ALS ABSATZMARKT 
DES ILLEGALEN RAUSCHGIFTHANDELS 

Hagen Saberschinsky 

1. Einzelfall-Phänomenologie 

Vier Beispiele sollen einleitend aus deutscher Sicht 
ver~ anschaulichen, wie vielgestaltig und gefährlich 
sich das Erscheinungsbild des illegalen Rauschgifthan­
dels in Europa entwickelt hat. 

- Im September 1989 nahmen Beamte der Abteilung 
Rauschgiftbekämpfung des Bundeskriminalamtes vier 
KOlumbianer und zwei Deutsche fest, nachdem diese 
350 kg Kokain, das sind ca. 1 Mio. Tagesrationen, 
von KOlumbien auf dem. Seeweg über den Hamburger Ha­
fen in die Bundesrepublik geschmuggelt hatten. Das 
für die Bundesrepublik und andere europäische Länder 
bestimmte KOkain befand siCh in Fässern, die zu Tar­
nungszwecken mit einer übelriechenden, hochwertigen 
Natursubstanzzur H~rste1lung pharmazeutischer Pro­
dukte 'gefüllt waren. 

Neben der Abwick1ung.dieses Geschäftes planten die 
Kolumbianer, einen aus Hamburg stammenden Mann wegen 
einer ausstehenden Zahlung von 500.000,00 US-Dollar 
für eine frühere Kokainlieferung unter Anwendung von 
Gewalt und Drohung mit dem Tode zu zwingen, die 
Schuld zu begleichen. Außerdem. beabsichtigten sie, 
einen der später mit ihnen festgenommenen Deutschen, 
dessen Lebensgefährtin und ihr drei jähriges Kind ge­
gen Bezahlung von 100.000,00 DM ermorden zu lassen, 
weil der Deutsche als unzuverlässig angesehen wurde. 

- Im Mai 1986 wurden 220 kg Heroin, versteckt in einem 
Container mit einer Ladung' Rosinen, über Hamburg in' 
die Niederlande geschmuggelt. Die Rauschgiftliefe.­
rung kam aus Afghanistan und war auf dem SChienenweg 
durch die UdSSR zum Ostseehafen Riga transportiert 
und dort auf ein Schiff verladen worden. Der mutmaß­
liche Organisator di'esesTransportes wurde ca. 14 
Tage nach, der Sicherstellung auf offener Straße in 
Rotterdam erschossen. 

- Im September 1990 ist es Mitarbeitern einer spezia­
lisierten Organisationseinheit der Abteilung Rausch­
giftbekämpfung im Bundeskriminalamt .gelungen, das in 
Europa bisher p~ofesS'ione1lste Labor zur Herstellung 
des vOllsynthetischen Rauschgiftes MV~ in Hamburg 
aufzuspüren und vier Deutsche festzunehmen. Diese· 
Personen stehen im Verdacht, bereits seit zwei Jah­
ren 'das Amphetaminderivat, in der Scene "Adam & Eve" 
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oder "Ecstasy" genannt, illegal hergestellt zu ha­
ben. Das Labor war mit Alarmanlagen, d.h. mit Licht­
schranken und akustischen Warnmeldern, ausgestattet 
und als Künstleratelier getarnt. Das Rauschgift war 
für den Absatz über bereits etablierte Kanäle in der 
Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und auf 
Ibiza bestimmt. 

- Im April 1989 wurden auf Ersuchen US-amerikanischer 
Behörden bei einer Hamburger Bank mehr als 20 Mil­
lionen US-Do11ar zur Sicherung staatlicher Ansprüche 
gepfändet. In einem vom Bundeskriminalamt in dieser 
Sache eingeleiteten Verfahren wurde außerdem vor­
sorglich die Sicherstellung dieses Betrages bean­
tragt, um den Vollzug einer etwaigen Verfallsanord­
nung zu gewährleisten. Dieser Betrag - nach Fest­
stellungen amerikanisch'er Strafverfolgungsbehörden 
handelte es sich um Erlöse aus Rauschgiftgeschäf­
ten - war unter Mitwirkung des Bankdirektors einer 
panamaischen Bank und seiner·Vertreterin über mehre­
re Konten in verschiedenen Ländern zu der Hamburger 
Bank transferiert worden und, sollte' anschließend 
über Schweizer Banken wieder Mitgliedern des Mede1-
1in-Karte11s zur Verfügung stehen. Weil das amerika­
nische Rechtshilfeersuchen formaljuristische Voraus­
setzungen nicht erfüllte und es keine ausreichende 
Rechtsgrundlage zur Anordnung der Sicherstellung 
gab, mUßten die 20 Mio. US-Do11ar letztlich wieder 
freigegeben werden. 

2. Grundsätzliches 

Diese Fälle geben einen Eindruck von den facettenrei­
chen Erscheinungsformen des ii1ega1en Rauschgifthan­
dels und belegen, daß Europa sowohl ein Konsum- und 
Transitraum von Rauschgiften als auch eine Produk­
tionsregion von il1ega1en'synthetischen Drogen der un­
terSChiedlichsten Art geworden ist. Darüber hinaus 
wird deutlich, daß Europa auch für das Waschen von 
Drogengeldern und sicherlich auch für die Anlage i11e-

,ga1 erworbener Gewinne aus Rauschgiftg~schäften inter­
essant ist. 

West- und Osteuropa sind als Absatzmarkt des illegalen 
Rauschgiithande1s aber kein iSOlierter und eigenstän­
diger kriminalgeographischer Raum, sondern - trotz a1~ 
1er Charakte,ristika - Bestandteil eines Geflechts ge­
genseitiger Bedingungen und Abhängigkeiten, die für 
die organisierte Rauschgiftkriminalität als interna­
tionales Phänomen typiSCh sind. 

Diese Interdependenzen bestehen z.B. zwischen 

- der Organisation vom Anbau bzw. der Produktion über 
die Finanzierung und den Transport bis hin zur Ver­
marktung, 
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- den Gestehungs-, Transport- und Entlohnungskosten, 

- dem erzielten Gewinn, seiner Reinvestition in neue 
Rauschgiftgeschäfte, der Geldwäsche sowie der an­
schließenden Gewinnanlage in der legalen Wirtschaft. 

Europa ist eingebettet in die "Weltlage Rauschgift" 
und spielt hierin eine eigene strategische Rolle. 

Bei dem internationalen Rauschgifthandel ist vieles 
identisch mit den Bedingungen, Abläufen und Verfah­
rensweisen der legalen Wirtschaft. Die "Ware Rausch­
gift" wird oft von einer straff geführten und arbeits­
teilig agierenden Organisation - ausgerichtet an einem 
bestehenden oder zu schaffenden Bedarf - kalkuliert, 
finanziert und unter Ausnutzung modernster Logistik 
produziert, transportiert und vertrieben. Hierfür wer­
den häufig bestehende legale Firmenstrukturen - mög­
lichst mit internationalen Verflechtungen - genutzt, 
Firmenbeteiligungen erworben oder gezielt Unternehmen 
aufgebaut. Die internationalen Rauschgifthändl-er set­
zen alles daran, den illegalen Geschäften einen lega­
len Anstrich zu verleihen. Erforderlichenfalls werden 
zusätZlich alle Register der Konspiration, der Korrup­
tion und der Gewaltanwendung gezogen, um insbesondere 
die staatliChe Intervention zu vermeiden oder abzuweh­
ren. 

3. Lage 

3.1 Europa im Überblick 

Lassen Sie mich kurz die Rauschgiftlage in Europa im 
Überblick skizzieren, ehe ich auf besondere Brennpunk­
te in West- und Osteuropa näher eingehe. 

Der europäische Kontinent mit mehr als einer dreivier­
tel Milliarde Einwohner, davon rund 424 Millionen in 
westeuropäischen und etwa 334 Millionen Einwohner in 
osteuropäischen Ländern, stellt einen lukrativen und 
ausbaUfähigen Absatzmarkt für Rauschgifte verschieden-. 
ster Art dar. Lukrativ vor dem Hintergrund einer in 
Westeuropa guten, prosperierenden Wirtschaftslage und 
des relativen Wohlstands seiner Einwohner. Ausbaufähig 
im Hinblick auf eine noch nicht erreichte Sättigung 
und auf völlig neue "Marktchancen" in den sich neu 
strukturierenden osteuropäischen Staaten, vor allem im 
Hinblick auf die immer größere Freizügigkeit im grenz­
überschreitenden Personen- und Warenverkehr. 

Cannabisprodukte, insbesondere HaschisCh, kommen ton~ 
nenweise vor allem in Containern auf dem Seeweg aus 
dem Libanon. Großmengen aus Marokko erreichen den eu­
ropäisChen Kontinent zumeist über Spanien. 
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Bei der Zufuhr klassischer Rauschgifte stellt Heroin 
derzeit die größte Bedrohung für Europa dar. Es ist 
nach wie' vor Ursache für die meisten Rauschgifttoten; 
z.B. in der' Bundesrepublik in etwa 75 % aller Todes­
falle. Heroin gelangt aus den Ländern des "Goldenen 
Halbmondes" (Afghanistan, Pakistan, Indien) und aus 
dem "Go1denen Dreieck" (Thailand, Laos, Myanmar) - zu 
einem niCht unwesentlichen Teil über afrikanische 
Staaten - auf dem Luftweg nach Europa .. Etwa 35 % des 
in Europa beschlagnahmten Heroins wird mit Fahrzeugen 
auf der sogenannten Balkanroute aus der oder über die 
Türkei ,geschmuggel t.. . 

Seit Mitt~ der 80er Jahre wird Europa deut'lich ver­
stärkt für. den Absatz von "Kokain aus Südamerika er­
schlossen. Plastisch wird dies an den Sicherstellun­
gen, die z.B. 1984 in Europa knapp 900" kg betrugen, 
1989 aber bereits bei mehr 'a1s 8 t lagen. Allein in 
der Bundesrepublik Deutschland wurden bis zum 
31.10.1990 1.370 kg KOkain sichergestellt - eine Zahl, 
die.man noch vor kurzer Zeit in den Bereich der Utopie 
verwiesen hätte. 

Ursachen für diese massiven KOkainzufuhren sind ins­
besondere 

- der Anstieg der Kokainproduktion in Südamerika, 

- die allmähliche Sättigung des US-amerikanischen 
Rauschgif~marktes,mit immerhin etwa 6 Mio. regelmä­
ßigen und ca. 12 Mio. gelegentlichen Kokainkonsumen­

.ten, 

die wesentlich höheren Gewinne, dJe in Europa im 
Vergleich zu den USA erzielt werden können (das Kilo 
KOkain wird in den USA für ca. 15.000 bis 20.000 US­
DOllar und in Euröpa für ca. 55.000 US-Do11ar gehan­
delt) uHd 

- der immer größer werdende Aufwand, der von Rausch­
gifthändlern b'etrieben werden muß, um die rigorosen 
Abwehrmaßnahmen der amerikanischen Sicherheitsbehör­
den an ihren Südgrenzen zu überwinden sowie das da­
mit einhergehende erhöhte Risiko. 

Aus der SiCht der Narco-Mafia, die am stärksten durch 
die Kartelle "von Medellin und Cali repräsentiert wird, 
ist es daher naheliegend, das Management verstärkt auf 
den europäischen Markt auszurichten. 
Die .großen KOkainmengen erreichen uns insbesondere 
über Spanien und Portugal, zunehmend aber auch über 
die Niederlande. Begünstigt werden diese Zuf~hren 
durch den schwer kontr.ollierbaren COrltainerverkehr per 
Schiff und die großen Mengen von· Luftfrachtsendungen. 
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Europa ist aber in den letzten 10 Jahren auch Herstel­
ler synthetischer Rauschgifte geworden. Zunehmend wer­
den vor allem Amphetamine produziert, konsumiert, zum 
Teil aber auch in afrikanische und arabischeLänder 
exportiert. ProduktionSländer sind insbesondere die 
Niederlande, Polen und die,Bundesrepublik Deutschland. 
Allein in unserem Land wurden seit 1986 . mehr als 200 
illegale Labore entdeckt. Dabei .handelt es sich in den 
meisten Fällen um e.infach ausgestattete, zum Teil pri­
mitive technische "Kocheinrichtungen", in denen unter­
schiedliche Mengen von Amphetaminen synthetisiert wur­
den. Indiz für eine zunehmend professionellere Vorge­
hensweise ist das kürzlich in Hamburg aufgespürte 
MDMA-Labor. Bemerkenswert ist auch, daß von einem in­
ternational etablierten deutschen Chemisch-pharmazeu­
tischen Unternehmen eine Großmenge MDMA hergestellt 
worden ist, die für einen bestehenden Verteilerring in 
den USA und für ein im Aufbau befindliches Verteiler­
netz in Europa bestimmt war. Das Bundeskriminalamt 
konnte die Vertei'lung verhindern ul1d einen wesentli­
chen Beitrag 'zur Zerschlagung der Vertriebsstrukturen 
in den Vereinigten Staaten und in Europa sowie zur Be­
schlagnahme von I Million MDMA-Tabletten in Amsterdam 
leisten. 

Der Absatz des aufputschenden "Speed" erfolgt vor al­
lem in Skandinavien, in GrOßbritannien, in den Nieder­
landen 'und in der Bundesrepublik Deutschland. 

Chemikalien für die Herstellung synthetischer und 
halbsynthetischer Rauschgifte sind in Europa nahezu 
überall frei h~ndelbar. Darum kann auch nicht ausge­
schlossen werden, daß aus europäischer PrOduktion Sub­
stanzen stammen, die auf verschlungenen Wegen' in ille­
gale'Heroin- und Kokainlabore gelangen. Wie schwierig 
eine Überwachung der ein$chlägigen Chemikalien ist 
wird deutlich, wenn man siCh die weltweite Jahrespro­
duktion der hauptsächlich zur Rauschgiftherstellung 
mißbrauchten Chemikalien, vor Augen führt. Sie beträgt 
z~B. ' 

- ca. 55.000 Tonnen Ethylether 
'- c~. I, 3 Mio. Tonnen ,Essigsäureanhydrid 
- ca. 3 Mio. Tonnen Aceton 

Von der Gesamtproduktion aller insoweit relevanten 
Chemikalien werden aber nur marginale Mengen im Pro­
millebereich für die Herstellung von Rauschgift abge­
zweigt. Nach SChätzungen amerikanischer Rauschgiftbe­
kämpfungsbehörden werden z.B. für die KOkainproduktion 
in Südamerika etwa zW.ischen 6. 000 und 12. 000 t Chemi­
kalien jährliCh benötigt. Bei den Überlegungen zur 
Chemikalienkontrolle ist auch zu berücksichtigen, daß 
vor allem Lösungsmittel nahezu beliebig substituierbar 
sind (z.B. kann auch Benzin im Herstellungsprozeß von 
KOkain eingesetzt werden)~ 
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Im Konsumbereich sind folgende wesentliche Tendenzen 
festzustellen: 

KOkain als stimulierende il'legale Droge ,erfreut sich 
zunehmender Akzeptanz und ist längst nicht mehr auf 
sozial bessergestellte Kreise beschränkt. Über die 
"Schicki-Micki-Gese1lschaft" ist es eine Alltagsdroge' 
geworden, die auch im Straßenhandel verfügbar ist. nie 
südam~rikanischen KOkainkartelle versuchen, dem Heroin' 
den Rang abzulaufen. Dabei stützen sie sich auf gün­
stigere Preise, auf die der Öffentlichkeit noch nicht 
hinreichend bewußte GefährliChkeit des "Anden-Schnees" 
sowie auf eine der Droge zugeschriebene leistungsför­
dernde, quasi gesellschaftlich begrüßte und gewollte 
Wirkung. Kokain mit seinem beachtlichen psychischen 

; Abhängigkeitspotential tritt damit zu dem in Europa 
bestehenden Heroinproblem hinzue Zu den neuen Erschei­
nungsformen beim Heroinkonsum in Europa gehört, daß 
Neuein- oder Umsteiger Heroin nicht injizieren, son­
dern inhalieren. Bei diesem sogenannten "B1echen" wird 
irrtümliCh davon ausgegangen und. auch von skrupellosen 
Dealern vorsätzliCh wider 'besseres Wissen, behauptet, 
daß diese Konsumart nicht suchterzeugend sei. Zum Teil 
dürfte sich dahinter eine gezie1te Dealer-Strategie 
verbergen, um neue und breitere soziale Schichten für 
den Heroinkonsum zu erschließen. Dem Heroin soll damit 
das soziale Stigma sowie die dem Fixen innewohnende 
Gefahr einer HIV-Infizierung genommen werden. Im Zuge 
der sich verstärkenden Sucht gehen 'diese Konsumenten 
aber in der Regel sehr rasch dazu über, das Heroin zu 
spritzen. 

Besonderer Hervorhebung bedarf, daß die Po1ytoxikoma­
nie immer stärker dominiert. Der Süchtige konsumiert, 
was auf dem Markt ist oder leicht beschafft werden 
kann. Experten sprechen davon, daß es den klassischen 
Heroinkonsumenten kaum noch gibt. Häufig finden wir 
die Verbindung von illegalem Rauschgiftkonsum mit Al­
kohol oder Medikamenten. Nur beiläufig möchte ich da­
rauf hinweisen, daß dies gravierende Auswirkungen für 
den therapeutischen Bereich hat und auch Methadon-Pro­
gramme in i.hrer Wirksamkeit beeinträchtigen, viel­
leicht sogar in Frage stellen kann. 

Insgesamt ist festzustellen, daß wir über die Ausmaße 
des Rauschgiftkonsums vergleichsweise wenig wissen. 
Nach einer Untersuchung des europäischen Parlaments 
aus dem Jahre 1986 leben in der Europäischen Gemein­
schaft etwa 1,5 Millionen Heroinkonsumenten im Alter 
zwischen 17 und 25, Jahren. Diese Zahl dürfte inzwi­
schen - nicht nur wegen der Einbeziehung anderer,euro­
päischer Staaten - wesentlich überschritten sein. Zum 
Ausmaß des Kokain- und Amphetaminkonsums in Westeuropa 
gibt es keine gesicherten Zahlen, ebensowenig im Hin­
blick auf die Verbraucher von Cannabisprodukten. Es 
ist noch nicht einmal möglich, insoweit hinreichend 
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verläßliche SChätzungen anzugeben. Sicher ist aber, 
daß Haschisch und Marihuana von wesentlich ,mehr Men­
schen'konsumiert werden als harte Drogen und daß ihre 
SChrittmacherfunktion für eine verhängnisvolle Drogen­
karriere nicht unterschätzt werden darf. 

3.2 Westeuropäische Brennpunkte 

In Westeuropa muß ich mich auf einige wenige, beson­
ders markante Länder beschräriken. 

3.2.1 Niederlande 

Die Niederlande sind nach wie vor eines der bedeuten­
den Einfallstore, durch das Großmengen Cannabisproduk­
te, Heroin und KOkain nach Europa gelangen. Sie s~nd 
gleichzeitig eine Drehscheibe für· die organisierte 
Verteilung dieser Rauschgift,e. Der Schmuggel von Hero­
in aus Südostasien in die Niederlande wird von Grup­
pierungen aus Hongkong, der VOlksrepublik China, aus 
Singapur und Malaysia durchgeführt. Sie arbeiten Hand 
in Hand mit' Landsleuten, die in den Niederlanden an­
sässig sind. 

Die 14-K-Organisation, die wiChtigste Gruppierung der 
Hongkong-Chinesen, operiert in 'den Nieder~a~den zur 
Zeit mit einer Anzahl kleiner Gruppen, die über das 
Land verteilt sind. Es liegen Informationen darüber 
vor, daß zwischen den 14-K-Gruppierungen und Organisa­
tionen aus Malaysia und Singapur, von denen das AR 
KONG-Syndikat das mäChtigste ist, ein heftiger Konkur­
renzkampf ausgetragen wird. 

Eine maßgebliche Rolle spielen in den· Niederlanden le­
bende türkische Staatsangehörige, die an dem klassi­
schen Endpunkt der Balkanroute in enger Abstimmung mit 
den "Familien" in ihrem Heimatland die Verteilung des 
auf diesem Weg geschmuggelten ·Heroins organisieren. 
K01umbianische Staatsangehörige kontrollieren maßgeb­
lich den Schmuggel von Kokaingroßmengen in die Nieder­
lande und die weitere Verteilung in Europa. Im Februa.r 
1990 wurden in Haarlem ca. 2,5 Tonnen KOka,in in mit 
Maracujasaft gefüllten Fässern beschlagnahmt und sechs 
KOlumbianer sowie drei niederländische Staatsangehöri­
ge festgenommen. 

Neben der Funktion als Einfuhrland für Haschisch, 
Heroin und Kokain sind die Niederlande eines der wich­
tigsten Produktionsländer für den westeuropäischen. 
Amphetaminmarkt . 

Wegen des niedrigen Preisniveaus sowie einer im Ver­
gleich zu anderen westeuropäischen Staaten differen­
ziert zu beurteilenden Verfolgungsintensität - vor al­
lem im Cannabisbereich - wirken die Niederlande wie 

185 



ein Magnet auf Konsumenten, vor allem aus dem Ausland. 
Man rechnet in den Niederlanden. mit 15.000 bis 20.000 
Konsumenten harter Drogen. 

3.2.2 Spanien 

Spaniens geographische Lage macht .das Lq.nd oft zur er­
sten Station für. den Schmuggel von Haschisch aus Ma­
rokko, das in Großmengen entweder in Lkw mit der Fähre 
über den Hafen von Algeciras oder durch Sportboote in 
einen der zahlreichen Häfen gebracht wird. 

Insbesondere aber ist das Land aufgrund seiner sprach­
lichen und kulturellen Bindungen zu Südamerika nach 
wie vor ~ichtigster Brückenkopf für den Kokainhandel 
in Europa. Die südamerikanischen Kokainkartelle und -
organisationen haben 'sich in Spanien Aufenthalts-, 
Operations .... und ~ückzugsräu.me geschaffen. Sie bedienen 
sich hierbei unter anderem augenscheinlich legal ar­
beitender Import-/Exportfirmen . . Sie benutzen Spanien 
auch zur Geldwäsche und zum Transfer imm·enser Geldsum­
men, die aus dem Rauschgifthandel'stammen. Die als Ga­
licische Mafia bekannt gewordenen Tabak- und Alkohol­
schmuggler haben sich in der Zwischenzeit' fast VÖ·11ig 
dem lukrativeren Drogenschmuggel zugewandt. Sie haben 

. vor' allem ihre Beziehungen zu südamerikani schen , , Ko­
kainhändlerorganisaticinen stabilisiert. Das KOkain 
wird teilweise 300' - 400 Seemetlen vor der Küste mit 
Fischkuttern von Großschiffen abgeholt und mit Hilfe 
der alten schmuggellogistik ins Land gebracht. Die 
Fischkutter sind wegen ihrer Vielz~l de facto unkon­
tro11i.erbar. 

In Spanien wurden im 1. Ha1bjahr'1990 drei im Aufbau 
begriffene illegale Labore entdeckt, in denen Kokain~ 
base zu Kokainhydroch10rid umgewandelt werden sollte. 
Möglicherweise sind dies Anzeichen für' eine Verlage­
rung der Kokainprodtikt.ion aus ,den klassischen Herstel­
lungsländern in die Konsumländer. 

Der'Heroinhande1 konzentriert siCh auf die Costa del 
Sol und die Großstädte. Insbesondere türkische Grup­
pierungen'versuchen, durch hohen Organisationsgrad und 
ausgefeilte Konspiration den Markt zu beherrschen. Sie 
erh'alten das Heroin zumeist aus oder über die Türkei 

'in Lkw auf direktem Wege per Autofähre über Ita1ieri 
oder über die Balkanroute nach Spanien. Die türkischen 
Heroinhändlerorganisationen arbeiten dabei insbesonde­
re zusammen mit Landsleuten, die in nahezu allen west­
europäischen Ländern StützpUnkte errichtet haben. 

Neben den türkischen Gruppierungen haben sich im Hero­
inhandel in Spanien vor allem auch iranischeOrganisa­
tionen etabliert. 

Spanien selbst hat enorme Konsumprobleme. Von keiner 
staatlichen spanischen Institution sind jedoch konkre-
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te Zahlen über Rauschgiftkonsumenten· zu erhalten. Die 
inder Presse genannten Zahlen bewegen sieh allein be­
züglich der Heroinkonsumenten zwischen 150.000 bis 
350.000. Es gibt in Spanien selbst in ländlichen Ge­
bieten ka·um noch einen Ort ohne eine Anti-Drogen-Bür­
gerinitiative. In Großstädten sind in besonders be­
troffenen Stadtteilen sogenannte "Bürgerwehren" aufge­
stellt, 'die zur Nachtzeit mit Stöcken bewaffnet Front 
gegen Dealer machen.' ' 

Raubüberfälle sind als Form der indirekten Beschaf~ 
fungs- und der FOlgekriminalität Normalität geworden. 
Sie haben dazu geführt, daß in Madrid zumindest jedes 
mittelgroße Geschäft einen bewaffneten Wachdienst un­
terhält und die kleineren Geschäfte nur nach Sichtkon­
trolle und Klingeln öffnen. In besonders betroffenen 
Stadtteilen Madrids trauen sieh Hausfrauen 'kaum noch 
zum Einkaufen auf die Straße, weil ihnen dort die 
Geldbörse oder. die eingekauften Nahrungsmittel geraubt 
werden. Zahlreiche Parks und Ki~derspielplätze sind 
nicht nutzbar, . weil von den in aller Öffentlichkeit 
fixenden SÜChtigen die Einwegspritzen' liegengelassen 
werden . . Von . den Gesundheitsorganisationen wird die 
jahrelange TOlerierung und Verharmlosung des Ha­
schischkonsums als ein Grund für das ständig 'wachsende 
Rauschgiftproblem gesehen. 

3.2.3 It;a~ien, 

Das Rauschgiftgeschäft wird in Italien auf 
benen und höheren Handelsebene Überwiegend 
fia-Organisationen kontrolliert. 

der geho­
durch Ma-

Das dominante Agieren türkischer Straftätergruppierun­
gen im Heroingeschäft - vor allem in Norditalien -
dürfte nur mit Duldung diesen Mafia-Organisationen er­
folgen, die den reibungslosen Ablauf der Geschäfte ge­
währleisten und dafür finanziell partizipieren. Die 
Mafi~~Organisationen'stellen auch als eine Art Dienst­
leistungsunternehmen anderen Tätergruppierungen gegen 
finanzielle Beteiligung ihre Logistik 'zur internatio­
nal angelegten Geldwäsche zur Verfügung. In den letz­
ten Jahren ist der Aufbau intensiver Beziehungen zwi­
schen italienischen Mafia-Organisationen und Kok~in­
händlerorganisationen aus Südamerika festzustellen. In 
diesem Jahr konnte in Italien - wie auch in Spanien 
und' Portugal ,- ein illegales KOkainlabor aufgespürt' 
werden, das von drei KOlumbianern in Rom betrieben 
wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen kriminellen 
Gruppierungen haben sich'die italienischen Mafia-Or­
ganisatiQnen nicht nur auf den Rau~chgifthandel spe­
zialisiert. Sie sind vielmehr deliktübergreifend tä­
tig. 
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In Italien rechnet man mit ca. 300.000 Heroinkonsumen­
ten. Trotz dieser enormen Zahl wird in dem Kokainkon­
sum von italienischen Experten seit seinem Aufkommen 
Mitte der '80er Jahre wegen der starken Steigerungsra­
ten. die bedeutendste Bedrohung der Gegenwart gesehen. 
Die Zahl der Personen, die nur ab und zu Rauschgifte 
konsumieren, soll in die Millionen gehen. 

Bezeichnend für die dramatische Entwicklung im Konsum­
bereich ist die insbesondere seit 1987 steigende Zahl 
der Drogentoten: Mit 965 Toten im letzten Jahr bei ca. 
58 Mill. Einwohnern steht Italien . von den absoluten 
Zahlen her gesehen nach Deutschland an zweiter Stelle 
in Europa. 

Die alarmierende Entwicklung der Rauschgiftkriminali­
tät führte in Italiens Öffentlichkeit zur Diskussion 
über den Emergenza droga, den Drogen-Notstand, die 
letztlich in ein neues Gesetz zur Bekämpfung der 
Rauschgiftkriminalität mündete. 

3.2.4 Bundesrepub~ik Deutsch~and 

Der westliche Teil Deutschlands ist 

- Konsumregion von Rauschgiften (man geht von 100.000 
bis 120.000 Konsumenten harter Drogen und ca. 
300.000 Cannabiskonsumentenaus)., 

- Transitregion für die verschiedensten Rauschgifte 
und. auch 

- Produktionsregion für synthetische Betäubungsmittel, 
insbesondere< Amphetamin und s.eine Derivate. 

Bis. zum 31.10.1'990 wurden im westlichen Teil der Bun­
desrepublik Deutschland 

- ca. 2.100 kg harte Drogen sichergestellt, 
- 7. 715 Menschen der POlizei al.s sogenannte Erstver-

braucher harter Drogen bekannt, 
- 28 illegale ~abore zur Herstellung synthetischer 

Drogen aufgedeckt und 
- 1.081 Rauschgifttote notiert. 

Westdeutschland h.at den Weg vom Transitland. Anfang der 
60er Jahre über die Funktion des Konsumlandes Anfang 
der iOer Jal;J.re bis hin zur Herstellungsregion illega­
ler Drogen seit 1980 durchlaufen·. Es hat, wie sich 
überall in Westeuropa zeigt, die' Grenzen zwischen den 
klassischenHerstellungsländern der Dritten Welt und 
den Konsumländern der Industrienationen verschwimmen 
lassen. Westdeutschland ist durch Rauschgifthandel und 

.-nachfrage zu einem Operationsgebiet z.T. schwerkri­
mineller organisierter Rauschgifthändler geworden, die 
mit zunehmender professionalität, Entschlossenhei.t 'und 
auch Brutalität ihren Interessen nachgehen. 
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Nicht nur aufgrund des eingangs kurz beleuchteten Fal­
les über den Transfer von mehr als 20 Millionen US­
Dollar auf eine deutsche Bank mUß davon ausgegangen 
werden, daß Deutschland in einem erheblichen Umfang 
für die Wäsche von Drogengeldern genutzt wird. Ein lu-:­
kratives Geschäft, bei dem ca. 10 % des gewaschenen 
Geldes als Entgelt gezahlt wird. Darüber hinaus han­
delt es sich hierbei in der Bundesrepublik Deutschland 
um ein ,relativ ungefährliches Geschäft, weil die Geld­
wäsche selbst nicht mit Strafe bedroht ist. 

In der DDR existierte nach offiziellen Stellungnahmen 
der. letzten Jahre - vom geringfügigen Mißbrauch phar­
mazeutisCher Produkte abgesehen - 'kein Drpgenproblem. 
Allerdings wurde in der ersten Hälfte der ·aOer Jahre 
der Ostberliner Flughafen Schönefeld im Transit von 
tamilischen Rausc~gifthändlern genutzt, die auf diesem 
Weg Heroin in den westlichen Teil Deutschlands brach­
ten und Asyl beantragten. 'Bereits 1987 gab es Abspra­
chen zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutsch­
land, Sri Lanker nur mit Visa nach West~Berlin weiter­
reisen zu lassen. Dies führte zur Verdrängung dieser 
Tätergruppen in die Schweiz. In der Folgezeit wurde 
df5rFlughafen auch weiterhin von Staatsangehörigen aus 
dem Nahen Osten und Schwarzafrika genutzt, um Rausch­
gift am bzw. im Körper oder im Gepäck nach Westen zu 
bringen. Es handelte siCh jedoch niCht um besonders 
markante Fälle. Nunmehr iiegen Hinweise vor, die auf 
eine sich 'entwicke1nde Drogenszene hindeuten. Trotz 
RÜCkgangs der Zollkontrollquote wurden im ersten Halb­
jahr 1990 von P01izei- und Zollbehörden der DDR etwas 
mehr als 500 Personen festgeStellt, die im Besitz von 
Rauschgiften (HaSChiSCh, Heroin, KOkain) waren. Zu 
mehr als 80 % handelte es sich .um Westdeutsche 'und 

··Westber1iner, die diese Rauschgifte in K1ein- und 
Kleinstmengen, überwiegend zum Eigenverbrauch, aber 
auch zum Verkauf, in die DDR verbracht hatten. Insge­
samt kann aber. davon ausgegangen werden, daß in den 
fünf neuen Bun,des1ändern noch keine etablierte Rausch­
giftszene existiert. 

3.3 Osteuropäische Brennpunkte 

Die gewaltigen pOlitischen Veränderungen in Osteuropa, 
die einhergehen mit internen Liberalisierungsprozes­
sen, einer grundlegenden Umstrukturierung der Wirt­
schaft und einer Neuorientierung nach aUßen werden mit 
hoher Wahrscheinlichkeit maßgeblichen Einfluß auch auf 
den illegalen Rauschgifthandel in Europa haben. Schon 
jetzt haben einige osteuropäische Staaten erhebliche 
interne Prob1em.e mit der Rauschgiftkriminalität als 
Konsum-, Transit- und Produktionsländer. 
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3.3.1 UdSSR 

Die Rauschgiftsucht in der 'UdSSR dehnt siCh zunehmend 
auch 'auf Territorien aus, in denen der Genuß illegaler 
Rauschgifte niCht traditionell üblich war. 

,Das Innenministerium der UdSSR hat ca. 130.000 Perso­
nen erfaßt, die auf dem, Gebiet der Rauschgiftkrimina­
lität straffällig geworden sind. Darunter befinden 
siCh etwa' 60.000 Rauschgiftabhängige. Der Genuß der 
Opium- und Cannabisprodukte soll mit ca. 80 % der be­
deutends,te' Faktor sein. Die, Hauptanbaugebiete der 
Mohn- und Hanfpflanzen liegen in Mittelasien, im öst­
lichen Teil der UdSSR, in Kasachs'tan, in der Ukraine 
und in'einigen -Wo1ga~Gebieten. 

ZwiSChen 1986 und '1989 wurden 230;000 ha wildwachsen­
der Cannabis vernichtet. Für den Hanf~au zur staat­
lich gelenkten PrOduktion von Hanffaserprodukten ist 
die Anbaufläche auf 68.000 ha verkleinert worden. Da­
neben wird versucht, durch neue Züchtungen den Wirk­
stoffgehalt der Pflanzen auf unter 0,2 % zu reduzie­
ren, da das Cannabis nach sowjetiSChen Erfahrungen 
dann für den illegalen Konsum-unbrauchb~r ist. Seit 
1987 b~sitzt der' Staat das Monopol bei dem Anbau von 
Opiummohn. In den letzten vier Jahren wurden jedoch 
160.000 ha kUltivierterSch1afmoh'n aufgespürt p,nd ver­
nichtet. JährliCh werden' ca. 25 bis 30 Tonnen Canna-
,bisprodukte, ROhopium und Morphinbase beschlagnahmt. 

In der UdSSR sind am illegalen Handel und Schmuggel 
mittlerweile Tätergruppierungen beteiligt, die alle 
Merkmale der Organisierten Kriminalität aufwei.sen. 
1989 konnten mehr als 150 Gruppen von Rauschgifthänd­
lern identifiziert und strafreChtlich verfolgt werden. 

-Die UdSSR ist auch als Transitregion von Bedeutung. 
Insbesondere Rauschgi ft1i e fe'run gen aus Pakistan, 
Afghanistan und Indien gehen zumeist auf dem Schie­
nenweg durch dfe Sowjetunion zu Seehäfen, um von dort 
in europäische und aUßereuropäisChe Länder geschmug­
,gelt zu werden. 

3.3.2 Polen 

Polen erweist sieh ganz besonders für die Herstellung 
der synthetischen Droge Amphetamin als Brennpunkt. 

Ermitt1er des Bundeskriminalamtes deckten eine straff 
organisierte und hierarchisch gegliederte deutsch-p01-
nisch-skandinavische Tätergruppe auf, die in der Bun­
desrepublik Peutschland GrundstOffe beschaffte, daraus 
in Polen Amphetamin synthetisiert,e, um es· dann auf dem 
deutSChen und besonders auf dem klassischen skandina­
visc;hen Amphetaminkonsummarkt abzusetzen. Die erziel-; 
ten Gewinne wurden durch spezielle Geldkuriere in die 
Bundesrepublik und nach Polen transportiert. 

190 



Insgesamt stehen nach unseren Erkenntnissen derzeit 
mehrere hundert pOlnische bzw. ehemals polnische 

'Staatsangehörige, die alle Indikatoren der Organisier­
ten Kriminalität erfüllen, in POlen, in Skandinavien, 
in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und 
in den USA im Blickfeld der Strafverfolgungsbehörden. 
Ein wesentlicher Teil dieser, Verdächtigen soll sich 
mit der international, organisierten Produktion und dem 
international organisierten Vertrieb von illegalem 
Amphetamln befassen. Die polnischen Tätergruppierungen 
sind häufig deliktübergreifend tätig. 

'Im Zuge der Änderung des Betäubungsmittelgesetzes wur­
de der Mohnanbau in POlen unter staatliche Kontrolle 
gestellt. Noch Ende der'70er Jahre soll die,Anbauf1~­
ehe ca. 20.000 ha betragen haben. Wie groß sie heute 
tatsächlich ist, war nicht zu erfahren. In der polni­
schen Rauschgiftszene sind 'insbesondere Rauschgifte 
verbreit~t, die aus dem heimischen Pflanzenanbau ge­
wonnen werden (neben Mohn auch Hanf und Pilze)., Die 
vorherrschende Rolle spielt dabei das Mohnstroh, das 
als Grundstoff für die Herstellung des sogenannten 
KOMPOT dient. Dieses 'quasi polnische Heroin entsteht 
durch Beimischung von Klebstoffen und Verdünnungssub­
stanzen und ist stark gesundheitsschädlich; sein Kon­
sum kann irreparable SChäden hervorrufen. Man rechnet 
in Polen mit ca. 17.000 bis'lB.OOO Rauschgiftkonsumen­
ten. 

3.3.3 SÜdosteuropäische Länder (Ungarn, CSFR, Jugosla­
wien, BUlgarien) 

Andere Länder Osteuropas wie Ungarn, die CSFR, 'Jugo­
slawien und BUlgarien stellen noch keine Brennpunkte 
,der Rauschgiftkrimirialität wie die UdSSR oder Polen 
dar. Sie spielen aber eine wichtige Transitrolle, die 
- zum Teil begünstigt durch'nationale Gegebenheiten -
diese Länder leicht in ,bedeutende Zentren des Rausch­
giftkonsums und -handels verwandeln kann. 
Im vergangenen Jahr wurden fast 2/3 des in 'der Bundes­
republik Deutschland beschlagnahmten Heroins - mehr 
als 72.0 kg - über Länder der sogenannten Balkanroute 
eingeSChmuggelt. Für diese Transporte wurde, vor allem 
ein Zweig der Balkanroute über BUlgarien, JugOSlawien 
und Österreich genutzt. Zunehmend ist eine verlagerung 
auf eine nördlich:e Rout.e zu erkenn'en, die über Bulga­
rien, Rumänien" Ungarn und die CSFR nach Westeuropa 
führt. 

In Ungarn ist der Mißbrauch von Medikamenten, insbe­
sondere zusammen mit Alkohol, das #auptproblem. Es 
wird von ca. 30.000 Abhängigen ausgegangen. Erschei­
nungsformen der Organisierten 'Kriminalität, z.B. im 
Umfeld des Nachtlebens und der Prostitution, begünsti­
gen die Entfalt~ng von Rauschgiftkriminalität. In ei-
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nem kürzlich gesendeten Fernsehbericht 
davon gesprqchen, daß sich Budapest zu 
Bangkok entwickelt. 

wurde bereits 
einem zweiten 

In der 'CSFR werden Schnüffelstoffe, Medikamente und 
Amphetamine mißbräuchlich konsumiert'. Heroin und Ko­
kain sollen noch niCht marktfähig sein, finden verein-

'zelt aber bereits Abnehmer. 

Jugoslawien hat eine lange Tradition als Transitroute 
für Heroin. Jugoslawische Sicherheitsbehörden gehen 
davon aus, daß ihr Land von internationalen Rausch­
gifthändlern auch als Operationsbasis genutzt wird, 
insbesondere in den Städten Pristina und Prizren in 
der Provinz KOsovo. Neben Haschisch und Marihuana kon­
sumi eren Jugendli che zunehmend auch Kokain . .. 

BUlgarien hat nach offiziellen Aussagen kein Rausch­
giftkonsum-Problem. Inoffiziellen Berichten zufoI'ge, 
werden in bulgarischen Studentenkreisen aber Cannabis­
produkte sowie Heroin verpraucht. 

AlleiI) aufgrund der weltweiten Erfahrung, daß sich in 
aller,Regel Transitländer auch zu Konsumländern ent­
wickeln, i'st von einer Ausbreitung des Rauschgifthan-

,dels und des Rauschgi,ftmißbrauchs in dieser Region 
auszugehen. 

4. Strukturen der Tätergruppierungen 

Im international organisierten Rauschgiftpandei und -
schmuggel agieren inEuropa auf allen Handelsebenen 
zahlreiche, bandenmäßige Zusammenschlüsse, Familien­
clans und Organisationen der unterschiedlichsten eth­
nischen Prägung. Auf der höheren/gehobenen Handelsebe­
ne begegnen wir vornehmlich hochspezialisierten Orga­
nisationen wie z.B., den Kartellen von' Medellin und Ca­
li, die' die Produktion und den Absatz des illegalen 
Rauschgiftes über ein in Europa eingerichtetes Stütz­
punkt- und Filialsystem steuern und kontrollieren, oh­
ne'jedoch den Zwischen- und Einzelhandel übernommen zu 
haben. In ihren Strukturen modern geführten Wirt­
sChaftsunternehmen vergleichbar, bedienen sie s~ch 
sämtlicher Mittel und Met,hoden des organisierten Ver­
brechens, um ihren Bestand zu sichern und ihren Profit 
zu ~aximieren. Dabei verhalten sie sich überwiegend 
deliktstreu, d.~., sie betätigen sich - mit Ausnahme 
z.B. italienischer Mafia-Organisationen und polnischer 
Gruppierungen - nicht in anderen Deliktbereichen der 
organisierten Kriminalität. 

In der mittler~n Handelsebene dominieren Organisatio­
nen, deren Mitglieder oftmals gleicher ethnischer Her­
kunft sind wie die Produzenten und Lieferanten von 
Rauschgift. Neben Deutschen treten hier insbesondere 
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Türken" Jugoslawen, Südost-As'iaten und Schwarzafrika­
ner im Heroinhandel, KOlumbianer und Peruaner im Ko­
kainbereich, Niederländer, Polen, Skandinavier, Briten 
beim Amphetamin sowie Niederländer, Libanesen und Ma­
rokkaner beim Vertrieb von Cannabisprodu~ten in Er­
sCheinung. Auf allen Vertriebsebenen ist eine hohe Be­
reitschaft zur Gewaltanwendung vorhanden, sowohl zur 
Einschüchterung und Ausschaltung des Gegners als aU,ch 
des unliebsamen Konkurrenten oder als Sanktionsmittel 
gegenüber Orga~isationsangehörigen. Die Professiona1i~ 
sierung der oberen und mittleren Hande'lsebene setzt 
sich als Trend auf der unteren Handelsebene fort. So, 
sind in einigen deutschen Großstädten kurdische Täter~ 
gruppen. im Straßenhandel aktiv, die ,in ausgeprägt 
durchorganisierter Weise den Absatz :von 'Heroin von dem 
Besitzer des Stoffes über mehrere Personen streng ar­
beitsteilig und abgesichert zu den Verbrauchern be­
treiben. Dies ist eine ErSCheinung, die in,dieser oder 
ähnlicher Form auch -in anderen europäischen Großstäd­
ten anzu'treffen ist, und siCh wegen des geringen Risi­
kos für die Beteiligten noch stärker ausbreiten wird. 

5. Prognose 

Es ist zu befürchten, daß der illegale ~auschgifthan­
del in Europa in den' 90erJahren einen starken Auf­
wärtstrend verzeichnen wird. Bereits vorhandene und 
neue Organisationen werden bemüht sein, siCh auf die­
sem lukrativen Markt verstärkt oder neu zu etablieren. 
Neben einem quantitativen Anstieg wird vor allem die 
Qualität der 'Tatbegehung durch zunehmende Professio­
nalisierung der' Planung, Vorbereitung und Ausführung 
gesteigert werden. Akzeleratoren hierbei werden unter 
Einsatz der zur Verfügung stehenden enormen,Finanzmit­
tel' die Korrumpierung und Infiltration bestimmter Be-' 

"reiche des Staatswesens und der Wirtschaft sein. 

Einhergehend.mit dem gewünschten politischen und wirt­
schaftlichen Zusammenwachsen Europas ist auch eine zu~ 
ne~ende Internationalisierung und Europäisierung der 
Organisierten Kriminalität insgesamt, und des interna­
tional organisierten Rauschgifthandels speziell zu er-

,warten. Die Straftätergruppierungen werden gezielt und 
hemmungslos die Freizügigkeit, die MObilität, die in­
ternationalen Unternehmensverflechtungen und a.11e SOn­
stigen MögliChkeiten für ihre Zwecke ausnutzen, um ih­
re Beziehungsgeflechte und MarktChancen qualitativ und 
quantitativ auszubauen, abzusichern' und zu verschlei­
ern. Die Bedeutung ethniSCher Straftätergruppierungen 
i~ international organisierten Rauschgifthandel wird 
weiter zunehmen, weil man auf diese Weise die Gefahr 
der Infiltration durch SicherheitSkräfte zu verringern 
sucht. Es ist davon auszugehen, daß man dabei gezielt 
eine Verzahnung mit bereits in· Europa etablierten 
Volksgruppenzugehörigen anstreben wird .. 
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Die Gefahr ;der weiteren Etablierung internationaler 
Rauschgifthändlerorganisationen und die ,von ihnen an­
ges'trebte Einflußnahm~ durch Korrumpierüng ,und Infil-:­
tration bestimmter Bereiche wird in den Staaten beson­
ders.groß' sein, in denen vor allem 

labile Sozialstruktur~n bestehen, 
- die mit d~m, problem einhergehenden GefiWren . nicht 

erkannt oder gar verharmlost werden,. 
die Gesetzgebung einen großen Spielra~ läßt und 

- der; Strafverfolgungsdruck gering ist. 

Zur zeit ist es noch schwer abschätzbar, wie groß die' 
Rolle sein wird,"die dieosteuropäischeil Staaten in 
diesem Zus~enhang,spielen werden. Es ist jedoch da­
von auszugehen" daß ' 

Osteuropa 'verstärkt als Konsumregion auch vqn außen 
erschlossen wird 

- osteuropäische Tätergruppierungen sich bei Auf- und 
Ausbau "ihrer. Verbindungen auch nach Westeuropa ' 
'o'rientieren und 

- Erleichterungen im Grenzverkehr verstarkt für den 
Transit von Rauschgifttransporten mißbraucht werden. 

Insgesamt mUß angenommen werden, daß die'Bedeutung des 
Rauschgifthandels in und für', Osteuropa und durch 05t-
europäer sprunghaft ansteigen wird. ' 

, . 

Die Bundesrepublik Deutschland wird mit großer Wahr­
scheinlichkeit in ihrer Bedeutung als Absatzregion für 
illegale Rauschgifte wie auch als Operationsgebiet in­
ternat.ionaler Rauschgifthändlerorganisationen steigen, 
weil insbesondere der Absatzmarkt noch nicht gesättigt 
ist, eine harte Währung zur Verfügung steht 'und die 
rechtlichen, personellen und materiellen Voraussetzun­
gen für eine effizient'ere Strafverfdigung nicht vor­
handen sind. 

In den fünf neuen Bundesländern' kann der "Stoff" durch 
den Wegfall 'strenger Grenzkontrollen mehr oder weniger 
ungehindert auf den Markt 'gelangen, ·der durch die 
D-Mark, für Rauschgifthändler interessant geworden ist. 
D.er Rauschgifthändler' ·trifft dort auf Teile der jungen 
Bevölkerung, tlie durch die politisc~en Veränderungen 
mit anderen ,Wertvorstellungen konfrontiert und damit 
z.T. irritiert und ,sogar perspektivlos sind, einen 
Nachholbed~rf im Hinblick auf unbefriedigte S'ehnsüchte 
haben, üb'er die Gefahren des RausChgiftkohsuins nicht 
hinreichend aufgek1,ärt sind und damit als prädispo­
nierte Opfer. in Frage kommen. Die Strafverfolgungsor­
gane der neuen Bundesländer müssen sich auf die für 
sie 'neue Phänomenologie erst einsteilen. Es ist dami't 
zu' rechnen, daß 'die Rausch9iftkriminalltät sich gera­
dezu flutart,ig in diese Bundesländer ergießen wird. 
Die Bunde'srepublik Deutschland wird' nicht zu1et'zt 
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durch ihre 'geographische Lage' inmitten Europas und 
gleichzeitig an der Nahtstelle der'alten Blocksysteme 
besonders von dem Rauschgiftt.ransit betroffe,n sein.' 

6. For~en~wicklurig gese~zlicher Vorschriften und abge­
s~imm~er.Bekämpfungsstrategien und -~ak~iken 

Vor .dem Hintergrund der Situation und der absehbaren 
künftigen Ausprägung des R~uschgiftphänomens müssen 
auf europäischer Ebene eine Reihe gesetzlicher Maßnah­
men sowie abgestimmte Bekämpfungsstrategien und -tak­
t'iken realisiert .werden" um den Rauschgifthandel ?J.uf. 
,einem möglichst geringen Niveau zu halten und um zu 
vermeiden, daß verfolgurigsfreie Inseln und R'ückzugs­
räume, ,für internationale Rauschgifthänd,ler entstehen. 

Die wichtigsten Maßnahmen sind m.E.: 

- Die Harmonisierung des formellen und materiellen 
Rechts. 

- Die SChaffung von praktikablen RechtsgrUndlagen für 
Initiativermittlungen, für den Einsatz Verdeckter 
Ermittler und für den verdeckten Einsatz technischer 
Mittel. 

- Die Verstärkung der Kontrollen an den europäischen 
Außengrenzen. 

- Die Schaffung geeigneter Überwachungsmaßnahmen bei 
dem Export von "Problem-Chemikalien". 

- Die verstärkte Beteiligung des 'Generalsekretariat'es 
der IKPO-Interpol bei der, Auswertungsarbeit bis hin 
zur rnitiierurig von Ermittlungen und der Koordina­
tion internationaler Operativmaßnahinen.· 

- Der Ausbau des geplanten Schengener Informatidnssy~ 
stems (SIS) mit seinen Personen- und Sachfahndungs- , 
daten zu. einem echten Informationssystem, das letzt'­
lich allen europäischen Staat;en zur verfügung stehen 
sollte. 

Besonders hervorheben möchte ich' ~wei Bereiche':' 

- Es, müssen dringendst europawei,t praktikable Rechts-, 
grundlagen und in,deren Fo.lgeentsprechende ausbil­
dungsmäßige, org:il1,isatorische, personelle sowie ma­
terielle Voraussetzungen für die Abschöpfung illegal 
erworbener GewInne geschaffen werden. 
Der strategische 'Ansatz der "Gewinnabschöpfupg'; kann 
ein maßgeblicher qualitativer Sprung auch bei der 
Bekämpfung des internationalen Rauschgifthandels be­
deuten, weil dadurch die kriminellen Organ'isationen ' 
an empfindlicher Stelle getroffen· werpen. . 

195 



- Eine 'effektive, europäische Rauschgiftbekämpfung 
fordert auch" daß klassische Souverän i tätsrechte 
überdacht werden müssen. 
über den Nukleus einer europäischen Inte111gence"­
Dienststelle, der in dem europäischen Regionalbüro 
von Interpol berei ts angelegt sein kÖß!lte" m'üssen 
wir zur Einrichtung einer Europäischen Rauschgift­
zentra1ste11e,kommen; die letztlich in einem Ze~tra-
1en Europäischen Kriminalamt integrier'f!: werden Soll-
te. . 
Die Kompetenzzuweisung könnte ebenfalls stufenweise 
festgelegt werden, z.B. über . 

--' die" Informationsgewinnung, -sammlung, -analyse, 
Erarbeitung von Strategien und. Taktiken zur 
Steuerung und Koorqination von operativen Maßnah­
men bis hin 
zu eigenen Exekutivaufgaben. 

Mir jst natürlich klar, daß eine Realisierung der. 
Endstufe u.a. viel Zeit brauchen wird. Man muß 
darUm bemüht sein, unabhängig von der aufgezeig~ 
ten stiI,fenweisen Umsetzungsmög1ichkei. t zwischen­
zeitlich pragmatische Lösun,gen zu finden, z.B. 

unter ,Inanspruchnahme der zahlreichen Verbin­
dungsbeamten bei den kriminalpOlizei lichen Zen­
tra1ste11en der einzelnen Staaten 
durch eine internationale Arbeitstei'lung, wie sie 
in der'Rauschgiftbekämpfung von dem Nordisch,en 
Rat praktiziert wird; die einze1'nen Staaten sind 
für ganz Skandinavien mi t bestimmten 'strate,gi­
sehen und taktischen Analyseaufgaben beauftragt· 
durch die Einrichtung von international besetzten 
Ana1yse- 'und Ermittlungsgruppen. 

7. Schlußb~erkung 

Abschließend ist festzustellen: 

Im illegalen Rauschgifthandel ist längst vollzogen, 
was politisch am 01.01.1993 mit Schaffung des europä­
ischen Binnenmarktes verwirklicht wird. Europa ist 
nahezu ein geschlossener Absatzmarkt für Rauschgifte 
aller. Art und Operationsraum von Rauschgifthändleror­
ganisationen. Dabei nutzen sie die Zersplitterung der 
europäischen Sicherheitsapparate und das Souveräni­
tätsdenken der einzelnen Staaten hemmungslos für ihre 
Ziele aus. Die politischen Gremien sind im' Zuge des 
europäischen Einigungsprozesses gefordert, die Rahmen­
bedingungen für eine effiziente Drogenpo1itik zu 
schaffen. Die POlizei hat auf der Arbeitsebene die 
Vorreiterrolle längst übernommen und ist auch in der 
Zukunft bereit, ihren Beitrag 'engagiert zu leisten. 
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DIE EINFLUSSNAHKE DES ORGANISIERTEN VERBRECHENS 
AUF WIRTSCHAFT UND POLITIK 

Tony MCStravic}c 

Heute nachmittag m'öcbte ich ,mich einem Bereich betrü­
gerischer Aktivitäten widmen, der in jüngster Zeit Ge­
genstand von,Ermitt1ungen im Vereinigten Königreich 
ist bzw. war. 

Mein Hauptaugenmerk wird auf die Zunahme von Betrugs­
straftaten 'gerichtet sein, die meiner Ansicht nach 
schnell zu einer ungeheuer grpßen Einnahmequelle für 
Straftäter werden können, die entsprechend organisiert 
und erfahren sind, um die damit .verbundenen,k1einen 
Risiken einzugehen ,- insbesondere, wenn es sich bei 
den Geschädigten" um Banken oder Kapi talanlageunterneh­
men handelt. 

Ein paar Worte sind auch zu unserer Gesetzgebung mit 
Bezug auf das Gesellschaftsrecht und den Bereich der 
Finanz- dienstleistungen zu sagen. 

Ich werde versuchen, die U~sprünge, Befugnisse und 
Ziele des "Serious Fraud Office'" (Büro für die Bekämp­
fung schwerer Betrugsstraftaten) zu erklären ~nd kurz 
einige der Konsequenzen .ansprechen" die si9h in einem 
Europa ohne Grenzen ergeben werden. Bei der Be'traqn­
tung grenzüber- sChreitender Straftaten möchte ich in 
groben Zügen darstellen, wovon man siCh für die Zu­
kunft eine Verbesserung verspricht,Qie es uns ermög- " 
licht, auch grenzüberschreitend Unterstützung zu 1ei- . 
sten, sObald in einer Straftat ermittelt wird. 

Lassen Sie mich mit einem Zitat des Präsidenten der 
"British Association of Chief POlice Offivers" (briti­
scher Verband leitender POlizeibeamter), Sir John De1-
low, C.B.E. (Commander of the Order of the Britisb Em­
pire), beginnen,' der 'in einer Abschlußrede bei einer 
Konferenz im Juni 1990 zum Thema "Organisierte Krimi­
nalität" folgendes sagte: "Wir alle haben' bereits Bei-

. spiele f.ür das' Unheil und den Schaden gesehen, den Or­
ganisierte Kriminalität und das daraus resultierende 
"schmutzige" Geld anriChten könneil. Ich meine, wir 
müssen dieses Problem auf einer" möglichst ,breiten 
Front in' Angriff nehmen. Die alte Vorstell.ung,des An­
greifens des Straftäters in diesem Kriminalitätsbe­
reich ist für siCh allein nicht mehr wirksam. Selbst 
ein Angriff auf die Straftat als solche ist mittler­
weile als überholt anzusehen. Unsere Akti.onen müssen 
darauf ausgerichtet sein, die Straftäterorganisationen 
zu zerschlagen und die für sie bestimmte Geldzufuhr zu 
unterbreChen. Die Verantwortlichen müssen vor der 
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Festnahme geschwächt werden,' und nach Strafverfo1g~ng 
und Verurte~lung müssen,a11e verbLiebenen Vermögens­
werte durch Beschlagnahmeverfahren abgeschöpft werden. 
Nach der Verbüßung von Freiheitsstrafen sollten die 
verantwortlichen keine Möglichkeit haben, erneut i.m 
Krimina1itätsgeschäft~ das' während .ihrer Abwesenheit 
von· Stellvertretern geführt wurde,' t·ätig zu werden 
oder in teureHäuser i'n den exklusivsten Gegenden des 
Landes' zurückzukehren. Ein bloßes .Beschneiden de~ Or­
ganisierten Kriminalität kann ihr Wachstum sogar för­
dern. Unsere Au.fgabe ist' es, die Wurzeln zu zertrennen 

. und sicherzustellen, daß der Boden für' nützlichere 
Pflanzen vorbere~tet wird." 

Bei einer Stellungnahme zu' den bei dieser Konferenz 
gehaltenen Vorträgen erinnerte Sir' jOhn·die Zuhörer 
daran, daß zwar'die Bedrohung durch Rauschgift seiner 
,Meinung nach ein wesentlicher, Faktor sei, was die 
Schaffung "schmutzigen" Geldes anbelangt, daß aber Be­
trug'in, gleicher Weise dafür verantwortlich sei und 
auch 'schwerer Raub, Fälschung und·Waffenhande1 jeweils' 
ihre· Ralle in diesem Bereich' spielten. 

Er sagte, es existiere eindeutig eine symbiotische Be­
ziehung zwischen den einzelnen Kategorien der Schwer­
kriminalität. 

Um einige dieser Ziele zu erreichen, so Sir John, ist 
es natürliCh einleuchtend, daß die POlizei nicht die 
einzige Gruppe ,in der. Gesellschaft' sein kann, 'die sich 
di~ser Bedrohung . widersetzt. Unsere 'Antwort als Ge-' 
sel1schaft mUß sich kohäsiv" koordiniert sowohl auf' 

. 'nationaler wie, auch ,auf .internationaler Ebene bei der 
,Gewinnung krimirialpolizeilicher Erkenntnisse sowie bei 
krim'ina1polizeilich'en. operativen Ermittlungen, bei der 
Aufdeckung und bei der Prä.vention vollziehen. 

, " 

·Pendenzen in jÜßgsl;er Zei I; 

Ich mÖChte. mich 'nun. der jüngeren EntwicklUng im Be­
reich der ·Wirtschaftskrimina1ität im Vereinigten Kö­
nigreich, in Londoni hier insbesondere in der City, 
zuwenden. ,Betrugsstraftaten haben" wie die meisten an- , 
deren ,Straftaten' im Vereiiligten KÖl).igreich, zugenom­
men~ Wenn wir die Jahre 1981 bis 19B7 betrachten - ich 
ziehe nur diesen Zeitraum heran, um umfassendere Ver-

·gleiche vornehmen zu können' - so machte i"n diesen 
Jahren die Zuwachsrate bei' Betrug 23 % aus: 106.671 
Straftaten im Jahre 1981 im Vergleich zu ' 132.976' im 

'Jahr 1987. Und dies im· Vergleich ·zu der allgemeinen. 
Kriminalitätssteigerung in den betreffenden Jahren, 
die ca. 31 % betrug, von 2,96 Millionen im Jahr 1981 
~uf 3,Q9 Millionen ,im Jahr 1987. Eine gewisse Vorstel­
lung 'von diesem, Problem kann man erhalten, wenn man 
sieh die 'spezi'fischen'Zah1en vor Augen führt, die vom 

198 



"Company Fraud Department" (Dezernat für Firmenbetrug) 
der "Metropolitan and· City ofLondon'Police" vorgelegt 
wurden. Im Jahr 1981 wurden von ailen in Frage kommen­
den Dienststellen 'in insgesamt 378 Fällen Ermittlungen 
geführt. 

Im Jahr, 1984 stieg . diese Zahl auf, 711 Fälle und im 
Jahr 1987 auf 907 Fälle, was e'ine Steigerung von ca .. 
140 % ausmacht! Die "Risiko"-Gelder, die'in, diesen Er­
mittlungsfällen eine,' Rolle' spielen, sind 'während 'des 
gleichen Zeitraums noch dramatischer angest'iegen, UIld 
zwar von 262 Millionen Pfund im Jahr 1981 auf eine 
schwindelerregende' Zahl von,4.273 Mi,llionen im Jahr 
1987! 

Ein Blick auf die Zahlen betreffend das "Risiko"-Geld 
im Jahr 1989 in der Londoner City vermittelt uns eine 
gewisse' VorstelLung, wie, diese Zahlen zustande kommen 
könnten. Von einer'Gesamtsumme von 341 Miilionen "Ri­
siko"-Geld lVUrden 44,5 Millionen tatsächlich von 
Straftätern erlangt, 197,25 Millionen wurden beinahe 
von diesen erlangt, was jedoch durch Maßnahmen verhin­
dert wurde, die vor einer vollendeten Begehung der, 
Straftat getroffen Wurden. Es bef?tand b'ei weiteren 100 
Millionen Pfund 4ie Gefahr der' Erlangung durch Straf­
täter. 

Obwohl viele Leute glauben mögen, es sei falsch, Angc;i­
ben über "Risiko"-Geld anders zu interpretieren als 
die Gesamtzahl der potentiell begangenen Betrugsstraf­
taten, meine ich, daß bedeutende Elemente dieser Zah­
len'eine gewisse' Aussagekraft besitzen. Aufgrund die­
ser'statistlschen Angaben gelangt,man zu der SChluß­
fo~gerung, daß schwerer Betrug in größerem Umfang zu­
nimmt als Betrug im allgemeinen. 

Computerbetrug 

Ich möchte die Statis.tiken im' BereiCh des Computerb,e­
'trugs nur kurz streifen, obwOhl es in diesemspeziel­
len Bereich einen, Mangel an zuverlässigen Informatio-

,nen gibt. Man kann einen eindruck von den zugrundelie­
genden Tendenzen erhalten', wenn man, die Erhebungen be­
trachtet, die 1981, 1984 und 1987 von der Rechnungs­
prüfungskommission durchgeführt wurden. 

Bei diesen Erhebungen wurden 67 Fälle von Comput,erbe­
trug im Jahr 1981, 77 im Jahr 1984 und li8 im Jahr 
1987 festgestellt, wa's ~ine Zuna.nme von ca. 75 % be­
deutet. Im Jahr 1981 wurden 9 Millionen Pfund erlangt, 
im Jahr 1984 ,waren es 1,3 Millionen und 1987 Z,65 Mil­
lionen. Die von der Rechnungsprüfungskommission vorge­
legten Zahlen - sie stammen von einer sicheren Quelle, 
denn zum damaligen Zeitpunkt wurden bei vielen ver­
schiedenen Organisationen Befragungen durchgeführt, 
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die ,eine gute Resonanz hatten - besagen, daß hier eine 
Wac;:hstumsrate d~ut1ich wird,' die ,verg1e.ichbar ist mit 
der Wachstumsrate bei schwerem Betrug. Bedeutende Ver­
änderungen bei den Methoden und dem Ort vieler neuer 
Fälle sowie eine' erhöhte Internationalisierung treten 
ebenfalls offen zutage. Auch die Beteiligung von pro­
fessione11 organisierten Straftätern ist ein sich im­
mer mehrab'zeichnendes Merkmal. 

Die Betrugsstatistiken der Betrugsdezernate der Metro­
po1itan & City POlice des vergangenen Jahres schlüs­
seln die Straftaten wie folgt auf: 

Bankbetrug 
Hypothekeilbetrug' 
Ari1agebetrug 
Management-Betrug 
Wertpapierbetrug 
Verschiedenes, 

Bankbet;rug 

26 % 
16 % 
13 % 

7 % 
6 % 

32% 

Bankbetrug nimmt den breitesten Raum bei Betrugsstraf~ 
taten insgesamt ein und wird vermut1i.ch bei den de'r­
ze,i tigen Betrugsstatistiken den größten Zuwachs ver­
zeic~en. Einige Angriffe auf das Banksystem,'sind 
recht ausgefeilt und werden über lange Zeiträume sorg-' 
fältig vorbereitet. Offenbar gehen die Tendenzen weg' 
von den, älteren, tradit'ione11eren Formen des BetrfJ.gs 
hin zu Betrugsstraftaten~ die - sobald sie geplant und 
vorbereitet sind - sehr schnell ausgeführt werden. 

Was einen der Einflüsse auf die veränderte Entwicklung 
in RiChtung Bankbetrug in der Londoner City und ganz 
allgemein im Vereinigten Königreich anbelangt, so 
glaube ich, müssen wir ein wenig in die GeschiChte zu­
rückgehen. Es gab einmal eine Zeit, zu 'der Straßen­
raub, besonders in London, ein größeres Problem war. 
Gesicherte Transportfahrzeuge wurden angehalten, Wach­
personal wurde getötet oder schwer ,verletzt, Überfälle 
auf Banken und Bausparkassen mit Waffengewalt' waren 
nicht selten, und häUfig waren beachtliche Geidsummen 
im Spiel. Wir leiden noch immer unter diesen Strafta­
ten, trotz der großen erfolge bei der Aufdeckung und 
der Verhängung 'empfindlicher Strafen. Das hohe Straf­
maß und die Angst vor Aufdeckung haben viele bedeuten­
de Straftäter dazu gebracht, es einmal m~t 'Betrug zu 
versuchen. 

Bei Betrug handelt es sich um eine Straftat im Verbor­
genen, und oft hat der Hauptakteur nur sehr wenig mehr 
zu tun als zu planen oder eventuell Druck auf einen 
Insider a.uszuüben. Wer Geduld· hat - nicht unbed,ingt 
ei.ne Tugend, die man unter Straftätern findet - i'st 
durchaus bereit, einen unbescholtenen Ins'ider in eine 
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Bank einzuschleusen, der beispielsweise das Computer­
system erlernt und sieht, wie es manipuliert werden 
kann. In einigen Kreditinstituten wurde festgestellt, 
daß die Systeme nicht sicher sind, was zur Folge hat, 
daß der I~sider den Fernschreiber oder den Computer 
manipulieren und Geld an die verschie- densteri Orte im 
Lande oder auf der ganzen Welt schicken kann, wo es 
dann von Mittätern in Empfang genommen wird. Es ist 
weitaus weniger gefährlich als mit einer abgesägten 
SChrotflinte bewaffnet eine Bank zu betreten. Und 
falls man gefaßt wird? Anstatt einer zweistelligen 
Haftstrafe erhält der Täter trotz der vielen Millionen 
Pfund, um die es hier geht, vermutlich nur eine·Strafe 
zwischen 3 und 5 Jahren, was häufig als ein Risiko an­
gesehen wird, das es einzugehen lohnt.· 

Bankgeheimnis 

Betrug ist zweifellos eine Wachstumsindustrie, und er 
wird sich in Zukunft nicht nur auf größere Finanzzen­
tren beschränken. Überall können Banken angegriffen 
werden, Geldwäscher können überall angesiedelt sein. 
Natürlich ist eines der Probleme, das wir alle bei 
Bankgeschäften erkennen, das des Bankgeheimnisses. Je­
de Art von PUblizität, die, wenn auch zu Unrecht, den 
festen Eindruck vermittelt, daß eine Bank eher als ei­
ne andere das Bankgeheimnis verletzen könnte, hätte 
für die betreffende Bank sofort katastrophale Auswir­
kungen. 

Das Bankwesen ist ein einträgliches Geschäft, sowohl 
für die Aktieninhaber als auch für die VOlkswirt­
schaft. 

Ganz allgemein gesehen, befaßt siCh der Staat nur un­
gern mit der privilegierten Position der Banken. Eine 
Bank ist wie eine Burg. Draußen wartet der Ermitt­
lungsbeamte der POlizei darauf, daß das Gesetz den Ei­
gentümer zwingt, die Zugbrücke herunterzulassen oder 
zumindest ein Seil herunterzuwerfen. Dies hat zur Fol­
ge, daß Hunderttausende von Straftätern mit Bankkonten 
sehr genau wissen, daß viele Bankiers ihnen Zuflucht 
gewähren und sie mit einem Mantel der Verschwiegenheit 
umgeben, vorausgesetzt, daß die Bank selbst nicht Ge­
genstand eines Angriffs ist und daß sich ihr strafba­
res Verhalten diskret vollzieht. 

In den letzten Jahren haben verschiedene Ereignisse 
die Selbstgefälligkeit bzw. das Selbstbewußtsein von 
Bankiers auf der ganzen Welt ernsthaft ins .Wanken ge­
bracht. Dies ist vermutlich auf zwei bedeutende Fakto­
ren zurückzuführen: 

201 



Ein Faktor ist das gestiegene Bewußtsein in eier Bevöl­
ker.ung und die Angst vor den tragischen Folgen des 
Rauschgiftmißbrauchs, der mit der Erzielung ungeheurer 
Gewinne auS diesem unheilbringenden Handel verknüpft 
ist. Unverhohlene Mißachtung wird gegenüber jedem 

, Bankier gezeigt, der auf irgendeine Weise bei der Be­
wegung oder Verschleierung von Erlösen aus solchen 
Straftaten Unterstützung leistet,. 

Der zweite Grund für die Bedenken gegenüber Bankiers 
liegt darin, daß sie selbst - wie unsere Statistiken 
für London ausweisen - von Betrügern von innen sowie 
von außen angegrifffen werden. Eine größere Raffinesse 
seitens der Betrüger bedeutet, daß sie Zugang zu den 
Sicherheitscodes der Banken erhalten und gelernt ha­
ben, wie 'aus ,internen Bankverfahren krimineller Nutzen 
gezogen werden kann. Was die verwendung von Dokumen­
tenakkreditiven und das 'Aufbringen von Finanzmitteln 
im allgemeinen anbelangt, sind sie so versiert gewor­
den, daß sie selbst dem erfahrendsten Bru~kier vorspie­
geln können, 'sie seien redliche Geschäftsleute. 

Oft spielen geschickte Betrüger die Bankiers gegenein­
anderaus, indem sie entweder den Ruf des einen benut­
zen, um den anderen zu betrügen" oder indem sie VÖllig 
fiktive Banken in das weltwe.ite Bankensystem einfüh­
ren. Der Konkurrenzkampf läßt sie unt'ereinander noch 
verschwiegener werden, so daß ein Bankier, der Opfer 
eines Betruges geworden ist und seine Lektion aus der 
Erfahrung gelernt hat, das aus dieser Lektion Gelernte 
wegen der Gefahr der Publizität, die 'einen Vertrauens­
verlust der Kunden verursachen würde, nur ungern mit 
anderen Bankiers tei~t. Über die Medien werden Einzel­
heiten aufsehenerregender großer Betrugsfälle, die zum 
Nachteil von Banken begangen wurden, und Details des 
genauen modus operandi, die es anderen Banken eventu­
ell ermögliChen würden, sich gegen die gleiche Art von 
Betrug zu schützen, niemals veröffentlicht und nur 

, selten von der geschädigten Bank bekanntgegeben. 

Die Ro~~e der Po~izei 

Erfahrungen aus London deuten. darauf hin, daß unter 
den Bankiers immer mehr ein BeWUßtsein dafür entsteht, 
daß die POlizei in solchen Situationen eine' starke 
Rolle spielen muß und zwar die polizei, die dafür aus­
gebildet ist, Geldwaschoperationen aufzudecken und Fi­
nanzmittel aufzuspüren; die Polizei, deren Nachrich­
tendienste dem modernen, mobilen Straftäter auf der 
Spur bleiben; die polizei, der Betrugsstraftaten aller 
Art gemeldet werden, und die Polizei, die in der be­
sten Position ist, diese Tendenzen zu beobachten, die 
neuen MethOden zu kennen und den bestmöglichen Rat zur 
Verbrechens vorbeugung zu geben·. 
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Es ist möglich, daß es noch nie eine bessere Gelegen­
heit für Bankiers und POlizisten gab, Brücken über den 
Abgrund des Bankgeheimnisses zu schlagen, der uns in 
den vergangenen Jahren voneinander getrennt hat. 

Der Bereich der Finanzdiens~leistungen 

Der Sektor der Finanzdienstleistungen stellt ein wei­
teres, besonders attraktives Ziel für Betrüger dar, da 
sein "Rohstoff" das Geld anderer Leute ist. Aus diesem 
Grunde muß er einem. viel strengeren System von Verord­
nungen unterzogen werden als die meisten anderen Wirt­
sChaftszweige. Mit unserem "Financia1 Services Act 
1986" (Gesetz über Finanzdienstleistungen aus dem Jahr 
1986) sollte ein Rahmen geschaffen werden, der es Ka­
pita1an1egern ermöglicht, sich sowohl im Hinblick auf 
die mit der Sache verbundenen Investition als auch auf 
die Art und Weise, auf die man mit ihrem Geld umgehen 
kann, ihre eigenen Urteile zu bilden, was Risiken und 
Erfolgsaussichten anbelangt. So sollte dieser Rahmen· 
eine Kontrollinstanz beinhalten, die beurteilt, ob Fi­
nanzinstitute und ihre Geschäftsführer geeignet und in 
'der Lage sind, mit dem Geld anderer Leute umzugehen 
und ob die Geschäfte umsichtig und mit der entspre­
chenden Berücksichtigung der Interessen der Anleger 
geführt werden. 

'Dies entbindet die Investoren natürlich niCht von der 
verantwortung für ihre eigenen Urteile, noch wird so 
garantiert,. daß Schurken und Halunken nicht doch Wege 
finden können, die Kontrollen zu umgehen. Dies bedeu­
tet eine ständige Herausforderung für Kontrollinstan­
zen und Ermi.tt1ungsbeamte. 

Wie ich bereits gesagt habe, sollten Investoren auf 
einem freien Markt vor skrupellosen oder betrügeri­
schen Praktikern geschützt werden. Der Minister für 
Wirtschaft und Industrie im Vereinigten Königreich hat 
Ermittlungsbefugnisse, wenn der Verdacht des Betruges 
oder des ordnungswidrigen Verhaltens besteht, wenn Ak­
tionären vernünftige Informationen verweigert . wurden 
oder wenn er der Ansicht ist, daß. dies von öffentli­
chem Interesse ist. Der Minister kann, wann immer es 
erforderiich ist, Täter strafrechtlich verfolgen oder 
andere Maßnahmen treffen. Solche Ermitt.1ungen gegen 
Gesellschaften mit Haftungsbeschränkung werden über­
wiegend aufgrund des "Companies Act 1985" (Gesetz über 
Kapitalgesellschaften von 1985) oder des "Financia1 
Services Act 1986" sowie des "Insurance Companies Act, 
1982" (Gesetz Über Versicherungsgesellschaften von 
1982) geführt, wobei der Minister die Möglichkeit hat, 
gegen Einze1un.ternehmen, Handelsgesellschaften und 
Einzelpersonen zu ermitteln. 
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SonS1:ige Ermi1:'tl.ungsorgane 

Ich möchte Ihnen nun einen Eindruck von den zahlrei­
chen anderen Ermittlungsorganen vermitteln, die im 
Vereinigten Königreich für solche Fälle existieren, 
bei d~nen es besondere Zuständigkeiten gibt. 

Das "Serious . Fraud Office" (Dienststelle für die Be­
kämpfung schwerer Betrugsstraftaten) wurde erst un­
längst nach Verabschiedung des "Crimina1 Justice Act 
of 1987" (Gesetz über Strafgerichtsbarkeit von 1987) 
geschaffen. Ich werde später auf diese Dienststelle 
zurückkommen. 
Bei uns gibt es den "Crown Prosecution Service" (An­
klagedienst der Krone), zu dem auch eine Ermittlungs­
gruppe für Betrugsfälle gehört. Es gibt die einzelnen 
POlizeidienststellen mit ihren jeweiligen Betrugsde­
zernaten; es gibt den "Security and Investments Board 
(S.I.B.)" (Wertpapier- und Investmentbehörde), der be­
fugt ist, im Finanzensektor Ermittlungen zu führen, 
und zwar gemeinsam mit den folgenden Organisationen, 
die Selbstkontrolle ausüben: der "Life Assurance and 
Unit Trust Regu1atory Organisation (LAUTRO)" (Lebens­
versicherungs- und Investmentfonds-Kontrol1organisa­
tion), der "Financial Intermediaries, Bank Managers 
and Brokers Regulatory Organisation (FIMBRO)" (Kon­
trollorganisation betr. Fin~nzvermitt1er, Bankdirekto­
ren und Makler), der "Securities Association (T. S.A.J" 
(Wertpapierverband), der für Firmen zuständig ist, de­
ren Hauptgeschäft Aktien und Anteile sind, der "In­
vestment Management Regulatory Organisation (IMRo),r 
(Kontrollorganisation betreffend die Verwaltung von 
Kapitalanlagen), die sich in erster Linie auf Firmen 
bezieht, die sich mit Effektenverwaltung befassen, der 
"Association of Futures, Brokers and Dealers 
(A.F.B.D.)" (Verband betreffend Termingeschäfte, Mak­
ler und Händler), der vornehmlich Firmen umfaßt, die 
mit Termingeschäften und Optionen handeln. Ferner gibt 
es die anerkannten Berufsverbände, z. B. für Buchprü­
fer und Anwälte und die internationale Wertpapierbör­
se, die für Aktien und Anteile zuständig ist und sich 
mit Fällen möglichen "Insider-Dealings" befaßt, be­
kannt als das "Takeover Panel" (Selbstkontrollorgan 
für Fusionen von Publikumsgesellschaften), das verant­
wortlich ist für die Überwachung von Regeln, die von 
den beteiligten Parteien bei Übernahme- oder Fusions­
angeboten bezüglich aller Aktiengesellschaften und be­
stimmter privater Firmen einzuhalten sind. 

Dies war eine sehr umfangreiche AUflistung; einige 
mögen sagen: zu umfangreich, was eine sehr gute Zu­
sammenarbeit und' Weitergabe von Informationen inner­
halb der verschiedenen Organe erforderlich macht, um 
parallele Ermittlungen zu vermeiden, obwohl dies bis­
weilen unumgänglich ist., So sind den verschiedenen In­
stitutionen ihre jeweiligen Funktionen und ihre Bezie­
hungen untereinander dennoch sehr wohl bekannt. 
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Befugnisse gemäß den "Companies Acts" (Gesetz über die 
Kapita~gese~~schaftenJ 

Bevor ich fortfahre, möchte ich Ihnen einige derBe­
fugnisse aufzählen, die das Ministerium für Wirtschaft 
und Industrie in Bezug auf Gesellschaften hat. Di~ Be-

'fugnisse aufgrund des "Companies Act" von 1985, das 
Hunderte von Paragraphen hat, sind recht umfangreich. 

§ 431 sieht eine Prüfung von Firmenangelegenheiten vor 
und erfolgt in der Regei auf Ersuchender Firma oder 
ihrer Angehörigen. Gewöhnlich wird im Anschluß ein Be­
richt herausgegeben, wenn ein starkes öffentliches In­
teresse vorliegt. 

Entsprechendes gi 1 t für § 432,' der eine Prüfung von' 
Firmenangelegenheiten vorsieht, wenn eine öffentliche 
Besorgnis gegeben ist oder wenn der Verdacht des Be­
truges oder des ordnungswidrigen Verhaltens von Ver­
antwortlichen besteht. 

§ 442 untersucht die Eigentumsverhältnisse der Firma'. 
Bei den genannten drei Paragraphen ist im allgemeinen 
ein starkes öffentliches Interesse an den zur Debatte 
stehenden Angelegenheiten Voraussetzung. 

§ 444 sieht vor, daß Direktoren aufgefordert werden 
können, zum Eigentum an Aktien und Schuldverschreibun­
gen Informationen zu liefern. Dies stellt eine Alter­
native zu 442 dar. 

§ 446 sieht vor, daß die amtlichen Prüfer Aktienge­
schäfte, die durch Di.rektoren' und deren Familienmit­
glieder abgewiCkelt wurden, überprüfen können, wenn 
die Umstände einen Verstoß gegen die Bestimmungen über 
Aktienbesitz durch Direktoren vermuten lassen. Dies 
geschieht in der Regel zum Zwecke der Strafverfolgung. 

Einer der am häUfigsten in Anspruch genommenen Para­
graphen ist § 447, der Prüfer ermäChtigt, Firmenunter­
lagen zu überprüfen und Erklärungen zu verlangen. Für 
solche Ermittlungen müssen triftige Gründe vorliegen; 
die Ergebnisse werden jedoch im allgemeinen vertrau­
lich behandelt und dienen dazu, den Sachverhalt fest­
zustellen. 

"Financia~, Services Act 1986" (Gesetz über Finanz­
dienst~eistungen von ~986J 

Nach den Paragraphen 105 und 106 des "Financial Servi­
ces Act 1986" sind. Anlagegeschäfte Gegenstand von Er­
mittlungen und ,Maßnahmen, jedoch nur, wenn zwingende 
Gründe dazu bestehen. Die BeriChte werden nicht veröf­
fentlicht. Dein Paragraphen 447 des "Companies Act" 
ähnlich, sehen die Paragraphen 105 und 106 jedoch wei­
terreichende Befugnisse vor. 
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,§ 177 des "Financial Services Act" wird in Anspruch 
genommen, wenn die Umstände darauf schließen lassen, 
daß Straftaten im Zusammenhang mit "Insider-Dealing" 
begangen wurden. Gewöhnlich dient dies dem Zweck der 
Strafverfolgung. 

Schließlich haben Prüfer' gemäß § 44 des '''Insurance 
Companies Act" (Gesetz über Versicherungsgesellschaf­
ten) die Möglichkeit, zu Kontrollzwecken oder zum 
Schutze der Versicherungsnehmer Unterlagen aus dem 
Versicherungsgewerbe durchzusehen. Dies ist wiederum 
ähnlich dem § 447. 

Insider-nea1ing (Akt i enhandel Eingeweihter aufgrund 
vertraulicher innerbetrieblicher Informationen) 

Es ist vielleicht angebracht, etwas näher auf das In­
sider- Dealing einzugehen. Seit es im'Jahr 1980 zu ei­
ner strafbaren Handlung erklärt wurde, bemüht sich die 
britisChe Regierung' permanent darum, wirkungsvollere 
Strafmaßnahmen zu entwickeln. Daher der S 177 des Ge­
setzes von 1986, der durch den "Companies Act" (Gesetz 
über (Kapi tal-) Gesellschaften) von 1989 noch subli­
miert und in seiner Wirkung verstärkt wurde. 

Unsere Regierung hat auch eine wichtige Rolle bei den 
Verhandlungen über die EG-Richtliriie zum Insider-Dea­
ling gespielt und beabsichtigt, sie in Kraft ' zu set­
zen, sobald der parlamentarische Zeitplan dies er­
laubt. 

Fraud Trials Committee (Betrugsverfahrenskomitee) 

Aufgrund wachsender B'esorgnis über Nutzen und Wirksam­
keit der Ermittlungen und der strafrechtlichen Verfol­
gungvon Betrugsfällen beschlossen die britische Re"": 
gierung und das Parlament im Jahre 1985, ein "Fraud 
Trials Comitee" unter Lord Roskill zu bilden, das siCh 
mit der gesamten'Falldarste11ung, den Ermittlungen und 
den gerichtlichen SChritten zur Erkennung von Betrug 
sowie mit der Abwicklung der Hauptverhandlung vor Ge­
richt befassen sollte. 

Das Betrugsdezernat der Metropo1itan & City POlice 
lieferte diesem Komitee sowOhl in mündlicher als auch 
in schriftlicher Form Beweismaterial und wies 'es da­
rauf hin, daß die POlizei gern die gleichen Ermitt­
lungsbefugnisse hätte wie die in S 447 des "Companies 
Act" von 1985 niedergelegten Befugnisse,'die ich be­
reits erläutert habe. 

Lord Roski1ls Komitee stellte fest, daß es für die Be­
trugsermittlungsbehörden von äußerster Notwendigkeit 
sei, bereits beim geringsten Betrugsverdacht ungehin-
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der~ agieren zu können. Das Komi~ee sah keinen Grund 
dafür, warum die in § 447 entha1~enen Befugnisse auf 
das Minis~erium für Wirtschaf~ und Industrie be­
sChränkt bleiben sollten. 

Ich möchte aus dem Bericht des Komitees dazu folgendes 
z'itieren: . "Nach unserer AuffassUJ1.g, sollten die glei­
chen oder vergleichbaren Befugnisse der POlizei über­
tragen werden~" 

Crimina~ Jus~ice Ac~ ~987 (S~rafgeFichtsbarkei~sge­
se~z) 

Wie verhielt sich das Parlament angesichts dieser ein­
dringlichen Empfehlung bei der Debatte über den Be­
richt? 
Übertrug es der POlizei diese Befugnisse? Nein! Statt­
dessen bekamen wir den "Crimina1 Justice Act.1987", 
der zur Schaffung eines "Serious Fraud Office" führte, 
welches für die Ermittlungen und die strafrechtliche 
Verfolgung schwerer, und komplexer Betrugsdelikte zu­
ständig is~. De.r erste Direktor dieser Dienststelle 
war John Wood. Dort sind Arbeitsteams, bestehend aus 
Juristen, Buchprüfern und Justizangestellten tätig. 
Einigen von Ihnen wird bekannt sein, daß John Wood 
diesen Dienstposten jetzt aufgegeben und den Posten 
des "Director of PUblic Prosecutions" in Hongkong an­
genommen hat. Nachfolgerin auf seinem Posten als Di­
rektor des "Serious Fraud Office" ist Barbara Mills 
(Anwältin der Krone), die weitreichende Erfahrungen in 
der Verfolgung von Straftaten, insbesondere schwerer 
Betrugsfälle, hat. 
Sie gehörte zu der Gruppe, die unlängst mit dem "Gui­
ness "-Be~rugsverfahren befaßt war .. 

zie~e des BSerious Fraud OfficeB 

- Entwicklung einer kohärenten Vorgehensweise bei den 
Ermittlungen in schweren Betrugsfällen. 

- Konzentrierung aller Ressourcen auf potentielle Er­
träge aus komplexen Betrugsfällen. 

- Beschleunigung der Ermittlungen und gegebenenfalls 
die Einleitung von Strafverfahren. 

-Gewinnung von Sachkenntnissen in speziellen Berei­
chen, z. B. Börsen-, Computer- und vers"icherungsbe­
trug. 

- Offizielle Nutzung von Wiederaufnahmeverfahren bei 
der Behandlung komplexer Betrugsfälle. 
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Präsentation fallbezogener Beweismittel in anschau­
licherer Form, damit auch ein Durchschnittsschöffe 
in der Lage ist, ein besseres Verständnis für die 
jeweils anhängige Sache zu entwickeln. 

- Steigerung der Anzahl der Fälle, in denen die straf­
rechtliche Verfolgung erfolgreich ist. 

In~erdisziplinäre Ins~anzen 

Das Hauptkriterium der Arbeit des "Serious Fraud Of­
fice" besteht 'darin, daß es sich interdisziplinärer 
Instanzen, Wirtschaftsprüfer und anderer Sachkundiger 
bedient und daß es eng mit POlizeibeamten zusammenar­
beitet,'die im gleichen Gebäude angesiedelt sind wie 
die,Angehörigen anderer Ermittlungsabteilungen. 

Das "Serious Fraud Office" ist dem Direktor, 'dem Gene­
ralstaatsanwalt und dem Parlament verantwortlich. Der 
Direktor erstellt für den Generalstaatsanwalt einen 
Jahresbericht Qber seine Tätigkeit, der dem Parlament 
in jedem Jahr vorgelegt wird. Das "Serious Fraud Of­
fice" macht andere, mit der Ermittlung und strafrecht­
lichen Verfolgung von Betrugsfällen befaßte Dienst­
stellen nicht Überflüssig. Ganz im Gegenteil! Solche 
Dienststellen sind häUfig wichtige· Zulieferer von In­
formationen und Fällen. 
Das "Serious Fraud Office" möchte voraussichtlich je­
,doch nicht mehr als 60 der schwerwiegendsten und kom­
plexesten Fälle gleichzeitig bearbeiten und hat folg­
lich die Kriterien für die Auswahl dieser Fälle recht 
eng gefaßt. Es handelt sich dabei normalerweise um 
Fälle, in denen sich der Sachverhalt bzw. die anzuwen­
denden Gesetze als sehr kompliziert erweisen. 
Die "Risiko"-Summen, um die es dabei geht, sind be­
träChtlich. Sie bewegen sich in einer Größenordnung 
von 2 Millionen Pfund oder mehr und es besteht von 
seiten der Öffentlichkeit große Besorgnis bzw. ein 
großes Interesse an der Fallaufklärung. 
Das Konzept der Teamarbeit ist beim "Serious Fraud Of­
fice" von zentraler Bedeutung. Durch seine einmaligen 
multidisziplinären Teams unterscheidet sich das "Se­
rious Fraud Office" von anderen Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsbehörden. 
Die verfassungsgemäße Stellung der dem "Serious Fraud 
Office" zugeordneten polizei, ihre Verantwortlichkeit 
und ihre Führungs- und Kontrollstrukturen bleiben da­
von unberührt. Die Verantwortung für die Durchführung 
von Ermittlungen in schweren oder komplexen Betrugs­
fällen teilen sich der Direktor des "Serious Fraud Of­
fice" und die Polizei, aber ihre jeweiligen Befugnisse 
sollen sich eher ergänzen als überschneiden. 
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Ich habe bereits über die Befugnisse gesprochen, die 
wir angestrebt haben und die das "Frauds' Trials Com­
mittee" unterstützt hat. Die POlizei hat diese Befug­
nisse nicht erhalten, aber Juristen und Buchprüfer 
beim "Serious Fraud Office" haben sie nach § 2 zuge­
standen bekommen. Personen müssen auf Vorladung er­
scheinen, dürfen 'nicht lügen, und, falls es sieh um 
Straftäter handelt, brauchen die Wahrheit nicht zu sa­
gen. Die Aussage eines Beschuldigten kann nicht als 
Beweism.itte1 herangezogen werden, es sei denn, 

- es kann bewiesen werden, daß er die Unwahrheit ge~ 
Bagt hat oder 

- er macht zu einem späteren Zeitpunkt' abweich.ende An­
gaben. 

Sicherstellungsanordnungen, Durchsuchungen und Sicher­
stellungen liegen in Händen der pOlizei, obwohl ein 
Angehöriger des "Serious Fraud Office" den zuständigen 
Beamten begleitet, um beispielsweise bei der Identifi­
zierung von Dokumenten heifend einzugreifen. Die Mit­
arbeiter des "Serious Fraud Office" selbst haben keine 
Befugnis, Festnahmen oder Durchsuchungen durchzufüh­
ren. 

Ein Europa ohne Grenzen 

Die vielleicht weitreichendste aller Auswirkungen, die 
die Inkraftsetzung der "Einheit1ichen Europäischen Ak­
te" im Jahre 1992 auf die POlizei hat, sind die 
Schwierigkeiten, die sich auftun, wenn die nationalen 
Grenzen quasi abgeschafft werden. 

Durch die geographische Abgetrenntheit des Vereinigten 
Königreichs vom europäischen Festland sind die briti­
schen Grenzkontrollstellen nicht so sehr davonbetrof~ 
fen wie die zuständigen Behörden auf dem Kontinent. 
Das Vereinigte Königreich hat wenig oder gar keine Er­
fahrung mit den Problemen, mit denen sieh ·die Parla­
mente anderer europäischer Staaten konfrontiert sehen. 

Diejenigen, die sieh für die Abschaffung der Grenzkon­
trollen aussprechen, vertreten den Standpunkt, daß die 
Kontrollen weitestgehend wirkungslos sind,· obwohl 
gleichzeitig eingeräumt wird, daß sie einen abschrek­
kenden Effekt haben. Diejenigen, die sieh für" die Bei­
behaltung der Grenzen aussprechen, argumentieren, daß 
die Kontrollen in bezug auf mobile Straftäter und il­
legale Einwanderer von größter Bedeutung, sind. 
Man kann wohl sagen, daß in dieser Hinsieht kein Land 
mehr Erfahrungen gesammelt hat als Deutsch1anq, und 
zwar sowohl durch seine geographische als auch po1.iti­
sehe Lage. Kein anderes Land innerhalb der EG mUß in 
dem Maße die diversen Grenzregelungen berücksichtigen, 
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die bestehen mit den anderen Signatarstaaten des 
Schengener Abkommens. Mit Dänemark, das zwar der EG, 
nicht aber dem Schengener Abkommen angehört, mit der 
Schweiz, die zwar zu Westeuropa, nicht aber zur"EG ge­
hört, mit Österreich, einem westeuropäischen Nicht-EG­
Land, zu dem Deutschland in besonderer Beziehung 
steht, und mit der Tschechos1owakei und < Ostdeutsch­
land, zwei früher streng kommunistischen Ländern. 

Ungeachtet der einzelnen Ansichten über den Wert 
strenger Grenzkontrollen ist es ein·Faktum,.daß deren 
Abschaffung die Beseitigung einer Reihe 'von SChutzme­
chanismen gegen mobile Straftäter mit sich bringen 
wird. Daraus wird u. a. ein größerer,Bedarf an Infor­
mationsaustausch zwischen den PolIzeibehörden benach-

. barter Länder sowie eine engere Zusammenarbeit als' 
bisher entstehen. 

Um im Vereinigten Königreich eine Lösung für dieses 
Problem zu finden, ist' die Schaffung einer nationalen 
oder föderalen Organisation . vorgeschlagen worden, die 
'das weitere Vorgehen festlegen un,d alle erforderlich 
erscheinenden Maßnahmen koordinieren sollte. 

Eine solche Organisation existiert allerdings im Ver­
einigten Königreich· bisher noch nicht. Es liegen nur 
Erfahrungen verschiedener Polizeibehörden und anderer 
Stellen vor, die ähnliche Ziele auf unterschiedliche 
Art und Weise angestrebt haben. 

Wir bewegen uns jedoch auf die· Schaffung einer natio­
nalen "Inte11igence Unit" (Informationssamm1ungs- und 
-auswertungsstelle) mit einem operativen Zweig zu, der. 
siCh in fünf Bezirke aufteilt, in denen der "Regional 
Crime Squad" (regionale Kriminalpolizeidienststelle) 
operative Aufgaben wahrnimmt. Hierbei handelt es sich 
noch um ein Zukunftsprojekt, das aber hoffentlich bis 
April 1992 realisiert sein wird. 
Ich muß sagen, daß mir die MögliChkeiten, die siCh ab 
1992 für die Begehung von Betrugsdelikten auftun, sehr 
wohl bewußt sind. Wir.besitzen umfangreiche Erkennt­
nisse über Betrügereien, die zum Nachteil britischer 
Investoren von in den Niederlanden, Spanien und Irland 
ansässigen Firmen aus begangen wurden. Die.1etzteren 
beiden Länder haben keine Kontrollmechanismen öder'Ge­
setze, die 'denen unseres "Financia1 services Act" ver­
gleichbar wären. Und es gibt zur Zeit Betrugsfälle, 
die von diesen Ländern aus'gesteuert werden!. Obwohl 
die Niederlande eine ähnliche Gesetzgebung haben, sind 
erneut Personen im Geschäft, deren Unternehmen ',berei ts 
in der Vergangenheit britiSChe Staatsapgehörige durch 
Betrug geSChädigt haben und daher von den niederlän­
dischen Behörden geschlossen wurden. 
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Dies gilt in geringerem Umfang auch für Belgien. In 
Anbetracht· der Dauer der' Ausreifungsphase unseres ei­
genen "Financia1 Services Act" erscheint es mir un­
realistisch, daß mehrere EG-Länder, darunter spanien 
und Irland, bis 1992 entsprechend greifende Kontroll­
mechanismen haben. werden. Ohne das Vorhandensein ähn­
licher Kontrollgesetze stellt sich die SChwierige Fra­
ge,. welche Mechanismen eingesetzt werden können, um 
Firmen, die in Ländern mit nicht· vergleichbarer Ge­
setzgebung ansässig sind, den Zugriff zu Großbritan­
nien zu verwehren~ 
Wi'e Ihnen vielleicht bekannt ist, verfügen wir auch 
über gewisse Entschädigungsprogramme für Kapitalanle­
ger , die' bei Investi.tionsgeschäften finanzielle Verlu­
ste erleiden. SOllten Investitionsfirmen'außerha1b des 
Vereinigten Königreichs ab 1992 berechtigt sein, di­
rekt oder indirekt im Vereinigten Königreich tätig zu' 
werden ohne eine, wie bei britischen Unternehmen übli­
che; Deckung durch Entschädigung zu bieten, so wird 
dies voraussichtlich eine Verschlechterung sein. 

Ich möchte miCh jetzt nicht so sehr zu grenzüber­
schreitender Kriminalität, 'sondern zu grenzüberschrei­
tender Unterstützung äußern, sobald Ermittlungen in 
einer StrafsaChe eingeleitet sind. 

Wie Ihnen bekannt ist, hat das Vereinigte Königreich 
niCht gerade überwältigende Rekorde im Hinb1ick auf 
Auslieferungsverfahren 'oder die Gewährung von Unter~ 
stützung für andere Vollzugsbehörden zu verzeichnen, 
aber nicht.etwa, so möchte ich betonen, aus Mangel an 
Enthusiasmus, sondern weil uns eine gesetzlich dazu. 
bestimmte behördliche Instanz fehlt. Die Nachteile für 
die ande~en L~nder liegen auf der Hand. Die Rück­
schlagwirkung auf das Vereinigte Königreich ist jedoch 
erheblich. 

Einige Länder, insbesondere die Schweiz, verlangen Ge­
genseitigkeit, und wenn wir ihr in einer bestimmten 
Lage nicht helfen können, dann kann sie uns auch niCht 
helfen. 

Keines der derzeit geltenden Gesetze über gegenseitige 
Unterstützung, nämlich' weder der "Extradi tion Act!' 
(Auslieferungsgesetz) von 1873 noch der "Evidence Pro-
ceedings in Other Jurisdictions Act" (Beweismittel­
handhabung in anderen Gerichtsbarkeiten) von 1975 ver­
setzen uns in die Lage, beweisrelevante Bankinforma­
tionen zu liefern, bevor im anderen Land ein Verfahren 
.einge1eitet worden ist. Wir können, so frustrierend es 
'auch sein mag, schwerlich Klage darüber führen, wenn 
andere Länder es in einer ähnlichen Situation ableh­
nen, uns beweisrelevante Bankinformationen zukommen zu 
lassen. 

211 



Einige Länder verlangen, daß ihre Ersuchen um Beweis­
material ein britisches Gericht durchlaufen. Ist je­
doch kein Verfahren 'im Gange, so haben unsere Gerichte 
keine Zuständigkeit und wir können das Beweismaterial 
nich,!: beschaffen.. . 

Es gibt zwischen dem Ministerium für Wirtschaft und 
Industrie, dem "Security and Investments Board" und 
ausländischen Organisationen .mit gleicher Funktion 
halbformelle Vereinbarungen über die Beschaffung von 
Beweismitteln im Zusammenhang mit Aktien und Anteilen, 
aber Zwang kann gegen den -Willen anderer nicht ausge­
übt werden. 

Das "Serious Fraud Office" ist zwar befugt, Informa­
tionen aus Ermittlungsverfahren in anderen Ländern 
einzuholen und dorthin zu liefern, aber es kann kein 
Beweismaterial im Auftrag der ausländischen oder Com­
monwea1 th-Staaten beschaffen, wenn keine Straftat' im. 
Vereinigten KönigreiCh vorliegt. 

Dennoch haben zwei neue Gesetze das Bild verändert. 
Das erste ist der "Companies Act" von 1989, das zwei t.e 
der "Crimina1 Justice (International Co-operation) 
Act" von 1990. ZunäChst möchte ich auf den "Companies 
Act" von 1989 zu sprechen kommen. -

Gemäß § 82 bis § 84 dieser Vorschrift ist der Minister 
für WirtSChaft und Industrie befugt, einer ermitt­
lungsführenden ausländischen Kontrollbehörde Unter­
stützung zu gewähren - und zwar ungeachtet der Tatsa­
che, ob ein Zivil- oder Strafverfahren eingeleitet 
worden ist -, indem er jedermann auffordern kann, In­
formationen herauszugeben, Fragen zu beantworten und 
Unterlagen vorzulegen. Vor Ausübung dieser Befugnis 
mUß· der Wirtschaftsminister mehrere, in § 82 Ab. 4 
niedergelegte Punkte berücksichtigen~ Der vielleiCht 
wiChtigste Punkte ist die Frage, ob der ausländische 
Staat oder das Territorium eine entsprechende Gegen­
leistung anzubieten haben und ob die Nichtbeachtung 
des Verlangens im Ausland eine enge Parallele im bri­
tischen Gesetz aufweist. 

Außerdem'würde das Vereinigte KönigreiCh wahrschei.n-
1ich keine Unterstützung leisten, wenn die ausländi­
sche Kontrollinstanz Zuständigkeiten ausüben wollte, 
die von uns niCht anerkannt werden. Hiermit beziehe 
ich miCh ausdrücklich auf den Versuch der USA, Zustän­
digkeiten nach ihrem "Anti-Trust-Law" geltend zu ma­
chen. 

Das zweite Gesetz ist der "Crimina1 Justice (Interna­
tional co-operation) Act" von 1990. Die wohl bestän­
digste Beschwerde der StaatsanwaltSChaften in den 
letzten Jahren besteht darin, daß sie kein Beweismate~ 
rial von anderen Gerichtsbarkeiten - einschließlich 
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solcher, die in der Nähe gelegen sind und in denen die 
gleiche Sprache gesprochen wird - bekommen können. Be­
weismaterial von den Kanalinseln war nicht viel einfa~ 
cher zu beschaffen als aus dem Ausland. 

Was das "Serious Fraud Office" angeht, so sind seine 
Zwangsbefugnisse gemäß dem bereits erwähnten S 2 des 
"Criminal Justice Act" auf 'die Kanalinseln und die 
Isl'e of Man ausgedehnt worden, und alle Staatsanwalt­
schaften können sich wesentliche Unterstützung auf­
grund des "Evidence Prodeeding in Other Jurisdiction 
Act" von 1975 verschaffen. 

Ein Riesenfortschritt ist jedoch unlängst durch die 
Erkenntnis gemacht 'worden, daß ausländische Staaten 
nur äußerst ungern zur Unterstützung bereit sind, es 
sei denn, daß Gegenseitigkeit gewährleistet wird und 
es in einigen Fällen mögliCh ist, Ersuchen über Ge­
richte zu leiten. 

Dieses neue Gesetz wird, obwohl es noch nicht rechts­
kräftig ist, weitreichende Folgen haben, da es uns in 
die Lage versetzt, Ländern, in denen noch kein Straf­
verfahren anhängig ist, umfangreiche Unterstützung zu 
gewähren. Wir können einen Strafgefangenen zu einer 
Aussage ins .Ausland überstellen. ' Wir können im Auftrag 
eines ausländischen Staates naCh Material suchen, es 
sicherstellen und es dem ersuchenden Land übersenden. 

Ferner werden wir das Gericht jetzt um Hilfe bei der 
Beschaffung von Beweismaterial ersuchen können, auch 
wenn ein,Fall sich erst in der Ermittlungsphase befin­
det und ein GeriChtsverfahren noch nicht eingeleitet 
ist. 

Natürlich wird der betreffende ausländi,sche Staat nur 
gemäß seinen eigenen Gesetzen handeln, und viele Län­
der werden keine Informationen preisgeben, wenn die 
Straftat nicht auch in ihrem Gesetz als solche defi­
niert ist. 

Schlußfolgerung 

Abschließend möchte ich die Hoffnung äußern, daß ich 
Ihnen nicht allzu pessimistisch erscheine. Meiner An­
sicht nach werden die kommenden Jahre stimUlierend 
wirken und großes Interesse hervorrufen, und zwar im 
Hinblick auf die'Kontrollbehörden innerhalb der EG. 
Sie werden spannend und herausfordernd für den Ermitt-' 
ler sein, ganz gleich, ob er Jurist, Wirtschaftsprüfer 
oder POlizeibeamter ist. Ferner hoffe ich, 'daß 'ich Ih­
nen ein besse~es Verständnis für unsere Gesetze über 
Firmen-, Bank- und Investi tionsbetrug vermi'ttel t habe 
und daß ich deutii.ch gemacht habe, daß es bereChtigte 
Hoffnungen auf eine bessere Zusammenarbeit im BereiCh 
grenzübergrei fender Unterst'ützung gibt. 

213 



Vorbehalte habe ich noch hinsichtlich des Investi­
t'ionssektors und der Bereiche, in denen einige Länder 
kriminellen Aktivitäten mehr ausgesetzt sind als ande­
re. Es wird noch einige Zeit kosten, bis alle Mit­
gliedsstaaten, falls mög1i'ch, gleichwertige Bestimmun- . 
. gen haben. In der Zwischenzeit müssen wir jedoch äu­
ßerst wachsam sein, um ~eute ·abzub10cken und zu ermit­
teln, die aus den Schlupflöchern im defensiven Har­
nisch der Gemeinschaftsmitgl,ieder Kapital . schlagen 
wollen. Schließlich betrachte ich Kontakte - z.B. zwi­
schen Juristen, Verwa1tungs- oder POlizeibeamten - als 
äußerst wichtig für den erfolgreichen Kampf gegen qie 
Organisierte Kriminalität und gegen beteiligte Straf-
täter. . 

Schon seit geraumer Zeit verstärken sich die Kontakte 
und. Beziehungen zwischen verschiedenen nationalen 
Polizeibehörden. Was Anwälte und Staatsanwälte angeht, 
so registrierte ich den wachsenden Wunsch, mehr über 
die Gesetze und Verfahrensmethoden anderer 'zu erfah­
ren. 

Zu den daraus erwachsenden Vorteilen gehören: 

- ein größeres· Wissen um die Probleme anderer Ge­
richtsbarkeiten, 

engere Kontakte zwischen Anwälten und der Justiz in 
den Mitgliedsstaaten, 

- direkter Kontakt mit äquivalenten Amtspersonen, ·die 
sich mit .Betrug befassen und . 

- eine umfassende Kenntnis der Bestimmungen'des Ge­
meinschaftsrechts, die finanzielle Auswirkungen ha­
ben. 

Um beim Thema zu bleiben, möchte ich mit einem Zitat 
aus dem offiziellen Protokoll einer Debatte zum Thema 
"Finanzdienst1eistungen und Europäischer Binnenmarkt" 
in unserem Parlament vom 15.10.90 schließen: 

"Die Stellen, die für die KontrOlle im BereiCh Finanz­
dienstleistungen und der Aufdeckung von Straftaten zu­
ständig sind, führen einen aussichtslosen Kampf bei 
dem Versuch, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Es 
besteht eindeutig ein Bedarf an weitaus engeren Kon­
takten" - und ich meine, ständigen Kontakten - "sowie 
an einer Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Fachdienststellen auf internationaler Ebene." 

Weiter wurde gesagt: "Es besteht die Gefahr, daß wir 
eher einen einheitlichen Markt für WirtSChaftskrimina­
lität als für serlose Wirtschaftsdienstleistungen 
schaffen. Dieser Frage mUß in Zukunft wesentlich mehr 
Beachtung geschenkt werden als in der Vergangenheit." 
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DISKUSSION 

Herr Dr. KÖhler: 

Wir 4 Disputanten präsentieren uns hier nicht als ein 
geschlossener Kreis von Meinungsvertretern, sondern 
wollen - vielleicht auch et~as prononciert - unsere 
eigene Meinung ins Feld führen. Die hier zutage tre­
tenden unterschiedlichen Auffassungen werden in gewis­
ser Weise den Ablauf der Tagung widerspiegeln.' Wir la­
den Sie', verehrte Zuhörer, herzlich ein, sich intensiv 
an dieser Erörterung zu beteiligen. • 

Unser Thema ist: Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
und der Politiker 

Obwohl 'wir keine Politikerschelte 'vorgenommen haben, 
meinen wir, daß wir eine Botschaft auch in geeigneter 
Weise an diejenigen heranbringen müssen, die letztlich 
den Handlungsrahmen für die POlizei bestimmen und 
festlegen. Das sind die POlitiker! Recht und Gesetz 
werden vertreten von den POlitikern. Zu diesen müssen 
wir über die, Öffentlichkeit bzw. die öffentliche Mei­
nung eine Brücke schlagen. Nur so können Forderungen 
am Ende in die Gesetzgebung einfließen. Wir müssen die 
POlitiker auf die aktuelle Situation hinweisen und sie, 
auffordern, mit tins GespräChe zu führen und Zukunfts­
perspektiven aUfzuzeigen. Wir haben, uns vorgenommen, 
stichwortartig' zu argumentieren, damit dieses GespräCh 
kurz und damit prägnant und interessant bleibt. Ich 
möchte eine Kurzformel der Definition "Was ist eigent­
lich Organisierte Kriminalität?" hier einbringen, auf 
die wir 'uns vielleicht einigen können: 

Von mehreren Personen planmäßig und arbei~steilig be­
gangene, gravierende Straf~a~en aus Gewinn- oder 
Machtstreben mit Hilfe gewerbsmäßiger Strukturen, Kor­
ruption und besonders unter Androhung oder Anwendung 
von Gewalt. 

Doch nun' die Einleitung in den Themenkomplex "Situa­
tionsanalyse" . Im Rahmen dieser Tagung haben wir viel 
über dieses Phänomen gehört und gemeinsam Dimension 
und Bedrohung für unsere Gesellschaft durch die Orga­
nisierte Kriminalität reflektiert. Die Frage ist: Ha­
ben wir dieses Phänomen unterSChätzt oder weit über­
trieben, ja hat ,die Poiizei vielleicht sogar Interesse 
an einer Übertreibung, um bei den Parlamentariern im 
HaushaltsaussChuß P1anste.1len und Sachmitte1 "locker" 
zu machen und damit die pOlizeiliche Potenz weiter zu 
verstärken? Wissen wir schon genug über die Organi­
sierte Kriminalität, z. B. wie hoch der angerichtete 
Schaden ist? Dabei ist auch der Schaden an den demo­
kratiSChen Abläufen, der lebendigen DemOkratie, wo es 
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auch um die freie Entfaltung des Einzelnen geht, zu 
berücksichtigen. Es geht auch darum, mit reChtsstaat­
lichen Mitteln Exzesse der freien Entfaltung von Kri-
~ine11en einzudämmen. Meiner Meinung nach wird das 
Phänomen weit unterschätzt. Wir haben noch gar nicht 
begriffen, daß es schon 5 Minuten vor 12 ist. Es wurde 
u. a. darauf hingewiesen, daß es in den Ballungsräumen 
der USA,. Spaniens und Italiens inzwis,chen Bürgerwehren 
gibt, die versuchen, dem kriminellen Treiben organi­
sierter Gruppierungen Einhalt zu gebieten. Dr. Falcone 
beriChtete über die Mafia" Herr McStravick sprach von 
hochspezialisierten Tätern, die über Computer Einfluß 
auf Banken erlangen und somit qe1dflüsse lenken kön­
nen, ohne aufzufallen. Gerade hier ist 'der Grad der 
-Verschleierung, sehr hoch. Wir haben außerdem von 
höchst gefährlichen Verschiebungen von Spezialmüll und 
der unkontrollierten, umweltschädigenden Deponie ir­
gendwo gehört. Wir müssen das !nverkehrbringen verbo­
tener Tfer- pharmazeutika,' die erhebliche Gesundheits­
schädell bei der Bevölkerung hervorrufen können, beob­
achten, und niCht zuletzt die ständig ansteigende Zahl' 
von woJulungseinbrÜChen. Dies alles sind Symptome und 
Signale einer Flut ansteigender Organisierter Krimina­
lität. Ich hoffe, daß die POlizei hier nicht der Rufer 
in der Wüste bleibt - einsam und ungehört,; Das Phäno­
men hat Dimensionen, die äußerst bedrohlich und be­
sorgniserregend sind. Herr Ku1enkampff wird uns dazu 
aus der SiCht der Justiz nun etwas sagen. 

Herr Kulenkampff: 

Daß Sie mir als erstem das Wort erteilen" Herr 'Köhler, 
empfinde ich als durchaus ehrenhaft, aber ich bin in 
einer nicht ganz einfachen Lage: Die Justiz ' denkt 
nicht in kriminalistischen Phänomenen oder in Lagebil­
dern, wie Sie sie schildern, ,sondern ·sie denkt in 
Straf tatbeständen, die mit dem einzelnen Straftäter 
und den von ihm begangenen Straftaten zu tun haben. 
Die einzige Klammer, die zwisch,en dem pOlizeilichen 
Begriff der Organisierten Kriminalität und unserer 
SiChtweise besteht, ist der §, 129 StGB. Jeder von Ih­
nen, der jePlals mi't dieser' Vorschrift zu tun hatte, 
weiß, daß sie praktisch kaum anwendbar ist und auch 
kaum angewendet wi'rd. Es gibt kaum Verurteilungen we­
gen dieses Tatbestandes. Er erfüllt im Grunde genommen 
seine Funktion, im Ermittlungsverfahren als Katalog­
straftat, .a1s Ermächtigungfür verschärfte strafpro-. 
zessua1eEingriffe wie die Telefonüberwachung und die 
Untersuchungshaft. In der Hauptverhandlung und im Ur­
teil spielt dieser Tatbestand kaum eine Ro'lle. 

Dennoch würde ich natürlich nicht bestreiten wollen, 
daß es ein Phänomen wie die Organisi'erte Kriminalität 
gibt, wie Sie sie beschrieben haben. Selbst als Ju­
stizjurist bekommt man etwas davon mit, vor allem bei 
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der Betäubungsmittelkriminalität, die sich per se 
durch ihre Vorgehensweise, durch ihre Arbeitstei1ig­
keit, durch ihr geplantes Gewinnstreben als das dar­
stellt, was die POlizei" alS Organisierte Kriminalität 
definiert. Wir. erleben Organisierte Kriminalität si­
cher auch bei bestimmten Formen der Wirtschaftskrimi­
nalität, bei der auch niCht mehr der einzelne Straftä­
ter im Vordergrund. steht, sondern die Organisation, in 
der komplizierte wirtschaftliche Vorgänge dazu benutzt 
werden, auf strafbare Weise hohe Gewinne zu erzielen 
und zwar, darauf lege ich besonderen Wert, dauerhaft. 
Jeder Straftäter will natürlich bei einer Eigentums­
oder Vermögensstraftat einen hohen Gewinn erzielen, 
das ist selbstverständlich. Für die Organisierte' Kri­
minalität SCheint mir aber das wesentliche Merkmal die 
Dauerhaftigkeit des Profitstrebens der Täter zu sein,. 
und das erfahren wir auch bei bestimmten Formen der 
Wirtschaftskriminalität, di~ hier in einzelnen. Vorträ­
gen zutreffend zur Sprache gekommen sind. 

Die Verständigungsschwierigkeiten, die zwischen Justiz 
und POlizei auf dem Gebiet der Organisierten Krimina­
lität bestehen, hängen damit zusammen, daß· sie eine 
echte Entsprechung im Rechtsbereich nicht finden. Auf 
diese Verständigungsschwierigkeiten möchte ich gleich 
am Anfang hinweisen. 

Herr Dr. Köhler: 

Nun zum Thema "Lageana1yse" unser 'Gesprächsteilnehmer 
aus der ehemaligen DDR, Herr"Pauleit vom GLKA. Ich 
halte es für ganz fatal, wenn die Menschen in der ehe- . 
ma1igen 'DPR, nachdem sie mühsam das Joch des totalitä­
ren, kommunistischen Regiems abgeschüttelt haben, nun 
in die Fänge der Organisierten Kriminalität gerieten 
und sich dort SubkUlturen entwickelten, wie es sie­
Herr Gurow hat das sehr deutlich in seinen Ausführun­
gen beschrieben - in der UdSSR gibt. 

Herr Pauleit: 

Ich möchte zu zwei Problemkreisen Stellung nehmen. 
PrOblemkreis eins: Gab es Organisierte Kriminalität in 
der ehemaligen DDR vor dem 0.9.l1.l989? PrOblemkreis 
zwei: Wie ist die gegenwärtige Lage in den fünf neuen 
BundeSländern? 

Zum ersten Komplex: Die Kriminalitätslage in der DDR 
war so, daß wir 780 Straftaten auf 100.000 EinWOhner 
zu verzeichnen hatten. Wir haben im Jahr etwa 120 Tö­
tungsqe1ikte, 530 Vergewaltigungen und 300 Brandstif­
tungen bearbeitet. Ca. 40 % der Gesamtkriminalität 
entfielen auf Eigentwnsdelikte. Erscheinungsformen der 
Organisierten Kriminal~tät, bezogen auf das Jahr 1989 
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und davor, kann ich nicht bestätigen. Auf der Grundla­
ge der Definition der gemeinsamen Arbeitsgruppe der 
Justi,z und POlizei haben sich in den letzten Jahren 
zwar Anzeichen Organisierter Kriminalität gezeigt, 
aber ich ,möchte das mehr oder weniger als bandenmäßige 
Kriminalität bezeichnen und dies nicht lOO%ig der Or­
ganisierten Kriminalität zuordnen. 

Was waren die Ursachen für die Nichtentfaltung der Or­
ganisierten Kriminalität? Ich nenne dazu 5 Kriterien: 

1. eingeschränkte MögliChkeiten eines kriminellen Ge­
winn- und Machtzuwachses aufgrund zentralistischer 
und planwirtschaftlicher Mechanismen, die in der 
DDR vorhanden waren; 

2. eine nahezu flächendeckende Präsenz der Repressiv­
organe in der ehemaligen DDR und dadurch ,die Rück­
kopplung präventiver Wirkung; 

3. ein ausgeprägtes Grenz- und Kontrollsystem, re­
pressive Einreise-, Ausreise- und Transitbestimmun­
gen; 

4. ein verschärftes Rückfallsstrafrecht, ein ausge­
bautes System der Wiedereingliederung Strafentlas­
sener; 

5. die fehlende Konvertibilität der DDR-Währung. 

Die oben genannten Gründe ließen die DDR für auslän­
dische Straft'ätergruppen wenig attrakti\T erscheinen. 
So kann man, meine ich, einigermaßen begründen, warum 
es keine professionell Organisierte Kriminalität in 
der ehemaligen DDR gab. Durch die gesellschaftlichen 
Veränderungen seit 1989, ich denke insbesondere an 
Fragen der Marktwirtschaft; Fragen der Währungsunion, 
ist eine' vollkommen neue Situation eingetreten, die 
siCh auf die Etablierung der Organisierten Kriminali-
tät auswirkt. . 

Ich möchte dazu einige Fakten nennen. Erstens: Wir 
müssen bedenken, daß in den 5 neuen Bundes,ländern in 
weiten Teilen der Bevölkerung und der öffentlichen 
Verwaltung einschließlich der Strafverfolgung, man­
gelnde Gesetzeskenntnisse vorhanden sind. Zweitens: 
Ich gehe davon aus, daß die historische Bindung der 
ehemaligen DDR an Osteuropa die Gefahr des Überschwap­
pens rasanter OK-Entwicklung aus osteuropäischen Staa­
ten beinhaltet. Ich denke insbesondere an die Volksre­
publik Polen, auch an Rumänien, und die Sowjetunion. 
Ich kann mir vorstellen, daß wir, wenn der Grenzver­
trag zwischen Deutschland und Polen zustande kommt 
- eventuell visafreier Reiseverkehr - vor einer voll­
kommen neuen Situation st'ehen und Tendenzen der Orga­
nisierten Krimina1ftät' sicherlich schnell spüren wer­
den. Drittens: Ich möchte auf die besondere psycholo­
gische uild soziale Lage 'der BeVÖlkerung in den neuen 
Bundesländern hinweisen. Wir müssen davon ausgehen, 
da.ß hier vom Personenkreis her Ansätze für Organisier-
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te Kriminalität vorhanden sind. Ich denke dabei z. B. 
an die Liquidierung MFS-Angehöriger, die mit verhält­
nismäßig ausgeprägtem Wissen über POlizeiarbeit sowie 
Fahndungsarbeit ausgerüstet sind. Ich denke an Wirt­
schaftsfunktionäre, die - nach wie vor - Verbindung zu 
Wirtschaftleuten i~ In- und Ausland haben. Hier ergibt 
sich aus meiner Sicht eine potentielle Gefahr für ,die 
schnelle Etablierung Organisierter Krimina1itä~ in den 
fünf neuen Bundesländern.' Ich gehe auch davon aus, daß 
sich die Organisierte Kriminalität in den neuen Bun­
desländern möglicherweise schneller etablieren wird 
als seinerzeit in der Bundesrepublik. 

Wie sieht es gegenwärtig aus? Eine kurze Lageeinschät­
zung: Wir stellen Anzeichen der Organisierten Krimina~ 
1ität im Bereich des Nachtlebens und des illegalen 
Glücksspiels fest. Aus der Zusammenarbeit mit Kollegen 
des Bundeskriminalamtes wissen wir, daß sich verstärkt 
Straftätergruppen aus der OK-Szene Frankfurt/Main, 
Ber1in und Hamburg in den neuen Bundesländern eta­
bliert haben und zwar insbesondere beim Erwerb von Im­
mobilien, Immobi1iengründungen von Firmen und der Be­
teiligung an bereits existierenden Geschäften bzw. 
Firmen. Man sucht Strohmänner in der ehemaligen DDR 
und ich muß darauf hinweisen, daß diese Strohmänner 

,nicht irgendwelche Kriminelle sind, sondern in der Re­
gel ehemalige WirtschaftSfunktionäre, die Bindung ha­
ben zu verschiedenen Kreisen im In- und Ausland. Auch 
Angehörige ehemals staatliCher Organe etablieren sich 
hter. Ziel dieser Vorgehensweise ist in der Regel die 
An1age'krimine11er Profite (also GeldwäsChe), Aufbau 
legaler Basen für kriminelle Operationen, Eröffnungen 
von Spielhallen, Videotheken, Pornoshops und ähnlicher 
Objekte. 

Einige Bemerkungen zur organisierten Eigentumskrimina­
lität: Im Jahr 1990 verstärkte sich die Zahl der PKW­
Diebstähle auf insgesamt 183; dabei entstand ein Scha­
den von über.3 Millionen DM. Damit meine ich keine 
Trabants, Wartburgs oder Ladas, 'sondern hier stehen 
Pkw-Typen wie VW und Audi an der Spitze. In Sachsen z. 
B. wurden 125 dieser Pkw in den letzten Wochen und Mo­
naten entwendet und uns liegen, wie auch Ihnen, Er­
kenntnisse vor, daß da die Linie zur Volksrepublik Po­
len ,stark ausgeprägt ist. 

Seit der Grenzöffnung ist auch ein drastischer Anstieg 
von Diebstahlshandlungen im BereiCh von Kunst und Kul­
tur zu verzeichnen, ein Anstieg von 300 % gegenüber 
den letzten Jahren. Zur Rauschgiftkriminalität muß man 
sagen, daß der erwartete Boom nicht eingetreten ist. 
Uns sind konkret 28 Sachverhalte aus dem Jahre 1990 
bekannt, in denen 7 Ermittlungsverfahren eingeleitet 
wurden. Man muß jedoch bedenken, daß im ersten Halb­
jahr 1990 durch unsere ehemaligen Zollorgane 530 Fest­
stellungen gemacht worden sind über die Einsch1eusung 
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von Rauschgift. Seit der Währungsunion haben wir ver­
stärkt Buntmetalldiebstähle zu verzeichnen in einer, 
Größenordnung von 183 und einem SChaden von über 3 
Millionen DM. Hier arbeiten verschiedene Tätergruppen, 
u.a. Sinti und Roma. Uns bekannte AbgangsriChtungen 
sind Hessen und Kiel. Mir ist außerdem bekannt, daß 
Transporte in Richtung'Nordrhein-Westfa1en unterwegs 
sind. iCh glaube, daß, auch bei diesen Buntmetalldieb­
stählen Tendenzen d'er Organisierten Kriminalität er­
kennbar sind. 

Wir sind der Auffassung, daß es hier nicht darum geht, 
die einzelnen Tätergruppen festzunehmen; die Organisa­
tionen müssen' ermittelt werden und weit'ere Mittäter, 
die im Ausland das Buntmetall aufkaufen. 

Herr Dr. Köhler:' 

Wir dürfen es uns nicht so einfach 1!lachen, zu sagen: 
"Das ist eben der Preis der Freiheit, wenn siCh in den 
neuen BundeSländern Strukturen der Organisierten Kri­
minalität etablieren!" Es ist 'höchste Aufmerksamkeit 
geboten, denn wir erleben hier originär die Entstehung 
solcher Strukturen mit. Es zeigt auch, daß wir ,jetzt 
hand.eln müssen und möglichst bald entsprechende Mittel 
für die 'Bekämpfung dieser EntwiCklung benöt,igen.Herr 
Raith, wie sChätzen Sie - als Vertreter der Medien -
die Lage der Dinge ein? Übermäßige Dramatisierung oder 
Verharmlosung? 

Herr Dr. Raith: 

Ich glaube, daß in der Bundesrepublik DeutSChland bis­
her ka.um Sensibilität gegenüber dem Phänomen der Orga­
nisierten Kriminalität besteht. Sie ist in einzelnen 
Bereichen da. Wenn ich nach Hause komme und meine Woh-
nung ist aufgebrochen, dann denke ich natürliCh anders 
darüber, als wenn es nur' die Wohnung vom Nac4barn ist. 
Dies 'ist eine dieser ErSCheinungen, die wir. in 
Deutsch1·and das "Ohnemichel- Prinzip" nennen; So lange 
es den anderen.passiert, macht es uns nichts aus. Doch 
wenn es mir· passiert, dann wundere ich mich, daß die 
POlizei niCht sofort mit der großen Kanone kommt und 
alle VerdäChtigen erschießt. Dann erst kommen gewisse 
sensibilisierungen. Dem Drogenphänomen gegenüber ist 
es ganz ähnlich. Wenn der eigene Sohn, die eigene 
Tochter drogenabhängig geworden ist, dann ist die 
POlizei 'schuld, weil sie nichts dagegen gemacht hat. 
Solange es die Kinder von den anderen sind, sind es 
nur Erziehungsfehler von deren Eltern. Das ist diese 
sensibilität, die erst auftaucht, wenn man eigene Er­
fahrungen gemacht hat. Das sehe ~ch als Tatsache. 
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Ein weiteres Phänomen ist, daß die Presse sich aufge­
rufen fühlt - das ist vollkommen richtig und sehr 
wichtig -, die staatlichen Organe zu kontrollieren. 
Wenn die POlizei etwas will, dann fragen wir natürlich 
sehr genau nach, warum sie das eigentlich will. Was 
ich aber sehr ernst nehme, 'ist, daß auch bei den Kol­
legen, die dem Phänomen gegenüber sensibler sind, 
ijberhaupt kein Bewußts'ein über die tatsächliche Ge­
fährdung ,vorhanden ist. Auch wenn sie dann gleich 
schreiben, daß im Frankfurter pOlizeibezirk mafiose 
Zustände·herrschen, ist es allenfalls in den Köpfen, 

.aber in's Herz ist es nQch nicht vorgedrungen. Mit dem 
Kopf bringt man eben kein Engagement auf. 

Nun bin ich als Jou"rna1ist der TAZ, die ja nich't ge­
rade dafür bekannt ist, daß sie die POlizei lobt, in 
·der unangenehmen Lage, ständig darauf hinweisen zu 
müssen, daß dieses Phänomen meines Erachtens viel ge­
fährlicher ist. als dies die POlizei glaubt. Das ist 
für mich ,eine furchtbare Aufgabe. Ich lebe südlich von 
Rom in einem kleinen Städtchen mit 45.000 Einwohnern. 
Im Umkreis von 20 Kilometern haben. wir in den .1etzten 
12 Monaten etwa 18 Morde im Zusammenhang mit Organi­
sierter Kriminalität gezählt. Zwischen Neapel und 
Palermo werden wir im Jahr 1990 auf 1.200 gesicherte' 
Morde und 500 Verschwundene kommen, von denen ein Teil 
wahrsch'ein1ich in Betonklötzen eingemauert i~.t oder 
auf dem Meeresgrund' liegt. Wenn ich auf diese Tatsache 
hinweise, tritt der Effekt ein, daß alle zwar kurz be­
troffen sind, aber dann nicht weiter darüber 'nachden­
ken. Anscheinend ist die Zahl bereits so gewaltig, daß 
die Kollegen von der Presse 'und auch oft die Kollegen 
von der POlizei es gar nicht mehr ermessen können, was 
es bedeutet, wenn in einem Gebiet, das ungefähr so 
groß ist wie Nordrhein-Westfa1en oder Hessen (Sizilien 
ist beispielsweise so groß wie Hessen), jeden Tag min­
destens 1 - 1 1/2 Morde durch die Organisierte Krimi­
nalität begangen werden. Sie müssen siCh vorstellen, 
wie Sie da ins He·tzen kommen würden - selbst mit den 
Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen. Es ist eine 
Katastrophe, daß man· diese Ausmaße eben zum großen 
Teil niCht vermitt.e1n kann. 

Fur miCh ist die Situation in der Bundesrepublik des­
halb so ernst, weil wir, uns nur auf die sichtbar vor­
dergründigen Phänomene stützen, aber nicht erkennen, 
daß die Organisierte Kriminalität, wie immer wir sie 
definieren, eine ungeheuer zersetzende Auswirkung auf 
die demokratischen Institutionen hat'. Die Bewegung 
kommt von beiden Seiten, nicht nur von der Basis der 
Ganoven. Dben,' wo die Institutionen, die Politiker, 
die Administratoren sitzen, breitet siCh die Tendenz 
zur "verkava1iersde1iktisierung" der ,eigenen Vergehen 
aus. Ich bin durchaus zur Politikerschelte bereit, 
auch wenn Sie es nicht machen. Wir reden immer von der 
"Omerta",' also von Leuten, die geschädigt wurden oder 
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bei Verbrechen dabei waren und plötzlich kein Erinne­
rungsvermögen mehr haben,. Bei den POlitikern heißt das 
"black-out". Das ist genau dasselbe Phänomen. Plötz­
lich kann sich der POlitiker niCht mehr erinnern, daß 
ihm da einer ,etwas zugesteckt hat und erst zu Hause 
merkt er, daß es Geld war. Dieses Verharmlosen ist ein 
ungeheuer gefährliches Phänomen. Es besteht die Ten­
denz, daß organisierte Verbrecher in die staatlichen 
Institutionen einsickern, wo sie mit den' POlitikern 
zusammentreffen. Für miCh ist das gespenstisch. 

Ich habe vor 25 Jahren den ersten Anti-Mafia-Kongreß 
in Rom mitgemacht - natürlich in Rom, niCht in Sizi­
lien. Die Richter sagten, das ist ein ausländisches 
Phänomen, weil Sizilien für die Römer Ausland ist. Der 
damalige Innenminister wählte folgende, wunderschöne 
FormUlierung: "Die Sizilianer stechen eben leiCht zu! 
Sehr oft ' wird eln Mafia-Verbrechen vorgetäuscht. In 
WirkliChkeit will man nur einen Nebenbuhler erledi­
gen!" (In Sizilien wurden damaLs im Jahr ca. 50' Morde 
verübt). Das haben die Leute geglaubt und gesagt, wir 
müssen Analysen machen und nochmals Analysen. Und die 
Wissenschaftler haben gesagt, bevor nichts gesichert 
ist, machen wir nichts, also haben sie auch nichts ge­
macht. Es gab zwar ein beträchtliCh langes Anti-Mafia­
Gesetz, das jedoch keine Definition von "Mafia'; ent­
hielt, weshalb man auch niemanden verurteilen konnte. 

In den '80er Jahren hat man erst gemerkt, daß die Mafia 
nicht nur in Sizilien sitzt, daß sie in der Regierung 
sitzt, daß der derzeitige Ministerpräsident Andreotti 
von Sizilien die meisten Stimmen bekommt, seine ganze 
Hausmacht dort hat und deswegen auch immer sehr gnädig 
ist, wenn etwas passiert, wie zuletzt beim Livatlno­
Mord, den Sie hier ja auch zu bearbeiten haben. Da 
sagte er doch gla'tt in der Regierungserklärung:, "Ver­
dammt, ich kann mich doch niCht jedesmal hinstellen, 
wenn ein RiChter erschossen wird und eine Regierungs­
erklärung abgeben". So weit ist es bereits in diesem 
Land gekommen. Und d~r Innenminister ebenso wie der 
Hochkommissar für den Kampf gegen die Mafia, mUß be­
reits zugeben, daß ein Dritte1 des italienischen Ter­
ritoriums niCht mehr vom Staat, sondern von mafiosen 
Banden kontrOlliert wird. In Süditalien gibt es die 
Todesstrafe, die von Mafia-Bossen ausgesprochen wird. 
Da ,gibt es keine Revisionsinstanz und keinen Verfas­
sungsgerichtshof, sondern dort wird exekutiert, und 
zwar gnadenlos. Wenn jemand fliehen kann, wird er in 
Deutschland oder in den Vereinigten Staaten umge­
bracht. Das ist die Realität! Ich sehe die große Ge­
fahr, daß das plötZliCh auch bei uns allmähl~ch zusam­
menwächst.,Dann haben wir die zur Tat, zum Schießen 
bereite Kriminalität 'und oben die "weiße-Kragen-Krimi­
nalität", die dann immer öfter in Versuchung kommt, 
den Gegner mit der Kugel auszuschalten anstatt durch 
Intrigen. 
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Herr Dr. Köhler: 

Das war die ahnungsvolle Schilderung eines Sachken­
ners.Sie leben ja in einem Land, wo die Organisierte 
Kriminalität schon viel bedrohlichere Ausmaße angenom­
men hat. Sie machten das in Ihrem überaus eindrucks­
vollen Beitrag auch deutlich. Ihr Angebot, uns bei der 
"Politikerschelte" unterstützen zu wollen, nehmen wir 
dankbar an. Um unsere erste Runde abzuschließen, er­
teile ich das Wort dem Strafverteidiger, dem Mann der 
forensischen Praxis. Anschließend wird Herr Wenk aus 
der Sicht der gewerblichen Wirtschaft zum Phänomen der 
Organisierten Kriminalität Stellung beziehen. An der 
Bekämpfung der Kriminalität bzw., Prävention k~ man 
durchaus verdienen. So hat der Kapitalismus seine ei­
genen Gesetzmäßigkeiten, diese' Probleme, auch über das 
Kapital, zu lösen oder wenigstens entsprechende Mög­
lichkeiten anzubieten. Zunächst jedoch der Mann der 
forensischen Praxis. 

Herr Dr. Rückel: 

Es geht darum, daß der Schaden an der lebendigen Demo­
kratie gering gehalten bzw. vermieden wird. Der Ver­
teidiger ist immer bei dieser Thematik angesprochen, 
weil er aus dem Kreis der Betroffenen, der Beschuldig­
ten, derjenige ist, der die Leute zu vertreten hat, 
der sie sogar vertreten mUß. Es gibt ja die notwendige 
Verteidigung in . unserer Strafprozeßordnung. Der Ver­
teidiger ist sicherlich derjenige, der in den größten 
Zwiespalt gerät. Ich spreche hier nur für meine Per­
son. ICh bin selbst Vater von Kindern und an nichts 
mehr interessiert, als daß die Drogenkriminalität 
ebenso wie das andere, was unter Organisierter Krimi­
nalität zu subsumieren ist, bekämpft wird. Ich habe da 
so meine Erfahrungen gemacht. Wenn ich Ihnen das hier 
noch einmal schildere, kann ich vielleicht auf die 
Spur deuten, die mir wichtig erscheint. 

Die Erlebnisse auf der einen Seite sind die, die in 
Zusammenhang mit dem Strafprozeßrecht als dem Allheil­
mittel und als der Wunderwaffe stehen. Ich habe mir 
zur Vorbereitung auf diese Tagung einige Nummern der 
"Kriminalistik" zur Hand genommen und gelesen, was die 
POlizeiautoren schreiben. Man kann subsumieren und sa~ 
gen, unter dem Strich kommt doch ziemlich deutlich die 
Forderung nach prozeßrechtlichen Änderungen heraus. 
Ich bin der Meinung, daß di ese Wunderwaffe in de'r Bun­
desrepublik, und das läßt sichhistorisch belegen, 
bisher eigentliCh immer versagt hat. Das Prozeßrecht 
,hat Ihnen nie in entscheidendem Maße das an die Hand 
gegeben, was zur Bekämpfung der Kriminalität notwendig 
ist. Die Frage ist, wer die Kontrolle über den ver­
stärkten Einsatz geheimdienstlicher Mittel in 'den Hän­
den der POlizei behält. Als Verteidiger habe ich mir 
oft die Frage gestellt, ob ich denn schon jemals einen 
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Fall der Organisierten Kriminalität wirklich vertei­
digt habe. Ich bin eher geneigt, diese Frage für mich 
mit einem Nein zu beantworten. Ich habe sicherlich in 
vielen Bereichen der Wirtschaftstrafsachen verteidigt, 
aber zu dem, was man hier so landläufig unter Organi­
sierter Kriminalität versteht und was auch hier zwi­
schen den Zeilen angesprochen wird, sind mir relativ 
selten Fälle unter die' Finger gekommen. 

Wenn man durchblättert, was die POlizeiautoren ge­
schrieben haben, dann taucht der Hell's-Angel-Prozeß 
in Hamburg auf als ein Prozeß, wo .die Justizjuristen 
gefordert waren. Es gibt dann einige Forderungen, die 
immer ,wieder aufgestellt werden, und diese 'Forderungen 
lauten: Kronzeugenregelung, ,Zeugenschutz oder Zusiche­
rung der Vertraulichkeit. Da geht es um Zeugenverneh­
mung ohne Verständigung des Verteidigers. Diese'Spur 

, wird aUfgezeigt und ich mUß hier das Wort von Herrn 
Köhler ins Gedächtnis rufen: Der Schaden an der leben­
digen DemokratieJ Zur Demokratie gehört auf der einen 
Seite, und da bin ich eindeutig dafür, die rablate, 
harte, handf.este Kriminalitätsbekämpfung, die'p~även­
tive Tätigkeit der POlizei. Aber es gibt auf der ande­
ren Seite· das rechtsstaatliehe Strafverfahren. In.die­
sem Spannungsfeld q,i'e Entscheidungen zu finden, macht 
die Sache sehr schwer, und es kann hier niemand auf­
stehen und sagen, mein Credo heißt Zeugen, die nur ir­
gendwie Vertraulichkeit brauchen. Diese Entscheidungen 
werden am Betroffenen, am Beschuldigten ~orbeigeführt. 

Ich habe bis gestern in München in einem Prozeß ver­
teidigt, der dann aueh mit einem Freispruch endete. 
Das soll kein Lob sein, nur es geht um etwas Entschei­
dendes: Dieser Mann war von ,einem einzigen Zeugen be­
schuldigt worden, er habe ihn zu drei bzw. zu zwei 
Tankstellenüberfällen angestIftet. Mein Mandant hat 
gesagt: "Ich habe ihn nicht angestiftet, ich könnte 
mir viel vorstellen, wozu ich ihn gebracht ,hätte, aber 
dazu habe ich ihn nicht angestiftetJ" Wir haben den 
ganzen Tag verhandelt und die Sache endete überra­
schend mit einem Freispruch. Ein Freispruch ist immer 
etwas Überraschendes, denn nur 4 % der verhandelten 

, Fälle enden mit Freispruch. . 

Man muß in einer solchen DiSkussion hier sagen, daß 
die Gefahren für den Rechtsstaat schlichtweg bestehen. 
Sie bestehen dort, wo nur an der Strafprozeßordnung 
gesägt wurde. Ein simples Beispiel hierzu: Es ist in 
den 70er Jahren, der Zeit der Terroristen, viel durch 
Sozialdemokraten und Christdemokraten an' der Strafpro­
zeßordnung 'gefeilt worden. Es ist nach meinem Ver­
ständnis nichts Gescheites dabei rausgekommen. Man ist 
sogar,so weit gekommen, . die eigenen Änderungenaufzu­
heben. Denken Sie an das Verbot der Mehrfachverteidi­
gung (§ 146 StPO), weil man in Ber1in für die Terrori­
stenprozesse keinen Anwalt mehr gefunden hat. Ich rei-
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ße mich nicht darum, Terroristen zu verteidigen, das 
sage ich Ihnen ganz offen. Es ist wichtig, daß Straf­
verteidiger und Rechtsanwälte ,an der Rechtskultur mit­
arbeiten. Ich reiße mich auch nicht um Mandanten, die 
im Prozeß ihre eigenen Meinungen und nicht das, was 
prozessual sinnvol~ und vernünftig erscheint, durch­
setzen wollen. Da setze ich meinen Dickkopf durch und 
das Mandatsverhältnis ist beendet. Aber es kann meinen 
Anwaltskollegen nun schlichtweg passieren, daß sie ei­
ne solche Pflichtverteidigung per Verfügung angetragen 
bekommen, wobei sie nach Standesrecht herzlich wenig 
dagegen machen können. Dann fl'iegen ihnen, wie den ar­
men Kollegen in Stammheim, die Tassen an den Kopf, 
während sie ihren beruflichen Auftrag erfüllen wollen. 
Das ist auch unsere Wirklichkeit und darüber mUß man 
auch sprechen, wenn man sagt, wir müssen hier den Ver­
teidiger in manchen Bereichen ausschalten. 

In der Bundesrechtsanwaltskammer, 1m Strafrechtsaus­
schuß, arbeiten vir an einem Ehrenkodex für Rechtsan­
wälte. Ich glaube, daß die Rechtsanwälte immer mehr 
aufgerufen werden müssen, aus ihrer staatsbürgerlichen 
Verantwortung heraus den Sinn und die Notwendigkeit 
der Tätigkeit, die sie ausüben, nicht nur zu leugnen, 

,sondern auch zu fördern. Dies zu fördern i.steine Auf­
gabe der Rechtsanwälte, die Organ der Rechtspflege 
sind. Ich streite mich mit vielen Kollegen, die ,"mo­
derne" Theorien in dem Sinn vertreten, der Rechtsan­
walt sei nur noch sozialer Interessenvertreter. Dann 
wfrd er der Mafiosianwalt und dann haben wir diesen 
Rechtsanwaltstyp. Wenn es ihn gibt, komme ich zu Ihnen 
nach Italien, Herr Raith, privatisiere und eSse Pizza 
mit Ihnen. Dann möchte ich kein Anwalt mehr sein. Des­
halb bin ich dankbar, daß wir uns auf einer Tagung in 
Ihrem Hause dazu äUßern können, wobei ich für keine 
Organisation spreche, sondern immer als Ei n z'e 1 kämpfer . 
Der junge Anwalt SOll. erkennen, daß das Organ der 
Rechtspflege als eine Institution des Rechtsanwaltes 
die Rechtskultur fördert und er diese Verantwortung 
ernst nimmt. Aber ich sage ihm, daß alles zwei Seiten 
hat und kehre die Medaille um. Dann müssen die Justiz 
und die 'Polizei es auch so ernst !lehmen. 

Ich vertrete die Ansicht, beim Gefängnisbesuch nicht 
nur den Rechtsanwalt, sondern auch den Richter und den 
Staatsanwalt zu "filzen" und zu untersuchen. Dann müs­
sen alle gleich behandelt werden. Ich sage Ihnen, wenn 
sie sieh dafür einsetzen, daß der Rechtsanwalt seine 
Aufgabe wahrnimmt und er dann so behandelt wird, dann 
sind sie schon manchmal entsetzt. Wenn sie z. B. als 
.Rechtsanwalt in d~e JVA,Straubing fahren, müssen Sie 
dort Ihre Tasche abgeben. Deswegen nehme ich keine mit 
und die anstaltseigene Plastiktasche nehme ich nicht. 
Dann gehen der Bäckermeister der· Anstalt, der POlizei­
beamte X, der Ermittlungsrichter, Y, an ihnen vorbei 
und sagen "grüß Gott, Herr Kollege", "auf Wiedersehen, 
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Herr Kollege", und man steht daneben und wird auf die 
Markstücke, die man in der Tasche hat, gefilzt'. Mir 
macht das nichts mehr aus, ich habe abgeschaltet, denn 
ich habe einen anderen Auftrag, der mir wichtiger er­
scheint. Nur, wir müssen auch in dieser Diskussion die 
Verantwortung des Rechtsanwaltes festschreiben' und 
festklopfen, denn ich kenne aus Mandat'en auch Wacht­
meister, die in die Anstalten Dinge genauso hereinge­
bracht haben wie andere. Das Ammenmärchen, daß das ei­
ne bestimmte Gruppe sei, soll man endlich aufgeben, 
wenn man den Anwalt in diesen Bereich der Verbrechens­
bekämpfung mit einbinden will - und das in einer Zeit, 
wo die "Dea1-Diskussion" läuft. 

Sie wissen, . daß sich der Deutsche Juristentag damit 
auseinandergesetzt hat, ob Strafverfahren durch Ab­
sprachen enden können. Ich bin ein leidenschaftlicher 
Anhänger von Absprachen. Ich führe sie auch und stehe 
dazu. Aber so, wie die Absprachen wirklich gemacht 
werden, wird es nirgendwo dargestellt. Die Juristen, 
die darüber schreiben, lügen häufig, weil sie die 
Wirklichkeit unterschlagen. Die Absprachen sind auf 
den Monat genau betreffend des ,UrteilS, das später ge­
sprochen wird. Da wird mir Herr Professor Schünemann 
als eine Säule der "Antidea1-Diskussion" sicherlich 
widersprechen. Auch ich habe meine Bedenken. Aber wenn 
ich in einem solchen Verfahren erreicht habe, daß sich 
mein Mandant, die Staatsanwaltschaft und das Gericht 
einig sind, dann bin ich auch ein bißehen glücklicher 
in meiner Haut. Wir haben eben nicht mehr dieses hehre 
Ziel der Wahrheitsfindung vor Augen, wir schauen in 
der Hauptverhandlung nicht in das gleißende Licht der 
nackten Wahrheit. Wir finden Lösungen. Und wenn die 
Lösung so ist, daß mein Mandant jemanden preisgib,t, 
der zu Hause noch einen Sack Heroin stehen hat, dann 
soll er vorher wissen, ob ihm das vergoldet wird. Das 
ist für die Verbrechensbekämpfung wichtig. Da schlafen 
wir alle. 

Da schlafen wir, weil wir es einfach mit Richtern und 
Staatsanwälten zu tun haben, die auf ihrem goldenen 
Thron sitzen und 5 Tage in der Woche keine Miene zum 
bösen Spiel machen. Sie sagen nicht, in welche Rich­
tung das führt. Da sind mir doch die Richter und 
Staatsanwälte zehnmal lieber, die sagen, "Herr Rechts­
anwalt, sie haben keine Chance, reden sie mit ihrem 
Mandanten, dann wird es vielleicht noch ein bißchen 
günstiger'~. Das ·ist doch ein klares Wort und besser 
als ein Richter, der dort oben sitzt und den Prozeß 
ver1ängert~ Wir können doch gleich darüber reden und 
wir sollten doch nicht so tun, als ob wir ein Verfah­
ren abspielen, das der Wahrheitsfindung dient. Wir ha­
ben doch unsere Meinungen und können darüber reden. 
Man mUß nicht gleich mit der Befangenheit kommen oder 
vor 'ihr Sorge haben. In diese Richtung müssen wir fle­
xibler werden, wir müssen auf ein anderes Anwaltsbild 
kommen und das können die Anwälte. nicht alleine. 

228 



Ein Letztes noch. Ich las mit Genuß einen Kommentar 
über das Verhalten von POlizeibeamten vor Gericht. 
Warum haben sie alle soviel Angst und sind so unsi­
cher, frage ich mich. In dem Kommentar stand, daß oft 
der Eindruck einer mauernden POlizei entsteht, selbst 
wenn sie reChtmäßig gehandelt haben sollte. Wenn ich 
den erfahrenen Beamten bei Gericht höre, der sagt, was 
er gemacht hat, wie das gelaufen ist, der wie eine 
Eins steht, der dem Verteidiger die Fragen beantwor­
tet, dann frage ich mich, warum man das denn nicht auf 
der POlizeischule lernen kann. Stattdessen macht man 
Zeugenschulungen, wo den pOlizeibeamten vermittelt 
wird, doch bitte nie den Verteidiger anzuschauen. So 
schlimm sind die doch gar nicht, und wenn, dann lernen 
sie halt mal, sich denen gegenüber zu wehren. Ich mei­
ne, die POlizei mUß auch anders auftreten. Sie müssen 
einfach sicherer sein, mehr Selbstbewußtsein entwik­
keln. Und noch etwas, das in der DiSkussion angespro­
chen werden sollte. Meines Erachtens sollte die Poli­
zei auch ma,l ein bißchen mehr aus" ihren Dienstbuden 
heraus und nicht ewig diese verflixten Statistiken 
schreiben. Deshalb finden sie in München ja auch kei­
nen Mörder mehr, weil sie nur noch Statistiken 
schreiben. Wo ist da der POlizeibeamte, der noch raus- . 
geht? 

Herr Dr. KÖhier: 

Das war ein geschicktes Plädoyer für den Anwaltsstand. 
Wir müssen zugeben, daß dieser Stand in unserer Pro­
grammgestaltung für diese Tagung bisher nicht zu Wort 
kam. Sie haben sehr WiChtiges eingebracht, jedoch ein 
bißchen auf unseren zweiten Themenbereich vorgegrif­
fen. Auf einen kleinen Wiqerspruch in Ihren Ausführun­
gen möchte ich Sie hinweisen. Sie fordern die POlizei 
auf, mehr zu tun, weniger· den "Griffel" in die Hand zu 
nehmen, ,mehr am Ort des Geschehens zu sein, mehr zu 
ermitteln und dann auch vor Gericht entsprechend über­
zeugend aufzutreten. Andererseits sprachen Sie ein­
gangs über die geringe Zahl von Freisprüchen. Ich mei­
ne, gerade die geringe Zahl der Freisprüche ist ein 
gewisser Nachweis für gute kriminalpolizeiliche Er­
mittlungsarbeit. Nun Herr Wenk, ein Vertreter der ge­
werblichen Wirtschaft. 0 

Herr Dr. Wenk: 

In einem so illustren Kreis der SaChkenntnis bin ich 
derjenige, der die Organisierte Kriminalität nur aus 
der SChöngeistigen Literatur kennt. Wenn man Organi­
sierte Kriminalität als Phänomen betrachtet, als so­
ziales Phänomen, wie es beschrieben wird, dann stellt 
sich heraus, daß die gewerbliche Wirtschaft und die 
Organisierte Kriminalität große ÄhnliChkeit haben 
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vor allem in ihrer Zielsetzung. In der gewerblichen 
Wirtschaft, wie in der Organisierten Kriminalität, 
werden Unternehmen gegründet, um Gewinne zu machen. 
Bei der gewerblichen Wirtschaft ist der Gewinn jedoch 
,legal. Es kommt a,lso letztli,ch auf die Methode an, mit 
der man Profit macht, und 'vielleicht auch auf die Grö­
ßenordnung und darauf, zu wessen Lasten man Profit 
macht. Man könnte sagen, daß die Organi'sier'te Krimina­
lität aus sicht der Industrie und der Wirtschaft eben­
falls eine geschäftliche Einrichtung darstellt und 
letztlich ein Konkurrenzunternehmen der '1.egalen Wirt­
schaft ist. 

Wodurch wird die Wirtschaft für die Organisierte Kri­
minalität interessant? Die Wirtschaft st~ht hier in 
einem gewissen Interessenkonflikt. Das werden Sie auch 
den Meldungen der letzten Zeit entnommen haben. Immer 
wieder sind z. T. sehr große, bekannte Firmen auf ei­
nen Weg geschlittert, der nicht ganz legal war. Ich 
denke z. B. an die Verletzung des Kriegswaffenkon­
trollgesetzes, wo gerade High-Tech-Firmen in einem 
niCht allzu rühmlichen Umfang betroffen waren. Aus 
Profitstreben' wurden gesetzliche Grenzen überschrit­
ten. Das zeigt die Gefährlichkeit bzw. die Anfällig­
keit der gewerblichen Wirtschaft gegenüber Eingriffen 
der Organisierten Kriminalität, gerqde weil wir in der 
gewerblichen Wirtschaft 'Strukturen vorfinden, die de­
nen der, Orgapisierten Kriminalität sehr ähnlich sind 
und sich daher für die Begehung von Straftaten anbie­
ten. Ich könnte da Beispiele aus Luft- und Raumfahrt­
konzernen nennen. Das will ich jedoch nicht. NatürliCh 
kommen Einzelfälle immer wieder vor. Ein Beispiel des 
Mißbrauchs der Einrichtungen der gewerblichen Wirt-

, schaft für Zwecke, der Organisierten Kriminali,tät: Es 
geschah in einem unserer Unternehmen über Jahre hin­
weg, daß ein Spezialist, der für die normale Produkt­
fertigung von High-Tech-Produkten eingesetzt war und 
ein ganz bestimmtes Know-how hatte, Teil einer Organi­
sation war, die sich u. a. mit der Verschiebung von' 
Kraftfahrzeugen in großem Stil befaßte. Auf diesen 
Spezialisten konnte man niCht verzichten, denn er be­
herrSChte ein ganz bestimmtes Schweißverfahren. Er hat 
die Einrichtungen des Betriebes benutzt, 'um seine kri-' 
minellen Handlungen auszuführen. Zum anderen kann und 
wird die Managementstruktur der gewerb.lichen Wirt­
SChaft selbst, im Hinblick auf einen lukrativen und 
attraktiven Markt, auch von aUßen beeinflußt, um die 
Strukturen der legalen WirtSChaft für illegale Zwecke 
zu mißbrauchen. Es ist sehr schwierig, in dieser Grau­
zone zwischen legaler WirtSChaft und Organisierter 
Kriminalität zu differenzieren. 

Klarer ist die Organisierte Kriminalität in Form der 
RotliChtkriminalität oder EinbruchSkriminalität zu 
erkennen. Die Wirtschaftskriminalität jedoch,' die sehr 
komplex ist, muß siCh auf zusammenhängende Strukturen 
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stützen. Ein Einzelner kann ein großes Wirtschaftsver­
brechen.nur noch in Ausnahmefällen realisieren. Er ist 
meist auf Helfer und Helfershelfer angewiesen. Dadurch 
ergibt sich zwangsläufig die Formung einer kriminellen 
Organisation, die sich die Managementstrukturen, wie 
sie in der gewerblichen Wirtschaft eingeführt sind, 
zunutze macht. Hier besteht wirklich eine große Grau­
zone. 

Ich erinnere an das, was Herr Gurow bezüglich der rus­
sischen Organisierten Kriminalität sagte. Wo ist die 
Grenze, wo legt man die Meßlatte an? Das ist nur eine 
SChwierigkeit. Es ist klar, daß die Industrie und die 
Wirtschaft an der Organisierten Kriminalität durchaus 
verdienen können, z. B. indem sie für die Organe, die­
für die Bekämpfung der Kriminalität zuständig sind, 
Systeme, Hardware usw. zur Verfügung stellen. Es be­
steht aber auch die Möglichkeit, daß die WirtSChaft 
unbewußt als Teilnehmer an kriminellen Aktionen zwi...:. 
schengeschaltet ist. Es passiert immer wieder, daß man 
einen Auftrag bekommt, dessen Hintergrund man nicht 
kennt,. und di esen Auftrag ausführt oder wei tergibt. 
Später stellt sich heraus, daß man - ohne es zu wissen 
- ein G1i·ed in einer kriminellen Kette war. So sieht 
das aus der Sicht der Wirtschaft aus. 

Andererseits wird die Organisierte Kriminalität als 
Phänomen seitens der gewerblichen Wirt'schaft nicht un­
bedingt schwerpunktmäßig gesehen. Man sieht mehr die 
Wirkung, die Aktionen, den Schaden, der entsteht. Es 
ist ähnlich der BetraChtungsweise in der Öffentlich­
keit. Den Bürger schaudert es .wohlig, wenn er hört, 
daß etliche Leute wieder 900 Millionen Mark mit Hilfe 
eines Subventionsgesetzes auf die Seite gebracht ha­
ben. Er sagt, der Staat hat ja so viel Geld, das 'scha­
det doch keinem. Er ist jedoch erst dann betroffen, 
wenn er p~rsön1ich betroffen ist. Wenn einem kleinen 
Unternehmen ein LKW voller Videorecorder gestohlen 
wird, waChen die B~rger auf. Sie sehen den Schaden und 
nicht die Organisation, die dahintersteckt. Es fehlt 
die Sensibi1isierung der Öffentlichkeit. 

Herr Dr. Köhler: 

Nach diesen wichtigen Hinweisen, in.sbesondere auf die 
Grauzone der fließenden Übergänge zwischen legaler 
WirtSChaft und Organisierter Kriminalität, bitte ich 
jetzt um Wortmeldungen aus dem Auditorium. 

Herr Schinz, Ber1in: 

Das war ja ein weites Feld zwischen Buntmetalldieb­
stählen und 1200 Morden. Um zurückzukommen auf die 
Kriminalität in der ehemaligen DDR und auf.die Organi-
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sationsformen der OK in der ehemaligen DDR, möchte· ich 
einen Irrtum ausräumen. Keiner kann soviel OK in die 
ehemalige DDR hineinbringen, wie schon da ist. Das was 
Sie schildern, Herr Pauleit, das bißchen Rotlicht und 
das bißchen Glücksspiel sind läppische Randbereiche. 
OK war in' der ehemaligen DDR Staatsziel. Das darf man 
nicht vergessen. 

Wenn ich die Statistiken sehe, denke ich an Aussagen 
von Spöttern über die Steigerung des Wortes Lüge: Lü­
ge, gemeine Lüge, Statistik, und das finden wir als 
Berliner jetzt im Ostteil unserer Stadt vor. Wenn man 
die Einstellungspraxis hat·, daß man einen großen Teil 
der Kriminalität einfach in irgendwelche Räume legt, 
kann man mit entsprechenden Zahlen aufwarten. Dies ist 
aber nun absolut nicht die Wirklichkeit, sondern ich 
kann hier an Ort und Stelle sagen: wir finden in der 
ehemaligen DDR eine nahezu identIsche Kriminalität wie 
wir sie bei uns haben. Damit werden wir leben müssen. 
Dies ist lediglich durch die Statistik entsprechend 
verfälscht worden. Und nun zu den Dingen, die uns er­
warten. Sie wissen, in Berlin bestehen bereits jetzt 
Sonderkommissionen, die siCh mit der Parteienland­
schaft in der ehemaligen DDR befassen, speziell mit 
der PDS. Sie haben alle über diese furchtbaren Rechts­
brüche der Berliner POlizei gelesen. Die JOurnalisten, 
die das geschrieben hab.en, sollten sich doch mal 
selbst ans Portepee fassen. Nach einer Woche mußten 
sie erkennen, daß selbstverständlich rechtmäßig gehan-

,delt wurde, selbstvers·tändlich wurde gelogen und be­
trogen, und so geht das weiter. 

Jeden Tag kommen Betrugsvorgänge mit 2 - 3 Millionen 
Schaden als einfache Kriminalität, die wir dann bear­
beiten, auf uns zu. Ich bitte jetzt schon an dieser 
Stelle meine Länderkollegen, und zwar inständig, wenn 
wir in diesem Meer vOn Straftaten versinken, die sy­
stemimmanent sind, der Berliner POlizei zu helfen . 
. Tatort ist nämlich immer Berlin, die Außenhandelsbank. 
Da haben Sie, Herr Pauleit, ein Lagebild gezeichnet, 
das uns insofern gar niCht gefällt. Man sollte immer 
daran denken, daß hier staatlich etwas organisiert 
wurde. Staatlicn wurde etwas getan, was durchaus niCht 
zu rechtfertigen ist, und mit diesen Rudimenten haben 
wir zu tun. Die Wirtschaftsfunktionäre, die dort mit 
unseren Kriminellen Verträge machen, machen das, was 
sie vorher auch schon gemacht haben. Dies mUß man sich 
hinter die Qhren schreiben und deshalb sollte man die 
Augen nicht vor einem Phänomen verschließen, das uns 
jetzt jahrelang beschäftigen wird. 

Herr Dr. Köhler: 

Das war ein engagierter Beitrag mit Blick auf die Ber­
liner Situation, von der Sie ja unmittelbar betroffen 
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sind. Was Sie °andeuteten, reicht schon fast ins 
RechtsphiloSophische hinein. Die Bundesrepublik 
Deutschland hatte ja die DDR als einen Staat mit einem 
sehr spezifischen, von der kommpnistischen Ideologie 
her geprägten Rec~tssystem anerkannt. Das ist, ° G()tt 
sei Dank', Geschich'te. Ich. bin sicher, daß siCh daraus 
für die ·jetz.ige Rechtswirklichkeit und aktuelle Krimi­
nalität ganz erhebliche Belastungen und Folgewirkungen 
ergeben, die wi~ zukunftsorientiert ins Auge fassen 
müssen. Herr Sch'inz~ ich glaube,. daß eine Vertiefoung 
dieser Gedanken jedoch letztlich unseren Themenkreis 
sprengen würde~ Rein formal war die DDR ein von uns 
und der Völkergemeinschaft anerkann·ter Staat, mi t dem 
wir verhandelt haben und dem wir Riesensummen zukommen 
ließen, von denen viele versickert sind - Stichwort 
Transitpauschale -. Herr Paulei't, wollen Sie dazu eine 
kurze Bemerkung machen? 

Herr Pauleit: 

Herr Schinz, ich gebe' Ihnen vOllkommen Recht. Ich habe, 
nur versucht, .in meinem Beitrag die Organisierte Kri­
minalität in der ehemaligen DDR bezüglich zum Jahr 
1990 hin einzuordnen. Man kann dieSbezüglich die ehe­
malige DDR' nicht miot der Bundesrepublik vergleichen. 
Bis vor zwei Jahren wurden bei uns Eigenttimsdelikte 
mit-,einem Schaden von bis zu 50 Mark, später bis zu 
100 Mark, niCht als Straftat'en bewertet; Fahrraddieb­
stähle: auch nicht. FOlglich bekommt die Kriminalität, 
statistisch gesehen, in, den neuen Bundesländern seit· 
dem 3.10.1990 einen ganz . anderen Stellenwert. 'Es 
stimmt ,daß Straftaten durCh·' die Partei, die Regie-
rung, durch Honnecker und ° Mittag etc. begangen worden 
sind. NatürliclJ. kann man das' als staatlich organisier-' 
te Kriminalität bezeichnen. Darüber mÜßte man disku­
tieren, weil es da sicher Bezugspun.kte gibt. 

Herr Dr. ;Raith: 

Ich möchte niCht ein neues Feld eröffnen. Aber gerade 
zur ehema,ligen DDR aus meiner persönlichen Erfahrung 
und zu Ihnen, Herr Pauleit. Offenbar haben Sie auch 
gewisse schwierigkeiten, was organisierte Kriminalität 
betrifft, siCh ,an die westlichen MOdalitäten anzupas­
sen. Ich bekomme alle 8 - 14 Tage Anrufe, ob ich kom­
men könnte, um einen Vortrag über die italienische Ma­
fia, Camorra und was sich da unten alles tut, zu ~al­
ten. Das sind normalerweise Poiizeiakademien oder ir­
gendwelche POlizistenzirkel. Nun kamen auch einige An­
rufe aus der ehemaligen DDR·bzw. von Leuten, die aus 
der ehemaligen DDR sind .. Die nennen· siCh dann "Gesell­
schaft $um Schutz der Investoren". oder "zum Schutz des 
Privateigentums" usw. Ich dachte automatisch, daß das 
entweder parapolizei1.iche oder staatsanwaltschaftoliche 
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Organisationen sind und daß ich denen erk~ären SOllte, 
wie man Mafiastrukturen aufbaut. Dann habe ich meine 
Kollegen aus der ~edaktion in Berlin ei~al befragt: 
"Hört, mal, ich haba da eine Einladung, einen Freiflug 
nach ,B,erlin bekommen' und man" ist auch sehr großzügigl ' 

(hier 'bekomme ich 300 ,DM,' dort bekäme ich 2.000 DM). 
Meine Kollegen haben in ihren Unterlagen nachgeschaut 
und gesag,t: "Um Gottes willen, das ist ein riesen 
Gangster, der DiCh qa angerufen hat und wir wissen, 
daß das ein Immobilienschieber ist usw." Das heißt, 
daß es bestimmte Personen brennend interessiert, wie 
solche, Organisationen" in Italien aufgebaüt worden 
sind. Aber' was mich ,noch mehr beunruhigt; ist, daß 
mich auch erprobt demokratische Organisationen,aus'der, 
ehemaligen DDR angerufen haben und gesagt haben~ daß, 
si.e überhaupt nichts Kriminelles wollen, ,aber die Art, 
wie sie' die,Bundesrepublik annektiert hat, macht ihnen 
solche Angst, daß sie'-irgendwie ein'Untergrundgeflecht 
:aufbauen mÜS$en und deswegen gerne wissen möchten, wie 
d.ie Mafia-es gescha'fft hat', letztendlich doch 'in die 
Regierung 'rei,nzukommen.' Das' .ist TatsaChe, das ist mir' 
fünfmal passiert. 'Schauen Sie, da ist die Erosion, 'und 
daher meine großen Bedenken, ob d~ seit einem Jahr 
'nicht noch eine Zu~atzgefahr dazukommt. 

Herr Willner, LÜDeburg:, 

Ich habe ~ine Frage an He,rrn R,aith" Herr Wenk hat wäh­
rend seines Referates u. a'. gefordert,' daß die Öffent~ 
lichkeit und sicherlich auch Teile der ,freien Wirt-

, schaft besser als 'bisher. sensibilisiert werden müssen, 
was Organisierte Kriminalität ist und welche ,Gefahren­
potentiale sieh in -ihr verbergen. Ich habe in den von 
mir veranstalt,eten Pressekonferenzen, Herr'Raith, im­
mer wieder 'festgestel,lt, daß wir' JOUrnalisten geg'en­
übersitzen, die bisweilen zu, jung sind, sieh manchmai 
noch in. aer Ausbildung befinden und nicht immer die· 
Fäliigkeit besitzen., die, Problemfel,der der Organisier­
.t~n Kriminalität journalistisch ,richtig umzusetzen. 

Ich, hatte bereits 1974 die Ehre, an einer fi.hnlichen 
Veranstaltung teilzünehmen, und Herr Präsident Zachert 
wird mir möglicherweise recht geben, ,wenn ich jetzt 
behaupte, daß auch .damals wenig' Parlamentarier anwe-=­
send waren. Gerade Parlamentarier sollten .sich jedoch 
verstärkt mit der hier erörterten Problematik befas­
sen.Wenn ich heute in die Runde schaue, dann ist es 
wiederum erschreckend'" wie schwach . die parlamentari­
sche Sefte hier, ·vertreten ist und ich wende mich nun 
mit einer konkreten' Frage'an Sie, ,Herr 'Ra~th: Welche 
Mög-lichkei·ten hal?en die Medi,en - insbesondere also die 
. JOurnalisten' -, 'mi t mehr Professional i tät und somit 
auch. mit mehr Effektivität die Organisierte Kriminali­
tät ,wirkungsvoller. an die Öffentlichkeit heranzubrin­
gen und s"ie so zu' sensibilisieren,. daß spwohl die Ge-:-
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setzgebung als auch die Öffentlichkeit mehr Verständ­
nis für die zwingend notwendige Intensivierung der Be­
kämp~ung der Organisierten Krimina1itat aUfbringen. 

Herr'Dr. Raith: 
Ich kann Ihnen' einfach den ganzpraktisch,en ,Rat geben, 
nehmen Sie so viele Kollegen wie möglich und fahren 
Sie jeweils für mindestens 14 Tage nach Neapel oder 
Pa1ermo.Si'e wissen, die TAZ ,ist - mit Ausnahme von 
mir - auch nicht auf der. Linie, das hei-ßt, meine Linie 
hat sich durchgesetzt, was OK anbelangt, aber nur, 
weil ich so,wortgewa1tig bin und alle in Grund und Bo­
den rede und sich daher keiner,mehr traut, laut dage-. 
genzureden. Das ist ein 6ffenesFaktum.,Mitt1erweile 
gibt es aber immer mehr Leute, d.i e schon . auch an das 
glauben, 'was ich sage. Ich habe 'wirklich den Großteil 
der Kollegen, auch von anderen Zeitungen, 'soweit ge­
bracht, indem. ich sJe eingeladen habe: ,Wenn man 8 Tage 

, in Palermo im Zentrum lebt, . alle, 2 Minuten P01izeisi­
,renen. hörtUl7d' dann mit einem bekannten POlizeirepor­
ter, einem Kollegen von mir, 'der die Leichen fotogra­
fiert, einmal zu, den Schauplätzen geht, dann kotzen 
diese Kollegen nach dem dritten Opfer ~irk1ich'derar­
tig, ' und kommen als geläuterte Menschen zurück. 

Ich kailn Ihnen nur empfehlen, nehmen Sie Ihre PO"liti­
ker, wo Sie sie erwischen und bringen' sie dorthin, 
fahren Sie .sie zu Herrn . Fa1cone. Oder. fahren Sie ein­
fach nur runter und setzen sich in irgendein Hotel und 
sausen ab und zu mit Ihrem Auto hinter einem Polizei­
auto her und lassen sie die Le,ute das er1.eben. Und 
dann fahren Sie vielleicht noch nach Neapel ,und sagen, 
seht, dies gab es in Neapel vor 2 Jahrzehnten noch 
·nicht. Und ,dann fahren Sie'nach Rom und zeigen das 'de-
nen hoch einmal. Das ist natürlich ein bißehen aufwen­
dig und Sie müssen dafür die richtigen Leute aussu­
chen, die anschließend, die Distributoren sind. Die Ur­
lauber am Strand sehen das' ja überhaupt nie. Gehen Sie 
dorthin, das, ist 'das Allerwichtigste. Ich, h,abe fast 
a1ie Kollegen, aie 'ich überzeugt habe, vor· Ort über­
zeugt. Wenn sie,merken, wie weit: das in die nördLiche 

. Richtung diffundiert, und wenn ich ihnen dann sage, 
daß in Turin und in. Mai land, wo es bis vor. 20 Jahren 
faktiSCh 'überhaupt' keinen organisierten Mord gegeben 
hat, jetzt auch 50 bis 60 Morde im Jahr pegangen wer­
den, dann merken die., daß Palermo von MünChen ca. 
1.800 Kilometer entfernt ist, Mailand jedoch nur noch 
500 Kilometer. Daran können B-ie sehen., wann das auch 
hier so ausschauen könnte. Das ist wirklich eines der 
erprobtest,en Mittel. Außerdem mUß' man bei den Journa-
1is,ten die zu Recht best,ehende ÄngstliChkeit abbauen, 
daß unterschwellig etwas imderes .', gemeint i'st, wenn es 
um neue Instrumente geht. Das' ist qer Punkt, wo enorme' 
Fehler, gemacht werden,. Nehmen wir dieses· OrgKG,. das 
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Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels 
und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kri~ 
minalität. Das ist ein Gesetz zur Bekämpfung der Orga­
nisierten Kriminalität. Und das andere da oben is.tdas 
Schaufenster, weil man natürli,ch weiß, daß der Bürger 
für Rauschgifthandelempfänglich ist. Und da merkt 
dann sog~r ein VOlontär oder Schreibanfänger, daß da 
auch ein Etikettenschwindel ~nt;;hal,ten ist. Gerade dann 

,sind diese jungen Leute' für Ihren Kampf verloren. Es 
muß also von Ihrer Seite eine absolute Transparenz und 
Ehr lfchkei t schon vorhergetragen werden, Transparenz 
und Kontrollwilligkeit.' Die neuen Mittel müssen nicht 
nur kontrollfähig sein, sondern sie mqssen auch kon~ 
trolliert werden. Dieses Vertrauen müssen Sie herstel­
len. 

Herr Dr. Rückel: 

Das, was Sie ansprechen, ist ja ein Dilemma, was ich 
auf etwas anderes mit zurückführe. Tagungen zu Fach­
themen finden immer in geschlossenen Veranstaltungen 
statt. Ich kritisiere, wenn ich als Anwaltsalibispre­
cher auf der Richtertagung in Fischbach-Au oder in 
Trier eingeladen bin, daß diese Tagungen.nur für Rich­
ter und Staatsanwälte zugängliCh ,sind. Wir teilen uns 
selber und nehmen den' Tagungen auch eine mögliche Wür­
ze durch den vielleicht sehr kontroversen Dialog'und 
Informationsaustausch. Dann wäre auch das Interesse an 
einer spannenden Entwicklung seitens .d.er Öffentlich­
keit, vertreten durch die Presse, größer. Es ist al­
lerdings den Behörden kaum verständlich zu machen, 
doch für Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Poli­
zeibeamte Aus- und Fortbildung anzubieten und zuvie­
len Themen gemeinsame Tagungen einzurichten,' einfach 
nur, damit die Menschen ins GespräCh kommen, denn un­
sere Dialogfähigkeit ist eigentliCh ~iemlich gering. 

Dann kommen ja auch diese POlarisierungen, die dann 
das so schwer machen, was sie an Arbeit zu leisten ha­
ben. Dann redet m'an von der POlizei. Wenn man die Er­
fahrung macht, daß man mit den Beamten auf den Poli­
zeistuben im Zusammenhang mit den Ermittlungsverfahren 
gescheit reden kann,. dann hq.t man schon viel erreicht, 
auch wenn der Mandant, hinterher verurteilt wird. Aber 
er wird halt anders behandelt. Um diese Dialogfähig­
keit zu erzielen (durch VeranstaLtungen), wäre es aber 
notwendig, daß "Raiths" und andere kommen und schrei­
ben~ 

Herr Dr.Köhler: 

Herr Rückel; ein Blick in unser Teilnehmerverzeichnis 
wird Sie davon überzeugen, daß wir uns bemühen und auf 
dem riChtigen Wege sind. Wir begrüßen außerordentlich 
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die ~ rege Teilnahme der'·· Presse. Herr Ku1enkampff, 
stimmt 'das, was Herr Rücke1 in seinem Beitrag dar­
stellte? Können Sie bestätigen, daß wir uns immer mehr· 
in Fachgre~ien verkriechen? 

Herr Ku1enkampff: 

Ja, das kann ich bestätigen und ich bedaure das auch 
sehr. 'Ich werbe in meinem Bereich immer wieder dafür, 
daß wir auch ressortübergreifende öffentliche Veran~ 
sta1tungen durchführen müssen, d. h. unter Beteiligung' 
der POlizei und der Anwa1·tschaft. Es ist schpn schlimm 
genug, daß sich RiChter und Staatsanwälte kaum mehr 
zusammenfind,en. Da fängt es an. Die Justiz selbst di­
vidiert sich auseinander, und es ist auch besorgniser-' 
regend, wenn die VerständigungssChwierigkeiten in 
Richtung.Polizei gehen. Bei all dem,. da stimme ich Ih­
nen vÖllig 'zu,' Herr RüCke1, müssen wir die Anwait­
schaft mit e'inbeziehen. Anderenfalls durften wir uns 
über das Verhalten von Anwälten, z. B. in Hauptver­
handlungen, nicht beklagen. Wenn wir selbst nicht die 
Nähe zu den anderen Organen der Strafrechtspflege su~ 
chen, die Auseinandersetzung mit ihnen, den Austausch 
von Argumenten, dann dürfen wir ,uns'nachher nicht be­
schweren; wenn solche Art Friktionen a'uftauchen. Da 
gebe ich I~en vollkommen recht. 

Herr Lutz, Gewerkschaft qer POlizei: 

Herr Raith, Sie haben mir in Ihrem<~rsten Beitrag zur 
Sensibilität t-ief aus dem Herzen gesprochen. Ich über-
1ege.immer wieder, was eigentlich in uns Menschen vor:­
geht. Wenn ich sehe, daß in diesem Jahr vielleiCht 
wieder 10.000 Tote auf deutschen Straßen zu beklagen 
sind, während wir vielleicht besser wissen, wo ein 
.Krötenwanderungsweg ist, als der Weg, den die Kinder 
morgens in den. Kindergarten oder in die Schule gehen, 
dann frage ich mich, was sind wir für Menschen? Wenn 
ich auf der anderen Seite feststelle, daß ein Toter im 
Terrorismus .eine ganze . GesetzesmaSChinerie und eine 
öffentliche DiSkussion 'aUSlöst, dann ist es traurig, 
daß 2.000 Tote in der Stadt New York heute genauso 
Alltag geworden sind wie eben die 10.000 Toten bei uns 
im Straßenverkehr. 

Aber .zu Ihnen, Herr Pau1eit. Die Frage der Organisier­
ten Kriminalität in der ehemaligen DDR hat bei mir, 
eben genau dasselbe ausgelöst wie·bei ,meinem Berliner 

'Kollegen. Es gab Organisierte Kriminalität, sie wurde 
nur anders definiert. Sie war eine staatliCh organi­
sierte Kriminalität, wenn man das, was man mittlerwei­
le weiß, auch beim Biegen. der Statistik, mitbewertet. 
Ich habe aber jetzt ·eine Frage. Sie können selbst ent­
scheiden, ob sie sie in der näChsten Runde mitbeant-



worten in Ihrem Statement. Wir,kommen in der Bewertung 
des alten politischen Systems der ehemaligen DDR zu 
wahrscheinlich einigen zigtausend, vielleicht sind es 
auch hunderttausend', Unberührbaren, d. h. denjenigen, 
die die,Führungsstruktur des alten politischen Systems' 

. dargestellt haben Und die wir alle nicht wollen, weder 
in der Wirtschaft noch in der Politik.oder im Ver­
bandswesen~ Was machen 'wir mit qiesen vielleicht hun~ 
derttausend Menschen, welch~s Risiko stellen sie für 
den Bereich der Organisierten Kriminalität dar, wenn 
es . nicht gelingt, sie in irgendeiner Form gesell­
schaftlich einzubinden? D. h." ,welchen Rat geben Si'e 
im Sinne 'gesellschaftlicher Prävention, was machen wir 
mit STASI-Leuten, was machen wir mit L'euten, die ipz < 
weiteren· Sinne politisch verbraucht 'sind? Was machen 

, wir mi t ihnen? Wir können ja niCht erneut einen "Zoo", 
wie die ehemalige DDR einer war, aufbauen und sagen, 
das ist eine Frage, die sich .biologisch' .löst. Wie lau-
tet Ihr Vorßchlag? ' 

Herr Pauleit: 

Das ist eine äußerst 'kompli,zierte. Frage und ich b.in 
sicherlich auch nicht kompetent, ,hier diese Frage all­
umfassend z~ be~ntworten. Ich 'hatte ja dieses Problem 
in meiner Diskussion schon angesprochen. Prävention in 
diesen Kreisen?!' 

Ich ,will von der' gegenwärtigen Si·tuation ausg,ehen,. Sie 
sprechen~ns 'ja,als POlizei 'der neuen Bundesländer, 
als Kriminalpolizei, konkret an. Ich, kann Ihnen hier' 
versichern, daß gegenwärtig keine klaren Konturen vor~ 
handen sind. Wir haben innerbal'b der POlizei eine gro­
ße Fluktuation. Ich nenne Ihnen folgende< Zahlen: Im 
ehemaliger Bezirk Suhl haben 400 POl1.zist,en, im ehema­
liger Bezirk Erfurt ,800 POlizisten aUfgehört und,' das 
se't;zt siCh. fort mit 800 POlizi-sten in Gera, 'so daß 
ei.ndeutigein Sicherheitßdefizit entstanden ist. Ich 
mUß auch sagen, ,daß im Monat ,September viele Krimina­
listen weggegangen sind. Das sind fast alle Kriminali­
sten, die über 50' Jahre alt sind. Sie waren teilweise 
auch L,eistungsträger der Kriminalpolizei der ehemali­
gen DDR~ so daß aus der Sicht der POlizei bzw. der 
Führungse1?ene der PQl:i,zeinatürlich' erhebliche Proble­
me entstehen. Meiner Meinung nach, ist es· hier unbe­
dingt notwendig, daß wir uns als POlizei neu formie--: 
ren~ Wir wissen, daß es ein großes Vorfeld gibt, daß 
eine große Latenz der Kriminalität vOrhanden ' ist und 
Sie müssen sich auch vorstellen, daß unsere ganze ver­
deckte Arbeit im Prinzip niCht mehr vorhanden ist, daß 
wir'keiilerlei Basis m.ehr haben und kriminelle Ersehei-:. 
nungen im Vo'rfeld Überhaupt niCht mehr erkennen kön­
nen. Aber was nun konkret mit di,ese~ Leuten anfangen? 

'Siche'rli'ch haben wir als Kriminalpoli,zei Möglichkei­
ten, auf eventuelle FUhrungseiltscheidungen oder Per-
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sona1entscheidungen einzuwirken, aber ich mUß Ihnen 
aus meiner Sicht sagen, daß ich hier in den nä.chsten 
Wochen und Monaten keine durchgreifende Mögiichkeit 
der Änderung sehe. 

Herr Stü11enberg, Düsse1dorf: 

Her.r Raith, ich bin nicht der Auffassung, daß man nach 
·Pa1e.rmo fahren müßte. Ich halte das für zu aufwendig. 
Es gibt ja - und ,das ist sozusagen 'dieBeantwortt1I1:g 
der von Ihnen anfangs gestellten Frage: "Haben wir 
denn nicht schon fünf vor zwölf"? - nach, dem' Vortrag 
von Herrn Wenk ein schillerndes Beispiel dafür, daß es 
nicht 5 vor 12 ist, sondern 5 nach 12. Wenn ein Ver~ 
tret~r der Sicherheitswirtschaft hier erk1art, man 
könne ja eigentlich gar nicht mehr so richtig den Un­
terschied erkennen zwisc:tlen legalem und'", i 1:1 egal em 
wirtschaftlichen Handeln ,und das erklärt vor dem Hin­
tergrund - Imhausen'ist zwar nichtg~narint worden -
von Verstößen gegen das· Kriegswa.ffenkontro11gesetz, 
dann finde ich das ungeheuer. Glauben zu mach·en, daß 
der Unterschied niCht mehr erkennb'ar sei und deshalb, 
die Wirtschaft ProbLeme habe, ·sich . reChtmäßig zu ver­
halten, da kann ich nur sagen, das ist Organisierte 
Kriminalität, und zwar verstrickt von oben.nach unten 
und seitlich und recht's' lind links. Die Organisierte 
Kriminalität ist schon sehr ,weit fortgeschritten, und 

'ich,wage.zu'bezweifeln, daß' alle Gesetze~vorhaben, die 
im Mqment in der DiSkussion sind; 'hier überhaupt noch 
etwas, ausrichten können. 

Herr Dr. Wenk: 

Ich sage, nicht, daß der Unterschied zwischen legaler 
und'illegaler Wirtschaft nicht erkennpar ist. Das ist· 
vielleicht ein zu scharfer Ausdruck. Leider ist der 
Un'terschied erkennbar .. Nachdem die' Strukturen .80 ·ähn­
lieh sind, ·hat sich gerade durch diese Erkennbarkeit 
herausgestellt, 'daß es prganisierte' Kriminalität tat­
sächlich gibt.' Woran erkennen wir aber ,Organisierte 
Kriminalität? Am Fall hinterher! Lei.der.ist es so. Wir 
haben hier eine Vernetzung von Taten, Personen und 6r~ 
ganisatorischen Strukturen. Die Organisierte Krimina­
lität kann siCh erheblich auf der gewerblichen Wirt­
schaft .abstützen, so daß immer die Gefahr einer Betei­
ligung an kriminellen Machenschaften, besteht .. Das läßt 
siCh niCht leugnen. Daraus abzuleiten; daß es "5 nach 
12" ist" gut, darüber kann man lange diskut-ieren. So­
lange wir aber dieses Phänomen nicht eindeutig umrei­
ßen können,' solange wir vor allem die Schadenshöh~n' 
und' das Risiko nicht genau kennen, können 'wir uns die 
Ausmaße 'der Organisierten Kriminalität niCht bewußt 
machen. Ich möchte kurz an die Bemerkung "Sensibili-:-' 
sierung der: Öffentlichkeit und der Industrie'" anknüp-
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fen. Wie können wir überhaupt die Öffentlichkeit sen­
sibilisieren, wenn' wir niCht jedem einzelnen bewußt 
~~chen können, wie er betroffen ist Und wie hoch die 
Schadenshöhe ist? . Ich erinnere nur an die Umweltdis':"" 
kussioneil, an die Kerntechnikdiskussionen - Dinge, ·die· 
den Menschen so sehr. unter die Haut gehe~. Warum geht 
uns die Organisierte Kriminalität niCht unter die 
Haut? Vielleicht haben hier die Medien noch eine klei­
ne Aufgabe zu erfüllen. 

Hert" Dr. Köhler:, 

Es ist natürlich nie zu spät! Wir haben schließlich 
. für .die näChste LegiSlaturperiode den Auftrag, unsere 
POlitiker zu übe·rzeugen.' Die 'Polizei fordert dringend 
und nachdrücklich .die doch im'Grund~ sehr behutsamen 
Ergänzungen der rechtlichen Grundlagen, mit denen die 
Organis.ierte Kriminalität besser al$ bisher 'bekämpft 
werden kann. Ich nenne hier die StiChworte Zeugen­
schutz , ve'rdeckte Ermi ttler , Einsatz bestimmter tech­
nischer Mittel und Möglichkeiten, pOlizeiliche Beob­
achtungen sowie Pönalisierung, d. h. Gewinnabschöpfung 
von Gelderp, ,die aus Straftaten resultieren. Wir for­
dern ein angemessenes Instrumenta~ium, um dem Phänomen 
der Organisierten Kriminalität besser begegnen zu kön­
nen~ Wir dürfen nicht nachlassen" dies von unseren 
Politikern, die'hier leider obwohl eingeladen 

,', nicht vertreten sind, zu fordern. Rechtsstaat heißt 
auchausreic~enäerSchutz des Bürgers vor d'em Verbre­
chen. Die garantierten Freiheitsrechte sind wenig 
wert, wenn . der Bürger ständig befürchten muß, Opf,er 
von Verbrechen zu werden. Der GesetzentWurf, , di e In­
itiative ist bundeswe'it überfällig. Für mJch ist es 
sehr enttäusc;hend,wenn Politiker sagen,' hier würde 
der Weg in den POlizeistaat vorbereitet oder - die 
Aussage. anderer Slogq.ns - massive und gravierende 
Flurschäden für den Rechtsstaat seien zu befürchten. 
In diesem Zusammenhang sollten wir den Herrn General­
staatsanwalt hören. 

Herr Kulenkampff: 

ZunäChst einmal will ich ketzerisch 'sagen:, Mich .wun­
dert bei der pOlizei internen Diskussion' dieser Proble­
me; bei denen für mich die Praxis. im Vordergrund 
steht, ihre Verrechtlichung. Solche eher kriminali­
stisch auf den Nägeln brennenden Fragen werden bei uns 
sehr. schnell in eine ReChtsdiskussion geführt. Das 
hängt mit unserem nicht zu erschütternden Glauben zu­
sammen, daß' schon der Erlaß einer Rechtsnorm an siCh 
zu praktischen Verbesserungen führt. Ich bezweifle das 
allerdings .~ 



Denken Sie etwa an unsere Diskussion zur Terrorismus­
bekämpfung, denken Sie daran, welche grundsätzlichen, 
über Jahrzehnte sich hinziehenden, recht spo 1 i tischen 
Diskussionen es darüber gegeben hat, und denken Sie 
daran, wie sich vor wenigen Monaten das Problem am En­
de gelöst hat: Durch einen unerwartet glücklichen Zu­
fall der Geschichte - der deutschen Wiedervereinigung. 
Nur durch sie sind wir der Terroristen habhaft gewor­
den, die wir jahrelang gesucht haben, und nicht durch 
die vielen Veränderungen der StPO der letzten Jahre. 
Oder denken Sie daran, daß wir das Betäubungsmittel- , 
recht in den letzten Jahrzehnten immer wieder ver­
schärft haben. Und heute müssen wir feststellen: die 
Zahl der Drogentoten steigt stetig, inzwischen sind es 
in' der Bundesrepublik über 1000 im Jahr, und das, ob­
wohl die Polizei' pro Jah'r größere Mengen von Rausch­
gift sicherstellt denn je zuvor. Auf der Konsumenten­
seite wirkt sich das leider nur nicht aus, und was die 
erhöhten Strafrahmen im Betäubungsmittelrecht be­
trifft, so beobachte ich in meinem Bezirk, daß gleich­
zeitIg mit ihrer Einführung das Maß der tatsächlich 
verhängten Strafen' eher heruntergegangen ist. Warum 
das so ist, weiß niemand genau. Es mögen dahinter bei 
den Strafverfolgungsbehörden,und den Gerichten auch 
Zweifel darüber stecken, daß eben Repression allein in 
bestimmten Bereichen der Kriminalität von vornherein 
nur sehr geringe Erfolge erzielen kann. 

Wenn man sich speziell, die Merkmale der Organisierten 
Kriminalität anschaut, dann muß man sich fragen, ob 
nicht die Bekämpfung dieser Kriminalität allein durch 
Repression von vornherein mit geringen Erfolgsaussich­
ten versehen ist.' Das hängt einmal damit zusammen, daß 
Organisierte Kriminalität in weiten Bereichen konspi­
'rativ vorgeht und sich folglich Ermittlungsansätze nur 
sehr schwer ergeben. Und das hängt, ferner zusammen mit 
der ArbeitsteiLigkeit bei der Organisierten Kriminali­
tät und mit der Tatsache, daß zumindest im mit,tleren 
Bereich und unteren Bereich der kriminellen Organisa­
tion jeder Mitarbeiter jederzeit austaUSChbar sein 
mUß. Wo es auf die Erzielung dauerhaften Profits an­
kommt, kann es nicht von der Einzelperson abhängen, ob 
das Unternehmensziel erreicht wird, sondern die Orga­
nisation muß personenunabhängig funktionieren. Repres­
sion ist aber ein Instrument, das an Personen an­
knüpft, nämlich an den Tatverdächtigen. Wenn deswegen, 
auf der einen Seite, die Täter jederzeit austauschbar 
sind, während die Organisation bestehen bleibt, hat 
Repression e'inen schweren Stand. 

Insgesamt kann man sagen, daß sich 'Strafjustiz mit Or­
ganisationen als Quelle von Straftaten naturgemäß im­
mer schwer tut, weil Strafrecht stets an Personen an­
knüpft, weil es davon ausgeht, daß es eine personale 
Verknüpfungzwischen Tat und Täter gibt und daß dafür 
der Täter die Verantwortung trägt und eben nicht eine 
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dahinter stehende Organisation. Das ist letztlich der 
Grund, warum §§ 129, 129 a StGB in der Praxis so 
schwer handhabbar sind. 

Deswegen finde ich den'Ansatz, der bei dieser Tagung 
zur Sprache gekommen ist, am interessantesten, der da­
von ausgeht, daß wir das Phänomen der Organisierten 
Krimina'lität vermehrt präventiv angehen sollten. Da 
wären tatsäChliCh mehrere Möglichkeiten zu nennen: Zu­
nächst einmal im Bereich der Gesetzgebung die Frage: 
Wie können Gesetze so gestaltet werden, daß sie nicht 
selbst kriminogen wirken? Denken Sie hierbei insbeson-

, dere an die Vielfalt der Subventionsgesetze, an die 
Komplexität, unseres Steuerrechts ,- Gesetze', die häufig 
so gestaltet s"ind, daß durc!l sie selbst Straftaten 
provoziert werden. Zweitens,: Wie können wir, im An­
schluß an , Herrn Wenk und seinen sehr eindrucksvollen 
Einwand, durch eine funktionierende Verwaltung Straf­
tatenverhindern? Ich gebe Ihnen im Ansatz recht, hal­
te jedoch nur eines entgegen: Was für die Täter im Im­
hausen-Verfahren spricht, ist die Tatsache, daß die 
Behörd~n, die ihre Geschäfte kontrollieren sollten, 
diese Aufgabe offenkundig nur unzureichend erfüllt ha­
ben. Das wären also präventive Ansätze - sie gehen hin 
bis'zu der ÜberlegUng, daß wir bei eChter Organisier­
ter Kriminalität, wenn sie denn die Krake ist, die den 
Bestand' unserer Ges,ellschaftsordnung gefährdet, zu ih­
rer Bekämpfung möglicherweise, nachrichtendienstliche 
Mi.ttel zum Eins'atz bringen sollten. Allerdings mÜßte 
dies Beweisverwertungsverbote im Strafverfahren zur 
Folge haben., Das nur einmal als, eine These: Weniger -
häufig vergebliche - Mühe darauf zu verwenden, den'Tä­
ter zu finden, sondern darauf, das Unternehmenszie1 
der kriminellen Vereinigung, nämlich den wirtschaftli,­
chen Erfolg, zu verhindern. Also mehr Prävention statt 
Repression. 

Herr Dr. Köh~e,r:, 

Das ist sicher ein ganz interessanter Ansatz, nur wir 
brauchen ja solche Mittel. Verdeckte Ermittlungen sind 
doch niChts weiter als naChrichtendienstliche Mittel 
im Strafverfahren. Das eigentliche Problem für uns 
ist, daß wir im Rechtsstaat den Vorbehalt des Gesetzes 
haben, d. 'h., um in der pol~zeilich, typischen Ein­
griffsverwaltungtätig werden zu können, brauchen wir 
das Gesetz. Wenn der Rahmen zu eng gesteckt ist, darf 
man nicht erwarten, daß Organisierte Kriminalität hin-' 
reichend bekämpft werden kann. Wir werden auf der ei­
nen Seite für,mangelnde kriminalpolizeiliehe Erfolge 
verantwortlich gemacht, während man uns auf der ande­
ren Seite die erforderlichen Mittel für eine erfolg­
reiche Verbrechensbekämpfung vorenthält. Ich halte es 
für unrealistisch, ein HÖChstmaß an Datenschutz und 
die damit verbundenen Bürgerfreiheiten verwirklichen 
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zu wollen und gleichzeitig der POlizei die eben ge­
nannten kriminalpolizeilichen Erfolge abzuverlangen. 
Hier gibt es ein echtes'Spannungsverhältnis, wobei 
letztlich die, Gesellschaft, die Politiker entscheiden 
müssen, welchen Spielraum sie uns einräumen wollen. Es' 
wäre ein traurtges Resultat, feststellen zu müssen, 
daß - etwas zynisch formuliert - jede Gesellschaft die 
Kriminalität hat, die sie verdient. Daher sind glei­
chermaßen Gesellschaft und POlitiker zu sensibilisie­
ren. 

Herr Kulenkampff: . 

Herr Köhler, damit hier keine Mißverständnisse aufkom­
men: Ich will ja, daß Ihnen di.ese Mittel zukommen. Ich 
habe lediglich Vorbehalte dagegen, sich bei der Be­
kämpfung der Organisierten Kriminalität allein auf 
strafprozessuale Mittel zu konzentrieren, weil ich die 
Befürchtung habe, daß sich dadurch unser Strafverfah­
ren in' seinen Grunds.ätzen ändern könn·te. Die F:rage ist 
eben, ob man sich in bestimmten Fällen der Organisier­
ten Kriminalität nicht sagen muß: Zunächst einmal ist 
es mir wichtiger, ihr ,EntBtehen und ihren wirtschaft­
lichen Erfolg zu verhindern, als hier und . da im Ein-, 
zelfall einen repressiven Erfoig zu verbQchen, einen 
Erfolg, den wir durch viele Änderungen der·StPO und 
des StGB auch künftig flächendeckend nicht erzielen 
werden. 

Herr Dr. Köhler: 

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß unser Straf- bzw. 
Strafverfahrensrecht ziemlich veraltet ist. Wir haben 
heute neue Täterverhaltensweisen und die tradierten 
gesetzlichen Bestimmungen, so gut sie zu seiner Zeit 
gewesen sein mögen, sind nicht mehr zeitgemäß. Sie 
bri~gen nicht mehr das, was man von einem modernen 
Strafrecht und 'Strafverfahrensrecht erwartet·, ja er­
warten muß. Herr Rückel, ich sehe, es drängt Sie, ge­
rade dazu etwas aus Ihrer Sicht zu sagen. 

Herr Dr. Rückel: 

Wir sollten uns doch einmal klar machen, daß die 
Strafprozeßordnung, eigentliCh überhaupt nichts Wesent~ 
liches über das Ermitt1ungsverfahren enth'ält." Wo sind 
die wesentlichen Eckstationen des Ermittlungsverfah­
rens? Unsere S't'rafprozeßordnung von 1871 stellt im 
Grunde genommen auf ein Strafprozeßverständnis ab, das 
sich in der Hauptverhandlung abspielt. Ein eigentlich' 
kodifiziertes Ermittlungsverfahren haben wir in unse­
rem Strafprozeßrecht nicht; wir haben lediglich be­
stimmte ECkdaten. Es gibt kein Verteidigerrecht; des-
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wegen streitet man sich darüber, was der Verteidiger 
ist. Es' gibt kein Abgrenzen der Befugnisse der Vertei­
digung des Beschuldigten, des Staats'anwal'tes, der 
POlizei im Ermittlungsverfahren. Es gibt ECkdaten, 
aber ein richtig klar kodifiziertes Strafprozeßrecht 
gibt es nicht. 

Was Sie ansprechen, Herr Köhler - und da widerspreche 
ich Ihnen auch -: Der Hilfeschrei nach dem Gesetzgeber 
drückt aus, daß Not am Mann ist. Damit'bin ich einver­
standen. Aber der Gesetzgeber bringt Ihnen diese Hilfe 
nicht. Er bringt sie nicht in der Strafprozeßänderung, 
wenn er' wieder diese FliCkschusterei macht, und etwas 
anderes fällt denen doch nicht mehr ein. Die machen 
doch keine großen 'Würfe mehr in Bonn. Ich nabe seit 
1angem'keine mehr gesehen. Das sind Flickschustereien, 
die im HinbliCk auf die Wahl gemacht werden. Und wenn 
man siCh das einmal ehrlich eingesteht, dann müssen 
wir doch sagen, wir müssen etwas in der Praxis ändern. 
"In der Praxis ändern"" das möchte ich gerne auch ein-
mal" mit praktischen Beispielen belegen. "In der Praxis 
ändern" heißt für miCh zunächst einmal die Beschrän­
kung unseres Kräftepotentials auf das Notwendige und 
das Vorrangige. Mir stehen alle Haare zu Berge, wenn 
ich sehe, wieviel Steuergelder, Anwaltshonorare usw. 
verpulvert werden für 35 Tagessätze wegen. eines Ver­
stoßes gegen das Ausländergesetz. Ich habe in der 
letzten Woche einen Unternehmer verteidigt, der seinen 
Freund zum Arbeiten mitgenommen hat. Der' Freund hat 
drei Wochen bei ihm gearbeitet und natürlich Geld be­
kommen. Natürlich zahlt der Unternehmer keine Steuern 
dafür, und der Freund hatte auch kei,ne Arbei tser laub­
nis. Der Unternehmer wird in der ersten Instanz zu 
dreißig Tagessätzen verurteilt. Ich sage in der Beru­
fungsverhand1ung: "Seid ihr denn alle noch ganz klar 
im Kopf? Das muß man einste~len! Geldbuße' für krebs­
kranke Kinder" was soll das? Das ist kein Schlepper!" 
Was fällt dem Staatsanwalt dazu ein? Er stellt einen 
Beweisantrag. Es gibt einen zweiten Hauptverhandlungs­
tag in der Berufung. Da "spinnen" wir doch'. Ich sage 
das einmal ganz klar und deutlich. Wir verschwenden 
unser Kräftepotential. Da sitzt ein .ausgewachsener 
Richter, ein ausgewachsener Staatsanwalt, da kommt ein 
POlizeibeamter - daS ist Tatsache - in der. Frühe von 
Hof nach München gefahren. Dann gibt es einen zweiten 
prozeßtag. 

Und dann schildere iCh Ihnen das Gegenbeispiel. Vor 
vielen Jahren sagte mir ein POlizeibeamter in einer 
Rauschgift- strafsache, er hätte einen schönen Schein­
kauf machen können, aber er habe kein Vorzeigegeld ge­
habt. Das haben wir uns dann aus der Zuhälterszene in 
München geliehen. Das ist auch eine Tatsache. Da hilft 
Ihnen Ihr immer so ge- priesener Gesetzgeber überhaupt 
nicht. Er legt Ihnen kein Vorzeigegeld "in die Tasche 
und er'gibt den Beamten nicht mehr Geld, wenn sie am 

244 



Samstag und am Sonntag auf dem Dienstschemel sitzen 
müssen und nicht nach Hause können. Natürlich haben 
die jungen Beamten keine Lust, weil sie auch nichts 
dafür verdienen. Ich möchte auch nicht Krankenschwe­
ster in diesem Lande sein, bei dieser harten Arbeit 
und dem wenigen Brot. Da muß etwas geändert werden. Es 
müssen im Strafverfahren dann - und das Strafverfahren 
ist doch immer nur die zweite Stufe - Anreize geschaf­
fen werden. Ich muß doch einmal einem Beschuldigten 
sagen können: "Wenn du ·mir etwas bringst, dann be­
kommst du etwas dafür". Wir müssen unser altes, haus­
backenes Bild von der Wahrheitsfindung' und diesen ehr­
baren Strafverfahren sein lassen, wenn wir den Proble­
men der Zeit nicht irgendwann 'hinte,rherlaufen wollen. 

Dazu ein Beispielsfall: Ein Kanzleikollege von mir 
vertrat einen Rauschgiftgroßdealer, der in Salzburg 
festgenommen worden war. Er hatte ein Auto voll mit 
Heroin, war jahrelang Lkw gefahren und immer war Hero­
in drin. In Österreich haben wir einen Kollegen einge­
schaltet; dort gibt es 10 Jahre plus diese ZOllstra­
fen, Finanzstrafen, die ja nur noch teilweise hier 
vollstreckt werden können. Die Strafe wird nu~ehr in 
der Jv.A Straubing vollstreckt. Seine Frau saß mit im 
Auto. Natürlich bekommen die Frauen zu Hause etwas 
mit. Jetzt ging es darum, was die Staatsanwaltschaft 
im Allgäu gegen diese Frau unternimmt. ·Ich gehe zum 
Leitenden Oberstaatsanwalt, den ich kenne, da er frü­
her in München war. Ich sage: "Herr Oberstaatsanwalt, 
ich mache Ihnen den Vorschlag, lassen Sie diese Frau 
in Ruhe, dann sagt Ihnen der Mann etwas über die Hin­
tergründe." Dann kommt natürlich ein rechtlich richti­
ger Einwand: "Ja, Sie müssen bedenken: unser Offizi­
alprinzip! " Aber, wenn ich eine andere Einstellung da­
zu habe, dann kommt dieser Einwand eben nicht, .son­
dern: "Herr Rechtsanwalt, das Verfahren gegen die Frau 
wird eingestellt; Ihr Mand'ant soll mal reden! Uns in­
teressieren die Türken, die die Tonnen und KiloS brin­
gen." Was machte aber die 'Staatsanwaltschaft? Sie ver­
trödel te zwei Jahre; der Staat'sanwal t war noch nicht 
einmal in der Lage, eine richtige Anklageschrift zu 
schreiben. Natürlich ärgere ich den mit Vergnügen im 
Eröffnungsverfahren. Jetzt schreibt er die Anklage 
wieder neu und der Prozeß wird alt wie eine Flasche 
Wein und das Ergebnis war für die Frau das Gnadenur­
teil: 2 Jahre mit Bewähru~g. Das hätte man sich alles 
sparen können und man hätte durch Einstellungsänderung 
in der Praxis mal einen Fang getan. 

Ein anderes Beispiel: Es wird immer wieder erzählt, 
unser 'Betäubungsmittelrecht - Herr Kulenkampff sagte 
es zu Recht - sei doch eine Augenwischerei. Da ist der 
§ 31 BtmG geschaffen worden. Ich war in München bei 
einer Diskussion, wo ein Bundestagsabgeordneter sich 
Rat von Juristen holte für die damalige Gesetzesnove1...,.. 
le des BtmG. Da habe ich ihm gesagt: "Vergessen Sie 
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das alles! Das, was Sie mit dem neuen BtmG schaffen, 
das mac~e ich mit vernünftigen Richtern und Staatsan~ 
wä1ten ohne Gesetz eh schon immer". Wir 'haben immer 
unsere Bewährung bekommen, das Recht hat immer funk­
tioniert, .wenn die Handelnden moralisch und weitb1ik­
kend die Dinge anwenden. Aber wenn sie engstirnig 
s~nd, dann funktioniert der Laden nicht. 

Und dann ist das BtmG mit seinem § 31 gekommen. Das' 
ist doch heute dasselbe wie die vor 15, 20 Jahren vor­
handene Wunderwaffe der verminderten Schuldfähigkeit. 
Da haben die Richter gesagt: "Na gut, geben wir ver­
minderte Schuldfähigkeit. Der bekommt die gleiche 
Strafe, ,denn ich kann ihnJ. nur das gleiche geben, bis 
auf' lebenslänglich, (statt 1eb'ens1äng1ich 15 Jahre)." 
D~r § 31 Btm,G hat seine Wirkung verpufft. Haben Sie 
irgendwo einen Fall, wo mal ein RiChter gesagt hat: 
"Der hat mir die AUfklärung gegeb~n.für ein Riesende­
likt, daher werde ich, 'von Strafe absehen, geh' bitte 
nach Hause". Großer 'LOhn, guter Preis für gute Sachen. 
Das gibt es nicht bei uns, weil bei uns e"infach keine 
Bereitschaft besteh't', zu sagen: "Siehaben uns weiter­
geholfen und deswegen interessieren mich alle gesetz­
lichen Strafrahmen nicht mehr". Die Juristen können es 
doch tun. Dann können sie sagen: "1 Jahr mit Bewährung 
oder Sie bekommen keine Strafe". Es werden keine An­
reize geschaffen. Und all das" lieber Herr Köhler, 
bringt Ihnen Ihr Gesetzgeber nie und nimmer. 

Und ein letztes und dann bin ich fertig. Die'Vereinba­
rung im Strafprozeß sollte viel früher anfangen. Man 
sollte ,die Beteiligten des Strafverfahrens., also auch 
den Verteidiger, dazuholen und sagen: "Hören Sie zu, 
das und das haben wir, das' 'langt da und dafür, wirken 
Sie mit und es geht besser". In Bayern wird offenbar 
mehr miteinander gesprochen als in Hessen. Ich habe 
erfahren, daß in Hessen härter gekämpft wird als es in 
Bayern der Fall' ist. Bei uns wird sehr viel und auch 
früh miteinander gesprochen und im Laufe der Zeit 
sieht man, welche AnwaltSkanZleien funktionieren; das 
sind doch ,'auch die, die verstehen" wie man das Ge­
schäft betreibt, das ist doch auch eine Kaufmannsei-' 
genschaft und wenn das bekannt wird, dann sind sie er­
fOlgre-icher. Aber niCht mit dem Gesetzgeber. 

Herr Dr. Köhler: 

Herr Rückel, Sie merken am Applaus, daß Ihre Ausfüh­
rungen genau den Punkt getroffen haben. Für mich ist 
das im Moment noch ein unlösbares RätseL. Ihr Hinweis 
auf ein mehr pragmatiSChes Vorgehen riChtet siCh mei­
nes Erachtens in erster Linie an die Justizbehörd.en 
und weniger an die Polizei, die zunäChst einmal die 
Fakten sammeln und in das Verfahren einbringen muß. Je 
verläßlicher . und gründliCher die Ermittlungen sind, 
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desto reibungsloser läuft das Ve'rfahren und um so eher 
ist al).ch die Staatsanwaltschaft in der Lage festzu­
stellen, 'ob sie im Rahmen der gesetzlichen Möglichkei­
ten, also auch hin bis zur Einstellung des Verfahrens, 
tätig wird. . 

Herr Dr. R,ückel: 

Dazu müssen Sie die Staatsanwälte bri'ngenJ Nehmen Sie 
doch einmal die Steuerstrafverfahren. Da ist doch fast 
kein Staatsanwalt mehr in der' Lage, eine Anklage­
schrift selber zu schreiben, sage ich mal ganz provo­
zierend. Die warten doch, bis der Bericht vom Steuer­
.fahnder kOIlUßt. Wann ermittelt denn der Staatsanwalt 
unten an der Basis? Das ist sehr ,selten. Ich muß doch 
einen Staatsanwalt auf Knien bit'ten, daß er mir end­
lich mal einen Zeugen vernimmt. Bei der POlizei geht 
das viel leichter. Das Zusammenspiel funktioniert doch 
nicht. Die Staatsanwaltschaft ist nicht nur Justiz, 
sie ist auch Ermittlungsorgan~. Das wird immer wieder 
vergessen. Sie soll der POlizei zur Seite stehen. Und 
das tut sie nur, indem sie die Akten überniIlUßt und 
dann vieles abschreibt. 

Herr Kulenkampff: 

Das ist nun in der Tat eine ganz schiefe Sicht der 
Dinge, Herr Rückel. Sie wiss,en ganz genau, daß bei uns 
der Staatsanwalt ,jedes Ermittlungsverfahren in die 
Hand. bekoIlUßen und über seinen Abschluß entscheiden 
mUß. Niemand anderes ,als er selbst darf dies. Wir ha­
ben in Hessen 360 Staatsanwälte; das ist schon ziem­
lich viel. Trotzdem muß die 'Polizei in der Masse aller 
Fälle durch eigene Ermittlungen die Vorarbeit für die 
Entscheidung des 'Staatsanwaltes leisten, dessen Tätig­
keit.sich wiederum auf die Kontrolle ihrer Ermittlun­
gen beschränkt. Nur in ganz wenigen Fällen kann der 
Staatsanwalt selbst die Ermittlungen führen, das wis­
sen Sie doch genauso gut wie ich. Es wäre vergeudete 
Zeit und vergeudetes Geld; wenn der Staatsanwalt in 
der Vielzahl aller Fälle die Ermittlungen selbst tä­
tigen würde. 

Herr Dr. Raith: . 

Ich bin ja nun weder POlizist noch Staatsanwalt noch 
juristisch vorbelastet. Das, was ich Ihnen nur sagen 
möchte, ist, wie Sie es nicht machen sollten, wenn Sie 
das jemandem nahebring~n wollen. Denn erstens einmal: 
Sie werden mit den besten Gesetzen nicht vorankoIlUßen, 
wenn Sie große Teile der Bevölkerung nicht überzeugen 
können und diese daher ständig gegen Sie arbeitet. 
Mein Kollege vom Spiegel schreibt, daß die POlizei 
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wieder einmal vollkommen hilflos war gegenüber diesem 
mutmaßlichen Attentäter oder dieser mutmaßlichen At­
tentäterin gegen Lafontaine oder Minister Schäuble und 
diese Personen nicht im Computer gespeichert hatte. 
Drei Seiten später schreibt man, daß die POlizei von 
Personen Karteien anlegen will, die vielleicht einmal 
so etwas machen. Unglaublich! Sie werden ganz bestimmt 
ohne die breite Bevölkerungsmitwirkung und ohne die 
kritische Intelligenz ni-cht auskommen. Was Sie nun ma­
chen müssen, und iCh, verstehe nicht, warum das nicht 
klappt: Sie müssen bitte die Fälle zeigen, bei denen 
Sie mit dem derzeitigen' Instrumentarium nich~ auskom­
men und warum nich~. 

Herr Kube, ich habe mich sehr gefreut, daß Sie z. B. 
einen Teil meines eigenen Forderungskataloges, nämlich 
den Niedergang der administrativen KUltur aufzuhalten, 
so schön gebracht haben. Ich hätte mir gewünscht, daß 
Sie das nicht erst im letzten Drittel, sondern ganz 
weit vorne gesagt hätten. Sie bringen aber in Ihrem 
Vortrag auch nur Fälle, wo Si.e erfOlgreich ermittelt 
haben.'Für die Einführung neuer Mittel ist es aber 
grundwichtig, Ihre Mißerfolge aufzuzeigen. Das ist das 
viel Wichtigere. Sie müssen sagen, daß Sie aus den und 
den Gründen nicht zugreifen konnten, weil da einer mit 
seinen Paragraphen daherkam und der Verteidiger Ihnen 
alles zerrissen hat und Sie diese Mittel nicht einfüh­
re~ konnten. Sie müssen zeigen, warum Sie nicht wei­
tergekommen sind und daß es nur mit diesem Instrumen­
tarium gehen würde oder Sie müssen zumindest zeigen, 
daß eine Aktion, die Sie durchgeführt haben und die 
auch erfolgreich war,'ein Riesenaufwand für einen 
kleinen Fisch war. Sie brachten das Beispiel der 
Falschmünzer, denen Sie zwei oder drei Jahre nachge­
jagt sind. Am Schluß stellten Sie 300.000,-- DM si­
cher. Da müssen Sie auch einmal sagen, was das geko­
stet hat. Dann kann man begründen und überlegen, ob es 
nicht vielleiCht doch ab und zu besser wäre, eine Wan­
ze zu instal,lieren. Wenn Sie Ihre MißerfOlge aufzei­
gen, werden Sie die Öffentlichkeit hinter sich bekom 
men, dann werden Sie vor allem die Presse hinter sich 
bekommen, weil die Menschen nämlich zum großen Teil 
gar nicht'wissen, was Sie alles nicht dürfen. Daß Sie 
z. B. nicht, einmal Zeitungen auswerten dürfen, mit Na­
men etc., was jeder JournaList natürliCh macht. Jedes 
Zeitungsarchiv ist besser ausgestattet als Sie, habe 
ich mir sagen lassen. Sie müssen das aber bitteschön 
mal sagen, auch den Journalisten. Wir haben Karteien 
und können uns gar nicht vorstellen, daß Sie keine ha~ 
ben. 

Herr Dr. Köhler: 

Ich räume unumwunden ein, daß wir,'die POlizei, auch 
aus dieser DiSkussion und Ihren Beiträgen lernen. Ge-
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rade deshalb begegnen wir uns ja auch in einem derar­
tigen Gespräch. 

Herr Dommaschk, Hannover: 

Ich melde mich zu Wort, weil iCh etwas erstaunt bin 
über die Entwicklung der gesamten Diskussion. Ich habe 
zunehmend den Eindruck gewonnen, daß dLe Organisierte 
Kriminalität künftig insbesondere präventiv bekämpft 
werden soll. Da hier ein großer Kreis von Praktikern 
versammelt ist, erstaunt mich diese bisher unwider­
sprochene Aussage. Wenn Herr Generalstaatsanwalt Ku-
1enkampff sagt, die POlizei neige stark dazu, schnell 
nach Normen zu rufen, so will ich das jet'zt nicht ver­
tiefen. Das Bundeskrimina1arnt hat seinerzeit die 
rechtlichen Regelungen vorgetragen, die erforderlich 
sind, . um an die, Wurzeln der Organisierten Kriminalität 
heranzukommen. Wenn der Gesetzgeber - wie 'Sie meinen, 
Herr Ku1enkampff - in den einscn1ägigen gesetzlichen 
Regelungen auch noch den präventiven Ansatz zum Tragen 
bringen soll, wird sich die Gesetzgebung meines Erach­
tens erneut erheblich verzögern. Wir müssen jedoch 
endlich entschieden handeln, sonst wächst uns das or­
gani$ierte Verbrechen, und das ist ja auch ein Ergeb­
nis dieser Tagung, tatsächlich über den Kopf. Was Sie 
im übrigen angeführt haben, überzeugt mich ebenfalls 
wenig. Daß Repressionserfolge nicht immer im gewünsch-. 
ten' Umfang eint.reten, ist nach meiner festen Überzeu­
gung eine Folge der z. Zt. nach wie vor bestehenden 
rechtlichen Defizite. Es gibt auqh keine Resignation 
bei der Polizei, sondern - ich möchte dies ganz klar 
betonen - die POlizei tut ihr Bestes, um die Erfolge 
zu erzielen, die unter den gegenwärtigen Vorausset­
zungen möglich sind. 

Ich möchte kurz noch etwas zu Herrn Rücke1 sagen. Es 
ist niCht so, daß sich die POlizei vor Gericht gele­
gentlich schlecht darstellt, sondern es sind nicht 
selten die anwaltschaftlichen Vernehmurigspraktiken, 
die zu diesem Eindruck führen. Wenn der POlizist, der 
als Zeuge geladen ist, sich plötzlich in der Rolle des 
"Angeklagten,r wiederfindet, stimmt irgend etwas niCht 
mehr bei der Praktizierung der Strafprozeßordnung. Da 
muß man ganz klar sagen: Es geht n"icht an, und da wäre 
sicherlich im Anwaltsstand einiges kritisch zu über­
prüfen, daß Anwälte z. B. auf Kosten von zeugenschaft­
lich zu vernehmenden pOlizisten die Strafprozeßordnung 
bis zum Letzten, ja bis hinein in rechtliche Grauzo­
nen, ausreizen. Ich wollte das so nicht gerne im Raum 
stehenlassen! Daß Täter, ich komme noch einmal auf Sie 
zurück§ Herr Ku1enkampff, austauschbar sind und die 
Organisationen bestehen bleiben, ist kein Gegenar- gu­
ment, äie rechtlichen Normen niCht "zu fordern, die die 
POlizei unbedingt für eine wirkungsvolle Bekämpfung 
der Organisierten Kriminalität braucht. Ich mÖChte 
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hier nicht den Eindruck entstehen lassen, und ich 
,spreche vie:l,leicht für den einen oder anderen mit, daß 
wir'das unbedingt erforderliche rechtliche'Instrumen-

,tarium zugunsten präventiver Überlegungen vernachläs­
sigen. Nur die konsequente Ausschöpfung aller rechtli­
chen Möglichkeiten, wie dies die Franzosen und Englä,n-' 
der praktizieren, wird ietztlich zu größeren Erfolgen 
'bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität füh­
ren. Andernfalls können wir vor dem organisierten Ver-
brechen gleich kapitulieren. ' 

Herr Moosbacher , RTL: 

Ich'wollte zu meinem Kollegen, Herrn Raith, etwas sa­
gen. Es geht um die Sensibilisierung der Öffentlich­
keit. Ich behaupte einfach mal, daß die andere Seite 
der Barrikade die besseren Hauptabt~ilungen "public 
relations" hat. Die Organisierte Kriminalität hat ja 
gut funktionierende PR-Abteilungen. Wir Journalisten 
werden leider von der Organisierten Kriminalität be­
nutzt und mißbraucht. Das muß man schlicht und einfach 
mal sagen. Gut, wir können es auch gar niCht wissen, 
weil wir Ihre Sachkenritnis und Ihre Fachkenntnis ein­
fach niCht haben. Das heißt, Sie haben eine Bring­
schuld uns Journalisten gegenüber~' Wir haben ,ein er­
hebliches Informationsdefizit und es hilft überhaupt 
nichts, wenn, diese Dinge am Rande so einer Tagung hin 
und wieder als sehr schmerzlich erwähn,t werden. Ich 
frage miCh z. B., wenn ich in Ihren Veranstaltungska­
lender hier schaue, warum da nicht ein Referat dabei 
ist, das siCh mit der Problematik "Organisierte Krimi­
nalität und Medien" beschäftigt. 

Herr Dr. KÖhler: 

Ich freue mich, daß unsere "public relations"- Kolle- , 
gin, Frau Spi.es-Mohr, hier unter uns ist und sicher­
lich sehr genau hingehört hat. Das sind natürlich auch 
Fragen der Kapazität. Ein Problem, das uns immer wie­
der beschäftigt, ist die Abstimmung mit ,der Staatsan­
waltschaft und der Justiz, die in schwebenden Verfah­
ren zu entscheiden haben, in welchem Umfang die,Presse 
unterrichtet werden kann. Aber es gibt auch viele wei­
tere Möglichkeiten - losgelöst von konkreten Verfah­
ren -,' die Presse über die pOlizeiliChe Arbeit zu in­
formieren und mit einzubeziehen. In diesem Sinne grei­
fen wir Ihre Anregung gerne auf. 

'Herr Knoke, Düsseldorf: 

Ich möchte doch noch mal auf die Einlassung von Herrn 
Kulenkampff zu sprechen kommen, nachrichtendienstliche 
Erkenntnisse nicht im Verfahren verwerten zu wollen. 
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'Daohätte ich außerordentliche Bedenken, gerade bei, der 
Organisierten Kriminalität. Ich halte es, gerade wenn 
man sich die Komplexität der Geflechte ansieht, für 
etwas weltfremd, daß, vorausgesetzt man kommt in der 
Folge der Ermittlungen nicht zu anderen Beweisen, aber 
naChrichtendienstliCh gewormene Beweise auch hinrei­
chend hat, man diese dann im Verfahren nicht gegen ei­
ne Organisation verwenden will. Das finde ich schon 
ein bißehen bizarr. 

·Herr Ku1enkampff: 

Das ist ein Vorgang, der ganz normal ist, Herr Kolle­
ge. Es gibt viele Ermittlungsverfahren, die mit dem 
Vermerk beginnen, daß man den Anfangsverdacht aus an­
deren Quellen gewonnen hat und jetzt Beweismittel nach 
,der StPO erhebt. Das finden Sie in Betäubungsmittel­
Und Staatsschutzverfahren sehr, sehr häUfig. Natür1·ich 
hängt damit' z. B. die ganzeV-:-Mann-Prob1ematik zusam­
men. Aber man muß siCh einmal Gedanken darüber machen, 
ob wir diese Problematik niCht in eine ordentliche 
Form bringen könnten, indem wir nämlich sagen, wir 
finden den Anfan.gsverdacht durch den Einsatz, nachrich~ 
tendienst1icher Mittel und ermitteln dann weiter nach 
den Regeln der StPO. Man muß doch hierüber wenigstens 
einmal nachdenken können, wenn man' siCh niCht auf den 
Standpunkt stellen wil1~ mir ist es VÖllig egal, wie 
bei uns das Strafverfahren aussieht. Aber ich habe ein 
ganz bestimintes, Verständnis von unserer Strafprozeß­
ordnung.' Ich denke schon, daß sie das Grundgesetz der 
Straf justiz ist und niCht beliebig zur Disposition ge­
stellt werden darf. 

Herr Prof.Dr. Burgstaller, Wien: 

Ich möchte gerne zur Grundsatzdiskussion etwas beitra­
gen, 'die Herr Kulenkampff in Gang gesetzt hat und des­
sen Position doch relativ hart auf Widerspruch stieß. 
MögliCherweise gibt es einen Weg dazwischen. Ich glau~ 
be, ein Befund ist klar: Das Strafrecht im traditio­
nellen 'Sinn' und das Strafverfahren im traditionellen 
Sinn sind niCht geeignet, wirksam gegen Organisi.erte 
Kriminalität aufzutreten. Ich darf Siedaran erinnern, 
meine Herren von den Sicherheitsbehörden, daß Sie sel­
ber immer wieder" und zwar über aile Länder hinweg, 
betont haben, daß man nicht an die Einzeltat anknüpfen 
kann, ,daß man siCh niCht auf Einze1tat'ermitt1ungen be­
schränken darf, daß ·man niCht nur einem vorhandenen 
Verdacht nachspuren, sondern mit Verdachtsgewinnungs­
strategien arbeiten SOll usw. Bitte bedenken Sie" daß 
das von der Struktur des Strafrechts her ~ hier geht 
es immer um eine ganz bestimmte Tat, die man in 'Tatbe­
ständen einfangen mUß, um einen Täter, dem man eine 
individuelle Schuld nachweisen muß, bestrafen zu kön"""'" 
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nen, und um ein entsprechend rechtsstaatlich gestalte­
tes Verfahren - einfach nicht möglich ist. 

Auf der anderen Seite muß man na"türlich klar sehen, 
daß neben den gesamtgesellschaftlichen Sensibilisie­
rungsaufgaben, die ich so' nebenbei auch mit allem 
Nachdruck vertreten und bestätigen möchte, selbstver~· 
ständlich auch von einer im weiteren Sinn verstandenen 
Strafrechtspflege, von einem im weiteren Sinn verstan~ 
denen strafrechtlichen Kontrollapparat, Beiträge zur 
Bekämpfung des Phänomens "Organisierte Kriminalität" 
erwartet werden. Dabei steht fest, daß diese Beiträge 
nicht ohne Zwangseingriffe auskommen, daß es da ganz 
beachtliche Eingriffe in individuelle Freiheitssphären 
gibt, die einer Legitimation bedürfen, daß man also 
eine,gesetzliche Grundlage beriötigt. 

Es sCheint mir nun so zu sein, daß wir nicht nur für 
die Organisierte Kriminalität, sondern überhaupt für 
moderne Bereiche der Kriminalität '- Stichworte: Wirt­
sChaftskriminalität, Umweltkriminalität - zusätzlich 
zum traditionellen Strafrecht eine Legitimation für 
Zwangseingriffe innerhalb des strafrechtlichen Kon­
trollapparates brauchen, die aber eben nicht mehr auf 
Individuen zielt, nicht mehr auf Strafen als Sanktio­
nen zielt, sondern direkt dorthin, wo wir ansetzen 
müssen, nämlich auf die Organisationen selbst, um'die­
se zu schädigen, sie in ihrer Wirksamkeit zu beschrän­
ken. Und wenn man das so sieht, dann ist es nicht mehr 
nur eine Frage, wo die betreffenden Regelungen stehen, 
Herr Köhler, wie Sie das gemeint haben; es geht viel­
mehr darum, nachzudenken über ein grundsätzliches neu­
es Konzept, wie man die skizzierten Bedürfnisse ein­
bringen und einfangen kann. Nur auf diesem Weg werden 
wir eine Möglichkeit finden, glaube ich, einerseits 
einigermaßen effizient und andererseits rechtsstaatli- . 
chen Standards entsprechend vorgehen zu können. 

Herr Dr. Köhler: 

Ich glaube, das Stichwort des Konzeptes war für unsere 
Diskussion ein sehr wichtiges Schlußwort. Wir benöti­
gen Konzepte, die die geistigen Voraussetzungen für 
gesetzgeberische Maßnahmen schaffen. Wir nehmen auch 
die wichtigen Hinweise aus dem Bereich der Justiz·und 
Anwaltschaft zur Kenntnis, unsere Kräfte in ' der Pra­
xis, im pragmatischen Vorgehen noch ein bißehen stär­
ker zu bündeln und zu konzentrieren. Neben Maßna4men 
in der Gesetzgebung wie auch der kriminalpolizeili­
chen, forensischen praxis, ist vor allen Dingen der 
Konsens zwischen Öffentlichkeit und Staat. zu fördern. 
Hier besteht meiner Meinung nach noc~ein Defizit. Nur 
so können wir der außerordentlich gefährlichen und be­
drohlichen Organisierten Kriminalität besser begegnen 
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als bisher. Mit diesem Postulat, das, wie ich glaube, 
von den Disputanten mitgetragen wird, können wir unse-. 
re POdiumsdiskussion beenden. An Sie alle mein herzli­
cher Dank für Ihre rege Teilnahme. 
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T1ER}WSCHIEDUNG 

Hans-Ludwig Zachert 

Sehr geehrte Damen und Herren; wir stehen nicht nur 
vor einem pOl.itischen Umbruch in Europa, sondern- aus 
unserer Sicht - auch vor einem Umbruch der Kriminali­
tät in EurOpaJ Wir werden in den nächsten 10 Jahren 
sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht 
eine neue D~mension der Kriminalität erfahren. Herr 
Gurow sprach von möglichen Entwicklungen der Organi­
sierten Kriminalität in der UdSSR und in Polen und den 
damit verbund~nen .Auswirkungen in Richtung Westen. 
Ziel dieser Arbeitstagung war es, nicht ~uletzt auch 
über die Medien,. eine Serisibilisierung - vor allem der 
qffentlichkei.t - im·Hinblick auf die Dinge, die ~uf 
ijns-zukommen werden, zu erreichen. Das Bundeskriminal­
amt wird alle Möglichkeiten ausschöpfen', dem Bürger 
die verschiedenen Formen der Organisierten Kriminali­
tät;. aufzuzeigen. Stichworte wie Europa 92, Westinte­
gr~tion und Öffnung der Grenzen in Richtung Osten kön­
nen ·nur ansatzweise die Dimension der damit verbunde­
nen Arbeit bzw. Aufklärung verdeutlichen. 

Die.Beiträge unserer' ausländischen Referenten belegen 
eindrucksvoll den Aspekt der Internationali tät,' mit 
dem die Organisierte Kriminalität massenschädlich und 
mit einem hohen Grad an Spezialisierung zu Werke geht. 
Wir befinden uns am Anfang einer rasch fortschreiten­
den EntwicklungJ Dieser Entwicklung stehen wir mit ei­
nem längst nicht mehr zeitgemäßen gesetzlichen Instru­
mentarium gegenüber. Es ist sicherlich richtig, nicht 
immer gleich nach dem Gesetzgeber zu rufen. Dennoch 
brauchen wir einen adäquaten gesetzlichen Rahmen, um 
die von der Strafprozeßordnung postulierte Waffen­
gleichheit, die ich ausdrücklich fordere, zu errei­
chen. Es ist dringend notwendig, endlich ein Gewinn­
aufspürungsgesetz zu verabschieden' und den Straftatbe­
stand der Geldwäsche einzuführen, um die Organisierte 
Kriminalität an ihrer empfindlichsten Stelle, den Pro­
fiten, zu treffen. Trotzdem darf es gleichzeitig-nicht 
am Verständnis durchgreifender Prävention fehlen. In 
diese Richtung gab Herr Dr. Kube in seinen facetten­
reichen AUSführungen sicherlich zahlreiche Anstöße. 
Dies sind wesentliche Punkte, die in den POlitischen 
_Entscheidung~n Widerhall finden müssen. 

Ein weiterer Gesichtspunkt scheint mir sehr wesentlich 
zu sein: Die Korruption in der öffentlichen Verwal­
tung! Es ist ein Irrglaube, zu meinen, dies sei ein 
begrenzt örtliches Phänomen. Meiner Meinung nach fin­
den wir dieses Phänomen auch in anderen BereiChen des 
öffe.ntlichen Lebens vor. Wir müssen dieSbezüglich an 
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die Gesamtheit ethisch-moralischer Normen von POlizei 
und Strafverfolgungsbehörden denken. Es ist einfach 
ein Skand~l, wenn auch nur in Einzelfällen Staatsan­
wälte, Richter oder POlizeibeamte in'Korruptionsaffä­
ren verwickelt sind. Das ist der Nährboden der Organi­
sierten 'Kriminalität! Angesichts der Affinität zwi­
schen Korruption und Organisierter Kriminalität können 
wir so etwas nicht hinnehmen. 

Schließlich die Forderung an die Gesellschaft, etwas 
für das Rech'tsbewußtsein zu tun. Der offene Rechts­
bruch ist für den Staat von höchster Schädlichkeit. 
Zustände, wie sie in der Hafenstraße vorlagen, dürfen 
nicht über fünf Jahre -, gewissermaßen mit einer Art 
"Passantenmentalität" - geduldet werden. Auch im öf-
fentlichen Dienst muß das Rechtsbewußtsein wieder ge­
stärkt und somit präventiv der Organisierten Krimina­
lität begegnet· werden. Ich appelliere ganz,besonders 
an die Medien, uns mit ~ritischer Sympathie zu beglei­
ten und fairerweise auch über die Entwicklungen zu be­
richten, die zu solchen Zuständen geführt haben, also 
Kritik an der Gesellschaft zu üben. Nicht zuletzt wer­
den wir - u. a. . unter dem Stichwort "Initiativer:mitt­
lungen" - mit den Vertretern des Datenschutzes noch 
grundsätzliche Debatten auszutragen haben. Bevorzugt 
man z. B. die Stärkung der Individualrechte oder 
schützt man die Gemeinschaftsr~chte? 

Meinen ganz persönlichen Dank an Sie, Herr Dr. Kube -
den Ausrichter dieser Veranstaltung. Sie und Ihre 
Mannschaft haben das Thema in exzellenter Art und Wei­
se strukturiert und entsprechend Referenten und Disku­
tanten für, diese Tagung gewonnen. 

Mit Blick auf das nächste Jahr darf ich in Aussicht' 
stellen, daß wir uns bei der Arbeitstagung 1991 des 
Bundeskriminalamtes mit einem Thema beschäftigen wer­
den, das der fortschreitenden europäischen Integration 
unter Berücksichtigung des einheitiic~en kriminalgeo­
graphischen Raumes Europa und der damit verbundenen 
spezifischen, $trafverfolgungsprobleme gewidmet ist. 
Ich glaube, das sind wir der geschichtlichen Entwick­
lung schuldig. 

Meine Damen und' Herren, ich dan,ke für Ihre Teilnahme 
und wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt. Mögen Sie alle 
ein wenig von dieser 'Veranstaltung profitieren. Herz­
lichen Dank. 
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In der Regel erscheint pro Jahr ein Band. Die Abonnenten der BKA-Schriftenreihe erhalten jeden 
Band unmittelbar nach Erscheinen mit Rechnung zugesandt. Diese ist innerhalb eines Monats zu 
begleichen. Das Abonnement kann zum Ablauf eines Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kün­
digung muß jeweils bis zum 30. September eines Jahres in Schriftform dem BKA zugegangen 
sein. 

Alle Bestellungen und Mitteilungen sind zu richten an das 
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